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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem Vorschriften über das zivilgerichtliche 
Verfahren geändert werden (Zivilverfahrens­

Novelle 1981) 

Der Natlionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderungen der Jurisdiktionsnorm 

Die Jurisdiktionsnorm vom 1. August 1895, 
RGBI. Nr; 111, zuletzt geändert ,durch das Bun­
desgesetz BGBl. N r. 280/1978, wird g,eändert 
wi'e folgt: 

1. Im § 2 werden 

a) im Abs. 1 die Wendung "Kreis- oder 
Landesgerichte, die Handelsgerichte und Handels­
und Seegerichte" durch ,die Wendung "Kreis- oder 
Landesgel'ichte und di,e Handelsgerichte" ersetzt 
und 
- b) im Albs. 2 die WeI1'dung "Handels- und 

Seesachen" jeweils ,durch das Wort ,;Handels­
sachen" ersetzt und die Wendung "oder ein Han­
dels- und See gericht" auf,gehoben. 

2. Im Albs. 1 des § 3 wird die W,eri'dung "Han­
,dels- oder Seesachen" durch das Wort "Handels­
sachen" ersetzt. 

3. Der § 7 hat zu lauten: 

,,§ 7. Bei den Kreis-, Landes- und Handelsge­
richten wird die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtssachen, sofern nicht ander,e Vorschriften 
Abweichendes anordnen, ,in erster und in zweiter 
Instanz durch Senate ausgeübt, die aus einem 

_ VorsitZ/enden und zwei Mit.gliedern bestehen. 

Soweit die Senate der seLbständig,en Handels­
gerichte un,d die Senate ,der Kreis- und Landes­
gerichte in Handelssachen (HandeIllsenate) über 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in erster Instanz 
und über Berufung,en ,gegen die in Ausubung ,der 
Gerichtsbarkeit. in Ha,ndelssachen g,efäIIten Ur­
teile der Bezirksgerichte nach ·den Vorschriften 
der,§§ 480 bis 500 ZPO in zweiter Inst:anz 
entschei-den,wird die Stelle eines Mitglieds· ;durch 
einen fachmännischen Laienrichter aus dem Han-

1 

delsstall!d versehen. In allen an;deren Fällen sind 
die Senate der Kreis-, Landes- und Hande[sge­
richte mit Richtern besetzt." 

4. Der ,§ 7 a hat zuhuten: 

,,§ 7 a. In Rechtsstreitigkeiten fiber vermögens­
rechtliche Ansprüche, die vor die Gerichtshöfe 
erster Instanz g,ehören, entscheidet ein Mitglied. 
des Gerichts als Einzelrichter nach den Vorschrif­
ten für das Verfahren vor den Gerichtshöfen 
ersoer InstalllZ. 

'Übersteigt jedoch ,der Wert des Streitgegen­
stands an Geld oder Geldeswert (§§ 54 Ibis 60)' 
den ,Betrag von 500 000 S, so entscheidet der Se­
n.at, wenn dies eine der Parte~en Beantragt; die­
sen Antrag hat der Kl:iger in der Klag.e, der Be­
klagte ,in der Klagebeantwortung zu stellen; wird 
der Streitwert ,er;st nachträglich über diesen Be­
trag erweitert, so kann der Antrag -nicht mehr 
gestellt werden. Wird nachträglich ,der Streit­
wert vor dem Schluß der mündtichen Streitver-· 
haJndlung auf oder unter diesen Betrag einge­
schränkt oder der Antrag auf Senatsbesetzung 
bis zu diesem Zeitpunkt zurückgezogen, so tritt 
an die Stelle ,des Senats der Vorsitzende oder das 
sonst '~n der Geschäftsverteilung bestimmte Mit-
glied dieses Senats. . 

In Kraftloserklärungssachen, übC1" Al1träg,e auf 
. Erlassung von Zahlungsaufträgen im Mandats­
verfahren und im Verfahl'en inW:echseIstr,eitig­
k,eiten, über die Erlassung eines Zahlungsbef,ehls, 
ferner über die B.estätigung der Vollstreckbarkeit 
und ihre Aufhebung sowie über Anträge auf 
ExekutionsbewiHigung ,entscheildet beim Gerichts­
hof in erster Instanz jedenfaUs der Einzelrichter. 

Besondere VorschriÜen, die -die Entscheidung 
des Geflichtshofs erster Instanz durch den Senat 
vorsehen, bleiben durch die in den Ahs. 1 und 2 
getroffene Regelung unberührt." 

5; Im Albs. 2 des § 8 wC1"den die Wendung 
"Handels- oder Bergrechtssachen"'- ,durch 'das 
Wort "Handelsrechtssachen" ersetzt und die Wen­
dung "oder aus dem Kreise der .ßerglbaukundi­
gen" auigehobt:n. 
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2 669 der Beilagen 

6. Der § 28 hat 'Zu lauten: 

. ,,§ 28. Sind für eine bürgediche Rechtssache 
die Voraussetzungen für die örtliche Zuständig­
keit eines inländischen Gerichtöes im Sinn dieses 
Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift nicht 
gegeben oder nicht zu ermitteln, s~ hat der 
Oberste Gerichtshof aus den .sachLich zuständigen 
Ger~chten eines zu bestimmen, welches für die 
fr,aglich'e Rechtssache als örtlidt zuständig zu gel-
ten hat, wenn . 

1. österr,eich auf Grund eines völkel'll'echtlichen 
Vertrages zur Ausübung von Ger,ichtlsbarkeit 
verpflichtet ist oder 

2. ein Bedürfnis nach Rechtsdurchserzung im 
Inland besteht und dieses nicht dadurch be­
fr,iedigt weI"den könnte, daß eine ,im In­
land anzuerkennende aUi.ländische Entschei­
dung ,erwirkt wird. 

Die Bestimmung hat in streitigen bürgerlichen 
Rechtssachen auf Antrag einer Partei, 'sonst aber 
von Amts wegen zu geschehen." 

7. Nach dem § 31 wir,d folgender§ 31 a ein­
g,eschoben: 

,,§ 31 a. In Str,eitsachen hat das Gericht ,erster 
Instanz die Sach1e einem anderen Gericht glei­
cher Gattung zu übertragen, wenn die Parteien 
'dies spätestens zum Beginn der mÜil'dlichen 
Streitv,erhandlung iilbere~nstimmend 'beantrag,en. 
Di,es gilt auch, wenn die Obertra'gung einer nicht 
ausschließlich einem GeI"ichtshof ,erster Instanz 
zugewiesenen Sache auf ein Bezirksgericht bean­
tragt wird. 

Bine Streitsache kann auch ohne Antrag und 
nach Beginn der I\lündLichen Streitverhandlung 
einem anderen Gericht gIeich,er Art übertragen 
werden, wenn ihr Gegenstand der Anspruch auf 
Ersatz von Schaiden aus der Töt\li11g oder Ver­
letzung einer oder mehrerer Personen, aus einer 
Freiheitsberaubung oder a'us der Beschädigung 
einer körperlichen Sache ist, bei dem anderen Ge­
llichtein Verfahren über einen gleichartigen An­
spruch aus demseihen schädigenden Ereignis an­
hängig ist und wenn diese übertra.gung, besonders 
wegen der GIeichartigkeit der zu lösfenden Tat­
UllId Rechtsfragen, geeignet ist, den Ve11fahrens­
aufwand zu verringern. Die Sache darf nur dem­
j,erugen Gericht übertra.gen werden, bei dem a1s 
erstem eine Klage eingebracht wQrden ist. 

Diese Entscheidung,en obliegen dem Vorsitzen­
den des Senats, dem die Rechtssache zur Ent­
scheidung zugewiesen ,ist. Für den weit,el'en Gang 
des VerfahI"ens .gilt der § 261 Abs. 6 ZPO sinn­
gemäß. Im übrigen ist der § 31 Abs. -3 anzu­
wenden." 

8. I{er § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. Innerhalb der StaatS/grenzen ,darf em 
Ger:icht zur Vornahme der Amtshandlung die 
Grenzen seines Sprengels überschreiten, . wenn 

Gefa,hr im V,erzug ist, wenn eine Amtshandlung 
an der Grenze des Gerichtssprengels stlattfinden 
soll oderw,enn dies zur Sicherung der Unmit­
telbarkeit der Beweisaufnahme unter' Bedacht­
nahme auf die Raschheit und' ,die Sparsamkeit 
der Verfahrensführung gebot,en ist. Das' Gericht, 
in dessen Sprengel ,eine solche Amtshandlung 
vollzogen wird, ist hievon zu verständigen." 

9. Dem § 36 wird foilgender weiterer Absatz 
angefügt: 

"Um die Aufnahme eines Beweises darf ein 
Kr,eis-, Landes- oder Handelsgericht ein Bez.irks­
g,ericht ,seines Sprengds nur dann ersuch~n, wenn 
der Aufnahme des Beweises durch das erken­
nende Gericht unÜlbersteigEche Hindemisse .ent­
gegenstehen oder sie unv,erhältnismäßig,e Kosten 
verursachen würde." 

10. Im Abs. 2 des § 38 haben die Z 3 und das 
vorangehende "oder" zu ennfallen, der St~ich­
punkt am Ende der Z 2 ist durch einen Punk ti 
zu ersetzen. 

11. Dem § 41 wird folgender weiterer Atbsatz 
angefügt: 

"In welchem V erfahren ,eine Rechtssache zu be­
handeln und zu erledigen ust, richtet sich ni<;ht 
nach der Bezeichnung durch die Partei, sondern 
nach dem Inhalt des Begehr,ens und des Vor­
bringens der Parllei. " 

12. Der zweite Satz des Abs. 1 des § 43 hat 
zu lauten: 

"Soibald j.edoch über die Kilag,e die Tagsatzung 
zur mündlichen Vei<handlung bestimmt oder .ein 
bedingter ZahlungsbefehJ(§ 600 ZPO) erlassen 
wor!den ist,' kann sich das Gericht nur dann für 
unzustäncliig erklären, wenn der Beklagte recht­
zeit~g die Einrede der Unzuständigke~t erhebt 
oder wenn das Ge~icht nach den Bestimmungen 
des gegenwärtigen Gesetzes selbst durch aus­
drück1ichie Vereinbarung ,der Parteien für die 
betreffende Rechtssache nicht zuständig gemacht 
werden kann und die Unzuständigkeit noch nicht 
g,eheilt ist (§ 104 Abs. 3)." 

13. Der Abs. 2 des § 44 hat zu lauten: 

"Von ,dieseJl1 ohne vorhergehende mündliche 
Verhandlung zu fassienden überweisungsbeschluß 
sind die Partei,en durch das Gericht zu verstän­
digen, an das die Sache überwiesen worden ist." 

14. Der § 45 hat zu lauten: 

,,§ 45. Entsche.~dungen eines Gerichtes über 
'seine sachliche Zuständigko€!it, di,e nach Eintritt 
der Streitanhängigkeit g,ellroffen. worden sind,' 
können nurangefochnen werden, wenn das Ge­
f\icht, das nach dieser Entscheidung sachlich zu­
ständig wäre, seinen 'Sitz nicht in derselben Ge­
meinde hat." 
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669 der Beilagen 3 

15. Der Albs. 3 des § 46 hat zu lauten: 

"Der nämliche Grundsatz hat zur Anwendung 
zu kommen, wenn die Rechtssache von einem 
Handelsgericht oder VOn einem zur Ausübung 
der HandeLsger,ichtsoorkeit berufenen Senat als 
nicht dorthin gehörig an ein Gericht oder einen 
Senat v,erwiesen wurde, welche ,die allgemeine 
Ger,ichtsbarkeit auszuüben haben, oder wenn 
letztere ,sich mit Rücksicht auf ,§ 51 für unzu­
ständig erklärten." 

16. Der § 48 wir,d samt seiner überschrift auf­
g,ehoben. 

17. Die Z 5 des A'bs. 2 des § 49 hat zu lauten: 

,,5. ,alle Stre:ibigkeiten aus dem Gebrauch und 
,der Nutzung der im § 560 ZPO bezeich­
neten Sachen, einschließlich der Str.eitigkei­
ten über dve Ein~ehung,das Bestehen und 
die Auflösung von Verträgen hierüber, die 
Nachwirkungen aus solchen, und wegen Zu­
rückhaltung der vom Mieter oder Pächter 
eingebrachten oder sonstvgen dem Ver­
pächter zur Sicherstellung des Pachtzinses 
haftenden Fa'hmisIYe;" 

18. Der §49a hat zu lauten: 

,,§ 49 a.\ Vor die familienrechtlichen Abteilun­
gender in der Anlage bezeichneten Bezirksge­
r,ichte gehören ohne Rücksicht auf den W,ert des 
Strei tgegenstandes 

1. Streitigkeiten Ülber ,die Vate·rschaft zu ~inem 
unehelichen Kind und über die dessen V,ater 

, der Mutter und dem IGnd gegienÜlber gesetz­
lich obliegenden Pflichten; 

2. sonstige Streitigkeiten über den aus dem 
Gesetz gebühr,enlden Unterhalt; 

3.Streitigkeiten üher dieehel:ich:e Ahstam­
Imung; 

4. diJe anderen aus dem g.egenseitigen Verhält­
nis ,der Ehegatten oder aus dem Verhältnis 
zwi.schen Eitern und Kindern entspr,ingen­
den Streitig'meiten; 

5. Streitigkeiten über die Scheidung, die Auf­
hebung oder Nichtigerklärung einer Ehe 
b,der über daB Bestehen oder Nichtbestehen 
einer Ehe zw,ischen den PaPteien. 

Es können auch vermögensrechtliche Streiuig­
keiten aus dem Eheverhältnis anhängig gemacht 
werden, wenn eine unter Abs. 1 Z 5 fallende 
Klage gleichzeitig ,erhoben w,ird oder bereits an­
hängig ist, sofern nicht die VerhandJlung in erster 
Instanz ber,eits geschlossen ist. 

Die ;im Aibs. 1 und 2 begründete Zuständigkeit 
besteht auch in Fällen, ,in denen der Rechts­
streit vom Rechtsnachfolger einer Partei oder 
von e~ner Person geführt wird, die kraft Ge­
setlJes anstelle der ursprünglichen Person hiezu 
befugt ist, 

Der § 49 Abs. 4 bleibt unberührt." 

19. Der Abs. 2 des § 50 Wlird aufgehoben. 

20. Im § 51 

a) wlird im Abs. 1 am Schluß der Z 7 der 
Punkt durch einen Strichpunkt etsetzt und fol­
gende Z 8 angefügt: 
,,8. Streitigkeiten aus Wechselgeschäften und 

aus scheckrechtlichen Rückgruffsansprüchen.", 

Ib) wil1d im Abs. 2 die Z 8 ;;tufg,ehoben, 

c) hat im Abs. 2 die Z 10 zu lauten: 
,,10. Streioigkeiten nach dem Gesetz ~egen den 

unlautJeren Wettbewerb, nachdem Urheber­
rechtsgesetz ~nd nach den §§ 28 bis 30 des 
Konsumenuenschut'zgesetzes;", 

d) wird im Aibs. 3 dj'e Wrendung "oderHan­
dels- und Seegerucht" aufgehoben. 

21. Der § 53 wilcd samt semer übel1schrift 
aufgehoben. 

22. Der § 55 hat zu lauten: 

,,§ 55. M:ehr,ere in einer Klage gehend ge~ 
machte An~prüche sind zus;;tmmenzurechnen, 
wenn 

1. s~e von ,einer einzelnen Partei g,egen eine 
,einzelne Paroei erhoben werden und in ei­
nem tatsäch'lichen oder rechtlichen Zusam­
menhangstehen, 

2. sie von me'hreren Parbeien oder gegen mehrere 
Partei,en erhoben w;erden, die Stl1eitgenos­
sen nach § 11 Z 1 ZPO smd, oder 

, 3. khgende Partei einler der im § 29 KSchG ge­
nannten Verbände list, die Ansprüche auf 
dem gleichen tausächlichen und rechtlichen 
Gflund beruhen und dem Verband zur Gel­
tendmachung abgetreoen worden sind. 

Wlird der gleiche Anspruch durch oder ß'egen 
mehrere P:ersonen geltend gemacht, denen der. 
Anspruch soIj,dal1isch zust·eht oder für' den sie 
soliJdarisch ha,ften, so richtet sich der Wert· nach 
der Höhe des einfachen AnspruchiS. 

Wird nur ein Tei'! einer Kapitalsfol"derung be­
gehrt, so ]st der Gesambbetrag der noch unbe­
r,iw~ui1gten Kapitalsforderull'g maßgebend. 

Die A'bs. 1 b1s 3 gelten auch für die Bes.etzung 
des Gerichtes {§ 7 a), das anzuwendende Verfah­
ren (§ 448 ZPO), die Zulässigkeit von Rechts­
mitteln und die Berufungsgründe ('§ 501 
Abs.l)." 

23. Der erste Satz ,des Abs. 2 des § 56 hat zu 
lauten: 

"In aUen anderen F~nen hat der Kläger den 
Wert e]nes nlicht in einem Geldbetrag bestehen­
den vermägensrechtEchen Streitgeg,enstands in 
der Klage anzugeben." 
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4 669 der Beilagen 

24. Im Ahs. 3 des § 60 werden die Beträge 
,,300 000 S" durch die B,eträge ,,500 000 5" er-
setzt. -

25. Lm§ 61 werden im Ahs. 1 die Wendung 
"Handels- oder bergrechtlich,en Senat" durch das 
Wort "HaIl!de1ssenat" e11getzt und im Arbs. 2 die 
Wendung "oder des zur AusÜibung der Bergge­
r,ichtsbarkcit berufenen Senates" aufrgehoben. 

26. Im A'bs. 1 des § 62 ward die Wendung 
"Handels- oder hergl'iechtlichen Senat" jeweils 
durch das Wort "Handelssenat" er~tzt. 

27. Im § 63 werden die Werudungen "oder 
Handels- und Seegericht" aufgehoben. 

28. Der § 66 hat zu lautJen: -

,,§ 66. Der allgemeine Gerichtsstand einer Per­
son wird durch ihren gewöhn}'ich~n Aufenthalt 
und durch ihren Wohnsitz bestimmt. 

Der Aufenthah ei,ner P,er,son bestimmt sich aus­
schließlich nach 'tatsächlichen Umständen; er 
hängt weder von der Erl3JUbtheit noch von der 
Freiwim~keit des Aufenthalts aib. Bei ,der Beur­
veihmg, ob ein Aufrenuhalt als gewöhnlicher Auf­
envhalt anzusehen i'St, siind sei nie Dauer un,d seine 
Beständigkei.t sOWiie andere Um'Stärilde persönlticher 
oder beruflich'e,r Art zu berücksichvigen, die dauer­
hafte Beziehun~en zwischren einer Person und 
~hbem Aufenthallt 3Jn:zengen. 

Der Wohnsitz ,einer Per.son ist an dem Ort-
. begründet, an dem sie sich in der erweislichen 
oder aus den UmstäIl!den hervor~ehendenArbsicht 
medergela:ssen hat, daselbst ihren bleibenden Auf­
enthalt zu nehmen. 

Wlenn eline Person ,ihren g·ewöhnlichen Aufent­
halt und ihren Wohnsittz nicht ,im Sprengel des­
selbenGerichtes oder wenn s~e in den Spren­
geln mehrerer Gerichte einen gewöhnlichen Auf­
enthalt oder einen Wohnsitz hat, so ist für sie 
bei jede~ dieser Gerichte ein aJIgemeiner Ge­
t:ichtlSstaIl!d begründet. Es steht ~neinem solchen 
Fall dem Kläg,er die Wahl frei, bdi welchem der 
ye.,schiiedenen Gerichte er die Klage anbringen 
wtill. " 

29~ Der erste Satz des § 67 hat zu lauten: 

"Für Personen, die weder im Inland noch an­
derswo eiri<en gewöhnlichen Aufenthah oder ei­
nen Wohnsitz haben, Wlirdder allgemeine Ge­
richtsstand durch den Ort ihr,es jeweiligen Auf­
enthalts ~m Inland begründet." 

30. Der § 76 samt überschmft hat zu lauten: 

"Streitigkeiten in Ehesachen 

§ 76. Für Streitigkeiten über die Scheidung, 
die Aüfhebung, die Nichcigerklärung oder die 
FeststeLlung des Bestehens oder des Nichtbeste­
hens e·iner Ehe zwischen den Parteien ist das-

. jeruge in der Anlage hezeichnete Bezirksgericht 

ausschlWeßlich zustä,ndig, in dessen dort umschrie­
benem Spren~d die Ehegatten ihJ.'len gemeinsamen 
g,ewöhnmchen Aufenthalt hahen oder zuletzt ge­
halbt haben. Hat zur Zeit der Erhebung der 
Klage keiner der EhegattJen seinen gewöhnI:ichen 
Aufenthalt in d~esem Spreng,eloder haben sie im 
Inland einen gerneinlSa'men gewöhnlichen Aufent­
halt nicht gehalbt,so ist dasjeruige in der AnIage 
bezeichnete Bezit'ksg,ericht ausschließLich zustän­
dig, in dessen dort umschriebenem Sprengd der 
gewöhnLiche Aufenthalt des beklagten Ehegatten 
oder, faUs ein solch,er gewöhnlicher Aufenthalt 
i.m Inland fehlt, der gewöhnliche Auf.enthalt des 
klaigenden Ehegatten liegt,' sonst d3JS Bezirk5ge­
richt Innere Stadt Wiien. 

Die inländische Gerichtsbarkeit für die im 
Albs. 1 genannten -Stl.1eitigkeliten ist gegeben, 
wenn 

1. eiIl!er der Ehegatten österreichisch,er Staats­
bürger ist oder 

2. der BekJagte, im Fall der Nichtigkeitsklage 
gegen belide Ehegatten zumindest einer von 
lihnen, seinen gewöhnEchen Aufenthalt im 
Inland hat oder 

3. der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat und entweder beide Ehegat­
ten ihren letzten gemeinsamen gewöhnLichen 
Aufenthalt im Inland gehabt haben oder der 
Kläger stJaatenlos ist oder zur Zeit der Ehe­
schliteßung österreichischer Staatsbürger ge­
wesen ist_" 

31. Im § 76.a 

a) hat die überschrift .zu buten: 

"Streitigkeiten über die Vaterschaft" 

,b) hat der Abs. 1 zu lauten: 
"Für Streit,j-gk,eiten über die Festste1hing der 

Vaterschaft z,u einem unehelich,en K~nd und für 
d~e damit verbundeIl!en Streitigkeiten üher die 
dem Vater dem Kinde gegen über gesetz1ich obLie­
genden P,flichten ist dasjenige in der Anlage be­
zeichnete Bezirkisgel1icht ausschließlich zustän'dig, 
in dessen dort umschriebenem Sprengel das :Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; mangds 
eines solchen im Inland ist dasjeIl!ige in der An­
lage bezeichnete Bezirksger.icht ausschliießLichzu­
stänidli.g, in dessen dort umschriebenem Sprengel 
der in Anspruch genommene Ma:nn seinen ge­
wöhn,lichen Aufenthalt hat, sonst das Bezirksge­
richt Inner,e Sta·dt Wien." 

c) wird folg,ender Albs. 3 angefü~t: 

"Die inländi.sche Gerichtsba,rk,eit für diie 1m 
Abs. 1 genanMen Str,eitigkeitenist gegeben, wenn 
das K,j,Il!d oder der in Anspruch genommene 
Mann österreichlj,sch,er Staatsbü11ger ist oder eine 
dieser Personen den gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat." 
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32. Der § 76 b hat .zu lauten: 

,,§ 76 b. FoÜr Streitigkeiten über die eheliche 
Albstammung eines Kindes ist dasryenige in der 
Anlage bezeichnete Bezirksg,eroicht ausschließlich 
zuständig, in dessen dort umschriebenem Spren­
gel das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat; mangehs eines solchen im Inland ist das­
jenige in der Anlage bezeichnete Bezirksgenicht 
aJUsschli,eßlich zuständig,' in dessen dort umschrie­
benem Sprengel der Mann; dessen ehel&che Va­
terschaft vermutet wird, seinen gewöhnl!ichen 
AUlfenthailt hat. Fehlt auch ein s~lcher im Inland, 
so ist dasjenige in der Anlage bezeichnete Bezil1ks­
.gerichtau!sschließ1ich Zluständig, in dessen dort um­
schriebenem Spreiligel die Mutter des Kindes 
ihr.en gewöhnLichen Aufenthalt hat odet zur Zeit 
ihr,es Todes geha1bt hat, sonst das Bez.irksg,ericht 
Innere Staldt Wien. 

Die inländische GeriChtSbarkeit für die im 
Albs. 1 genannten Streivigkeitenist g.egeben, wenn 
das Kind, der Mann, dessen eheliche Vaterschaft 
vermutet wird, oder die Mutter des Kindes 
österr.eichismer Staatsbürger ist oder .entweder 

. d3JS Kind oder der Mann seinen .gewöhnlichen 
Aufenthalt ,im Inlan'd hat." 

33. Der § 83 hat zu lauten: 

,,§ 83. Die [m § 49 Abs. 2 Z 5 bezeichneten 
Streitigkeiten gehören 'Vor das Gel1icht, in dessen 
Sprengel die Sache liegt. 

D~eSes Gellicht ist auch zur Erlassung der im 
§ 49 Abs. 3 angeführt,e~ Verfügungen und Auf­
träge in Besta;ndsachen zuständig." 

34. Nach dem § 83 b W1ir.d folg·ell'der § 83 c 
salmt übel1Schrift eiIllgefügt: 

"Streitigkeiten aus Urheberrecht und gewerb­
lichem Rechtsschutz sowie Verbandsklagen . 

§ 83 c. Sind in den im § 51 Abs. 2 Z 9 und 10 
ang,eführten Streitligkeiten Personen beklagt, de­
ren Unternehmen sich im Inland befindet oder 
die mit Rücksicht auf ihre Tätigkeit beli einem im 
Inland befindlimen Unternehmen in Anspruch ge­
nommen werden, ist hiefür - soweit nicht an­
der,e gesetzliche V0rschr.iften bestehen- aus­
schließlich das Gericht zuständig, in dessen Spren­
gel dieses Unternehmen liegt, bei Vorhandense,in 
mehrerer Niederlassungen das Gericht derjenigen 
Niederlassung, auf die sich die Handlull'g bezieht, 
außer diesem Fall das Gericht der Hauptnieder­
l;lssung. In Ermangelung eines Unternehmens 
im Inland r,ichtetsich die Zuständigkeit nach 
dem allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten. 
Für Personen, die im Inland weder ein Unterneh­
men noch ihren allg,emeinen Gerichtsstand haben, 
1st zuständig das Ger:icht des inländischen Auf­
enthaltsortes oder, wenn ein solcher nicht be­
kannt ist, das Gericht, in dessen Sprengel die 
Handlung begangen worden ist. 

Mehrere Personen, für die ·auf Grund des 
Abs. 1 der Genidusstailid bei venschliedenen Ge­
nichten begrunidet ist, können, wenn S011'st die 
VorauSsetzungen des § 11 ZPO gegeben Sind, 
als Streitgenossen vor jedem cLieser GeJ:iichte ge­
klagt werden. 

Wird eine gegen dieses Gesetz ver,stoßende 
Handlung durch den Inhalt von Schriften oder 
DruckweI'ken begaIllgen, die vom Ausland aJb.ge­
sendet worden silnd, so gJilt für die Zuständigkeit 
jeder Ort des Inbndes ahs BegehungJS'ort, wo die 
Schrift oder das Druckwerk eingelangt oder zur 
Ahgabe oder Verbreitung gelangt ist." 

35. Der § 86 wird samt seiner Ober6chrift 
aufgehoben. . 

36. Der erste Satz des § 86a hat zu lauten: 

,;Die Recht'ssulbjekte, für welche die Finanzpro­
kuratur e~uschreiten hat, können bei den- sach­
lieh zustän'ClliIgen Gerichten in der Landeshaupt­
stadt des Landesg,eklalgt werden, in dem der 
Kläger seinen allgemeinen Gerichtsstand hat." 

37. Der,Aibs. 1 des § 87 hat zu lautlen: 
~. 

"Person.en,· die außerhalh des Geriich:tsspren­
gels ihres gewöhnlichen Aufen:thalts oder ihres 
Wohnsitzes ein Bergwerk, eine F,ahrik, eine Han­
deLmiederbssuilig oder eine sonstige Betriebsstätte. 
ihres Geschäftes oder Berufes halben, können in 
streiti.gen Rechtssachen, die sich auf ihre geschäft­
liche oder heruHiche Tätligkeit beziehen, bei dem 
Ge1"ich:t geklagt· werden, in dessen Sprengel sich 
ihre Niederlassung oder Betriebsstätte befindet." 

38. Im § 91 

.a) hat die .Üibenschr,i,ft zu lauten: 

"Gerichtsstand der gelegenen Sache" 

b) wirdfo1gender dritter Absatz angefügt: 

"Klalgen über Verträge über die übergaibe der 
im § 560 ZPO angeführ.ten Sachen können -
auch wenn ~ie nicht unter den § 83 fa!llen -
bei dem Gel1icht erhoben werden, in dessen 
Sprengel d,ie un'bewegLiche Sache .Liegt." 

39. Nach dem § 92 wird folgender § 92 a samt 
überschrift eingefügt: 

"Gerichtsstand der Schadenszufügung 

§ 92 a. Streitigkeiten iiber den Ersatz des Scha­
dens aus der Tötung oder Verletzung einer oder 
mehrerer Personen, aus einer FreiheVt9beraubung 
oder aus der Beschä:digung einer körperlichen 
Sache können auch bei dem Gericht angelbracht . 
werden, in' dessen Spr:engel das den Sch:tJden ver­
ul'ISachende Verhalten gesetzt worden ist." 

40. Der Ahs. 1 des § 97 hat zu lauten: 

"Handwerker, Kleinverschleißer, Wiirte, Schi.f­
fer, Fu'hI'ileute ullid sonstige Gewerlbetreibende, 
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ferner Gesellen, Gehilfen, Dienstleute und sün­
stJige Arbeiter um Lühn können wegen ihrer 
FüI"derungen für gelieferte Erzeugnisse und Wa­
ren, fürgdeistete Dienste und Anbeiten inner­
haLb neunzig Tagen vün der Zeit der, letzten Lie­
ferung üder Lei~tung bei dem nach dem früher,en 
aHgemeinen Gerichtsstand des Abnehmers üder 
Arbeitgebers zuständi,gen Gericht k1a!gen, wenn 
dieser mittlerweile seinen allgemeinen GeI"ichts­
stand ,in einen anderen Gerichtsbezirk verlegt 
h .. " at. 

41. Der § 98 hat zu lauten: 

,,§ 98. Gegen Schiffer und Persünen der Schiffs­
mannschaft können Fürderungen der in § 97 be­
zeichneten Att auch dann bei dem nach dem je­
weiligen Aufienthalt des Beklagten zuständigen 
Genicht geltend gemacht werden, wenn dies·er an 
einem anderen Ort seinen allgemeinen Gerichts­
stand hat." 

42 .. Der Abs. 1 des § 99 hat zu lauten: 

"Gegen Persünen, die im Inland keinen a11-
gtemeinen Ger:ichts'stand haben, kann wegen ver­
mögensrechtlicher Ansprüche bei jedem Gericht 
eine Klage angebracht werden, in dessen Spren-

. gel sich Vermögendie,ger Persünen üder der mit 
der Khlge in Anspruch genümmene Gegenstand 
selbst befindet. Der Wert des im Inland befind­
lichen . Vermögens darf jedüch in keinem auf­
faUenden Mißverhältnis zum Wert des Streitge­
genstandes stehen; für dessen Bierechnung gilt 
der § 55 Abs. 3I11icht." 

43. Der § 100 samtüber,schrift hat ?JU lauten: 

"Klagen aus dem Eheverhältnis 

§ 100. Da.s im § 76 Ahs. 1 bezeichnete Ger.icht 
ist auch für die mit Klagen auf Scheidung, Auf­
hebung oder Nichti:gerklärung zulässigerweis·e 
Vlel"bundenen vermögen,srechtLichen Klagen aus 
dem Eheverhältnis süwie für andere Klagen we­
gen nicht rein vermögensr,echtlicher Streit~gkel­
ten aus dem Eheverhältnis zuständig." 

44. Der § 101 wird samt s,einer überschrift 
auf1gehoben. 

45. Der erste Satz des Abs. 1 des § 103 hat 
zu lauten: 

"Ist jemand bei dem Bez~rksgericht an einem 
Ort zu klagen, wo mehrere Bezid~&gerichte ein­
gerichtet sind, sO' ist die Klage bei demjenigen 
Bezirksgericht anzubringen, in dessen Sprengel 
der Beklagte seinen gewöhnLichen Aufenthalt, 
seinen WohnSlitz oder - ist keines der Fall -
seinen Aufenthalt hat." 

46. Der Abs. 3 ,des § 104 hat ZIU lauten: 

"Ein an sich sachI,ich oder örtlich unzuständi­
ges Gericht wird' auch dadurch zustä'n'dig, daß 

sich der Bekla,gte durch die Erstattung der Klage­
beantwürtung oder ein dieses ersetzendes münd­
liches oder schriftEches Vorbringen in die Haupt­
sache eingelassen üder später zur Sache mündlich 
verhandelt oder einen Schrifos:atz erstattet hat, 
ühne die Einrede der UD2'lUständigkeit zu erhe'" 
ben, süfern er durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Nütar vertr,eten ist oder sofern er durch 
den Richter über die Möglichkeit der Einrede 
der Unzuständigkeit und deren Wirkung belehrt 
und diese Belehrung im VerhandlungsprotokülI 
beurkundet würden ist." 

47. Der zweite Satz des § 104 bwil'd aufge­
hoben. 

48. Der § 109 samt überschr~ft hat zu lauten: 

"Vormundschaft und Sachwalterschaft (Kuratel) 

§ 109. Zur Besorgung der Geschäfte, d~e nach 
den Besuimmungen über die Rechte zwischen El­
tern und minderjährigen Kindern süwie über 
die Vürmundschaft und Sachwakerschaft (Kura­
tel) dem Gepicht abliegen, ist d<ls Genicht zu­
ständig, in dessen .sprengel der Minderjährige 
oder sousnige Pflegebefühlene seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, rIl'<lnigels eines sülchen im In1artd sei­
nen hU'fenthalt hat; handelt es s,ich um·. eine 
juristische Persün üder ein sünstiges parteifähiges 
Gebilde, So' ist der Sitz maßgebend. 

Fehlt ein Aufenthalt im Irrland,sü ist das 
Gericht zuständi'g, in dessen Sprengel der gesetz­
liche Vertreter seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat; mangeLs eines sülchen' im Inland, süfern es 
sich um einen Minderjährigen handelt, das Ge­
richt, ,in dessen Spren!~el ein Elternteil den ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat, süfern es sich um 
einen sonstigen Pflegebe,fohlenen handelt, da.s 
Gericht des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
im Inland; sünst ,da;s Bezi'rksgeI1ich,t Innere Stadt 
W',ien. " 

49. Der § 109 a wird autgehüben. 

50. Der § 110 hatzu lauten: 

,,§ 110. Für die im § 109 genann'ten Angele­
genheiten ist die inländische Gerichtsba!rkeit ge­
geben, wenn der Minderjährige üder sünstige 
Pflegebefohlene 

1. österr.eichJ~scher Staatsbürger list oder 
2. seinen gewöhnlichen Auf.enthalt oder, soweit 

es um dringende Maßnahmen geht, zumin­
,dest seinen Aufenthalt im Inland hat oder 

3. Vermögen im Inla'nd hat, soweit esum dieses 
Vermögen betreffende Mäßnahmengeht. 

Hat der österreichische Mi:nderjährige (Pflege­
befohlene) seinen gewöhn,1ichen Aruf,enthält oder 
Vermögen im Ausland oder handelt es sic.h um 
einen:llUl~ländischen Minderjährigen (Pflegebefoh­
lenen), 50 kann das Gericht von der Einleitung 
oder Fürtsetzung des Verfahrens absehen, soweit 
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und solange durch die im Ausland getroffenen 
oder zu erwartenden Maßnahmen die ~echte und 
Interessen des Minderjährigen (Pflegebefohlenen) 
ausreichend gewahrt werden. Im Fall eines öster­
l"eichischen Minderjä:hi.igen ist vor der Entschei­
dung die Bezirksverwaltung~behöfide zu hören, 
in deren Spr,engel das Gericht seinen Sitz hat." 

51. Im § 111 

a) hat der zweite Satz des Arbs. 2 zu lauten: 
"Im Fall der Weigerung des a'nderen Gerichtes 
bedarf rue Dbertl"<l1gung zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung des den beiden Ger,ichten zunächst 
Ülbergeordneten gemeinsamen höheren Gerichtes." 

ib) wird der Ahs. 3 auftgeholben. 

52. Der zweite Satz des Abs. 1 des § 113 c 
w:ird a'llifgehoben. 

53. Der § 114a samt 'Obenschrift hat zu lauten: 

"Eheangelegenheiten 

§ 114 a. FUr die örtEche Zustänidigil{;e,it in Ehe­
angeleg,enheiten gilt der § 76 Abs. 1 sinngemäß. 

Die ~nländische Gel'ichtsbarkeit in Eheangele­
g,eniheiten ist gegeben, wenn einer der Ehegatten 
österreichilscher Staatslbüflg,er ist oder seinen ge­
wöhnl'icheh Aunenthalt im Inland hat." 

54. Der § 114 b Wiird aufgehoben. 

55. Der § 122 hat zu lauten: 

,,§ 122. Sind die zur nicht str,einigen Gerichts­
barkeit gehör~gen Rechtssach,en bei dem Bezirks­
gericht an einem Ort anzubringen, für den meh­
rer,e Bezirbgerichte eing,erichtet sind, so w.irddas 
zUiStändigeGericht durch den gewöhnlichen Auf­
enthalt, den Wohnsitz oder - ,ist kronesder 
Fall - durch den Aufenthalt· der Person .be­
stimmt, ,deren aUgemeiner GerichtJsstand in 
Str,eitsachen für die Zuständi~keit entscheiden 
soll. Hält s~ch ~ese Person an jenem Ort nicht 
auf und hat sie hier auch keinen WohnsitlZ, so 
kann die Rechnssach,e bei jedem der an jenem 
Ort befindlichen Bezirksgerichte a!!l'hängig .ge­
macht werden." 

Artikel 11 

Änderungen des Einführungsgesetzes zur Zivil­
prozeßordnung 

Das Gesetz vom 1. August 1895, RGB!. 
Nr. 112, betreffend die Einführung der Zivil­
prozeßordnung, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetlZ 'BGBl. Nr. 569/1973, wird geändert 

. wie folgt: 

1. Im Abs. 1 des Art. XIV haben zu lauten 

a) die Z 1: 
,,1. Jeder der Streitteile muß entweder ein 

Organ der öffentlichen Verwaltung, eine Handels-

gesellschaft, eme Erwerbs- oder Wirtschaftsge­
nossenschaft, ein Mitglied oder Besucher einer 
Börs,e oder eine Person sein, die sich berufsmäßig 
mit der Erzeugung, dem Umsatz oder der Ver­
arbeitung derjenigen beweglichen Sachen be­
schäftigt, die den Gegenstand des Geschäftes 
bilden, oder die solche bewegliche Sachen in 
ihr,em industriellen, gewel1blichen oder Handels­
betrieb verwendet;" 

b) die ersten beiden Sätze der Z 3: 
,,3. heide Teile müs~en sich in einem dem § 577 

Abs. 3 ZPOentsprechenden Schiedsvertrag dem 
A'usspruch des Schiedsg.erichtes unterworfen 
haben .. Der Schiedsvertrag kann auch allgemein 
für die Geschäfte, die z.wischen den beiden Teilen 
unmittelbar oder durch Vermittlung eines Drit­
ten z.ustande kommen, geschlossen werden; 
doch kann die Wirksamkeit derartiger Verein­
barungen jederzeit für weitere zu schließende 
Geschäfte einseitig 'schriftlich w.iderrwfen wer­
den." 

2. Dem Art. XXI wird folgender dritter Ab­
satz angefügt: 

"A uf Verlang.en einer Partei ist der Eintritt der 
Rechts,kraft und Vollstreckbarkeit vom Sekretär 
auf einer Ausfertigung des Erkenntnisses oder 
des Vergleichs schriftlich zu bestätigen." 

3. Dem Abs. 1 des Art. XXII wird folgender 
Satz angefügt: 

Das ,ersuchte Gericht hat dem Sekretär des 
Schiedsgerichtes auf dessen Verlangen Gelegen­
heit zu geben, der Beweisaufnahme beizuwohnen 
und Fragen zu stellen." 

4. Der Art. XXVIII wird aufgehoben. 

Artikel III 

Änderungen der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung vom 1. August 1895, 
RGB!. Nr. 113, zuletzt geändert durch das Bune 

desgesetz HGBl. Nr.140/1979, wird geändert wie" 
folgt: 

1. Die Z 1 des § 11 hat zu Jauten: 

,,1. wenn sie in Ansehung des Str,eitgegenstan­
des ·in Rechtsgemeinschaft. stehen oder aus dem­
selhen tatsächlichen und rechtlichen Grund~ oder 
solidarisch berechtigt oder verpflicht,et sind;" 

2. Im Abs. 2 des § 27 werd~ndie Wendung "auf . 
das V ~rfahren erster ,Instanz. in Ehesachen" und 
der anschließende ,Beistrich aufgehoben. 

3. Im Abs. 1 des § 28 haben die Worte "und 
bei Gericht angestel1ten" zu ,entfallen. 

4. Dem Ahs. 1 des § 48 iWerden folgendewei­
tere Sätze angefügt: 
"Ist im Zeitpunkt dieser Entscheidung ?-icht ~der 
nur mit unverhältnismäßigen Schwlerigkem'n 
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festzustellen, welme Kosten durm die Verspä­
tung beziehungsweise den Zwischenfall verur­
samt worden oder wie ,hom si,e sind, so ist der 
Ersattbetrag in sinngemäßer Anwendung des 
§ 273 zu bestimmen. !Dies gih aum, wenn die 
Feststellung dadurch behindert wird, daß die 
Partei die Kosten nicht hekanntgeg~ben hat." 

5. Der Abs. 2 des§ 51 wird aufgehoben. 

6. Der Abs. 3 des § 52 hat·zu lauten: 

. "Einemausdrücklichen Partei antrag, über ,die 
Verpflichtung zum Kostenersatz zu entscheiden, 
steht die Vorlage eines Kostenverzeichnisses 
gleich." 

7. Der § 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. In Fällen ,der ,Art, für d,ie ein Normal­
kostentarif erlassen worden ist (§' 24,des Rechts­
anwaltstarifgesetzes), hat das Gericht gleichzei­
tig mit ·der Entscheidung über die V,erpflichtung 
zum Kostenersatz den Betrag der zu ersebZenden 
Kosten festzusetzen, sofern nicht die Kosten 
gegeneinander aufgehoben werden. In diesen 
Fällen hat die Partei, die Kostenersatz anspricht, 
bei sonstigem Verlust ,des Ersatzanspruchs das 
Verzeichnis der Kosten samt den zur Bescheini­
gung der Ansätze und Angaben dieses Verzeich..: 
nisses etwa eI1forderuichen ;Belegen vor Schluß 
der der Entscheidung über den Kostenersatzan-

. spruch {§ 52) unmittelbar vorangehenden Ver­
handlung, ,wenn aber die ;Besdllußfassung ohne 
vorgängige Verhandlungel'1folgensoll, bei ihrer 
Einvernehmung oder gleichzeitig mit dem der 
Besmlußfassung zu unterziehenden Antrag dem 
Gerimt zu übergeben. 

In allen anderen Fällen hat die iPartei, der der 
Ersatz von Kosten zugespromen worden ist, bei 
sonstigem Verlust des Etsatzansprums' das im 
Albs. 1 angeführte V,erzeimnis samt Belegen hin­
nen einer Notfrist von einem Monat n'am Ein­
tritt der Rechtskra.ft der Entscheidung über die 
Pflicht zum Kostenersatz dem Prozeßgeridlt 
erster Instanz zu übergeben; diese übergabe be­
darf keines Smriftsatzes. Das Gericht hat eine 
Gleichsmrift dieses Verzeidmisses dem Gegner 
zuzustellen. Der Gegner kann dazu binnen einer 
Notfrist von vierzehn Tag,en nam der Zustellung 
Stellung nehmen. Den Betrag der zu ersetzen­
den Kosten hat das Prozeßgerimt erster Instanz 
ohne mündlime Verhandlung mit Beschluß fest-
;zusetzen; im Verfahren vor dem Gerichtshof 
trifft diese Entscheidung der' Vorsitzende des 
Senates, dem die Rechtssache zugewiesen ist; die 
Kosten des Kostenfestsetzungsverfahrens sind 
nam Abs. 1 zu hestimmen. Soweit die Kosten­
festsetzung dem Verzeimnisentspricht und der 
Gegner _ sim nimt fristger,emt geg,en dieses aus-' 
gespromen hat, ist ein Remtsmittel gegen die 
Kostenfestsetzung unzulässig." I 

8. Der § 54 hat zu lauten: 

,,§ 54. iEntsteheneiner Partei nam dem Zeit­
punkt, bis zu dem nach § 53 das Kostenverzeich­
nis einzureimen ist, weitere Kosten, deren Er­
satz sie von dem anderen T,eil verlangen kann, 
so kann sie eine Ergänzung der Entsmeidung. 
über die Höhe der zu .ersetzenden Kosten binnen 
einer Notfrist von einem Monat beantragen; die 
Frist beginnt mit dem Entstehen der Kosten 
zu laufen, nicht jedom, bevor ,ihr ,Betrag der zum 
Ersatz berechtigten Partei zahlenmäßig Ibekannt­
geworden und, w.enn die Kosten in einer Zah­
lungspflimt an einen von deren Bevo11mämtigten 

- verschiedenen Dritten Ibestehen, bevor diese fäl­
lig geworden ist. iDer§ 53 lAbs. 2 zweiter bis 
vierter'Satz -ist am.uwenden." 

9. Im § 57 

a) treten an die Stelle der Z 1 des Abs. 2 fol­
gende Bestimmungen:, 

,,1. wenn der Kläger seinen gewöhnlimen Auf­
enthalt in österreich hat; 

1 a. wenn eine gerichtliche Entscheidung, die 
dem Kläger den Ersatz von .Prozeßkosten an den 
Beklagten auferlegte, im Staat des gewöhnlimen 
,Aufenthalts des Kllägers yollstreckt würde;" 

b} hat der Abs. 3 zu lauten: 
,;Sofern sich ein Zweifel über die Gesetzge­

bung oder das Verhalten des Staates ergibt, in 
dem der Kläger seinen gewöhnlimen Aufenthalt 
hat, ist hierüber die Erklärung des Bundesmini­
sters für Just1Z einzuholen." 

10. Der Abs. 3 des§ 63 wird aufgehoben. 

11. Im '§ 64 
a) wird inder Z 4 des Ahs. 1 jeweils das Wort 

"gewöhnlimen"aufgehoben und 

h) hat der Abs. 3 zu lauten: 
".sow~it die Verfahrenshilfe bewilligt wird-, tre­

ten die Befreiung,en und Remte nach Ahs. 1 mit 
dem Tagein, an dem 'sie beantragt worden sind. 
Die Befr.eiungen nach ,Abs. 1 Z 1 Buchstaben b 
bis e können wirksam nom his zur Entrichtung 
dieser Kosten und Gebühren beantragt werden." 

12. Der ,A'bs. 1 des § 65 hat zu lauten: 

"Die Verfahr.enshil,f,e ist heim Proz,eßger,icht 
erster Instanz smriftlich oder zu Protokoll zu 
beantragen. Hat das iProzeßgerimt seinen' Sitz 
außerhalbdes ,Bezirksgerimtssprengels, in dem 
die Partei ihren Auf.enthalt hat, sc kann sie den 
Antrag beim Bezirksgerimt ihres Aufenthalts' 
zu Protokoll erklären; im Fall des § 64 Abs. 1 
Z 4 kann sie gemeinsam mit diesem Antrag die 
Klage, den Widersprum geg,en .ein Versäumungs­
urteil {§§ 434, 442 a), den Einspruch gegen einen 
Zahlungsbefehl (§§ 603, 606) oder den Wider-
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spruch gegen einen in Rechtskraft erwachsenen 
Zahlungsbefehl (§§ 605 Abs. 2, 606) zu Proto­
kollerklären." 

13. Dem Abs. 1 des § 66 ist folg,ender Satz 
anzufügen: 

, "Ist dem 'Antrag kein solches Vermögenshekennt­
nis angeschlossen, so ist nach den §§ 84 und 85 
vorzugehen; dabei ist nach § 85 Abs. 2 eine Frist, 
zu setzen; gleichzeitig ist der Partei das Form­
blatt zuzustellen." 

14. Dem § 67 ist folgender Satz anzufügen: 
"Wünschen der Partei ÜJber die Auswahl dieses 
Rechtsanwalts ist im Einvernehmen mit dem 
namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Mög­
lichkeit Zu entsprechen." 

15. Der tAbs. 2 des§ 73 hat zu lauten: 

"Hat die beklagte Partei vor Ablauf der Frist, 
,innerha·lbllderenjsieden' Ein'spruch gegen einen Zah­
lungsbefehl (§§ 603, 606), den Widerspruch gegen 
einen in RechtSkraft erwachsenen Zahlungsbefehl 
(§§ 605 Ahs. 2, 606), den Widerspruch gegen 
ein Versäumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) einzu": 
bringen oder die Klage zu beantworten hätte, die 
Bewilligung der Verfahrenshi.lfeeinschließlich der 
Beigebung ,eines Rechtsanwalts 'beantqgt, so be­
ginnt die Frist zur iEinbringung des Einspruchs 
gegen einen Zahlungsbefehl, des Widerspruchs 
geg,en einen in Rechtskraft erwachsenen Zah~ 
lungsbefehl, des Widerspruchs gegen ein Ver­
säumungsurteil oder der Klagebeantwortung 
frühestens mit der Zustellung des Bescheides, mit ' 
dem der Rechtsanwalt Ibestellt wird, beziehungs­
weise mit dem Eintritt der Rechtskraft des Be­
schlusses, mit dem die Beigebung eines Rechts­
anwalts v,ersagt wird. Der Bescheid über die 
Beistellung des Rechtsanwalts ist durch das Ge­
richtzuzustellen. " 

16. Der Abs. 2 des § 78 hat 'zu lauten: 

"Rechtsausführungen und Darlegungen über 
die Wahrscheinlichkeit oder Glaubwürdigkeit 
einzelner tatsächliclier 'Behauptungen oder über 
die vermutliche Beweiskraft angebotener Beweise 
,dürfen in einen vorbereitenden Schriitsatz nur 
aufgenommen werden, wenn dieser wegen eines 
anderen ,darin enthaltenen Vorbringens zur 
zweckentsprechende.n Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung notwendig ist." 

17. In den §§ 82 Abs~ 1 und 83 Abs. 2 w.er­
den die 'Fristen von drei Tagen jeweils durch 
'eine Frist von vierzehn Tagen ersetzt. 

18. Im § 84 

a)hat der letzte Satz des Abs. 2 zu laut·en: 
"Die unrichtige Benennung eines Rechtsmittels, 
eines Rechtsbehelfs oder eines ihrer Gründe ist 

unerheblich, wenn das Begehren deutlich erkenn­
bar ist." 

b) wird nach dem ,Albs. 2 folgender Absatz ein­
g,efügt: 

"War 'bei der überr,eichung des Schriftsatzes 
eine ,Frist einzuhalten, so ist nach Abs. 1 auch 
vorzugehen, wenn in dem Schriftsatz Erklärun­
gen oder sonstiges Vorbringen fehlen, die für 
die mit dem Schriftsatz vorgenommene Prozeß­
handlung vorgeschrieben sind. Durch solche Ver­
besserungen und sonstige ,Ergänzungen des zu 
vel'lbessernden Schriftsatzes darf jedoch das darin 
enthaltene VOl1bring,en nicht so geändert werden, 
daß dadurch in die her.eits eingetretene Rechts­
krafteiner Entscheidung eingegriffen würde." 

19. Dem Abs. 2 des § 85 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Hat eine die Verfahr,enshilfe genießende oder 
beantragende Partei innerhalb der gesetzten Frist, 
die Beigebung eines Rechtsanwalts beantragt, so 
beginnt diese Frist mit der Zustellung des Be­
scheides üher die Beistellung des Rechtsanwalts 
beziehungsweise mit dem Eintritt der Rechts­
kraft des Beschlusses, womit die' Beigebung eines 
Rechtsanwalts versagt wird, zu laufen; der Be­
sch,eid ist durch das Gericht zuzustellen." 

20. Der A'bs; 1 des§ 95 hat zu lauten: 

"Einer ,Partei kann vom Gericht auf Antrag 
oder von Amts wegen aufgetrag,en werden, inner­
halbeiner ihr <zugleich zu bestimmenden Frist 
einen im Inland wohnhaften Zustellungsbevoll­
mächtigten namhaft zu machen, wenn sie sich 
nicht nur vorübergehend im Ausland aufhält." 

21. Der § 127 wird aufgehOlben. 

22. Der § 151 wird aufgehoben. 

23. Dem ,Abs. 2 d~s § 182 wird folg,ender Satz 
angefügt: . 

"Bei Bedenken gegen die Zuständigkeit des Ge­
richtes hat er den Parteien vor einer Entschei­
dung hierüber die Geleg,enheit zu einer Heilung 
der Unzuständigkeit ('§ 104 Abs. 3 JN) bezie­
hungsweise zu einem Antrag auf überweisung 
der Rechtssache an das zuständige Gerimt (§ 261 
Abs. 6) zu gehen." 

24. Der § 222 JlatlZu lauten: 

,,§ 222. Die Gerichtsferien dauern vom 15. Juli 
bis 25. August und vom 24. Dezember his 6. Jän­
ner."-, 

25. Der§ 223 hat zu .lauten: 

,,§ 223. Während ~ der Gerichtsferien werden 
nur in Ferialsachen Tagsatzungen abg,ehalten. 
In anderen Sachen dürfen nur erste Tagsatzungen 
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abgehalten und die im § 239 bezeichneten Pro­
zeßhandlung·en vorgenommen werden; andere 
Tagsatzungen dürfen in solchen Sachen nur mit 
Zustimmung beider Parteien abgehalten wer­
den. 

Auf das Wiedereinsetzungsver:fahren, das Ver­
fahren zur Sicherung von ,Beweisen, das Ver­
fahr,en 'vor den Aribeitsgerichten und das Ex·e­
kutionsverfa,hren mit Einschluß der Verhand­
lung über die Meistbotverteilung halben die Ge­
richtsferien keinen iEinfluß." 

26. Der § 224 hat zu lauten: 

,,§ 224. Ferialsachen sind: 
1. Wechselstreitigkeiten ; 
2. Streitigkeiten über die Fonsetzung emes 

angefangenen Baues; 
3. Streitigkeiten wegen Störung des Besitz­

standes hei Sachen und bei Rechten, wenn 
das Klagebegehren nur auf den Schutz und 
die Wiederherstellung des lenzten Besitzstan­
des gerichtet ist; 

4. Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem 
unehelichen Kind und über ,die dessen Vater 
der Mutter und dem Kind gegenüber gesetz­
lich obliegenden :Pflichten und sonstige 
Str,eitigkeiten tiber . den aus' dem Gesetz ge­
bührenden Unterhalt, es sei denn, daß sie 
mit Str,eitigkeiten verbunden sind, die nicht 

'zu den Ferialsachen gehören; 
5. die in den §§ 35 bis 37 BO bez-eichneten 

Streitigkeiten; 
6. Anträge auf ,Sicherung von Beweisen sowie 

auf Bewilligung, Einschränkung oder Auf­
hebung von ,einstweiligen Verfügungen. 

Der Vorsitzende des Senates oder der Einzel­
richter, dem eine Rechtssache zug~wiesen ist, kann 
andere als die im Abs. 1 genannten Sachen auf 
Antrag einerPanei zur FerialSache erklären, 
wenn es ihre Dringlichkeit erfordert .. Der Aus­
spruch, durch den eine Sache zur Ferialsache er­
klärt wird, bezieht sich immer nur auf die schon 
laufenden beziehungswei'se auf ·die nächstfolgen­
den Gerichtsferien. Der -Beschluß, mit dem ,eine 
Sache zur Ferialsache erklärt oder mit dem .ein 
darauf hinzielender Antrag abgewiesen wird, 
kann durch ein Rechtsmittel nicht a.ngefochten 
werden." 

27. Der Abs. 2 des § 225 hat zu lauten: 

"Auf den Anfang 'und den Ablauf von Fristen 
in Ferialsachen, der Notfristen im Rechtsmittel­
verfahren gegen Versäumungs- und Anerkennt­
nisurteile, der Frist zur Erhebung des Wider­
spruchs gegen ein Versäumungsurteil oder einen 
in Rechtskraft ,erwachsenen Zahlungsbefehl, der 
Frist zum Einspruch gegen einen bedingten Zah­
lungsbetehl {,§§ 603 und 606 Z ,1) sowie der Frist 

zur' Erhebung von Einwendungen im Mandats­
verfahren (§§ 548 ff.) und im Bestandv-erfahren 
(§§ 560 H.) hahen die Gericht,sferien keinen Ein­
fluß." 

28. Im Abs. 2 des § 226 werden die Wendung 
"Handels-, See- oderBerggerich~sbarkeit" durch 
das Wort "Handelsgerichtsbarkeit" ,ersetzt und 
die Wendung ,,0 der 'vor dem zur Ausübung dei 
Berggerichtsibarkeit bestimmten Senate" aufge­
hciben. 

. 29. Der§ 227 hat zu lauten: 

,,§ 227. Mehrere Ansprüche des Klägers gegen 
denselben Beklagten können, auch wenn sie nicht 
zusammenzurechnen sind (§ 55 JN), in derselben 
Klage geltend gemacht werden, wenn für sämt­
liche Ansprüme 

1. das Prozeßg,ericht zuständig und 
2. dieselbe Art des Verfahrens zulässig ist. 

Der Abs. 1 Z 2 'steht ,einer Verbindung von 
Ansprüchen nicht entgegen, 

1. die die im § 448 bezeichnete Wertgrenze 
nicht . übersteigen, mit solchen, die diese 
übersteigen, oder 

2. die vor den Einzelrichter gehören, mit sol­
chen, die vor den Senat gehören; in ·diesem 
Fall ist der Senat zur Verhandlung und 
Entscheidung -üiber sämtlich,e Ansprüche be­
rufen." 

30. Nach dem § 230 wird folgender § 230 a 
eingefügt: 

,,§ 230 a. Wird die Klage zurückg,ewiesen,ohne 
daß der Kläger Geleg,enheit hatte, einen Antrag 
auf überweisung nach § 261 Abs. 6 zu stellen, so 
gilt die Gel'ichtsan1hängigkeit durch die Zurück­
weisung nicht als aufgehoben, wenn der Kläger 
seinen Anspruch binnen 'vierzehn Tagen ab Zu­
stellung des Zurück,weisungsbeschlusses bezie­
hungsweise ,einer Entscheidung nach § 47 JN 
neuerlich 'klagsweise geltend macht." 

31. Im § 235 

a) ba:ben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 
"Nach Eintritt der Streitanhängigkeit bedarf 

es hiezu der Einwilli~ung des Gegners; mit die­
ser Einwilligung ist ,eine Erweiterung der Klage 
auch da,nn zulässig, wenn dadurch die Zuständig." 
keit des Prozeßgericht,es überschritten würde. 
Diese Einwilligung ist als vorhanden anzuneh­
men, wenn. der ,Beklagt,e, ohne gegen die .Ande­
rung Einwendung :zu' erheben, über die geänderte 
Klage verhandelt. 

Das Gericht kann eine Knderung ,selbst ßiach 
Eintl1itt der Streitanhäng,igkeitlUnd ungeachtet 
der Einwendung des Gegners zulassen, wenn ,dJurch 
die .Anderung die Z'Uständigkeitdes Prozeßger,ich­
tes nicht übersmritten wird und aus ihr eine 
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erheb1:iche Erschwerung o'der Verzögerung der 
Verhandlung nicht 'zu besongen ist." 

b) vtird folg,ender weiter,er Ahsatz 2Jngefügt: 
"Weder eine Änderung der Klage noch der 

Plartei Gist auch eine Änderung der Parteibezeich­
nl1ng, durch die diese auf diejenige Person rich­
tiggestellt wird, von de'r oder geg,en die nach 
dem Inhalt der Klage in ,einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise, ,etwa ,durch die Anfüh­
rung der Bez-eichnung lihres Untern,ehmens, das 
Klagebegehren erhoben worden ist. Eine ,solche 
Berichr,i'ß'ung ist in jeder La,ge ,des V,erfahrens auf 
Antrag 'Oder von Amts wegen vorzunehmen, ge­
gebenenfalls durch die Anwendung der §§ 84 
und 85." -

32. Der Abts. 3 des § 237 hat zu la:uten: 

"Die ZurUckna:hme der Klage hat zur FoLge, 
daß die Klag,e 'als nicht angebracht 'anzusehen ist 
und; wenn -di,e Parteien nichts a-nderes vereinba­
ren, der Kläger dem BekLagten aUe Pl'ozeßkosten 
zu ersetzen hat, deren Trag,ung' denl Beklagten 
nicht bereitsrechtskräfr,i,g auf,erlegt worden ist. 
Der Antrag auf Kostenersatz ~st bei sonstigem 
Auslschluß, wenn die Klage bei ,der mündlichen 
~erhandlung z,ul'ück,genommen wird und der Be­
klagte anwesend ist, ,in die,ser,sonst hinnen eines 
Mon,a ts nach der Verstän:digun.g des BekLagten 
von der Zurücknahme der Klage zu Mellen. über 
den Antraig auf Zuerkennung des Kostenersatzes 
entsch,e:idet ,der Vot1sitzende durch Beschluß; der 
§ 53 A:bs. 2 zweiter und ,dr,itter Satz list anzu­
w,enden." 

33. Der Abs. 2 -des § 240 ,hat zu huten: 

"Nach AlYhaltung der ersten Tagsatzung mann 
die Unzuständigkeit des Ger,ichtes nur noch be­
rücksichtigt werden, wenn das Gericht auch durch 
:l!UJsdrückliche Vereinbarung der Partei,en nicht 
zuständig Igemacht werden könnte (§ 104 Ahs. 1 
und 2 ]N) und ,die Unzuständigkeit noch ,nicht 
geheilt j'st (§ 104 Abs. 3 ]N)." 

34. Dem § 243 wird folgender vierter A:bsatz 
angef'ügt: . 

"Ist nach der Klage, besonders nach dem Inhalt 
~hr Ibeige1egter U rtkunden, anzunehmen, daß sich 
der Beklagte in den Rechtsstreit einhussen wird, 
so kann ,der Vorsrtzende, ohne eine erste Ta,g­
satzung anzuberaumen, d~e BeantJwortun'g der 
Klage mit schriftlichem Beschluß ;auftragen. Die 
Eimeden und Anträge, die bei ,sünstigem Aus­
schluß ,in der ersten Tagsatzung vorZij]bringen 
sind, sind ~n diesem FaM bei sonstigem AlUsschluß 
in der Khg,ebeantwortungvorzulbrirugen. Im 
übrigen -sind die Ibei der ersten 'tagsatzung vor­
zunehmen'den Pl'Oz,eßhandlung~"1am Beg,i,nn ,der 
el1sten zur mürud1ichen Streiuverhandlung he­
~ti'ffimten Tagsatzurug vonmnehmen. Wil'd die 
Klagebeantwortung nicht r,echtzeitig überreicht, 
so gilt der § 398." 

35. Im Abs. 1 des § 246 wird die Frist von 
einer Woche durch eine solche von vierzehn Ta­
gen ersetzt. 

36. Im Abs. 3des§ 259 werden die Wendung 
"HandeLs-, See- oder Bel'lgrechtssachen" durch das 
Wort "Hande1srechts,sachen" er~etzt und die 
Wendung "oder der Gerichtsharkeit in Berg­
rechussachen" auf.gehoben. 

37. Dem § 260 wird folgender v,ierter Absatz 
anigefügt: -

"Daß das Gericht nicht den§,§ 7 b~s 8 ]N 
entsprechend ;besetzt oder ,e~n nach der Geschäfts­
v.erteilung nicht -dazu berufener Richter 'am Ver­
fahren beteiligt ,ist, mann nicht mehr berück­
sichtigt werden, wenn sich be~de Part:e,ien in die 
mündliche Streitverhandlung oder in die ,im Abs. 1 
vÜfigesehene VeJ"\handlung eingdasse1l haben, ohne 
diesen Umst;Lntd gelten-d zu machen." 

38. Nach ,dem § 281 wird folgender§ 281 a 
eingefügt: 

,,§ 281 a. l'st über die streitigen Tatsachen be­
r,eits in einem g,erichtlichen Verf.ahr,en, ,an dem 
die Parteien beteiLigt waren, ein Bewei.s auf:ge­
nommen worden, ,so kann das Beweisaufnahme­
protokoll verlesen und von 'einer neuenlich,en 
Bewe,isaufnahme Abstand genommen w,erden, 
wenn 

1. nicht eine der Parteien ausdrücklich das Ge­
genteil tbeantragt oder 

2. das Beweismittel nicht ,mehr zur Verfügung 
'steht." 

39. Der § 295 hat zu lauten: 

,,§ 295. Einer photomechanischen Wiedergahe 
einer Urkunde, ,deren Richtigkeit und Vollstän­
digkeit beg.1aubigt [st, kommen die ,gleichen recht­
lichen Eigenschaften lJU w,ie dem Or~gina1." 

40. Im § 334 wird die Frist von acht Tagen 
durch eine sö.1che von vierzehn Tag,en ersetzt. . 

41. Dem Abs. 2 des § 336 wird folgender wei­
ter,er Satz angefügt : 

"Ein solcher Verzicht w,irdangen'Ümmen, wenn 
keine Partei vor der Beendigung der Vernehmung 
des Zeugen -das Geg,enteiT erklärt." 

42. Der § 371 hat zu lauten: 

,,§371. Der Beweis überstreit1ige, für die Ent­
scheidung erhebliche Tatsachen kann auch ,durch 
die Vernehmung der Parteien gdührt werden; 
die Anordnun,g dieser B,eweisführung kann auf 
Antrag oder von Amts wegen erfolgen." 

43. Der zweite Sau; des Abs. 2 des § 375 wird 
aufgehoben. -
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44. Im Abs. 2 des § 377 w~J."Iden der er,st,e Satz 
und ·die Worte "dieser Partei" ~m zweiten Satz 
aufg,ehoJben. 

45. Der § 378 wirdaufg-e'hoben. 

46. Der lett~e SatiZ des Abs. 3 des ,§ 397 a hat 
zu lauten: . 

"Zu Beginn der Streitverhandlung ist das Ver­
säumungsurteil mit Beschluß aufzuihelben, auch 
wenn die dafüranlber.aumte Tagsatzu1lß nach 
§ 170 nicht .durchg.eführt wird; der Zustellung 
einer schriftlichen Ausfertigunß Idi,eses Beschlus­
ses bedarf es nicht, ein Rechtsmittel ist gegen 
ihn nicht zulässig." 

47. Dem Abs. 1 des >§ 398 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Der .§ 397 la ist sinngemäß .an:zuweJ1lden, wenn 
der Beklagte :bei der ·ersten Tagsatzung .nicht ,durch 
einen Rechtsanwalt vertreten war." 

48. Der zweite Satz des Albs. 2 des § 414 wird 
a:ufgeholben. 

49. Im§ 417 

a) haiben die Z 1 und 2 des Abs. J 'Zu lauten: 
,,1. die Bezeichnung ,des Gel1ichtes und die Na­

men ,d~r Richter, die bei der Entscheidung 
mitgewirkt haiben; wenn ein Landes- oder 
Kreisgericht ein Urteil der besonderen Ge­
richtsbarkeit ,in Handelssachen oder ein 
·selbständiges Handelsgericht ein Urteil der 
IQUgemeinen Ger.ichtSlbarkeit ,f:illt, ist auch 
dies anzuführ,en; 

2. die Bezeichnung der Parteien nach Namen 
(Vor- :tIn'd Zunamen), Beschäft1gung, Wohn­
ort \lind Parteistellung rowie ·di,e Bezelichnung 
ihrer Vertreter; in Personenstanc:Lssachen 
überdi,es auch den Tag ·und den Ort der 
Geburt ,der Parteien;" 

b) werden die lenz,ren heiden Sätze des Albs. 2 
aufgehoben. 

50. Im·§ 423 halben z,u lauten: 

a) der Abs. 2: 
"Der Antra,g auf Ergänzu11lg ,ist bei ,dem Pro­

zeßgericht hinnen vierzehn Tagen llIach Zustel­
lung des U~eils anzubring.en." 

b) der erste Satz :des Albs. 3: 
,,>Das Gericht entschei'detnach vorhergehen­

der mündlicher Verhandlun1g, wenn es eine lSo,lehe 
für notwendig hält." 

51. Der § 445 wird aufg.ehoben. 

52. lm§ 446 werden die W,endung "Handels-, 
See- oder Bel"grechtssachen" 'durch ,da:s Wort 
"Handelsrechusachen" ,ersetzt '\lp.1d die Wen'dung 

"oder ,der Gerichtsbarkeit ,in Bergrechtssachen" 
aufg·ehoben. 

53; Der Albs. 2 .des § 457 wird aUI~gehdbe1i. 

54. Der § 460 wird aufgeholben. 

55. Die Abs. 2.bis 4 des ,§ 468 !halben zu lauten: 

,~er Berufungs~elgner kann binnen der Not-
f.r,ist von vierzehn Tagen nach der Z~stellung der 
Berufiun,gsschriftoder der AhsChrift des sie er­
setz·enden Protokolls hei demProzeßg~richt erster 
Instanz eine BerufungSibeantwortung mittels 
SchriftlSa'tzes ·ader, unter der Voraussetzung des 
§ 465 Abs. 2, durch Erklärung zugerich.~lichern 
Ppotokolleinbringen. W,iLl der Berufun.gsgegner 
zur W.i.derkgung der inder Berufung,sschrift an­
g.eg·eben,en Anfechtungsgründe neue, ,im '~sheri­
gen VerfaJhren noch nicht vorgebrachte Umstände 
und Beweise henützen, ISO hat er. das hezÜig.lichl! 
tatsächlich,e und Beweisvo1'lbringen !bei sonstigem 
Ausschluß in ,dies,er· BerufungsbeantJWortung be­
ka:nntzugeben. 

Auf die Berufungsbeantwortung sind der § 464 
Ahs. 3 sowie der ;§ 467 Ahs. 1 Z 4 und 5 ,sinn-
gemäß amuwenden. . 

Von der Einhringung der Berufungsbeantwor­
IlUng ist der Beru~ungsW'e1'lber .durch übersendung 
einer Ausfertigun,g deI'setben zu verständigen." 

56. Der Abs~ 1 des§ 469 'hat zu lauten: 

"Nach 'r,echtzeicig:em Einlang,en der Berufun.gs­
beantW'OrtuIlig oder nach fruchtlosem Ablauf der 
hiefür offenstehenden Frist hat das Proz.eßgericht 
erster Instanz ,dem Berufungsgericht die B·eru­
fungsschrift und die etw.a eingdangte Berufungs­
beantwortung oder die diesbezüglichen, P'roto­
koUe mit a;llen den Rechtsstreit betreffenden 
Prozeß'akten und besondel'lS mit den Ausweisen 
über die Zustellung ,des UrteiIes und der Beru­
fungsschrift vorzulegen. Gtbt ,der Inhralt ·der Be­
rufungsschr,ift oder der Bel.'1ufurugsbeantwortung 
zu einer Erledigung des lProz·eßgerichtes erster In­
·stanz Anlaß, so ,ist diese vorher zu treffen; wer­
den ZUlSüeHmängol !behauptet, so sind vorher die 
hotwend~gen Erhdbungendurch,zuführen." 

57. Dem Albs. 2 des § 474 wird foJ,gender Satz 
angefügt: 

"In den .Fällen 'des § 471 Z 3 Igilt dies jedoch 
nur, wenn ein Auftrag ~ur Verbesserung (§§ 84, 
85) frucht,los :geblieiben ist." 

58. Der Abs. 2 des § 475 hat zu lauten: 

"Wur,de jedoch in erster Instanz mit Unrecht 
die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes angenom­
men (§ 471 Z 5, 6 oder 7), so sind uruter Auf­
helbungdes erstrichterlichen Urteils auf Antrag 
oder von Amts wegen die.zur Einleitung des 
Verfahrens vor dem zuständi,gen Gericht erfor­
derlichen Anordoongen 'zu treffen." 
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59. Im § 477 

,a) hat die Z 3 des ,Albs. 1 zu lauten: 
,,3. wenn das Urteil von einem Gericht gefällt 

wurde, das auch· nicht durch ausdrüclcl.iche 
Vereinbarung der Parteien .für diese Recht5~ 
sache zUlständiJg gemacht werden konnte, und 
seine U~uständi~keit nicht geheilt ,ist 
(§ 104 Abs. 3 JN);" 

b) wird im Abs. 2 die Wortfolg.e "eines vor­
bereitenden Schriftsatzes (§ 468)" durch di,e Worte 
"der Berufungslbean'twortung" ersetzt; . 

c) wird folgender weitener Ahsatz ,angefügt: 
"Die Nichtigkeit nach Albs. 1 Z 2 liegt nicht 

vor, wenn an Stelle des. Ei~elrichtel's ein Senat 
entschieden hat." 

60. Der Ahs. 4 des § 478 wirdaufgehdben. 

61. Im Albs. 1cles § 479 a wel"den,die Wen­
dungen ",im § 468 Abs. 2 erwähnte Mittleilung" 
durch das Wort "Berufung'sbeanuwortUiIlJg" und 
"Handels-, See- O'derBergrecht~sachen" durch das 
Wort "Handelsrechtssachen" erse.tzt. 

62. Im Abs. 2 des § 482 wird die W.eIJidung 
"mittels voribereitenden Schriftsatzes"durch die 
Wendung "der ,Berufungsbeantwortimg" er­
~etzt. 

63. Im§ 483 wird folgenider dritter Absatz 
eingef.ügt: 

,.Bis zum Schluß der mün,dlichen Beruf'ungs­
v,erhandlung oder, :in den Enten' des § 492, b~s 
zur Entscheidung des Berufungs~erichtes (§ 416 
Abs. 2) können die ,Parteien vereinbaren, ,daß 
das Verfa:hren ruhen soLle (§§ 168 bis 170). Bis 
z.um ,gleichen Zeitpunkt kann 'auch die Klage, so~ 
weit sie Gegenstand des Berufungsverfahrens ist, 
zurückg,enommen werden, wenn der Bekla'gte 
zustimmt oder wenn gleichzeitig auf ,den An­
spruch venzichtet wird; im Umfang der Zurück­
IlIahme der Klage wird das angefochtene Urteil 
wirkungslos; dies hat ,da.s BerUifußlgsgenicht mit 
Beschluß festzustellen." 

64. Im § 484 werden 

a) dem Abs. 2 fo1g,ender Satz angefügt: 
"über die Kostenersatzpflicht hat .das Prozeßge­
richt erster Instanz nach den §,§ 53 Abs. 2 und 54 
zu entscheiden. " 
und 

:b) der Abs. 3 auf:geh?ben. 

65. Der Abs. 1 des § 489 wird aufgehoben. 

66. Der erste Satz des § 491 hat 'Zu buten:' 

"Im Fall des Aus'bleibens einer Partei ist 'über 
die Berufung dennoch zu verhandeln und mit 
Berücksichtigung des in der Ber,ufungsschrift und 

einer etWla erstatteten Berufung,sbeantwonung 
Vorgebrachten zu entscheiden." 

67. Der Abs. 1 des § 492 hat zu lauten: 

"Die Partei,en können auf die Anordnung einer 
Ta&satz,ung zur mün>dlichen' Verhandlung über 
die B,erufung verzichten. Hat weder der Beru­
fungswerber in der Berufungsschrift noch der 
Berufungsgegner in der gemäß § 468 Abs. 2 zur 
Ersta.ttußlg der Berufung'Sbeantwortung offenste­
henderi Frist die Anberaumung einer mündlichen 
Beruf.ungsv,erhandlung ausdrücklich 'beantra.gt, so 
wird angenommen, daß die Parteien ·auf die .An­
ordnung ,einer Tagsatzung zur mündlichen Be­
rUifungsvenhandlung verzichtet ha.ben." 

68. Der § 495 hat ·zu lauten': 

,,§ 495. Werden die im: § 471 Z 2 und 3 be­
zeichneten Mängel erst bei der mündlichen Ver-. 
handlung wahrgenommen, so ist die Berufung 
durch Beschluß zurückzuweisen; im Fall ,des § 471 
Z 3. jedoch nur, wenn der anwesende Berufungs­
werber die Berufung&schrift trotz Aufforderung 
nicht verbessert." 

69. Der Abs. 3 des § 496 hat zu la~ten: 

"Statt der Zurückweisung hat das Berufungs-
-gericht die in erster Instanz gepflogene Verhand­
lung, s.oweit erforderlich, zu ergänzen und durch 
Urteil in der Sache seIhst zu erkennen, wenn 
nicht anzunehmen ist, 'daß dadurch im Ver­
gleich zur Zurückweisung 'die Eruedigung ver­
zög,ert oder ein erheblicher Mehraufwand an Ko­
sten verursacht würde." 

70. Der erste Sanz des Abs. 2 des § 500 hat 
zu lauten: 

"Besteht der Streitgegenstand, über den das 
Berufung,sgericht entscheidet, nicht ausschließlich 
in einem GeldbetIla.g, so hat es im Ur'teilauszu­
spr,echen,~ 

1. wenn es der Berufung ,ganz oder teilweise 
stattgibt, ob der ,davon betroffene w.ert des 
Streitgegenstands 10 000 S übersteigt, 

2. wenn es das Urteil erster In5tanz ganz oder -
teilweise bestätigt, ob der davon Ibetroffene 
Wert des Streit;gegenstands 100000 S über-
. ,steigt. " 

71. Im § 501 wird folgender erster Absatz vor­
angesteHt: . 

"Hat das Erstl~eiicht über einen Streitgegen­
stand eMschieden, der an Geld oder Gelde~ert 
10000 S nicht Ü'berslleigt, so kann .das Urteil nur 
wegen Nichtigkeit und wegen einer ~hm zu­
grunde liegenden unrichti,gen rechtlichen Beurtei­
lung der Sache angefochten werden. Eine müttd­
lich'e Verhandlung Üiber die Berufung ist nur an­
zuberaumen, wenn ,das Gericht dies ,im einzelnen 
Fall für erfol'derlich hält." 
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14 669 der Beil;tgen 

72. Die Abs. 2 und 3 des § 502 haben zu lau­
ten: 

,;Gelgen die Enuscheidung des Berwfungsglerich­
tes list ein w,eitelier Rechtszug unzu:läs's~g, soweit 

1. über die' Bemessung des ge~etzlichen Unller­
halts entsdlieden wird oder 

2. der Beschwerdegegenstand an Geld oder 
Ge1deswert 10 000 S nicht übersteigt. 

Geg,en ein Urteil des Berufungsg,ericht'e,s ist, 
soweit es das angefochtene Urteil be~tätigt, die 
Revrsion unzulässig, wenn der davon betroffene 
Stteitgeg,enstand 'Oder Teil des Streitgegenstands 
an Geld oder Geldesw,ert 100 000 Snicht über­
ste~gt." 

73. Im § 506 haben zu lauten 

a) die Z 2 des Abs. 1: 
,,2. die bestirrimte Erklärung, inwieweit das Ur­

teil an~efochten wird, die ebenso bestimmte 
kurze Bezeichnung der Gründe der Anfech­
tung (Revisionsgründe), die Erklärung, ob 
die Aufhebung oder eine Abänderung ,des. 

.Urteils und W1elche hea1l:tragt werde (Revi­
sionsantrag) und,: sofern ein B,erufungsurteiI 
nur zum Teil und hinsidltlich eines nicht in 
einem Geldbetna.g bestehenden Ansprums an­
gefochten w,ird, die Angabe des VOll der An­
fechtung betroffenen Wertes." 

b) der Albs. 3: 
"Ersch,eint dem Revisionsgericht die nach dem 

Albs. 1 Z 2vor,genommene Bewertung übermäßig 
hodl gegriffen, so hat es, wenn eine richtige B,e­
wertung den im§ 502 Abs. 2 bezeichneten Betrag 
wahrscheinEch ilidlt überstiege, von Amts weg,en 
die ihm -zur Prüfung der Ridltigkeit der Wert­
anga.be nötig el'scheinenden Ermittlun,g,en anzu­
~tellen." 

74. Dem§' 510 wird folgender weiterer Albsatz 
angdügt: 

",In der Ausfertigung seiner Entscheidung kann 
das Revision&ger-icht die Wiedergabe des Partei­
vorbringens und -der tatsädllid1en Enosmeidoogs­
grundlagen auf das beschränken, w,as zum Ve1'­
ständnis seiner Rechtsimsführungen erf.orderlich 
ist. D~e Beurteilung, daß eine geltend gemachte 
Manigelha,ftigkeit oder Aktenwidrigkeit (§ 503 
Z 2 und 3) nicht vorliegen, bedanf keiner Be­
gründung." 

75. Der ,Ahs. 3 des § 514 wird auf,gehoben. 

76. Der § 516 wird autgehoben. 

77. Dem § 519 wird folgender Absatz :linge-
fügt: . 

;,Ist im Fall des Abs. 1 Z 3 die Streitsache zur 
Entsmeidung reif, so kann das Revisionsgericht 
durch Urteil in der Same selbst lirkennen." 

78. Der Ahs. 2 des § 520 hat Z'll hut,en: 
"Wenn-ein Beschluß wegen der ihm zugrunde 

liegende.n unrimtigen r,echtlichen Beurtei:-Iung mit 
Rekurs angefochten wird, ist der § 506 Abs. 2 
entspred1end anzuwenden." 

79. Der Abs. 3 des § 521 hat zu lauten: 
"Der § 464 Abs. 3 ist sinng,emäß anizuwenden." 

80. Nam dem .§ 521 wird folgender § 521 a 
eingefügt: 

,,§ 521 3. Rimtet sich ein remtzeitig el1hobe­
ner Rekur~gegen einen Emdbeschluß,einen Auf~ 
hebuI1gS'heschluß nadl § 519 Abs. 1 Z 3 oder 
gegen ,einen Besmluß, mit dem eine Kla.ge nach 
Eintritt der Streitanhängigkeit zurückgewiesen 
oder ein Antrag auf Zurückweisung der Klage 
verworlen worden ist, so ist die Rekurssmrift 
oder eine Abschrift des si,e ersetzenden Proto­
kolls ·dem Geg-ner des Rekurswerbers unter Be­
kanntgaJbe des Rekur-sgerichtes durm das Pro­
zeßßJerimt' er-ster InstaI1z zuzusteHen. Der Re­
kursgegner kann in -diesen FäHen binnen der 
Notfrist von vierzehn Tagen ab der ZusteLlung 
des Rekurses bei dem Prozeßgerimt el'ster In­
stanz eine Rekursbeantwortung anhrilligen. Der 
§ 520 Abs. 1 letzter Satz und der § 464 Aibs. 3 
gelten sinngemäß. 

Der Abs. 1 gilt in den dort a-ngeführten Fäl­
len aum für Rekur,se gegen Entsmeidung,en des 
Rekursgerimtes. " 

81. Der § 522 hat zu lauten: 
,,§ 522. Richtet sim das RechtJsmittel gegen 

eine StrafVlerfügung, gegen' einen Besd11uß pro­
z:eß1eitender Natur, gegen die Zuriickweisung 
eines Remosmittels, eines Einspruchs gegen einen 
Zahlungsbefehl (§§ 603, 606), eines Widerspruchs 
gegen einen in Remtskraft erwamsenen Zah­
lung,sbefehl (§§ 605 .Albs. 2, 606) oder eines Wi­
derspruchs gegen ein VersäumuI1gsurneil (§§ 397a, 
442 a) als verspätet oder unzulässi-g oder gegen 
einen Beschluß, mit dem ein Antrag ohne An­
hörung der Gegenpartei ahgewiesen worden ist, 
so kann das Gerimt oder der Richter, des-sen 
Entsmei'qung oder Vierfügung . an~efochten wird, 
dem Rekursbege'hren seLbst stattgeben. 

Fi,nden sie sim hiezu !lumt :bestimmt oder wer­
den andere als die im Abs. 1 bezeichneten Be­
sch,lüsse durch Rekurs ang.efomtJen, so i'st der 
Rekurs dem Rekul'sgericht ohn~ Aufsmub, im 
Fall des § 521 a nach remtzeitigem Einhngen der 
Rekur~be,aJlltwortung oder nach fruchtlosem Ab­
lauf der hiefür offenstehendenFr-ist, mit allen 
für die BeurteiLung des Rekurses erforderlichen 
Akten,gegeibenenfalls mit einem aufklärenden 
Bericht; vorz:u:legen." 

82., Der z:weite Satz des Abs. 1 des § 527 hat 
zu lauten: 

"Wenn der Gegens'tand, über den das Re:kurs­
gericht entscheidet (Beschwerdegeg,enstand), nidlt 
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ausschiließlich in einem GeIrdbetrag .besteht, hat 
es in seinem, dem Rekurs ganrz oder teilw.eise 
stattg,ebenden Beschluß auszusprechen, ob der ,da­
von betroffene Wert des Besch:werdegege.iJ:stands 
10000 S übersteigt." 

83. An die Stelle des Abos. 1 des § 528 treten 
f'Olgende B.estimmun~en: 

"Rekurse g,egen Entsch.eidungen des Gerichtes 
zweiter In'sta.rliZ 

1. soweit dadurch der angefochtene erstrichter-
liche Beschluß bestät~gt wor.den ist, 

2. über den Küstenpunkt, . 
3. über die V,erfahr,enshilfe, 

4. üher Gebuhren der Sachverständigen, , 
,5. über einen 10000 S an Geld oder Geldes­

wlert nicht übersteigenden Beschwerdegegen­
stand oder Teil des Beschwerdegeg,enstands 
sow·ve 

6. in Streit~gkeiten wegen Be,srtzstörung (§ 49 
Abs. 2 Z 4 JN) 

sind unzulässig. 

Im Fall des Ahs. 1 Z 1 ist der§ 502 Abs. 5 
sinng,emäß anzuwenden. Sofern die Entscheidung 
des Gerichbes zweiter Instanz nur :zum Teil und 
hinsichtlich eines nicht in einem Geldbetrag be­
stehenden Ausspruchs ,angefochten w:ind, ist .in 
der Rekursschrift der v'On der' Anfechtung be­
trdfene Wert anzugeben; der § 506 Abs. 3 ist 
sinngemäß anzuwenden. V'erspätet erhohene oder 
unzu.lässi~e Rekurse geg.en Entscheidungen der 
zweiten Instanz 'sind vom Gericht erster Instanz 
zurückzuweisen. " 

84. Nach dem § 528 wird folgender § 528 a 
ein:glefÜJgt: 

,,§ 528 a. Avf die Ausfertig.ung der Entschei­
dungen des Obersten Gerichtshofs über Rekurse 
ist auch der § 510 Abs. 3 anzuwenden." 

~5. Der Abs. 2 des § 549 wird aufg,ehoben. ' 

86. Der letzte SatlZ .des Abs. 2 des ,§ 550 hat 
zu lauten: 

"Diese Frist kann nicht verlängert wlerden; es 
ist j,edoch der§ 464 Ahs. 3 sinngemäß anzu­
wenden."" 

87~ Der § 561 hat zu.lauten: 

,,§ 561. BestandverträJge kÖnIlen sowohl v'Om 
Bestandgeber als auch vom Bestandnehmer auch 
gerichtlich aufgekünd~gt werden. 

'Die von einer Partei wirksam vorgenommene 
gd'ichdiche AufküncLrgung kann gegen dieselbe 
von der anderen Partei in Vollzug gesetzt wer-
den:' ' 

88. Der Albs. 2 des § 562 wird aufgehoben. 

89. Die §§ 565 und 566 werden samt ihner 
überschrift 3!ufgehoben. 

90. Im Ahs. 2 des § 573 wird die Wendung 
,,'Oder außergerichtlich.e" aufgehoben. ' 

91. Im letzten Absatz des § 575 werden die 
Wendung ,,'Oder außergerichtliche" aufgehoben 
und di,e'Wendurug "vierzehn Tagen" durch die 
"W;endung "sechs M'Ünatlen" ersetzt. 

92. Der Abs. 3 des § 577 hat zu lauten: 

"Der Sdliedsvertrag muß schrif.tlich errid1tet 
werden oder in Telegrammen oder Fennschreiben 
enthalten sein, die die Parteien gewemsellt haben." 

93. Der Aobs. 1 des § 582 hai: zu lauten: 

"Wenn:die Be.stellung eines Sdliedsrichtersnicht -
remtzeitig vorgen'Ümmen wird oder wenn die 
bei den Sch~edsrichter sich über die P,erson des 
Obmannes nicht einigen können, so erf'Olgt die 
Bestellung auf Antrag durm das Gericht. Der 
Antrag ist bei dem Gericht zu stellen, welches 
mangels eines Smiedsvertmg,es für den Rechts­
streit .j·n ·erster Instanz zuständig wäre; ist jedoch 
im Schiedsvertrag d .. s Gerimt, das hiefür zustän­
dig sein ~oIJ,. bezeichnet und könnte es durch 
Vereiniblarung der Parteien zuständig gemacht 
werden (§ 104 Abs. 1 und 2 JN) 'Oder ist im 
Schiedsvlertmg der Ort bezeichnet, an dem das 
Schiedsgericht tag:en soU, S'Ü ist jenes Gericht oder 
in Ermangelung. einer solchen Bezeichnung das 
für diesen Ort zustäindige Gericht zuständig. 
F,ehlt ein örtlich zuständiges Gericht oder i'st es 
nicht zu erunitteln, so ist. der Antrag, sofern das 
Schiedsgeridlt nach dem Schiedsvertrag im Inland 
ta,gen. soll, bei dem örtlidl für 'den ersten Wiener 
Gemeindebez,irk zuständ]gen Gerimt zu stellen. 
Zur AntragsteIlung sind die Parteien und im Fall 
des § 580 auch. jeder der beiden Schiedsrimter 
beremtigt. Zur AntragsteHung ist auch vor Ge­
richtshöfen die V'ertretung durch einen Rechts­
anwalt nicht notwendig." 

94. Der Albs. 2 des § 592 hat zu Lauten: 

"Diese AusfertLgungen und ·di,e Urschrift des 
Smiedsspruch:es sind mit der Angabe des Tages 
der' Abhssung des Sdliedsspruches zu vers·ehen 
und von den Smiedsrichtern zu untersch'reihen. 
Die Unterschrift der Mehrheit der Schiedsrimter 
~genügt, wenn im Schiedsspruch vermerkt wird, 
daß die anderen die Unterschrift v,erweigern oder 

. daß der Unterzeid1nung durch sie ein Hindernis 
envgegensteht, das nimt in angemess,ener Frist 
üherwunden werden kann." 

95. Der Ab~. 2 des § 594 hat zu lauten: 

"Der Obmann, im PalI seiner V,erlhinderung 
ein anderer Smiedsr,imter, hat auf Verlan~en einer 
Partei die ~ed1tskra.ft und die Vollstreckbarkeit 
des Smiedsspruches auf ein·er Ausfertigung zu be­
stätigen." 
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96. Der § 595 und seit1le Oherschrift halben zu 
lauten: 

"Aufhebung des Schiedsspruches 

,§ 595. Der Sdliedsspruch ist a-ufzuihelben, 

1. wenn ein dem § 577 entspremender Sch,i,eds­
vertrag nicht vorhanden ist, der Schiedsver­
trag vor der FäUung des Sch'ie&ssproches 
außer Kraft getreten oder für den einzelnen 
Fall unwil1ksa:m geworden ist oder wenn eine 
P·artei nach ,~hrem Persona!1stattut zur Einge­
,hung des Schiedsvertrages nicht fähig war; 

2. wenn der P,artlei, die die Aufhebung ,des 
Schiedsspruches begehrt, im Veniahren vor 
den Schiedsrichtern das rechtliche Gehör nicht 
gewährt wurde oder w,enn sie, falls sie eines . 
gesetzlichen Vertreters 'bed'arf, in diesem 
Verfahren nicht durch eit1len solchen . ver­
treten war, sofern nicht im l.etzten FaLl die 
ProzeßfÜlhrung nachträglich ordnungsgemäß 
Igenehmig,t wOI1den i-st; 

·3. wenn gesetl7Jliche oder v,ertragliche Bestim­
mungen über die B:esetzung des Sch.iedsge­
richres oder die, BeschIußfassung verletlZt 
worden sind oder weI1lI1 die Urschnnt des 
Schiedsspruches nicht entsprechend dem § 592 
Abs. 2 untel'ischrieben worden ist; -

4. wenn die AblehnUlIllg eines Schiedsrichters 
vom Schiedsgericht ungerechtfertigt zurück­
gewiesen worden ist; 

5. w,enn das Sch\iedsgericht die Grenzen seiner 
Aufgatbe überschritten hat; 

6. wenn der Sdliedsspruch mit den Grund­
wertun-glen der österreichischen Rechtsord­
nung uIl'Verein'bar ist o~er gegen zwingende 
Rechts'V1()l'sch·niften verstößt, deren Anwen­
,dung auch bei einem Sachvel"hah· mit Aus­
landsberührung nach § 35 IPR-Gesetz durch 
eine Riechtswa.hl der Parteien nicht abbe-
dun&en wenden kann; 

7. WeI1II1 die Vora.ussetzuIl!gen V'orh:anden sind, 
unter denen nach § 530 Abs. 1 Z 1 bis 7 
-ein ,gerichtliches Urteil mittels der Wieder­
auflIl3lhmskIage angeIochtien w,erden ka.nn. 

In den FäHen des AJbs. 1- Z 2 his 7 wind der 
Schiedsvertrng für den Geglenstland des Schieds­
verfahrens unwirksam, wenn bereits -zweimal 
ein Schiedsspruch hierÜlber rechtskrä.ftig aufge­
hoben worden ist." 

97. Im § 596 w,el"den-

a) im Albs. 2 das Zitat ,,§ 595 Z1 bis ,7" 
durch das Zitat ,,§ 595 Ahs. 1 Z 1 bis 6" und 

ib) ,im Ahs. 3 das ZItat ,,§ 595 Z 8" durch das 
Zitat ,,§ 595 Albs. 1 Z 7" . 
ersetzt. 

98; Dem § 598 wird folgender Absatz ange­
fügt: 

"Haben betde Parteien den Schiedsvertrag als 
Unternehmer (§ 1 Abs. 1 Z 1 KSchG) geschlossen, 

soo können sie auf die Anwendung des S 595 
Aibs. 1 Z 7 verzichten." 

99. Nach dem § 599 wird fiolgerrder Frünft.er . 
Ab5chnitt eingefÜigt: 

"Fünfter Abschnitt ' 

Mahnverfahren 

§ 600. In Rechbsstreitigkeiten über Kl,agen; mit 
denen 31usschließLich die Z:l!hlung eines· Geldbetra­
g.es begehrt wird, hat ,das Gericht - sofern nicht 
ein Zahlungsauffr"g zu erlassen ,ist (§§ 548 bis 
559) - ohne voOrhergehende mündliche Verhand-. 
lung und ohne Vernehmung des Beklagten· einen 
durch eJi-e Unterlassung des Einsp1"uchs bedingten 
ZalhlungsbefehI zu erlassen: 

Ein ZaMungsbefehl darf nicht erlaSiSen w,erden, 
wenn 

1. die KJa,g,e zurückzuweisen ist; . 

2. nach -den AngaJben in der Klage ooer oOffen­
kundig (§ 2,69) die Forderung nicht Ma.glbar, 
noch nicht fällig, von einer Gegenleistung ab­
'hiingig oder der Beklagte un:bekannten Auf-
enthalts ist. . 

§ 601. Der Zahlungsbefehl hat nelben den für 
Beschlüsse geforderten An&ahen zu enthalten: 

1. d1e Aufschrift Zahlungsb.efeh1; 

2. den Auftrag an den Beklagten, biI1lI1en vier 
Wochen n:ach Zustellung des Zaihlungsbefehls 
hei sonstlilger Exek'Ution die FOI1derung I>amt 
Zin'sen und die vom Ger,icht bestimmten Ko­
:sten zu zahlen oder, wenn er d1ie gelt.end 
.gemachten Anspruche bestreitet, gegen den 
Za'hlungsbefehl Einspruch zu eriheiben; wer­
den mehrere Forderun&en eingeklagt, so sind 
di.ese gesondert anlZuführen; .. 

3. den Beisatz, . daß der Zahlungshefehl nur 
durch Erhebung Ides Einspruchs außer 
Kraft gesetzt werden kann; 

4. den Hinwei,s, daß im Fall der Erthelbung des 
Ein:spruchsdas oOrdentliche Verfahren über 
die KIage stattfinden wir,d. 

§ 602. Khgen im Sinn des §. 600 sirid in. 'so . 
vielen gleichlautenden Ausf.ertigungen zu ,über­
reichen, -daß jedem. B:ek.Iagten zwei A'Usfertigun­
gen zugestellt Wlel"den können und Ülberdies cin.e 
für d1e Gerichtsa"ktenveI1bleiht;außendem sin'd 
d1e . zur Verstä,~dligung sonstiger Bet.eiligterer~ 
forderlichen Rubrilren 1;>eizulegen. 

Zahlungshefehle köI1Illen ··1ri· gek,üfiZter Form 
und mit Benütz'Ung einer Ausfertigung der Klage 
oder einer Rubdk ausg,efert1gt werden; das Nä­
here ist durch Verordnung so zu regeln,· daß 
die leichte und sichere Erfaßbarkeit des Inha,lts 

. der· Ü rkunde für di,e Parteien gewährleistet ist 
und überflüssiger Arbeitsaufwand bei der Her­
soelhlng der Ausfieruigun.lgen vermieden wird, ge-
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gebenenfalls durm eine automa-tiol15Untel'lStützte 
Verarbeitung der el1for·derlimen Daten. 

Der Zahlun.gsbefehlist dem Beklagten mit der 
Klage zuzustellen. 

Gegen die Erlassung des ZahlungsbefeIhis ist ein 
Remtsmittel nicht zulässig, doch mnn die im 
Zaihlungsibefeh:l entlhalllene Kostenentscheidung 
mit Rekurs mg,efochten werden. ' 

§ 603. Ge~en den Zahlun.gsbefehl steht dem Be-, 
klagten der Einspruch zu. Dieser hat alles :ru ent­
halten, was nach § 243 .Albs. 2 als lnihalt der 
Klagebeantworrong vorgeschr.ie:ben, sowtie alles, 
was bei sonstig.em A U'sschLuß bei der ersten T3!g­
satzung (§ 239) .alllZubJ.1ingen ist. 

Die Einspruch'sfrist beträJgt vier Wochen; sie 
kann nicht V1erlängert w,erd.en; sie beginnt mit 
dem Tag nach der Zustellung der schCliftlichen 
Ausf.ertigung des Zahlungsbefehls an den Beklag­
ten. 

§ 604. Mit der rechtzeitigen Erheoorug des 
Einspruchs tritt der Zahlungsbefehl, soweit die 
Albweisung der Klage, (§ 243 Abs. 2) begehrt 
wor·den ist, außer Kraft. Verspätet erhobene Ein­
sprüche s~nd ohne Veriha'ndLung mit Beschluß zu­
rückzuweiiSen. 

Ist ordnungsgemäß Einspruch erhoben worden, 
so hat da's Gericht ohne .Albhaltung einer ersten 
T'agsatz,ung nach § 244 vorzugehen; der Ein.spruch 
ist hiebei als rechtzeitig ülberreichrt:e Klagebeant­
wortung zu behandeln. 

Der § 552 Albs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 605. Der mangels Erhebung f!i.nes Einspruchs 
in RechvSlkrMt erwachsene und mit der Bestäti­
~g der VoUstr·ecklbarkeit vel'lsehene Zahlungs­
bdehl ist dem Beklagten und dem Kläger zuzu-
stellen. ' 

Gegen den in Rech~kr3!ft erwachsenen Zah­
lungsbefehl steht dem Bekligten der mit vorbe­
reitendem Schriftsatz zu erhebende Widerspruch 
ZU; auf diesen Widerspruch ist der § 397a slin1r 
gemäß an<:tu'W1enden. 

§ 606. Für da:s hezil'lksgerichtliche VeI'Ifahren 
gelten die §,§ 600 b~ 605 mit folgenden Beson­
derheiten: 

2 

1. die Frist zum Einspruch beträJgt V1ierzehn 
Tage; 

2. der § 603 Albs. 1 zweiter Satz ist nicht an­
, ,zuw,enden, es geoogt die Erklärun.g, daß ge­

gen den Zahlungsbefehl FJin'Spruch el.'1hoben 
wir.d; 

3. schr:iftliche Einsprüche können auch in ein­
·fiacher Ausfertigung und obe Betbringung 
von RUlbriken überreicht werden; 

4. von der rechweit'igen Emeoong eineS be­
gründeten Einspruchs ist der KI~g,er ·u·nter 
An~mluß einer Ausfertigung oder A,bschrift 

des schriftlichen Einspruchs oder einer Ab­
schlrift des ülber den Einspr.uch aufgenomme­
nen Pr01iokolls zu v,el"StändJigen; 

5. der Beklagte, der nicht durch einen Rechts­
'anwailt vertl"eten is.t, kann Einsprüche, Wider­
'Sprüche und Anträge auf Bewilligung der 
W:ieder.einsetzung in den vorigen Stand :lUch 
!beim Bezirksgericht seines AufentlhaJts münd­
lich 7JU Protokoll g,eiben; dieses hat das Pro­
itokoll dem Prozeßgericht unverzüglich zu 
Ülbersenden; 

6. mit der recht!zei~igen Erhebung des Ein­
spruchs tritt der Zahlungsbefehl, soweit sich 
der Binspl'iuch nicht ausdI1Ücklich nur gegen 
einen Teil des Klagebegehrens tichllet, a·ußer 
Kraft; 

7.i8t ordnungsgemäß Einspruch erhoben wor­
.dem, 90 hat das Ger,icht ,nach ,den I§I§ 440 ff. 
vorzugehen; 

8. ein Versäumungsurteil iSit nicht ZJU fällen, 
wenn der Beklagte bereits Widerspruch ge­
,gen den in Rechtskraft erw.achsenen Zah­
,IunlgS'befehl el.'1hoben hat; 

9. der § 442a Abs. 2,ist nichtanzuwenden.<C 

Artikel IV 

Xnderungen der Exekutionsordnung 

Die Exekut'ionsolidnlUng vom 27. Mai 1896, 
RiGBl. Nr. 79, :ruletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGB!. Nr. 120/1980, wird geänclem wie 
folgt: 

1. Iin §1 

a) hat die Z 3 zu lauten: 
,,3. die im M3!hnvenfahren erlassenen bedingten 

Za:hlunggbefeh1e, welche einem Einspruch 
noicht mehr unller:liegen,;<C 

b) hat die Z llz,u Lauten: 
,,11. rechtlskräftige Urteile, Zahlungsbefehle und 

BeschIüsse der Aribeitsger.ichte und die vor 
;i,hIllen g<eschilossenen Vergleiche;<C 

c) wird die Z 18 aufgehoben. 

2. Der let7Jte Satz des § 2 wird aufgehoben. 

3. Die Z 5 des Albs. 1 des § 4 wird aufgehoben. 

4. Nach der Z 2 des .A!bs. 1 des § 42 wird 
folgen:de Z 2'a eingefügt: 

,,2 a. wenn g<egen einen im Mahn'VIerfahren' er­
,laSSlenen, reChtskräftig gewor.denen Zahlung's­
!befehl Widerspruch erhoben wird;" 

5. Nach dem § 44 wird folgender § 44 a ein­
gefügt: 

,,§ 44 a. Ist die Exelwtion auf GrulI1Jd eines 
im M3!hnvenfarhren erlassenen, rechtskräftig ge­
wor'denen Zahlungsbefehls bewilHgt worden und 
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hat der" Vierpflichtete Widerspruch e1'1hoben oder 
die WiedereinsetZJUng in den vorigen Stand 2mr 
Erhebung des Einspruchs beantragt, so gelten 
für die Aufschiebung der Exekution folgende 
B.eson.~erheiten : 

1. trotJz Aufschiebung der Exekution sind die 
nach § 374 zulässigen Exekuüon'saktJe zu 
voHzi.ehen; 

2. § 44 Abs. 1 und 2 ist nicht anzuwenden; 
3. im Fall des WiderspDuchs sind die Eclotgs­

alussichten nicht zu prüfen. 

Die Exekution ~st auch auf,z,usch:ieben, wenn 
schon. 'Vor ihrer iBew,illigung ,der Widerspruch er­
hoben oder die Wiedereinsetzlung inden vori­
!;lenStand beannugt worden ist. Im Fall des Wi­
derrspruchs ist drie Exekution erst einzustellen, 
wenn" die betriebene~ Forderung dem Gläubi~er 
rechtskräftig aberkannt oder ihr Erlöschen rechts­
kräftig fesugestellt wOI'den ist." 

6. 'Nach dem ersten Satz des Albs. 2 des § 47 
w]rd folgender Satz eingefügt: 

"Der betreibende Gläubiger kann diesen Antrag 
auch dann stellen, wenn eine Exekution nach 
§ 294 a erfolglos geblieben ist, werl der Ver­
pflichtete dem Auftrag zur Bezeichnung des 
Drittlschuldn'ers nicht entsprochen hat oder ihm 
nach seiner MitteiLung keine derllarügen Forde­
rungen zustehen, oder wenn der Erlös di.eser 
EXiekution voraussichtlidI nicht ausrelichen wiI'd" 
die yollstreckibare Forderung samt Neben~ebüh-
ren iin Laluf eil1!es Jahres zu til,gen." . . 

7. Der Abs. 2 des § 65 wird aufgehoben. 

8. Im § 74 

a)r wird dem Abs. 1 folgender weiterer Satz 
ang~ügt: 

"Dbe Fesoseuzung des Betrages der zu ersetzen­
den' Kosten richtet sich nach § 53 Ahs. 1 der 
Zivilpro'Zeßo'l1dnung. " 

bj hat der Abs. 2 zu lauten: 
"Der Anspruch a1uf Ersatz der nicht sdIon 

rechtskräftig zuerkalnnten Exekutionskosten er­
lischt, wenn deren Bestimmung nIcht hinnen 
eines Monats begehrt wi:rd. Die Frist beginnt 
mit der Beendigung oder Eiusnellung der Exeku­
tion zu laufen. Ennste:hen jedoch die Kosten erst 
dal1!ach, so beginnt der Fristenlauf mit diesem 
Zeitpunkt, nicht jedoch bev,or :ihr Betrag dem be­
tre~benden Gläubiger zla,hlenmäß~g bekanntge­
worden und, wenn die Kosten in einer Zahlungs­
pflicht an einen von des·sen Bevollmächtigten ver­
schi'edenen Dritten bestehen, bevor diese fällig 
gev;:orden ist!' 

9~ Die Z 3 des §81 wil'd aufgehOlben. 

10. Der erste Satz des Abs. 3 des § 83 wird 
aufgehoben. 

11. Nach dem § 264 wird folgender § 264 a 
eingefü~t: 

,,§ 264 a. Der Verkauf ist, vOl"behaltlich der An­
wendung der r§§ 14, 27 Abs. 1 und 41 Abs. 2, 
aufzuschi.eben, wenn zlur Hereinbring:ung dersel­
ben Fordel"ung Exekrut<ion auf wiederkehrende 
Gel,dforderungen geführt wird und deren Erlös 
voraussichtlich ausreidIen wird, die vollstreck­
bare Forderung samt Nebengebühren im Lauf 
eines Jahres zu tilgen." 

. 12. Nach dem § 294 wird folgender § 294 a 
eingdügt: 

,,§ 294 a. Beha,uptet der Gläubiger, ·daß dem 
Verpflichteten Forderungen im Sinn des § 290 
zustünden, er jedoch den bez-iehungsweis'e die 
Driutschuldner nicht kenne, ~o gelten nachste­
hende Besonderheiten: 

1. Der Drittschruldner muß ~m Exekutionsantrag 
ruicht, die Forderung nicht nä.her bezeichnet sein. 

2. Nach der Bewilligung der Exekution hat d3ls 
Exekutionsgericht dem Verpflichteten gleichz'eitig 
mit dem Verbot im Sinn des § 294 Albs. 1 le~ter 
S:l!tz aufzunr3lgen, binnen v.ierzehn Tag,en den 
oder die Drittschuldruer der in Exekutioo gezo­
genen Forderung oder Forderungen genau zu 
b~eichnen. 

3. GLbt der Verpflichtete den oder die Dritt­
schuldner bekannt, so ist mit der im § 294 vor­
gesehenen Zustellung an den beziehungsweise die 
Dri ttschuldner vorzugehen. 

4. KIommt der Verpflichtete dem AJUftng nicht 
fristgel'echt nlach una hat der Glä.ulbigrer keinen 
Annrag nach § 47 gestellt, so hat da,s Exekutions­
gel1icht zur Erzwin~ng der Angabe des Dritt­
schuldners die Haft zu ve1'1hängen. § 48 Abs. 3 
bis 5 i'sr! sinngemäß anzuwenden. 

Bin E~ekutionsantrag nach Albs. 1 darf vor 
Abla Ulf .eines Jahres nach seiner Einlbringung nur 
dann wiedet'iholt w,el1den, wenn glaubhaft gemacht 
wil'd, ,daß der Verpflichtete inzwischen eine der­
artige Forderung erworhen hat. 

Ober einen Verpflichteten, der in einer Mit­
teilung nach Abs. 1 Z 2 vorsätzlich falsche An­
galben mad1t, h:llt das EX'ekutionsgericht als Mut­
willensstrafe Haft bis zur Dauer von zwei Mo­
naten zu v,erhängen. Die §§ 360 bis 365 sind 
anZlUweruden." 

13. Der Albs. 2 des § 349 hat ZJU lauten: 

"Die wegzuschaffenden beweglichen Sachen, 
welche nicht den Gegenstand der Exekution bil­
den, sind durch das ·Vollstreck:un~sorgan dem 
V,erpflichteten oder ,im FaM seiner Abwesenheit 
seinem Bevol1mächtigten oder einer zur FamiHe 
des Verpflichteten gehörigen oder in dieser die­
nenden erwachsenen Perron zu übergeben. In 
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Ermangelung einer zur übernahme befugten 
Person sind diese Sachen <lJuf Kosten des Ver­
pflichteten durch ,das VolLstreckungsorgan ander­
weitig in Verwahrung ZJubringen, die dem Ge­
richt bekannten .Personen, für welche die Sa­
chengepfändetsind oder welche sonst Aruspruch 
darauf erheben können, hievon z·u verständigen 
und endlich, wenn der Verpflichtete die Rück­
forderung der Sachen verzög·ert oder mit der Be­
richtügung der Verwahrungskosten säumig ist 
und auch von niemandem Rechte an den Sachen 
.geltend gemacht werden, auf Verfügung des Exe­
kutvonsgerichtes nach vorgängig-er Androhung 
für Rechnun.g ·des Verpflichteten zu ",erkaufen; 
diese Androhung darf frü:hestens mit der Fest­
setzung des Räumungstermins vorgenommen 
Wlerden. Diese Verfügung zu veranlassen, ist das 
Vollstrernung'sor.gan und jeder Beteil'i'gte beI'ech~ 
6gt. Der Anspruch des betreibenden Gläubigers 
auf Ersatz seiner 'Aufwendungen (§ 74) sowie der 
iJhm im Lauf der Verwa:hrung entlsteheruden Ko­
sten blevbt unberührt, ohne Rücksicht darauf, ob 
die VeI'wahrung vom VoI1strecl~ungsorgan ange­
ordnet worden ist." 

14. Nach ·dem § 352 wird folgender § 352 a 
eingefügt: 

,,§ 352 a. Im Teilungsverfahl'en nach den §§ 351 
oder 352 ist der § 74 nicht anZlUwenden." 

15. Die Z 3 des § 371 hat zu lauten: 

,,3 .. au,f Grund der Dm Mahnverfahren ,erla'ss.e­
nen, rechtskräftig gewoI'denen Zahlungsbe­
fehle, wenn der Beklagte Widerspruch er.ho­
Iben oder die Wiedereinsetzrung in den vori­
gen Stand 2)ur Erh~b'llng des Einspruchs be­
antragt hat;" 

16. Der § 373 hat zu bluten: 

,,§ 373. Exekut~onshandlungen zur Sicherung 
von Geldfordel'ungen sind auf Grul1ld eines Ver­
säumungsunteirls, gegen das Widerspruch nach den 
§,§ 397 a, 442 ader Zivilprozeßordnung, oder 
a·uf Grund eines Za!hlungsbefehls, gegen den Wi­
derspruch nach den §§ 605 Abs. 2, 606 der 
Zivilprozeßol1dn'llng ·erhoben worden ist,. auch 
dann zu bew.illigen, wenn das Versäumungsurteil 
oder der Zahlungsbefehl zwarinfO'lge des Wider­
spruchs aufgehoben, aber die Geldforderung dem 
Gläulbiger noch nicht aberkannt oder deren Er­
löschen noch nicht festgestellt worden vst." 

17. Der Ahs. 1 des § 375 hat zu lauten: 

"Zur BewiLlig:ung . von Exekutions'handLun:gen 
ist in den FäHen der §.§ 370, 371 Z 1 und 2, 
371 a und 372 das Prozeßgericht erster In&tanz 
od~r das Gericht, bei dem die Rechtsangelegen­
heit der freiwilligen Gerichtsba'Tl~Jeit in erster In­
stanz anhängig war, im Fall des § 371 Z 3 da,s 
Gericht, das den bedingten Zahlungsbefehl er-

lassen hat, im Fall des § 371 Z 4 das Exeku­
tionsgerich't :vuständig. In den Fällen der §§ 370, 
371 Z 1 bis 3, 371'a und 372 kann um die Be­
willigung von Exekutionshandlungen auch beim 
Exekutionsgericht angesucht werrden, wenn ,dem 
Antrag eine Ausfertiglllng der Entscheidung oder 
der Verfügung und eine Amtsbestätigung über 
die Erhebung der Berufung, der Revision" des 
Widerspruchs gegen ein Versäumungsurteil oder 
einen Zahlungsbefehl oder über die Anbringung 
des Wliede1'leinsetzungsantrags (§ 371 Z 1 und 3, 
§ 371 a) angeschlossen ist." 

18. Dem Abs. 2 des § 376 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Ist die ExekutVon auf Grund eines Versäum'4ngs­
urteils oder eines im Mahnverfahren erlassenen 
bedingten Zahlungsbefehls bewilligt' worden, g>e­
gen das beZ'~ehungsweise .gegen den Wliderspruch 
etholben. ,worden ist, s:o tritt die Sch'adenersatz­
pflicllt nicht ein, wenn dem betreibenden Gläu~ 
bi,ger bei der Einleitung und der Fortsetzung der 
Exeküt~on keine grobe FaJhrlässigkeilt zur Last 
fällt." 

19. Dem § 387 Wlird folgender drltter Absatz 
angefügt: ' 

"Abweichend vom Albs. 2 ist auch. In diesen 
Fällen das Gericht zuständig, das für den Prozeß 
in der Hauptsache zuständig wäre, wenn es sich 
um einstwei1Dge Verfügungen nach .dem Gesetz 
gegen den unlautenm Wetubewet4b, nach dem Ur, 
heberrechtsgesetz und nach den §§ 28 bis 30 des 

. K:onsumentenscl1Jut:vgesetzes handelt." 

20. Der § 388 hat zulauten: 

,,§ 388. Ist nach § 387 für die BcwiUigJUng der 
einstweiligen Venfügung und für das sich daran 
anschließende V,erfahren ein Gerichtshof zustän­
dig, so entscheidet, vorbehaltlich ,des Abs. 2, der 
Vorsitzende des Senats; dem uie Angelegenheit 
zugewiesen ist, Üiber die sich auf ,einstweilige Ver­
fügungen heziehenden Anträge. 

Bei den im § 387 Abs.13 e11Wähnteneinstweiiligen 
Vel.'1fügungen entscheidet der Senat in der für die 
Ha'Uptsacl~e vorgesehenen Zlusammensetzung. In 
dringenden Fällen kann jedoch aJuch in solChen 
Angelegenheiten der Vor,svtzende des Senats aHein 
entscheiden. 

Der erste Satz des Albs. 2 gilt auch. für das 
Rekur,sverfahren. " 

21. Der § 402 hat zu lauten: 

,,§ 402. Hat das yerfahreneinen Rekurs gegen 
einen Besch:luß Üiber einen Antrag auf Erlassung 
einer einstwteiligen Verfügung, Ü'ber einen Wider­
spruch nach § 397 oder übet einen Antrag auf 
Einschränkung oder Aufhebung einer einstwei. 
ligen Verfügung zum Gegenstand, so ist ··der 
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§i 521 ader Zivilprozeßor,dnung sinngemäß an-
~wenden. . 

: Im übrigen sin'd die Bestimmungen über das 
EXelkwtionsVerfaihren sinngemäß anzuwenden, so­
fern nicht in diesem Teil etwas anderes bestimmt 
ist." 

Artikel V 

Xnderungen des Gerichtsorganisationsgesetzes 

, Das Geric:htsor,ganisationsgesetz vom 27. No­
vemJber 1896, RJGBl. Nr. 217, zuJetzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 499/1974, 
irir:d geändert wie folgt: . . ' 

i 1. Im Albs. 2 des § 20 werden d~e Wendungen 
,~und aus dem Kreise der Schiffahrtsk'Undigen", 
~,dle fachmännischen Laienrichter a.us dem Kreise 
der Beq~bauOOundiJgen auf gutächclichen Vorschhg 
der Berg- und Hüttenw.erksibesitzer des 'Bezirkes 
und der am Betriebe dieser Wenke beteiligten 
Personen je" und der davorstehende Beistrich 
sowie "über das V erhäiltnis, in welchem bei' den 
Vorschlägen rur die Stelle eines fachmännischen 
Laienrichters die in ·den fnaglichen Betnieben be­
diensteten Personeri zu berucksichtig.en sind, und 
über die Bildung der WahlkoHegien zur Aus­
übung des Vorschlagsrechtes für die fachmänni­
schen Laienrichter der ber,grechnlichen Senane" 
ullid der davorstehende Beis,trich aufgehoben. ' 

2. Im Albs. 1 ,des § 30 hat die zwischen Klam­
mern gesetzte Wendung ZJU lauten: ,.(Landes-, 
Kreis- und Handelsgerichte)". 

3. Der Albs. 3 des § 32 hat zu lauten: 

,,Dies gilt auch für die Handelssenate." . 

4. In der Z 7 !des Abs. 1 des§ 37 werden die 
Wendungen "Beruttungs- und Rrnsionsschrift" 
'sowie ,.BeruJfungs- oder Revisionswerber" .durch 
'die Wendungen "Ber:ufungs-, Revisions- und Re­
kursschrifit" ,beziehungsweise "B,erutungs-, Revi­
sions- oder Rekursweriber" ersetzt. 

5. Im Albs. 2 des§ 49 wird die z'WIischen Klam-· 
mern gesetzte Wendung ,,(Handels- IUOO Seege­

,richt)" !au~gehoben. 

6. Der Albs. 1 des § 90 wit1d aufgehoben. 

Artikel VI 

• Änderung des Bundesgesetzes über den Obersten 
Gerichtshof 

. Der lAIbs. 3 des § 6 ,des Bundesgesetzes vom 
19. Juni 1968, BGBl. Nr. 328, ü.ber den Ober­
sten Gedchtshof, hat zu lauten: 

, ,,(3) Sei der Entscheidung über Rechtsmittel 
in aribeitsgel1ichdichen Rech,tsstreitigkeiten ist der 

'. § 26 ,des Aribeitsgerichtsgesetzes anzuwenden,'< 

Artikel VII 

Änderungen des Redttspflegergesetzes 

Das Rechtspflegergesetz vom 4. Juli 1962, 
BGBl. Nr. 180, ruletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBl. Nr. 278/1980, wird geändert 
wie folg,t: . 

L Der zweite Satz des § 12 hat ,zu lauten: 
"Dem' RekJurs (der iBeschwerde) kann der Richter 
selbst statltgeJben; fillidet er, daß ·dem Rechtsniittel 
nicht oder IlIUr teilweise Folge zu gelben wäre, so 
hat er das RechUmittell dem Rechtsmittelgericht 
v:orzulegen und .w Vorlagebericht gegebenenfalls 
die Grunde hiefür anzugeben:' 

2. Im § 14 

.a)hat die Z 2 zu IaUiten: 
,,2. ,die Durchfülhrung des Venfihrensüber eine 

Klage, die aussch1ießlich auf einen 300 000 S 
nicht übersteigenden Geld:betnag gerichtet ist 
(§ 600 ,der Zivilprorzeßordnung), Ibis Idie An­
ordnung einer Tagsatzung erforderlich wird;« 

:b) wird ~nder Z 3 die Zitierong "nach§ 372 
der Exekutionsor:dnungU durch ·die Zitierun.g 
"nach den§,§ 371 rund 372 >der Exekutionsord­
IlIUngCC ersetzt. 

e) wird in ,der Z 5 die Zitierung ,~nach§ 42 
Albs. 1 Z 3, 4 und 6 der ·Exekmionsordnung<C 
durch die Zlitierung "nach § 42 Ahs. 1 Z 2 'a, 3, 
4 und 6 der ExekutionsordnungCC ersetzt. 

Artikel VIII 

Änderungen des Arbeitsgeridttsgesetzes 

Das AIibeitsgerich:tsgesetz vom 24. Juli 1946, 
. BGBI. Nr. 170, zuletz.tgeändert durch das Bun­

desgesetzBGBl. Nr. 91/1976, wir.d .geändem wie 
folgt: , 

1. Der Abs. 2des§ 17 ,hat zu lauten: 

,,(2) Der bedingte ZahLungsbefehl (§§ 600, 
. 606 ZPO) ist - vorbehaltlich der Befugnisse 

ein1es Rechtspfle~ers nach § 14 Rech tspfIegerge­
setz - vom Vorsitzenden ~u erlassen,'< 

2. Der!§ 23 a hat ZIU lauten: 

,,§ 23 a. Der§ 500 A:bs. 2, der § 501 Albs. 1 
und ,der § 502 Albs. 2 bis 5 ZPO sinidnicht ·anzu­
wen!den.« 

3. Im Albs. 2 des ,§ 24 'Wird die Wendung "der 
im § 468 ZPO erwähnten MitteilungCC durch die 
Worte "der BerufungsbeantwortungCC ersetzt. 

4. Der ersne Satz des § 26 hat zu ,lauten: 

,~über eine Revision oder einen Rekurs nach 
§ 519 A,bs. 1 Z 3 ZPO gegen Entscheidungen 
der Berufungsgerichte in arbeitsgerichtlichen 
Rechtsstreitigkeiten en.tschddet der Oberste Ge­
richtshof in einem besonderen Senat. cc 
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S. Dem Albs. 1 des § 28 w,ird folgen.der wei­
terer Satz angefügt: 

"Anstelle ,des im ,§ 527 Ahs. 1 und :im § 528 
Abs. 1 ,2 5 ZPO 'genannten Betrages gilt der 
Betr:lJg von 2 000 S." 

6. Der§ 30 hat 'Zu1a.uten: 

,,§ 30. (1) Die Arbeitsgeridtte ,sind !;Ileidt an­
deren Prozeßgerichten zur Entsdteidnmg wer An­
träge im Exekutionsverfahren einschließLich sol­
ch~rauf Erla.ssung einstweiliger Verfügungen be­
rufen. 

{2) Die im Albs. 1 genannten Entsch,eidungen 
hat der Vorsitzende zu treffen, diejenigen über 
Anträge auf Edassung 'V'On einstweiligen Verfü­
gungen llIUr, wenn es sich um besonders drin­
gende Fälle ,handelt. 

(3) Im Üibrigen ist die 'Exekutionsordn'll'ng an~ 
zuwenden. « 

Artikel IX 

Knderungen des Gerichts- und Justizverwalt,ungs­
gebührengesetzes 1962 

Das Gerichts- und Justizverwa:ltu.ngsgelWhren­
geset'Z1962, BG:ßtl. Nr. 289, zuletzt ,geändert 
durdt das Bundesgesetz BGBl. Nr. 151/1980, 
wil"dgeänder.t w,ie folgt: 

1. In der 2 3 'des i§ 2 entfällt die Ht. a; die 
Bezeichnungen der ibisheri~en I.iJt. bund ewerden 
in ,~a" und ,,1b" geändert. ' 

2. Im § 3 

a) hat der Aobs. lzu lauten: 
,,(1) Für Eingaben, die mehrere Anträge ent­

halten, und für die Einga:ben 'von zwei' alder 
mehreren Personen ist die Eingalbengebülhrnur 
einfach zu entrichten, sofern in der Folge ,nicht 
etwas anderes bestimmt ist. Für Gleich- und 
Haillbschrilten (Rubriken) ist keine Einga:benge- , 
hühr zu entrichten." 

b) entfällt der ibi9herige Abs. 3; derhisherige 
Albs. 4 erhält dieA:'bsatzobezeichnung ,,(3)«. 

3. Im Albs. l' des § 19 

a) tritt an ,die Stelle der 2 1 und 2 folgende 
21: 
,,1. von 2ahlungsaufträgen im Mandatsvertaoh­

,ren (§ 548 2PO). im Wemselvertalhren 
(§§ 557. 558 2PO) und 1m Schedtrüdtgriffs­
verfaihren ('§ 59 a Sdtedtgesetz 1955) der An­
tragSiteller;" 

b) werden die Bezeichnungen der bisherigen 
23 und 4 in ,,2." ,und ,,3:' geändert. 

4. Inder Tarifpost 1 

a) werden in der lit. adie in der Spalte "Höhe 
der Gebühren" bestimmten Gebührenobetrige 
erhöht: 

von 8 S 
von ,12S 
von '16 S 
von 20S 
V10Il 40 S 
von 100 S 
'V'On 160 S 
von 200 S 
von je 100 S mehr , 

auf 1,65 

auf 24 S 
auf 325 
auf 405 
:lJuf 80S 

·a.uf 200 S 
auf 320 S 
auf 400S 
3lUif je 200 S mehr; 

h) wird eine neue lit. beingef.Ülgt, !die 'Zu lau­
ten hat: 

'aal in der Spalte "Gegenstand": 
,~b) rur Kla~en, 'A11Iträ:ge auf Erlassung eines 

2ahlungsauftrags im Mandatsverfa:hren 
(o§ 54,8 ZPO). im WechseJ:verfahren (§§ 557. 
558 2PO), im Schedtrückgriffsverfalhren 
(§ 59 a Schedtgesetz 1955), Nichti~keit5be­
schrwerden gegen El'Ikenntnisse der Börsen­
schiedsgerichte (Arti,kel XXIII EGzZPO) I\lIld 
Widersprüche im Ex,ekutionsverfahren 
(§ 83 EO) neben der Gelbühr nach~it. a", 

:bb) in der Spalte "Maßsta.b rur die Gebühren­
bemessung" : . 

" vom Wert des Streitgegenstandes", 

ce) in der Spalte "Höhe ,der GelbÜlhren": 
"außerdem 1 vH" 

c) werden d~e fBe~eich:nungender !bisherigen 
lit; bund c in "c" und "d" geändert. 

5. Die ,Anmerkung 4 lit. c Ziur Tarifpost 1 
hat zu lauten: 

"c) Eingaben, mit denen an'g~eigt wird, daß 
die Parteien das R Uihendes Verbhrens ver­
einbart hahen;" 

6. In ,der TariJfipost 2 haot die SpaJte "Höhe der 
Gehühren" zu lauten: 

"die Gebuhr zu TP 1 lit, a" 

7. In der Tarifpost 3 

a) wir,d in der Ht .. a die in ,der ISpalte "Höhe' 
der Gebühren" Ibestimmte Gebühr /Von 2,5 .,H· 

\ auf 1,5 'vH heralbgesetizt; 

ob) entf~llt die fbisherigeHt. Ib; 

c) werden di~ Bezeichnung,en Jcler bisherigen 
lit. c und d in ,~b" 'Und "c"geändel'lt. 

8. Die Anmel1ktung 2 (Zur Tar~post 3 hat zu 
la,uten: 

,,2. Die Gebiiihrenpfl.ichteiner Entscheidung 
wird dadurch nicht berührt, daß diese wfgehOlben 
oder außer Kraft gesetzt wird. Wird jedoch nach 
Aufihebung einer Entschddung im Instanzenzug 
die Sache zur neuerlichen Entsdteidung ZUl'lÜdt­
verwiesen. so ,ist die Gebühr für die ,aufgehobene 
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El1Jtscheidung in die für die neue Entscheidung 
einzurechnen. Wenn die ,erste Gebühr die zweite 
übersteigt, ist der Mehnbetrag zurückzmzahlen. 

Weiters ,ist einzurechnen: 

a) die Gebühr Jür einen IUnter lit. a fallenden 
Zahlungsauf.trag in die Gebühr für das 
über die Einwendungen g,egenden Zah­
Jungsauftrag .gefällte Urteil erster Instanz; 

b) 'die Gebühr für eine ,durch die Bewilligung 
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
aufgehdbene Entscheidung,in d:ie von dersel­
Iben Insta:nz rüiberdenseLben Gegenstand ge­
fällte neue Entscheidung; 

c) die Gebühr für das Urteil i1ber eine Nich­
tig;keits-' ,oder Wiederaufna;hmsklage in die 
Gebühr für das infolge der Nichtigerklärung 
oder der BewiHigung der Wiederaufnahme 
g;efäHte neue Urteil in der Hauptsache." 

9. Die Anmel1kung 4 'zur Tarilfpost 4 hat zu 
lauten: 

,,4. Ver,gleiche sind ,gebührenfrei 
a), wel1Jfi und insoweit sie iden in der Klage 

oder den im Wi,derspruch iJm rExekutions­
verfa:hren (§ 83 EO) geltend gemachten 

,Streitgegenstand 'Zum Geg,enstand haben 
udd 

0), im Verfahren vor einem Al1beitsgericht 
üherdies bis zu ,einem Streitwert, v~m 
40005." 

l~. In der Tar~fpost 5 werden die inder Spalte 
"Höhe der Gebühren" rbestimmten Gehührenrbe­
träge erhöht: 

v9n 20 S 
von 40 S 
von 10 S 

aowf, 405 

auf 80 S 
auf 20 S. 

11. In der Anmerkung 2 zur Tarifpost 5 ent­
fällt dielbisherige lit. e; die Bezeichnungen der 
bisherigen Et. fund g werden in "e" und "f" ge­
;indert. 

12. In der Tarifpost 8 werden die in der Spalte 
"Hohe der Gebühren" besümmten GebÜlhrenhe­
träge erihÖ'ht: 

von 10 S aoU!f 20 S 
von 20 S ,auf 40 S. 

13. In ,der Anmerkung 2 zur Tarifpost 8 ent­
fällt die ,bisher,j,ge lit. h;die Bezeichnungen der 
bisherigen lit. Id, e, f, g, h 'lind i werden in "b", 
"c~.c, "d'\ ,,,e", "f" un!d "g" geändert. 

14. In der Tarifpost 9 wird in der Iit. rb der 
in der Spalte "Höhe der Gebühren" bestimmte' 
GebührenIbetrag erhöht: 

von 20 Sauf 40 S. 

'15. In der T!arifpost 10 hat in der lit. a die 
Spalte "Höhe der Gebühr,en" zu lauten: 

"die Gebühr zu TP 1 !oit. a" 

16. In der Tarifpost 11 werden in der lit. a 
die in der Spalte "Höhe der Gehühren" bestimm­
ten GebÜihrenheträge erhöht: 

von 40 S ami 80 S 
von 10 S auf 20 S. 

17. Inder Anmerkung 3 zur Tarifpost 11 
entfällt die li,t. c; der Strichpunkt nach ,der lit. b . 
wird durch einen Punkt ersetzt. 

18. In der Tar~fpost 15 werden die in der 
Spahe "Höhe der Gebühren" rbestimmten Ge­
rbührenbeträge erhöht: 

von 505 auf 100 S 
V'on 100 Sauf 200 S 
V10n 10 S auf 20S. 

Artikel X 

Änderung des ,Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 
1962 

Der § 3 des Gerichtlichen E;intbringurugsgesetzes 
1962, SGBI. Nr. 288, zuletzt geändert durch 
das Sundes!gesetz BGB1. Nr. 55/1981, hat zu 
lauten: 

,,§ 3. (1) In bürgerlichen Rechtssachen soU das 
Gericht, soweit nicht besondere Vorschriften be­
stehen, die Vorrrahme jeder mit K!osten verbun­
denen Amtshandlung von dem Erlag eines Ko­
stenvorsclmsses aobhängi.g machen, wenn die Par­
tei, welche die Amtshandlung beantragt oder in 
deren Interesse sie vorzunehmen ist, nicht die Ver­
fahrenshilfe rg,enießt: 

(2) Sind in bürgerlichen Rechtssachen d~e Ko­
'sten einer Armtshandlung, die den im § 448 ZPO 
genannten Betrag übersteigen, aus Amtsgeldern 
zu 'berichtigen oder ber.ichtigt worden, so hat das 
Gericht (der Vorsitzende) mit der Auszahlungs­
anweisung oder, wenn die Ausza:h1ung nichr vom 
R-ichter angeordnet wird, unve1"'zügEch nach die­
ser ,Anweisung mit gesondertem Beschluß dem 
Grunde nach zu besitimmen, welche P'artei in 
welchem Umfang diese Kosten zu ersetzen hat; 
h~ebei ist, wenn über die Ko.stenersatzpflicht der 
Parteien schon rechtskräftig entschieden worden 
ist, von dieser Entscheidung auszugehen, sonst 
der § 40 ZPO anzuwenden. Gegen diesen Be­
schluß ist der Rekurs ZlUlässig." 

Artikel XI 

Knderungen des Rechtsanwaltstarifgesetzes 

Das Bundesgesetz vom 22. Mai 1969, BGBL 
Nr. 189, über den Rechtsanwaltstarif, 'zuletzt, 
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geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 116/ 
1981, wird geändert wie folgt: 

1. Im A<bschniot 11 der Tarifpost 1 halben zu 
Lauten: 

a) lit. e: 

"e) Einsprüche gegen den Zahlungsbefe1h'l, die 
sich <bLoß auf die Erhelbung des Einsp~uchs 
ibesdlrärrken;" ' 

rb) Et. h: 

"h) Beruf.ungsbeantwortungen, die bloß den 
Antrag auf Anberaumung einer mündlichen 
Be1'1ufungsvel'handlung ohne weitere Aus­
,führungen zum GegenSltand entihalten;" 

2. In der Z 1 des Abschnittes I der Tarif-
post 2 

a) wird die Et. a aJUfgehoben; 

b) halt die lit. c zu1auten: 

"c) Beantwortung von Klagen, Widerspruche 
gegen ein Versäumungsurtei'l, Einsprüche 
gegen einen ZaJhlungsbefehl, Widersprüche 
gegen einen in Rechtskraft ,erwach'senen 
Zaihhmg.sbefehl und Einwendungen gegen 
Za,hlungsaUlfträge, soweit diese Schriftsätze 
nicht unter Tarifpost 1 hllen und sich auf 
,die 'bLoße Bestreitung der Angaben in der 
KLage und auf den Antrag auf Albweisrung 
der Klage oder auf A'llfhebung des Zah­
,lungs:Luftrages beschränken;" 

3. Die Et. h der Z 1 ,des Abschnittes I der 
Tarifpost 3 A hat Z'll lauten: _ 

"b) Beantwortung von KI3!gen, Widersprüche 
gegen ein V,ersäumungsurtei'l, Einsprüche 
gegen einen Zaihl'llngsibef,ehl, Widerspruche 
geg'en einen in Rechtskraft errwachsenen 
Zah'lungsbefehl und Einwendungen gegen 
Zahl'llngsaufträge, soweit diese Schriftsätze 
Wieder ,unter 1iarifpost 1 noch unter Tarif­
post 2 faMen;" 

4. Im ,Abschnitt I der Tari:fpost 3 B wird das 
Wort "Berufungsmittei:lrungen" durch das Wiort 
"Berufungsbeantwortungen " ers,etzt. 

Artikel XII 

~nderungen des Todeserklärungsgesetzes 1950 

Das Todeserklärungsgesetz 1950, BGBl. Nr. 231 
1951, Z'uletzt geändert durch d3!s Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 304/1978; wird geändert wie.folgt: 

1. Der § 12 samt überschrift hat ,zu lauten: 

"Inländische Gerichtsbarkeit 

§ 12. Die inländische Gerichtsbarkeit zur To­
deserk'lärung eines Versch.oLlenen ist gegeben, 
wenn 

1. er in dem leuZ'ten Zeitpun!kt, in dem er nach 
den vOl'handenen Nachrichten noch gelebt 

hat, österreichischer Staatsbürger ,gewesen 
ist oder 

2. er Vermögen ,im Inland hat i(jder 

3. die Tatsache seines Todes für ein im Inland 
zu beurteiLendes Recht oder Rech,tsverhält­
nis erlheblich ist .oder 

4. der Antng auf Todeserldärung vom Ehe­
gatten des V~r.schollenen gestellt wird und 
dieser Ehegatte entweder österreich'ischer 
Staatsbürger ist OIder s,einen Igewöhnliche~ 
Aufenthalt im Inlaflld hat und zur Zeit der 
Eheschließung mit dem VersrooUenen öster~ 
reichischer StaatSlbürge. gewesen ist." ' 

2. Der Albs. 1 des § 13 hat zu lauten: 

.. (1) Zur Todeserlkläming eines Verschollenen 
ist der Gerichtshof erster Instanz zuständig, in 
dessen Sprengel der Verschollene seinen letzten 
inländisroen gewöhnEchen Aufenthalt gehabt 
hat, sonst das Lande~gericht für Zivilrechtssaroen 
Wien." 

Artikel XIII 

~nderungen des Konsumentenschutzgesetzes 

Das Konsumentensroutzgesetz vom 8. März 
1979, BG!Bl. Nr. '140, ,wil"d ge;tndert <wie folgt: 

1. D~r Ahs. 2 des § 14 hat zu lauten: 

,,(2) Die UThmtstäIl!di~keit des Gerichtes ist 
vOl1behaltliro ihrer Heilung naro§ 104 Albs. 3 
JN - in jeder Lage des Verfahr,ens auf Antrag 
oder von Amts wegen waihrzunehmen." 

,2. Der Abs. 1 des § 30 hat ,m laiUte)l: 

,,(1) Die §§24, 25 Albs. 3 his 7 und 26 des 
Bundesgesetzes vom 26. September 1923, BGBl. 
Nr. 531, gegen ,den unlauteren Wettbewel"b gd­
ten sinngemäß." 

Artikel XIV 

'Inkrafttreten, übergangsbestimmung, Aufhebun­
gen, Vollziehung 

§ 1. Dieses Bundesgesete tritt mit dem 1. Feber 
1982 in Kraft. 

§ 2. (1) Es sind anzllwefllden 

1. Art. I Z 7, wenn alle den Streitsachen zu-­
grunde liegenden Xlagen naro dem 31. Jän~ 
ner 1982 bei den Gerichten eingeIangt sind; 

2. Art. I Z 8 und 9, Art. 11 Z .2 und 3 sowie 
Art. IH Z 3, 38, 41,42, 43 und 53 auf Vor­
;gäfllge, die naro dem 31. Jänner 1982 vor­
zunehmen sind bzw. vorgenommen werden; 

3. Art. III Z 11 his 14, 31, 79 und 86 auf 
Anträge hzw. Beg,ehren, die nach dem 
31. Jänner 1982 gestellt werden; 
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t 
4. Art. III Z 16 auf Schriftsätze, die nach dem 
, 31. Jänner 1982 eingebracht werden; 

5. Art. :m Z 17, 19, 22, 35, 40, 50 Iit. a 
, und 54 sowie Art. IVZ 7, 8 Ii,t. h und 10 

auf Fristen, die vordem 1. Feber 1982 noch 
nicht zu laufen begonnen halben, hzw. auf 

I' versäumte TagsatzlUngen über einen Wieder­
ewetzungsantI1ag, die n'ach dem 31. Jänner 

I 1982 abgehalten werden; 

6. Art. I Z 13 und 51 lit. a, Art. III Z 30, 
, 76 und 81 sowie Al't. VII Z '1, Wienn der 
, IbetreffenJde Beschluß nach dem 31. Jänner 

1982 gefaßt wird (§ 416 Abs. 2 ZPO); 

7.Art. 111 Z 18,55 bis 57, 59 Iit. b, 60 bis 63, 
66 bis 69, 77, 80, Alrt, IV Z 21, Art. V 
Z 4, Art. VIII Z 3 sowie Art. XI Z 1 Iit. b 
ull/d Z 4, wenn die Frist zur Einbringung 
des Rechtsmittels bZIW. des R,echtsbfShelfs, ~m 
FaU des Art. 111 Z 18 lit. h auch des son­
stigen SchrHtsatzes, nach dem 31. Jänner 
1982 zu laufen beginnt; 

8. Art. m Z 70, 72, 73, 82 und 83 sowie 
Art. VIII Z 2 und 5, wenn die Entscheidung 
der 11. Instan'z ,nach dem 31. Jänner 1982 
gefällt wird (,§ 4,16 Albs. 2 ZPO); 

9. Art. III Z 74 und 84 sowie Art. VI und 
'VIII Z4, wenn die Entscheildung des Ober­
sten Gerichtshofs nach dem 31. Jänner 1982 
IgefäIlt ~rd (§ 416 Albs. 2 ZPO); 

1~. Art. III Z 92, 94 bis 98, wenn der Schieds­
ispruch nach dem 31. Jänner 1982 gefällt 
!, wird; 

ll. Art. I Z 18 und 19 sowie die durch diese 
ii Vel'schiebung der sachlichen Zuständigkeit 

, I: hedingten Knderungen :vuf Eheverfa'hren, 
,I 
I! ,die ll/ach dem 31. Dezember 1984 gerichts-

,: 

ii 

anhängtig werden; über Ehevert3ihren ein­
schließlich der damit verh\llndenen vermö­
gensrechtllichen Streitigkeiten aus dem Ehe­
verhältnis, die vor diesem Zeitpunkt ge­
rich,tsanhängig werden, entscheidet ohne 
Rücksicht auf deren WeI"lt der Einzelrichter 
des Gerichtshofs nach den hiefür gelteruden 
Vorschr,iften. 

, ~2) Art. I Z 48 bis 50 und 51 lit. b sowie 
Ar'\:. III Z 24 bis 27 sind a,b dem 1. Feber 1982 
au& auf Verfahren anzuwenden, die vorher an­
hängig geworden sind. Verfügungen, mit denen 
vor dem 1. Feber 1982 Sachen zu Feriahachen 
el1~Iärt worden sind, verlieren mit diesem Zeit­
pu~t ilhre Wirksamkeit. 

(3) Im übrigen ist dieses Bundesgesetz a.uf Ver­
fl3hren alliZui'wenden, in denen die Klage bzw. der 
Antrag auf Einleitung des V,erfahrens nach dem 
31.! Jänner 1982 bei Gericht eingelangt ist. 

§ 3. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes ,tretlen außer Kraft 

1. das Gesetz vom 27. Aprii 1873, RGBI. 
Nr. 67, über das Mahnverfahren, 

2. der Ab:s. 2 eJes § 1 der Verordnung des 
Ju~~nisreriurns vom 9. Dezember 1897, 
RGBI. Nr. 283, betreffend das Verfahren 
in streitigen Eheangelegeniheiten, 

3. die §§ 22 und 23 sowie der letzte Satz des 
§ 24 des Bundesgesetzes vom 26. September 
1923, BGBl. Nr. 531, gegen den unlaute­
relll Wettlbewerb, 

4. ger § 14 der 4. DVOEheG, 
5. die Z 1 des § 6 desGOG 1945, StGBL Nr. 47, 

und die dort genannte Verol'1dn'lLlllg, 
6. :der zweite Satz des Abs. 1 des § 2 des 

Versicherungswiederaufibaugeset'Zes, ßGBl. 
Nr.185/1955, 

7. der AJbs. 1 des § 27 und der § 548 der Ge­
schäfcsor:dnun<g für die GeriChte I. und II. In­
staruz, BGBt Nr. 264/1951. 

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut, hin­
sich1:Jlich der Art. IX und Xim Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für FinaOlZen. 

KURZINFORMATION 

1. Problem und Ziel der Regelung 

Die vongeschI3Igene Regel<un'g geht davon aus, 
daß siCh zwar die Zivtilverfahrensgestetze im we­
senmiChen bewähren, ~u einer tiefgreifenderen 
Knderung daher kein Anlaß besteht, daß jedoch 
manche geltenden Regelungen einerseits Arbeits­
aufw:and verursachen können, ,der nicht der 
Rechtsverwi~k~ichung dient und daher olme N ach­
teil für diese entfahlen kann, und andererseits 
die RechtsQurchset7Jung durch formelJe Schran­
ken in einer Weise behinder.n oder doch er­
schweren, die bei zeitglemäßer Abwägung der 
Vor- und Nachteile dieser Regelung nicht ver­
tretJbar scheinen. Die Suche nach der Möglichkeit, 
die Gerichte v'or alLem durch den Abbau Ü'ber­
flüssigen Ar.beitsaufwandes zu entlasten, ist durch 
die Scher,e zwischen einer starken Vermehrung 
des Anfalls aal zivj'lgerichtlichen Verf.ahren einer­
seits und einer Knappheit :des richterlichen und 
nichtrichterHchen iPersonais andererseits besonders 
dringend. 

2. Grundzüge und Alternativen der Problem­
lösung 

Der Gesetzesvorschla,g sieht vor a,Ltem v'or die 
stärkere Einsetzung des Einzelrichters statt des 
Senates in erster Instanz, die Zuruckdrängung von 
Zuständigkeitsstreitilgkei:ten, die Verein.fachung 
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des EiI11lassun,gsverdiahrens (amtsw~iges Mahn­
verfaIhren), . die ßeschränikung der Rechtsmittel, 
besonders der Anruflbal"lkeit des OGH (wobei 
diese Aufstellung keine VoHständigkeit bean­
sprucht). 

Alternativen sinid nicht den:kJbar. Die Mög­
lichkeit einer Per,sonalvermehrung ist - ab­
gesehen von der Ko9tenfrage - nur smeinbar 
gegeben, da der hinreichend qualifWerte Nach­
wuchs begreruzt ist, vor allem für Richter des 
Höchstgerichtes. 

3. Kosten 

Die finanziellen Auswirkungen des Entwurfs 
sind nur ärußerst vage abzuschätzen. Geringe, 
durch die Verwirklic:hung des EntwlUrfS bedingte 
MehrauSigaben werden jedoc:h sicher durch mög­
liche Einsparungen an Arbeitsaufwand überwo­
g-en werden.' Diese' Ver,ring,erung des Arbeitsauf­
wandes wird sich a.llerdings kaum in einer Per­
sonaleinspar:ung auswil"lken können, aber doch 
durch die Vermeidung oder Verringerung einer 
antderl1lha~ls noowendigen Personalaufsoockung. 

Erläuterungen 

ALLGEMEINER TEIL 

I. Der vorliegende Entwurf :geht auf verschie­
dene Vorsc:hlägeund Voral'beiten zurück. 

Zunächst hat durch mehrere Jahre die beim 
Bundesministerium für Justiz eingerichtete Ar­
beitsgruppe Zivilverfahren (früher Arbeits­
gruppe zur überholung der Z~yilprozeßgesetze) 
geprüft, welche Änderungen der JN und der 
ZPO zweckmäßig wären, vor aU,em um eine Ver­
einfachungund IBeschleunigung des Verfahrens 
zu er.zielen. 

Im Jahr 1976 ha.ben die. Standesvertretungen 
der Richter und der Rechtsanwälte dem Bun­
desministerium tür Justiz gemeinsame Vorschläge 
über Knderungen der Verfahrensgesetze vorge­
legt (mit zusätzlichen Vorschlägen der Richter­
sc:haft). 

Diese Vorschläge sind dann im Herbst 1976 mit 
diesen Standesvertretungen und in mehreren' 
ganztägigen Sitzun~en 'in der Arbeitsgruppe 
Zivilverfahren (in der auch wieder Angehörige 
dieser Standesvertl'etungen sind) erörtert wor-
den. -

Die Ergebnisse aller dieser Beratungen und 
Vorschläge, die der OGH zu seiner Entlastung 
erstattet hat, sind im wesentlichen in den Ent­
wurf einer "Zivilverf3lhrens-Novene 1979" auf­
genommen worden, der im Sommer 1979 zur 
Begutachtung versendet worden ist. Das 'Begut­
achtungsverfahren hat eine Fülle weiterer An­
regungener.geben. 

Viele dieser Anregungen, über die zum Teil 
auch noch -eingehende Gespräche stattgefunden 
haben, ,h3iben sich als nützlich erwiesen. Diese 
Vorschläge und 'eine Reihe weiter-er, 'sich zum 
Teil ,daraus ergebender Änderungen sind in den 
nun vorlie~enden Entwurf eingebaut worden. 
Er ist dadurch wesentlich inhaltsl'eicher geworden 
als der seinerzeit zur Begutachtung versendete. 

Eine große Rolle haben bei der Uma~beitung 
des Entwurfs schriftliche und mündliche Stel­
lungnahmen aus den Reihen der Rec:htswissen­
schaft gespielt, vor allem der Universitätsprofes­
soren DDr. Fasching, Dr. Jelinek, Dr. Kralik, 
Dr. Matscher und Dr. Sprung. 

H. 1. Ein Hauptanliegen -des Entwurfes ist eine 
Vereinfachung und Straffung des Vedahrens -
selbstverständlich ohne Einbuße an Verläßlich­
keit der Rechtsprechung -, von der zuerwar­
ten ist, -daß sie zu -einer Beschleunigung und Ver­
billigung des V.erfahrens für die Parteien füh­
ren wird, teils unmittelbar, teils durch eine Ent­
lastung der Richterscha.ft und der Rechtsanwalt­
schaft von überflüssigem Arbeitsaufwand. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Entwurfes sind 
Knderun~en, die den Zugang zum Recht, vor 
allem das rechtliche Gehör, verbessern soUen. 
Die heiden Hauptanliegen des Entwurfes über­
schneiden einander zum Teil insofern, als 
mamne Bestimmungen des Entwurfs beiden för­
derlich 'Sind, zum Te,i! muß allerdings naturge­
mäß mit -einer Verbesserung des r-ec:htlichen Ge­
hörs ein gewisser Mehraufwand in Kauf genom­
men wel'den, wie ,etwa bei der Ausdehnung des 
Rechtsinstituts des Widerspruchs (§ 397 a ZPO) 
auch auf den ,in Rechtskraft ,erwachsenen ZaJb­
lungsbefehl (§ 605 ZPO); dieser ·Mehraufwa.nd 
wird allerdings - wie -etwa die bisherigen Er­
fahrungen mit dem Widerspruch gegen ein Ver­
säumungsurteil !zeigen - sehr gering sein. 

2. Die im Entwurf vorgesehenen Änderungen, 
die ja naturgemäß nicht nach ihrem inneren Zu­
s3lmmenhang zu.sammengefaßt, sondern - dem 
Sys~em der Verfahrensgesetze folgend - auf 
diese verstreut sind, lassen sich - zunächst für 
das Hauptanliegen der Verfahrensvereinfachung 
und -besc:hleunigung - etwa nach folgenden 
Gesichtspunkten zusammenfass-en: 
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a) Weitere' Zurückdrängung des Senates auch 
im Gerichtshofv-erfahren dadurch, daß diese 
Gerichtsbesetzungeines ausdrücklichen 
Parteiantrags hedarf; der Einzelricht:er soll 
außerdem auch ein bereits vor dem Senat 
anhängiges Verfahren übernehmen, wenn 
der 'Streitwert unter die Senatsgrenze ein­
geschränkt oder der Antrag auf Entschei­
dung durch den Senat zurückgezogen 
wird; 

b) Verminderung von Zuständigkeitsstreitig­
keiten und ,Leerläufen infolge Unzustän­
digkeit durch Heilung aLler Unzuständig­
keiten mit der Str-eiteinlassung und weit­
gehende Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
über die sachliche Zuständigkeit, damit im 
Zusammenhang die Ausdehnung der mate­
rieUen Streitgenossenschaft und~hr-er zu­
ständigkeitshegründeITden Wirkung; 

c) Vereinfachung des Einla;ssungsverfahrens, 
vor allem durch die Einführung der Amts­
wegigkeit des Mahnv-erfahrens und seine 
Ausdehnung auch auf den _Ger,ichtshof, 
so daß abo bei aUen nur auf eine Geldzah­
lung gerichteten Klagen zunächst ein be­
dingter Zahlungsbefehl zu erlasgen ist, wo­
bei der Einspruch dagegen (derzeit der 
Widerspruch) im Gerichtshofverfahren 
gLeichzeitig die Streiteinlassung (mit Wir­
kung der Klagebeantwortung) ist; damit 
und auch bei anderen Klagen Zurück­
drängung der erst-en Tagsatzung durch die 
Möglichkeit, die Streiteinlassung (Klage­
beantwortung) schriftlich aufzutragen; 

d) Entlastung des OGH ,durch weiterg,ehende 
Beschränkung der Revision und die Mög­
lichkeiteiner 'vereinfachten Ausfertigung 
seiner Entscheidungen; in diesem Zusam­
menhang zu erwähnen eine Beschränkung 
der .Berufung ihren Gründen nach bei ge­
ringeren Streitwernen; 

e) Fristenvereinheitlichung (wobei zu be­
rücksichtigen war, daß die Verlängerung 
,etwa der Einwendungsfristen im Auf­
tragsverfahren auf 14 Tage bel'eits im 
KSchG, BGBL Nr. 140/1979, normiert 
worden ist); 

f) Neuregelung, damit zum Teil erstmaJig,e 
ausdrückliche Regelung, des Internationa­
len Zivilverfahrensrechts, vor allem der 
Abgrenzung der Entscheidungsbefugnis der 
österreichischen Gerichte sowohl in Ver-' 
mögens- als auch in Statussachen; dabei 
sollen nicht zu r.echtfertigende Ausweitun­
gen durch exorbitante inländische Zustän­
digkeiten vermieden werden; in dies-ern 
Punkt wie auch sonst (besonders bei der 
Verfahrenshilfe und der Sicherheitsleistung 
für Prozeßkosten) Beseitigung der Gegen-

seitigkeit, womit Zielsetzungen des Europa­
rates und der Haager Konferenz für Inter­
nationa:lesPrivatrecht .entsprochen wird; 

g) V,erbesserung der Vorschriften des schieds­
gerichtlichen Verfahrens, unter anderem 
durch Berücksichtigung der internationa­
len Rechtslag,e, nicht Izuletzt um Osterr-eich 
als Austragungsortinternationaler Schieds­
v-erfahren attraktiv,er zu machen. 

3. Der Verbesserung des rechtlichen Gehörs 
sollen voraHem dienen: 

a) Ausdehnung der Möglichkeit des W,ider­
spruchs nach § 397 a ZPO auch auf Ver­
säumungsurteile nach § ,398 ZPO und auf be­
dingte Zahlungsbefehle; 

b) Einführung der Zweiseitigkeit in das 
Rekursverfahren über materiellrechtlich'e 
oder besonders wichtig-e v-erfahrensrechtliche 
Fragen. . 

In. Die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers 
zur Regelung dieser Angelegenheit -ergibt sich 
aus Art. 10 Ahs. 1 Z 6 B-VG. 

IV. Wie sich ,di'e Gesetzwerdung des Entwurfes 
auf den Bundeshaushalt auswirken wird, kann 
nur sehr vage abgeschätlzt w,erden: 

1. Die Auswirkungen der Knderungen des 
Justizgebührenr,echtes dürften sich ,im Ergebnis 
die Waage !hahen. Die ,Berechnung der Einga'ben- . 
gebühr j,e Eingabe {statt wie bisher je Gleich­
schrift) mit gleichzeitiger Verdopplung der -Ein­
gaJhengebühr ändert nichts in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle, in denen die Eingabe zweifach 
zu überreichen ist; die Fälle einer Verminderung 
des Gebührenaufkommens {in denen mehr als 
zwei Gleichschriften zu überreich-en sind) und 
einer Vermehrung (in denen eine Einga'be nur 
einfach zu überreichen rist) gleichen sich v'er­
mutIlich aus. Die Erhöhung der Eingabeng,ebühr 
für Klagen (:und dergleichen) um 1°/& des Streit­
werteseinerseit,s sowie der Verzicht auf die 
l°/(tige Entscheidungsgebühr und die V,erminde­
runghöherer Entscheidungsgebühren um 1'% 
bedingen eine geringfügige Steigerung des Ge­
bührenaufkommens durch diej-enigen Fälle, in 
denen keine Entscheidung ergeht, in denena'lso 
bisher eine Entscheidungsgebühr überhaupt nicht 
angefallen ist. 

2. Der größte Mehraufwand, der mit der Ver­
besserung des rechtlichen Gehörs verbunden 
sein wird, -ergibt sich für die Fälle der nicht­
streitigen Erledigung aus .der zweiten Zustellung 
des (rechtskräftig gewordenen) Zahlungsbefehls 
im Mahnverfahr,en. Wie in den Erläuterung'en 
zum § 605 ZPO näher ausgeführt ist, handelt 
es sich um etwa 50 000 zusätzliche Zustellungen 
jährlich. 
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3. Dieser Mehraufwand wird zweifellos weit 
überwogen werden durch die Einsparung an 
Arbeitskraft, die durch die vorgeschlagenen Ver­
einfachungen .erzidbar ist. Da ,es ,sich dabei zu­
mindest :mlm Teil nur um den Abbau von über­
belastungen handeln kann, kann nicht abgesehen 
werden, o'b die Gesetzwerdungdes Entwurf,es 
letztlich eine V,erringerung des Personalaufwan­
des mit sich bringen wird. Wahrscheinlich ist 
aber, daß andernfaLls notwendige Personalv,er­
mehrungen dadurch vermieden oder zumindest 
verringert werden können. 

4. MitteLfristig betrachtet dürfte also die Ge­
setzwerdung des Entwurfes den Bundeshaushalt 
eher entlasten. 

BESONDERER TEIL 

Zum Art. I (Knderungen der Jurisdiktionsnorm) 
Zu den Z 1 und 2 (§§ 2 und 3) 

Für "Seesachen" sind (his heute) keine eigenen 
Gerichte er1'!ichtet worden {Fasching Kommen­
tar I 164 lAnm. 4; MGA ZPO 13 Anm. 5 (wm 
§ 2 JN);es besteht auch kein Bedürfnis danach. 
Im Zug ,der Kompetenzber,eini-gung werden daher 
die vorgesehenen Aufhebungen vorgeschlagen. 

Zu den Z 3 und 4(§§ 7 und 7 a) 

1. Bereits im Allgemeinen T,eil wurde ausg,e­
führt, daß das Hauptanliegen des Entwurfs,eine 
Vereinfachung und Straffung des Verfahr,ens, 
unter anderem au,ch durch die vermehrte V,er­
wendung des Einzelrichters im Gerichtshofver­
fahren ,erreicht werden solL Vor allem dieser For­
derung soU durch die vorgeschlagenen Anderun­
gen der §§ 7 und 7 a Rechnung getragen wel1den. 
Darüber hinaus wird aus systematischen Erwä­
gungen der bisherige lnhalt des Abs. 3 des § 7 
in geänderter Fassung dem § 7 aals Abs. 3 einge­
fügt. Die sonstig,en Anderungen im Wortlaut 
des § 7 haben lediglich ,eine knappere Neuformu­
lierung des Abs. 1 und die ,ßeseitigung der Be­
stimmung,en über die bergrechtlicheri Senate im 
Abs. 2 ZJum Geglenstand (dazusi'ehe ,di,eErI. zum 
§ 53). 

2. Der Abs. 1 des § 7a enthält nunmehr den 
Grundsatz, daß in Rechtsstreitigkeiten über, ver­
mögensrechtliche Ansprüche heim Ger,ichtshof ~n 
erster Instanz der Einzelrichter entscheidet. Bisher 
galt dies in diesem grundsätzlichen Sinn nur bei 
Redltsstreitigkeiten Ülber einen 300000 S nicht 
übers~eigcnden Streitgegenstand. " 

3. Diese W,ertgrenze wird nun im Abs. 2 auf 
500000 Sangehoben. Entsprech,end dem oben 
angeführten Grundsatz der Einzelrichterentschel­
dung soll außerdem in Hinkunft auch bei über­
schreitung dieser Wertgrenze der Senat nur dann 
zur Entscheidung beruf,en ,sein, wenn dies eine 
der Parteien beantragt. Dadurch wird praktisch 
das Einzelricht,erverfahren zum Regdfall auch 

vor dem Gerichtshof; eine Durchführung dies,es 
Gedankens derart, daß grundsätzlich das Ver­
fahren als Einzelrichterv.erfahren geregelt und 
dem nur ergänzende Bestimmung.en für den Fall, 
des Senatsv·erfahrens beigefügt w,erden, würde 
eine völlige Umgestaltung der JN und der ZPO 
bedingen, der dadurch v,erursachten Schwierig­
keit.en - auch für die spät,ere Gerichtspraxis, die 
sicherst an ein neues GesetJz g.ewöhnen müßte -
wegen wird auf diese Verwirklichung der Grund­
sat.ztreue verz,ichtet. 

Die Möglichkeit einer derartigen Antragstel­
lung wird zeitlich für den Kläger mit der Klags­
eirrbringung, für den iBeklagten mit. der Ein­
bringungder Klagebeantwortung begrenzt; da­
bei soll .es sich um eine absolute Begr,enzung han­
dein, die auch dann wirkt, wenn der Str,eitwert 
nachträglich über den Betrag von 500 000 S ,er­
weitert wird. 

Daneben enthält der A:bs. 2 nunmehr auch die 
Reg.elung, daß der Einzoelrichter auch ,dann zur 
weiteren Verhandlung und zur En!:scheidung be­
rufen ,ist, wenn der Streitwert nachträgJich (bis 
zum Schluß der mündlichenStreitv.erhandlung) 
auf oder unter den genannten Betrageing,e­
schränkt wird. Weiters wird auch die Möglich­
keit eröffnet, den Antrag auf Senatsbeset'zung 
zurückzuziehen. Schließlich wird aus prozeßöko­
nomischen Gründen noch sichergestellt, . daß' in 
diesen Fällen durch die Anderung der Gerichtsbe­
setzung nicht auch ein Richterwechsel eintritt. 

4. Der Inhalt des Ahs. 3 soll, wie schon oben 
erwähnt worden ist, den bisherigen Abs. 3 des 
§, 7 ersetzen. Die vorgeschlagenen Ji.nderung,en 
dieser Bestimmung bestehen einerseits im Wegfall 
gegenstandslos geworden er Teile, andererseits in 
der Erweiterung auf die nunmehr auch für das 
Gerichtshofverfathren ,generell möglich Wter,dende 
Er.lassung eines Zahlungsbef.ehls sowie auf die 
Bestätigung und Aufhebung der Vollstreckbar-, 
keit. 

5. Durch den letzten Absatz des § 7 a wird 
ausdrücklich klargestellt, daß durch die nun­
mehrige Neuregelung bestehende Sondervor­
schriften Ülher ·die Senats.b~setzung in v,ermögens­
rechtlichen Streitigkeiten (zB § 9 Abs. 3 AHG) 
nichtberÜ'hrt werden sollen. 

6. Hinsichtlich der bisher in § 7 a Abs. 3 ge­
r,egelten Ehestreitigkeiten wird durch eine 
Übergangsbestimmung sichergestel'lt, daß bis zum 
Wirksamwerden der vorg.esehenen Zuständig­
keitsregelung des §49 a Abs. 1 Z 5 JN w~itJer­
hin der Einzelrichter zur Entscheidung berufen 
ist. Die Streitigkeiten über die eheliche Ab­
stammung, die gleichfalls im geltenden § 7 a 
Abs. 3 erwähnt sind, gehören auf Grund des 
Bundesgese~es BGBL Nr. 280/1978 bereits jetzt 
vor die familienrechtlichen Abteilungen der Be­
zirksg,erichteK§ 49 a Abs. 1 Z 3 JN). 
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Zu~ Z 5 (§ 8) 

Biese i\nderungergibt sich aus der Aufhelbung 
des:§ 53 JN. 

! 

Zur Z 6 (§ 28) 

Nicht zu Unrecht bemerkt schon Pollak, 
System des österreichischen Ziv·i,lprozeßrechtes 2 I 
(1932),249, die Grenzen der österreich ischen Ent~ 
scheidungsgewalt seien in den §§ 28 und 42 JN 
als l.abg.esteckt vorausg,esetzt, aber nirgends aus­
drü~lich abgesteckt. Tallsächlich sind die Bestim­
mu~gen der JN, die auf diese A:bgrenzung Be­
zuglnehmen - dazu wären auch der Art. IX 
EG]N und der § 29 JN zu zählen - in dieser 
Hin!sicht nicht sehr aufschlußr.eich. Lediglich für 
Staiussachen und Nachlaßsachen finden sich kla­
rere Abgrenzungsno'rmen; hier haben sich bei der 
Anwendung des § 28 JN auch nie ernstliche 
Schwi,erigkeiten ergeben. Anders jedoch bei ver­
mögensrechtlimen Ansprüchen; hier ist der Um­
fang der inländischen Gerichtsbarkeit :im Gesetz 
ni~t klar abgegreIllZt:. 

Pie Rechtsprechung hat in diesem Ber,eich 
zwi$chen extremen Positionen geschwankt. Der 
OGH hat seit seiner grundlegenden E. vom 
18. ~Okrober 1950 SZ 23/293 (zuletzt 16. Sep­
tember 1975 EvBl. 1976/110 = _ JBl. 1976, 
2671 = RZ 1976, 36) seine Ordinationsbefugnis 
zunächst sehr extensiv interpr·etiert und dies 
damit ,begründet, daß die inländische Gerichts­
barkeit potentiell universalen Charakter habe 
undl' keiner positiven Normi,erung bedürfe, son­
dern. immer dann als gegeben anzun.ehmen sei, 
wenp sie nicht im Einzelfall durch eine positive 
Vorschrift, . durch Völkerr,echt (Völkergewohn­
heit*recht, Völkervertragsrecht) oder nach all­
gemeinen Rechtsgrundsär.zenausgeschlossen sei. 
Diesf': extreme Meinung hat im Anschluß an die 
E. SZ 23/293 in der Lehre zunächst Wahle 
]Bl. i 1960, 35 vertreten und dann sehr ausführ­
lich !. Matscher, Zuständigkeitsvereinbarungen im 
österreichischen und im internationalen Zivil pro­
zeß~~cht (1967). 

" 

Dann j,edoch hat der OGH im Hinblick auf 
rue tron einem anderen Teil der Lehre (v.gI. Kra­
lik, pie internationale Zuständigkeit, ZZP 1961, 
2 ffJl, bes. 31 f.; Holzhammer, ösverreichitsches 
Zivillprozeßrecht 2, 29 und Fasching Kommentar 
I 2(8) vertretene Auffassung, wonach den B,e­
stimmungen über die örtl,iche Zuständigkeit nicht 
nur i die funktion zukomme, eine Arbeitstei­
lungl zwischen den inländischen Gerichten glei­
cher iiGerichtstype zu hewirken, sondern daß da­
mit i'auch die inlä,ndisch,e Ger~chln~balik,ei't CiS 
der i!sog. "internationalen Zuständigkeit") ge­
regel~ werden solle, eine Kehrtwendung vorge­
nomp1enund den§ 28 JN' extrem restliiktiv 
interpretiert (OGH 3. November 1977 E'V'Bl. 
1978/10). Er'hat -dies so begründet, daß das Vor-

liegen einer Beziehung der Rechtssache zum" In­
land aUein die Anwendung des § 28 JN noch 
nicht rechtfertigen könne; diese Bestimmung sei 
nämlich ,im stlieicigen Verfahren nur dart an­
wendbar, wo eine Rechtssache auf Grund einer 
positiven Norm vor die österreichischen Gerichte 
gehöre und es an einer örtlichen Zuständigkeit 
fehle. 

Im Hinblick auf die in der Rechtsprechung 
zutage getretenen Unsich,erheiten üher die Tng­
weite des § 28 JN hat sich die Lehre (vgl. 
Matscher, Zur Funktion und Tragweite ·der B,e-. 
stimmung des § 28 JN, in Schwind":Pestschrift, 
173 ff.) dieses PrOlblems angenommen und ein 
System entwick.elt, ·das eine sinnvolle Anw.en­
dung des § 28 JN gewährleistet. Auf Grund 
einereing.eheriden Analyse aUer bekannten' Ordi­
natibnsfällehat Matscher nun ,dargelegt, daß es 
nicht die Funktion dieser Bestimmung sein könne, 
für aUe Fälle, in denen die inländische Gerichts­
barkeit abstrak!t Igeog,ebenser {sliehe die obig,en Aus­
führungen über den potentlidl universalen Cha­
rakter der inländischen Gerichtsbarkeit), auch 
ein·e . konkrete Klag,emöglichkeit vor einem in­
ländischen Gericht zu schaff.en; damit würde die 
den Bestimmungen über ·die örtliche Zuständig­
keit auch innewohnende Funktion einer indi­
rekllen Abgrenzung des Tätigkeitsbereichs der 
inländischen Gerichte~egenüber dem Ausland zur 
Ganrze heseitigt werden. 

Der OGH hat in der Folge diese Erwägun­
gen vollillJhaltlich ülbernommen (OGH 17. März 
1978 JBt 1978,653 [mit Anm. von Pfersmann]= 
EvB.1. 1978/131; 2. Juni 1978 EvBl. 1979/94), was 
weitgehend begrüßt worden 1st (v.gl. Pfersmann 
aaO). 

Es ist jedoch ein ,F.akt\llffi, daß es sich bei der 
oonmelhr off.enlbar gefestigten Interpretation des 
§ 28 JN um ein von Lehr,eund Rechtsprechung 
entwickeltes Gebilde handelt, das im Gesetz der­
zeit fast k~ine sUlbsta.ntielle Stütze hat.' Dies ist 
grundsätZ'lich nicht ,gutlJUiheißen, da trotz allem 
die RechtsIa.geungewiß ble~bt .. Es wird daher 
V1orgeschlagen, die von Lehre und Rechtspredwng 
entwickelte Rechtslage oonmehr auch gesetzlich 
zu normieren; so hat auch Matscher 3iaO in 
Schwind-Festschrift, 174 und 196 nach dem Ge­
setzgeber ,gerufen und einen Vorschlag für eine 
N eufassun,g des ,§ 28 JN erstattet. 

In dem nun vorlieg,enden Vorschlag unter­
hle~bt jeder Hinweis auf den in der Lehre um­
strittenen Begriff der illJländischen Gerichtsbar­
keit. Der Zweck dieser Bestimmung soll nur der 
sein, bei Fehlen einer örtlichen Zuständigkeit 
oder im Fall der Unmögtichkeit der Ertmittlung 
eines örtlichen Zuständigkeitstadlestandes der 
Ordinoacionsbefu.gnis des OGH dem SY9ten1 des 
österreichischen Zivilprozeßrechts konforme 
Greruzen zu ~ehen. Dies geschieht ,durch die Z 1 
und 2. 
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In der Z 1 wird ,auf die Fälle Bedadlt genom­
men, in denen österreich auf Grund eines völ­
kerrechtlichen Vertr.ages Gerichtsbarkeit auszu­
üben hat. So sind hesonders in mehreren Z'W1-

schenstaadichen Ver,einbarungen im Bereich des 
Verkehrsrechts Regelungen über die inländische 
Gerichtsbarkeit der Vertragsstaaten für be­
stimmte Streitigkeiten getroffen worden; soweit 
diese Regelungen nicht mit der innerstaatlichen 
Gerichtsol'lganisation der -Vertragsstaaten über­
einstimmen, ist es die Pflicht der V ertragsstaaten, 
für die ,ihnen - ausschließlich oder konkurrie­
rend - zugewiesenen Sachen eine Klagsführung 
im Inland ~u ermögtichen und zu diesem Zweck, 
i.n Ermangelung eines Gerichtsstands, einen ,sol­
chen zu schaffen (vgI. übereinloommen vom 
19. Mai 1956, BGßil. Nr. 138/1961, über den 
Beförderungsvertrag im internationalen Straßen­
güterverkehr [CMR], Internationales über.ein­
kommen vom 7. Feber 1970, BGBl. Nr. 744/ 
1974,lÜber den Eisenbahn-P,ersonen- und -IGepäck­
ve1'lkehr [CIV] sowie Internationales übereinkom­
menVlom 7. Feber 1970, BGBl. Nr. 744/1974, 
über den EisenbahllJfrach-tvel1kehr [CIM]). AJber 
auch eine Reihe anderer zwischenstaatlicher Ver-

-einlbarungen könnte - für den Fall der Ratifi" 
kation durch österreich - in Hinkunft Anlaß 
zu Ordinationen geben (zB übereinkommen vom 
1. Mai 1970 über den Beförderungsvertrag für 
Reisende und Gepäck in derintemationalen Bin­
nenschiffahrt [CVN], übereitlkommen vom 
1. März 1973 über den Beförderungsvel"trag für 
Reisende und Gepäck im internationalen Stra­
ßenverkehr [CVR] sow,ie Antal1ktis-Nertrag). 

In der' Z 2 wil1d, in Anlehnung an das von 
Matscher 3!uf Grund der von ihm rüberprüften 
praktischen Anwendungsfälle herausgear1beitete 
Bedürfnis nach Rechtsschut2Jgewährung im Inland, 
eine Ordinationsmöglimkeit für die Fälle einge­
räumt, in denen ein Bedürfnis nach Rechtsdurch­
setzung .im Inland hesteht und dieses nicht da­
durch hefriedigt we1'lden könnte, daß eine im 
Inland anzuerkennende ausländische Entschei­
dung emrkt wird. Hat ein, Sachverhalt einen 
ausreichenden Nahebezug zu einem anderen 
Staa<t, <ist die Inanspruchn3!hme der Gerichtsbar­
keit dieses Staates für den Kläger zumutibar und 
kann dort eine Entschei,dung erwirkt werden, die 
auch in österreich' anerkennbar ist, so wird wohl 
kein Bedürfnis an der Schaffung einer inländi­
schen Entscheidung bestehen. In diesem Zusam­
menhang ist <LUch zu prüfen, ob die Gerichtsbar­
keit des fremden Staates einigermaßen effizient 
ist, wobei auch darauf Bedacht zu nehmen sein 
wird, daß die ausländische Entscheidung vom 
Kläger rech,tzeitig erlangt werden kann. Bei be­
sonderer Dringlichlreit - etwa heider Erlassurig 
einer einstweiligen Verfügung - und (oder) man­
gelnder Erwirkbarkeit eines im Inland anzuer­
kennenden ausländischen Titels wird eine Ordi­
nation eines inländischen Gerichtes durch - den 

OGH g,erechtlf;ertigt sein. Bei vermögensrecht­
lichen Angelegenheiten ist besonders darauf zu 
achten, ob eine atusländische Entscheidung in 
Österreich auf Grund eines Staatsvertrages (es 
kann sich 9Owohl, um ein bilaterales Vollstrek­
kungsabkommen als auch um ein multilaterales 
Vollstreckungsübereinkommen handeln) oder auf 
Grund einer im Bundesgesetzblatt kundgemach­
ten Regierungserklärung wirksatffi werden kann 
(§ 79 EO). Im vorgeschla.genen Gesetzestext 
wird - um ,die Bestimmung redaktionell nicht 
unnötig ~u tb elasten - nur von einer "anw­
erkennenden" ,ausländischen Entscheidung ge­
sprochen. Darunter ist jedoch auch das Erfor­
dernis der Vollstreckbarkeit im Inland zu ver­
stehen, wenn zur Rechtsdurch'Setzung ein hier 
wirksamer Exekutionstitel notwendig ist. 

_;, Di,e derzeitige Regelung, daß die Or,dination 
in streitigen Ibürgerlichen Rechtssachen auf An­
tra,g emer Partei, sonst atber von Amts wegen zu 
geschehen hat, wird beibehalten. 

Dagegen wird der Anregung von Schönherr 
(Anm. in österreichische Blätter für gewe1"blichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht 1980, 50 zur E. 
OGH 25. September 1979), die Einschaltlung ,des 
OGH zu beseitigen, nich,t gefolgt; Schönherr 
schlägt Vlor, in FäHen, in denen die inländische 
Ger<ichtsbankeit zw.ar gegeben sei, es jedoch ari 
einer örtlichen Zuständigkeit fehle; sollte die 
Klage bei dem für den Kläger örtlich zustän,digen 
Gericht eingebracht werden; der OGH würde 
dadurch entlastet und das Verfahren vereinfacht 
und beschleunigt. Eine solche Lösung könnte 
nämlich im Hinblick auf die bereits dal1gelegten 
div-ergierenden Auffassungen über aeh Umfang 
der inländischen Gerichtsbarkeit in vermögens­
rechtlichen Angetegenhe~tenwieder zu einer aüs­
ufern den Rechtsprechung führen. Gerade die 
sor,gfähig begründeten E. OGH 17. März 1978 
und 2. Juni 1978 machen deutlich, ,daß auf die 
Mitwiflkung des OGH im Rahmen des § 28 JN 
nicht verzichtet werden kann. 

Der Vollständigkeit halber sei noch festgehal­
ten, daß der dri~e V'on Matscher aaO in Schwind­
Festschrift, 196 vorgeschlagene Ordinationsfall, 
daß nämlich - ohne Vorliegen einer örtlichen 
Zuständigkeit - -die ausschließliche inländische 
Gerichubarkeit gegeben ist, nicht in den 'V'Or­
liegenden Entwurf aufgenommen worden ist. 
Dieser Vorschlag ist nämlich im Hinblick auf den 
§ 81 Z 3 EO gemacht worden ,(ausschließliche 
inländische Gericht9barkeit in Statussachen öster­
reichischer Staats/bürger). Da nunmehr aber auch 
die Aufhebung der Z 3 des § 81 EO vorgeschla­
gen wird, ,ist dieser Vorschlag gegenstandslos ge­
worden. Da durch eine Ordination nach § 28 JN 
nur eine fehlen,de örtliche Zuständigkeit, nicht 
aber die fehlende inländische Gerichtsbarkei,t er­
setzt werden kann, im Bereich der Statussachen 
31ber durchwegs eine :subsidiäre örtliche Zustän-
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dig;keit (Landesgericht für Zivilrechts sachen 
Wii'(ID oder B,ezirksgei.1icht 'Irrmer'e Suadt W~en) 
festgelegt ist, kann sich die Notwendigkeit einer 
Ordination in diesem Bereich nicht mehr ergeben. 
Dies gilt ,auch für den Bereich ,der Nachlaßsachen, 
da es eine ausschließliche inländische Gerichtsbar­
keit nach § 21 AußStrG ohne konkrete örtliche 
Zuständigkeit (§§ 105 und 106 JN) nicht gi,bt. 

Zur Z 7 (§ 31 a) 

Nach dieser Bestimmung soll ,die Delegierung 
gegenüJber der Regelung des § 31 in zwei Fällen 
d~'durch vereinfacht werden, daß das erkennende 
Gericht selbst (im Sena'tsprozeß der Vorsinzende) 
die Sache einem anderen Gericht übertra>gen ikann: 

1. Wenn Ibeide Par,teien den Prozeß vor ,dem 
anderen Gericht ,führen wollen .und ,deshalb über­
einstimmend die Delegierung beantragen. Es han::' 
delt sich daJbei praktisch um eine nadlträgliche 
Kunsensprorogation ähnlich dem Fall des § 104 
JN, die deshalb auch mit dem Beginn der münd­
lichen Streitverhandlung ,befristet sein soll {nidlt 
zuletzt soll dadurch ver:mieden werden, daß die 
P~rteien einen 'derartigen Delegierungsantrag ver­
wenden, IUmeinen Richter auszuschalten, dessen 
Prozeßführung ihnen nicht genehm ist). Diese 
tv;löglimkeit einer einvernehmlichen Wahl' eines 
best~mmten Gerichtes erst nach der Einbringung 
der Klage bei derti von Gesetzes w.eg,en zuständigen 
Gericht nimmt 'an Bedeutung zu, weil§ 14 KSchG 
für einen großen Teil der Rechtsstreitigkeiten 
die Möglichkeit der Gerichtsstandvereinbarungen 
nach § 104 JN sehr einschränkt; durch die hier 
vorgesdlla.g,ene Bestimmung wir,d den Parteien 
dieWa>hl eines anderen, für sie zweckmäßigeren 
Gerichtes ermög;lich,t, ohne ,daß dadurch der 
Schutzzweck des § 14 KSchG ibeeinträchtigt 
würde. 

2. Bei deliJktischen Schadenszufügungen, vor 
allem bei den vor den Gerichten ;weita>us über­
wiegenden Verkehrsunfä:Ilen, entsteht hä!ufig eine 
Mehrzahl von Schadenersatzansprüchen zwischen 
mehreren Gläubigern und mehreren Schuldnern, 
die oft mit gesonderten Kla.gen bei örtlich ver­
schiedenen Gerichten geltend gemacht werden. 
Die meist gleichgelagerte Frage nachdem An­
spruchsg!1und wird dann ",on versdliedenen Ge­
richten in mehreren Verfahren ,geprüft, was nicht 
nur, vemnddbaren Aufwand verursamt, sondern 
auch die Gefahr abweichender Beurteilung der 
gI.eich,en Fragie mit sich b!1in,gt, w,as un'tJer Um­
ständen wieder das Ansehen ,der Rechtsprechung 
beeinträch,tigt. 

Es wir,d deshalb hier eine ,Befugnis,des Gerich­
tes vorgeschlagen, auch noch nachträglich mehrere 
gesondert eingeleitete VerfaJhren, Jür die sachlich 
das, gleiche Gericht zuständig ist, hei einem Ge­
, richt zu konzentrieren. 

Um Zufälligkeiten oder gar einem Hin- und 
Herschicken von Akten vorzubeugen, soll auch 

geordnet werden, ,bei welchem ,der befaßten Ge­
richte die Sachen 'zu konzentrieren sind; es soll 
das Zuvorkommenen t'scheiden. 

Zur Z 8 (§ 33) 
, 

Nach der derzeitigen Fassung des i§ 33 darf der 
Richter nur sehr eingeschränkt ,außerhalb des 
Sprengels des Gerichtes amtshandeln. In vielen 
Fä:l'len fördert j,edoch die Durchführung euwa eines 
Lokalaugenscheins durch den erkennenden stitt 
durch den ersuchten Richter in einem anderen 
Gericht'ssprengel nicht ,nur die Unri1i>tte1barkeit 
und damit die Verläßliffikeit 'des Vef'fahrens, sie 
spart sogar Zeit und J(,osten. Durch die v,orge­
schlagene Änderung soll für diesen - gelegentlich 
schon jetzt geübten - Vorgang eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen werden. 

Zur Z 9 (§ 36) 

Durch diese Änderung soU eine geleg,entlich ge­
übte Praxis zurückgedrängt werden, daß Gerid1>ts­
höfe die ini:hrem Sprengel wohnenden Zeugen 
nicht seLbst vernehmen, sondern nur den Beweis­
heschluß fassen, möglicherweise sogar das Vef'fah­
ren nach § 193 Albs. 3 ZPO schEeßen, und ,dann 
in ihrem Sprengel gelegene Bezirksgerichte .um die 
Vemelhmung der .dort wohnenden Zeugen und 
der Parteien ersuchen. Zur Stärkung der Unmit­
telbarkeit der Beweisaufnahme soll ein derartiges 
Ersumen nur unter den erschwerten Vorausset­
zungen 'zulässig sein, unter denen die Parteien­
vernehmung im RechtshiHeweg durchgeführt 
werden darf. 

Zur Z 10 (§ 38) 

Das Ef'~ordernis der Gegenseitig.keit· für die 
Rechtshilfe a>uf Ersuchen ausländischer Behör.den 
soll entfallen. Wie zu den Änderungen des § 57 
ZPO näher ausgeführt wif'd, ist die Vorausset­
zUilig 'der Gegenseiügkeit eine Retorsionsmaß­
nahme, die nicht den' ausländischen Gesetzgeber 
trifFt, sondern Privatpersonen Ibei ,der Durchs,et­
zung ihrer Ansprüche behindert. Die' pr<l1ktische 
Bedeutung der Regelung ist O'hnedies sehr gering. 

Zur Z 11 (§ 41) 

Nach einhelliger Gerichtspraxis werden derzeit 
Klagen, mit denen ein im außerstreitigen Verfah­
ren zu etiledigender Anspl1uch geltend gemacht 
wird, und Anträge im außerstr.eitigen Verfahren, 
über deren Gegenstand im streitigen Verfahren 
zu entscheiden ist, wegen UnZiulässigkeit ,des bean­
tra.gten Verfahrens, zT a.ls Unzulässigkeit des 
Rechtswegs :b>eZieichnet, zuruckg;ewLesen, obwohl 
dasselbe Gericht auch für das richtige Verfahren 
zuständig wäre. 

Die Z urück:weisung ein es Rech tssch u tzbegehrens, 
nur weil es fälschlich als Klage oder als Antrag 
im außerstreitigen Verfahren Ibezeichnet ist, 
widerspricht nun einerseits dem mit der vorlie-
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genden Novelle verfolgten Anliegen, derartige 
unfruchtbare Streitigke~ten über V,erfaJhrensfragen 
möglichst -zu vermeiden, und andererseits dem 
schon jetzti,m § 84 Abs. 2 letzter Satz ausge­
drückten, in dieser Novelle noch aU9gebauten Ge~ 
danken, daß die lunrichtige Bezeichnung eines 
Antrags ,keine Rolle spielen, seine Behandlung 
nicht hindern soll. 

Durch ,die vorgesehene Ergänzung des ,§ 41 soll 
bewirkt wel1den, daß ein derart falsch bezeichne­
tes Rechtsschutzgesuch nicht zurriickzuweisen, son­
dern -einfach im richtigen Verfahren zu behandeln 
ist \~z.uvor müßte 'aUerdings ein bereitsdurchge­
~ührtes unrichtiges Verfahren, einschließlich al1en­
falls ergangener, noch nicht rechtskräftig gewor­
dener Entscheidungen aufg.ehOlben wel'den). 

lim Streitfall, welches Verfahren durchzuführen 
ist, wäre ,hierüber mit einem verfahrensrechtli­
chen Beschluß abzusprechen. 

Istunrichtigerweise,eine Klage an:ge!bracht wor­
den und wäre das angerufene Gericht für das 
durchzuführende außerstreitige Verfahren nicht 
zuständig, so greift § 44 ein: Die Sache ~st an das 
zuständig·e Gericht zu überweisen. 

Ergänzend sei bemerkt, .daß .der ,§ 42 Albs. 4 
m~teinem solchen V'Ürgang nicht im Widerspruch 
steht. Die danach - sinngemäß -anzuwenden­
den Abs. 1 bis 3 dieser Bestimmung sagen nur 
ausdrriicklich, daß das durchgeführte Verfahren 
für nichtig 'zu erklären und die Unzuständigkeit 
des angerufenen Gerichtes auslZusprech-en ist; eine 
Zur,ückweisung :der Klage beziehungsweise des 
Antrags im Verfahren außer Streitsachen ist nicht 
einmal für die ·in den Abs. 1 bis 3&eregelten 
Proz-eßhindernisse ausdrücklich vor,gesehen. Die 
sinngemäße Anwendung auf den hier erörterten 
Fa,ll bedeutet, daß eben - wie schon erwähnt -
ein allenfalls bereits durchgdühI'tes unrichtiges 
Verfahren für nichtig und diese Art des Verfah­
rens für u11!zulässig zu erklären ist; eine Zurück­
weisung kommt nicht aus diesem Grund, s·ondern 
riur ,dann in Betrach,t, wenn das Gericht für das 
richtige Verfahren nicht sachlich und örtlich zu­
ständig ,und auch nicht ,§ 44 .anzuwenden jst 
(diese überlegungen gehen mit OGH 
24. April 1923 SZ 5/99 und Petschek-Stagel 
139 - davon aus, daß die' Abs. 1 bis 3 des § 42 
nach ihrem W'Ürtlaut und ihrem Sinn ~ vor 
allem im Vergleich mit ,der Systematik-des 
§ 41 - sowohl das streiti:ge als aJUch das außer­
streiti:ge Verfahren erfas·sen, sodaß also der 
Abs. 4 nicht - wie dies etwa OGH 30. August 
1950 SZ 23/235 oder Fasching Kcommentar I 274 
annehmen - den Mangel der inländischen Ge­
richtsbarkeit und die Unzulässigkeit des Rechts­
weges im Verhältnis z,um Verwaltungsverfahren 
für das außerstreitige Verfahren regelt, sondern 
das Verhältnis des außerstreiti:gen zum streitigen 
VerJahren; folgt man der zuletzt erwähnten An­
sich,t, so kann sich nicht einmal scheinlbar ein 

Widerspruch zwischen dem § 42 Abs. 4 und der 
durch die vorgeschlagene Anderungangestrebten 
Regelung ,er:geben). 

Zur Z 12 (§ 43) 

1. Diese A,nderung ,gehört :zu der Gruppe v'Ün 
Vorschlägen, durch die Zuständigkeitsstreitigkei­
ten vermieden oder zumindest zurückgedrängt 
werden so1len (siehe die übersicht im Allgemei­
nen Tei'! II 2 b). Hiezu gehören auch die vorge­
schlagenen Andel1ungen der §.§ 45, 4·6 und 104 JN, 
240, 260 und 477 ZPO sowie § 14 KSchG. Auf 
diesen Zusammenhang wird bereits hier einge­
gangen. 

2. Derzeit knüpft der § 104 Abs. 3 JN die 
Heilbarkeit der Unzuständigkeit an die Zulässig­
keit einer Konsensprorogation des angerufenen 
Gerichtes; ist danach die Unzuständigk,eit unheil­
bar, so ist sie von .A!mts wegen bis zur Rechts­
kraft wah~:i'Unehmen, und zwar auch in höherer 
Instanz (§ 477 Albs. 1 Z 3 ZPO). Diese Kcoppe1ung 
ist nicht ganz folgerichtig, weil die Gründe, die 
den Ausschluß der Kconsensprorogation rech,tfer­
tigen, meist dann nicht mehr die Fortdauer der 
Unzuständigkeit tragen, wenn bereits Zei·t und 
Mühe für da·s Verfahren aufgewendet worden ist. 
Hier über:wiegt wOlhl in der Regel das öffentliche 
Interesse an der V,erwertmngdes bereits erbrach­
ten Aufwandes ein allfälliges anderes öff·entliches 
Interesse, daß das Verfahren vor einem anderen 
Gericht durchgeführt werde. Auch' das private 
In teresse der Parteien auf Durchführung des Ver­
fahrens vor dem zuständigen Gericht ist dann 
nicht mehr schützenswert, wenn sie das Gericht 
selbst angerufen oder sich V'or ihm in den Rechts­
streit eingelassen h;))ben, obwohl Gelegenheit Zur 
Geltendmachung der Unzuständigkeit war. 

Allerdings kann a'll!f eine Differenzierung der 
Unzuständig,~eit nicht ganz verzicht<)t werden: 
Die heilbare Unzuständigkeit kann nach der gel­
tenden Rege1:ung von Amts wegen nicht mehr 
wahrgenommen werden, w,enn ,das Gericht -eine 
Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung 3Jusge­
schrieben hat, der Beklagte muß sie spätestens bei 
der ersten Tagsatzung einwenden. Manche 
Zwangszuständigkeiten, etwa nach § 14 des Kon­
sumentenschutzG, sollen nun sicherstellen, daß 
dem Bekl3Jgten die Einlassung in den Rechtsstreit 
nicht ungebührlich erschwert wird; würde die 
Wirkung einer Unzuständigkeit nach diesen Be~ 
stimmungen auf die einer heilbaren Unz'uständig­
keit reduziert, 5'0 wäre der B.eklagte gezwungen, 
eine ·förmliche Unzuständigkeitseinrede zu erhe­
ben, a!lso entweder - nach Durchführung des 
Mahnverfahrens v'Ür einem Bezirksgericht 
(§§ ·600 ff., besonders 606 Z 2 ZPO) - die .auf 
Grund seines Einspruchs angeordnete Tagsatzung 
oder eine angeordnete erste Tagsatz'ung (§ 239 
ZPO) zu besuch·en, .die hei e.inem für mn uU/gün­
stig liegenden Gericht stattfindet, 'Üder die Einrede 
in einem förmlichen, dem Anwaltszwangunter-
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Hegenden Schriftsat'Z 'Zu erheben (1§603 ZPO); er 
hätte weder die· Möglichkeit, das Gericht schrift­
lich auf die Ul1iZ'Uständigkeit aufimerksam zu 
machen, noch die, ein Idennoch el"gangenes· Ver­
säUlmungsurteil a,us dem Grund der Unzuständ'ig­
kei,t zu ,bekämpfen. . 

3. Es 'w1rd daher vorgesmlagen, die schon der­
zeit aufeinander albgestimmten Regelungen des 
§ 43 Abs. 1 und des § 104 Abs. 3 JN sowie des 
§ 240 ZPO so 7lU ändern, daß die Unzuständig­
keit eines Gerichtes, das nach § 104 Abs. 1 
und 2 JNdurch ausdrüddiche Parteienvereinba­
l"UIl!g 'zuständig ,gemacht werden könnte, so wie 
bisher von Amts wegen nur bis zur Ausschrei­
bung einer Tagsatzun-g zur mündlichen Verhand­
lung wahngenommen und vom Beklagten späte­
stens bei der ersten Tagsatzung oder mit der 
dilesbezüg~ich an ihre Stelle tretenden Prorzeßhand­
lUl1jg (vgt § 603 Albs. 1 ZPO) eingewendet wer­
den kann, während in allen anderen Fällen die 
Unzuständigkeit durch die qualifizierte Streitein­
lassung Igeheiltwird: lEs soll auch derj,enige Ge­
danke des § 14 Abs. 2 zweiter Satz KSchG über­
nommen wel'den, daß die Heilung der Unzustän­
digkeit nicht schon durch Unkenntnis des Beklag­
ten eintritt, sondern nur beziehungsweise erst 
, dann, wenn er anwaltlich vertreten oder vom 
Richter entsprechend belehrt wor.den ist (diese 
Bestimmung des KSchG wird damit allgemeine 
Regelung und kann als üherflüssig auf.gehoben 
werden). In diesen Fällen hä,tte das Gericht seine 
Unzuständigkeit von Amts wegen auch noch bis 
·zur Fällung eines Versäumungsurieiles wahrzu­
nehmen, der Beklagte könnte ein solches Ver­

., säumungsurteil aus dem Nichtigkeitsgrund des -
zu ändernden - $ 477 Abs. 1 Z 3 ZPO bekämp­
fen. . 

. Zur Z 13 (§ 44) 

Durch diese Ergänzung, welches der Ibeiden mit 
der Sache befaßten Gerichte d~e Pal'teien von der 

. Oberw,eisung zu verständigen hat, soll ein,e schon 
heute vie'lifach Igepflogene üburug festJgeschrieben 
werden, die überflüssigen Anbeits- lUnd Zeitauf­
wanjd spart:\Würde diese Verständigung:,dem über­
weisenden Gerich,t obliegen, so wäre ,c;la,für ein 

., eigener Zustellvorgang erforderlich, dessen Durch-
führung - einschHeßlich des Einlangens des 

'Rückscheins - albgewartet werden m.üßte; nach 
'der hi,er vorgesehenen RegeLung kann der Akt 
, sofort dem rzuständigen Gericht Ülbersandt wer-

den, das dann meist ohnedies eine Zustellung -
etwa eines BeschIusses oder einer Ladung - vor­

., zunehmen ,hat, m.it der die Verständigung von 
'der überweisung lOhne zuslitzlichen Aufwand 

V1el'bunden werden kann; Fälle, in denen eine 
solche überweisun-g zu Unrecht erfolgt ist und 

, daher angefomten wird, sind so selten, daß die 
'. dabei möglicherweise auftretenden Uimständlich­
,. keiten die durch den vorgeschlagenen Vorgang 

bewirkte Einsparung keineswegs aufwiegen. 

Zur Z H(§ 45) 

1m Zus3lffimenhang mit der ZUl'Ückdrängung 
von Z'Uständi~keitsstreitigkeiten so1'ldie Anfcm­
tung einer Entsmeidung des Gerimtes ülber seine 
sachliche Zuständigkeit noch weit,er eingesmränkt 
werden als .bisher. Welme Art von Gerimt zu 
entscheiden hat, ist für die Parteien meist von 
geringerer Bedeu~un-g, rzumal da ja aum vor dem 
Gerichtshof ,in der Mehrzahl der Fälle der Einzel­
rimter ·entJsmeidet. Von größerer wirtschaftlicher 
Bedeutung rur die Par>teien ist der Ort, an dem 
das Verfahren ahläuft. Entscheidungen über die 
sachliche Zuständi~keit eines Gerimtes sollen 
deshaLb - ähnlim wie nam der geltenden Rege­
IUIljg - nur angefochten werden können, wenn 
sie die Zuständigkeit des angerufenen Gerimtes 
verneinen, und überdies nur dann, wenn durch 
die ~nderung der sachlichen Zuständ~gkeitdas 
Verfahren an einem anderen Ort ahlaufen würde. 
Verschiebungen innel'lha~b derselben G~meinde 
sollen jedoch dabei keine RoUe spielen. 

Die Regel soU aller,dings ni mt für eine Zur,ück­
weisun,g :a limine gelten. In ·diesen Fälllener>9part 
ein· Rekurs sehr oft einen negativen Kompetenz­
konflikt, er dient dadurm der Verfahrensökono~ 
mle. 

Zur Z 15 (§ 46) 

Die ~nderungen leiten sim aus dem Wegfall 
der Seegerichtsbarkeit (siehe §§ 2 und 3 JN) so­
wieder Aufhebung des § 53 JN aJb. 

Zur·Z 16 (§ 48) 

Wie schon vor Jahren angestellte Untersumun­
gen ergeben halben, ist diese Bestimmung seit Be­
stehen der JN noch niemals angewendet worden; 
sie' paßt auch nicht in die moderne Praxis des 
inter.na'tionalen Remtsverkehrs. 

Zur Z 17 (§ 49) 

, 1. Das Fehlen der E1genzuständigkeit für Miet­
zinsklagen führt besonders dann zu einem kaum 
zu remtferti'g,enden VeIiahrensaufwand, wenn 
einerseits vor dem Gerichtshof I. Instanz der An­
sprum auf die die bezirksger~chtlime Wertgrenze 
übersteigenden Mietzinsrückstände geltend ge­
macht werden muß und andererseits die a.uf diese 
Mietzinsrückstände gestützte· Räumungsklage 
heim Bezirksger,icht anhängig zu mamen ist. 

. Auch die Ausdehnung von Mietzinsklagen auf 
einen üJber die bezirksgerichtlime Wertgrenze an-:­
ges'tiegenen Mietz~nsrückstand stößt auf Smw~e­
rigkeiten. 

Gegen all dies soll Abhilf,e gesmatfen werden. . 
D.adurch sollen aber die Bezirks-gerimte nicht 

zusätzlich mit den Ibesonders schwierigen Proble­
men des Leasing V10n beweglichen Sam·en belastet 
werden, weshalb die Einsmränkung des Anwen­
dungsbereims der Regelung auf unbeweglime 
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Sachen vorgeschlagen wird. Derzeit fallen die 
Lea:singgeschäfte über bewegliche Sachen im Er­
gebnis deshaLb nicht in den Zustänidigkeiubeteich 
der Bezirksgerichte, weil die Rechtsstreitigkeiten 
in diesem Bereich hisher grundsätlZlich von der 
Einklag1ung rückständiger Leasingraten .~hren Aus­
~ang genommen h3!ben, die in der Regel die be­
zirksgerichdiche Wertlgrenze ü'berstiegen (Com­
puter-Leasing usw.). 

2. Die Abgrenzung der Frage, welche Streitig­
keit als eine solche über "das Bestehen" (oder 
Nichtbestethen) eines IBestandvertra,ges aruznlsehen 
ist, führt immer wieder zu Zuständigkeitsstreitig­
keiten (MGA ZP013 E. 19 his 21). 

Ein Bedürfnis nach der derzeitigen Ausnahme­
regelung besteht nicht; umgekehrt hrächte der 
Wegfall die Vermeidung der erwähnt:!en Inzidenz­
streitigkeiten mit sich. 

Zur Z 18 (§ 49 a) 

Die Einrichtung der familien rechtlichen Abtei­
lun.gen . hat sich bewährt; es wird daher vorge­
schlagen, ihnen nunmehr (nach entsprechenden 
administrativen Vorsorgen, siehe überg,angsrege­
lung) a'Uch die Entscheidung über die streitigen 
Elhesachenzu übertragen (Abs. 1 Z 5). Damit 
würde unter einem e~ne zweckmäßige Zuständig­
kei1:svereinheitlichnmg enzielt. 

Der eingeschobene Albs. 2 entspricht dem gel­
tenden § 50 Abs. 2 zweiter Satz und ergibt sich 
aus der Z 5 ·des Albs. 1. 

Einer ~nderung des § 86 der 1. DVEheG be­
darf es nicht, w,eil Ohnedies kein Zweifel darüber 
bestehen kann, daß künftig derjenige Staatsanwalt 
zur "Mitwirkung" berufen ist, in dessen "Spren­
gd" das Prozeßgericht liegt (so. ist offensichtlich 
auch schon hisher der diesbezüglich gleichlautende 
§.6 Ahs. 1 Z 4 Falm:&AIIlgIV ausgelegt worden). 

Zur Z 19 (§ 50) 

Der Ta1Jbestand des Ahs. 2 erster Satz ist in der 
Z 5 des § 49 a Albs. 1, der Abs. 2 zweiter Sattz im 
§ 49 a Albs. 2 (neu) aufgegang~m. 

Zur Z 20 (§ 51) 

1. Es erscheint nicht mehr ertfor,derlich, die 
Wechsel- und Sch·eckstreitigkeiten - unahhängig 
Vlon ihrem Streinwert - an den Gerichtshof zu 
binden (lit. a und b). lDurch ,die Eingliederung 
der Z 8 in den Albs. 1 w,ird auch für. diese Strei­
tigkeiten die W,ertzustän,digkeit maßgebend und 
damitt eine lWeitere nicht mehr ertforderliche Zu­
ständigkeitsdifferenzierung ausgeräumt. 

2. Urheberrechts- und Wet-tJbewertbsanspruche. 
können sowohl nebeneinan,der w,ie auch einander 
schneidend gegeben sein. 

Derzeit gehören Urheberrechtsstreitigkeit-en zu 
den allgemeinen Gerichten, wobei die Wertzu-

3 

ständigkeit maßgebeIlId ist, währ,end für die Wett­
beWterbsstrei,tigkeit6I1eine Eig,enzuständigkeit der 
mit der Handelsgerichtsbarkei·t betrauten Ge­
richtshöfe gegeben ist. 

Da diese Unterscheidung unzweckmäßig und 
keinesWiegs er1[oI1derlich ist, wird ihre Behe.bung 
vorgesch!J.a:gen (lit. c). 

3. Die sachliche Zuständigkeit für Verh~nds­
klagen nach ,§§ 28 und 29 KSchG richtet sich 
durch die VerweIsung des § 30 Ahs. 1 KSchG 
nach § 23 UWG. Dieser stellt mit Rücksicht. auf 
den geltenden § 51 .Albs. 2 Z 10 JN eine DO'Ppel-

. normierung dar, deren Beseitigung vorgeschlagen 
wird (siehe § 3 der. übergangSibestimmungen). 

Es bietet sich daher aus. Gründen der besseren 
übersch'aubarkeit an, unter einem die Zuständig­
keitsregelung für die besagten Verhandsklagen 
hier aufizunehin·en (lit. c). 

4. Zu der im Abs. 3 vOligesdhen'en Aufhebung 
sei auf die Ausführungen z,u den i§§ 2 und 3 JN 
h1ngewiesen. 

Zur Z 21 (§ 53) 

Das BergIgesetz 1975, BGBl. Nr. 259, hat den 
. § 53 JN bedeutungslo.s gemacht. Seine AU'fhebung 
wird vor allem de~haLb vorg,eschlagen, weil. damit 
das aufwendige Verfahren der Ernennung fach­
männischer Laienrich·ter aus dem Kreis ,der Berg­
baukuridigenentf.allen kann, was zueirier erheb­
lichen Vel"Waltungsvereinfachung führt. Ahgerun­
det wird dies durch die gleichzeitige A'Ufhdbung 
der Z 1 ,des§ 6 GOG 1945 I\md der dort g,e­
nannten Verordnung (siehe § 3 der übergangs-
bestimmungen). . 

Damit würd~ auch·einer diesbeziÜgli~en A~re­
gung des Rechnungshofs vom 3 .. Juni 1980, 
Z l;15.o~24/80, entsprochen. 

Zur Z 22 (§ 55) 

Nichts ändern am ibisher,igen ,R.~chtshestand· 
die Z 1 und 2 des Abs. 1 (siehe den ersten. Satz 
des § 5'5), der Abs. 2 ~die Umschreihung der 
Solidarforderung hzw. der. ~lidarverpflichiung 
läßt keine ZWeifel daran, daß sie nur als eine 
ForderUillg bzw. Verpflichtung 'Und nichtalsmeh':' 
rer,e an7:usehen ist; vgl. Gschnitzer In Klang t 176, 
2·84 f.) und der Albs. 3 (siehe :den zweiten satz des 
§ 55). 

Es ist wiederholt bedauert worden, daß über 
Ansprüche, die ~m einzelnen gering (etwia auch 
unter der Bafgatellg1'lencze liegend),. wirtschaftlich 
a1ber von ·erhelblicher Bedeutung sind; keine 
höherinstanzlichen richtungweisenden Entschei­
dungen he1'lbeig,eführt. werden können. Es wird 
daher vOI1geschlagen, dem unter Bedachtnahme 
auf die iErwägungen zur Bestimmung der Ver­
bal1Jdsklagslegitimierten nach dem § 29 KSchG 
durch die Z 3 des Albs. 1 AbhiLfe zu schaffen. 
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Nach -dieser soll eine Zusammenrechnung ~uch 
stattfinden, wenn - w,as in den ang-esprochenen 
Fällen grundsätzlich der Fall ist - die ~btreten­
den nicht Streitgenossen nach § 11 Z 1 ZPO 
wäl'en (vgl. MGA ZPO 13 E. 1 zum § 11 Z 2 
ZPO und E. 5 und 7 zum § 448 ZPO). 

Dies,e Regelung führte dazu, daß selbst dann, 
wenn die einzelnen Ansprüche unter der Baga­
tellgr-e~ze liegen, die Gesamtsumme aller für 
die sachliche Zuständigl~eit und für die im 
Ietzten Absatz g,enannten Fragen maßgebend 
wäre. 

Die -,im ,Ah~. 4 en-thaltene Aussag,e Ü'ber, die 
Gerichtsbesetzungerscheint ,Ihicer aus Gründen 
der Klarheit ,erforderlich, weil der Abschnitt, 
in dem der § 55 JN ,eingeordnet ist, die über-
schrift "Sachliche Zuständigkeit" trägt. -

Auch die 'Erwähnung des,' ;tnzuwende,nden 
Verfahrens (kein Bagatellverfahren, wenn die' 
Gesamtsumme der unter der .B'agateHgl'enze He­
genden Ansprüche die hesagte Wertgrenze über­
steigt) trägt zur Klarstellung bei (vgl. MGA 
ZPO 13E. 5, 7 ,und 15 ;zum § 448 ZPO). 

Was' -di:e Regelung der Zulässigkeit von Rechts­
mittelh betrifft; so ,entsprichtdiese- abgesehen 
von der Erweiterung durch die Z 3 d-es Ahs. 1 -' 

. dem gehenden Rech,t (MGAZPO 13 E. 1 zUlTIi 
§ 11 Z 2 ZPO). 

Für Streitgeg-enstände, die zwar d.ie Bagatell­
grenzt), nicht aber 10000 S übersteigen, wird 

,zwar, ,kein dem Bagatellv,erf~hren vergleichbares 
Verfahren, wohl aber ·eine, Beschränkung der zu­
lässig,en Rechtsmittdgründe 'vorgeschJ.agen; des­
halb mußte hier der Abs.1 des§ 501 ZPO 
zitiert w.erden; di,e Zitierung des § 501 Abs. 2 
ZPOkonnte schon mit Rücksicht auf die auf­
genommene Wendung' "das anzuwendend,e Ver­
fahren (§ 448 ZPO)" unterbleiben. 

,Die:! Regelu~g des letzten Satzes des geltenden 
§ 55 I JN ist nicht, übernommen worden, weil 
nicht' ,einzusehen -ist, warum ·di,e sachliche Zu­
ständigkeit für, Rechtsstr,eitigkeiten über einen 
Saldo: .anders sein soll als diejenige für die Gel­
tendrbach~ng ,einer IR,estforderung nach teilwei­
ser Tilgung der Gesamtforderung (MGA ZPO 13 
E. 6 ~,u den Sätzen 2 und 3 des § 55 JN). 

SchJießlich wird die vorgeschlagene Fassung die 
immer wieder auftretenden Abgrenzungsschwie­
rigkeiten hei der Beurteilung des Zusammen­
spiels der §§ 55 JN, 11 und 227 ZPO (vgl. MGA 
ZPO 13 Entsch<eidungen zum Satz 1 des § 55 JN 
und E. 1 zum § 11 Z 2 ZPO) aus der Welt 

, schaffen. 

Zur Z 23 (§ 56) 

Der Wert des Streitg,egenstandes ist nicht nur 
für die Zuständigkeit und die Besetzung des Ge­
richtes maßgebend, ,sondern auch für <eine Reihe 

anderer Fragen, wie -etwa für die Gründe, auf 
die eine Berufung gestützt werden kann 
(§ 501 Ahs. 1 ZPO). 

Die Bewertung des Streitgegenstandes soll des­
halb dem Kläger für alle venmögensrechtlichen 
Streitigkeiten aufgetragen werden, zumal ja da­
mit weder für den Kläger noch für das Gericht 
ein zusätzlich,er .Aufwand verbunden ist (Status­
sachen hleiben wie bisher von allen streitwert­
abhängigen R,egelungen grundsätzlich unberührt). 

Zur Z 24 (§ 60) 

Diese' Anderung folgt aus der ,diesbezüglichen 
des§ 7 a JN (siehe .die Er,läUJtenungJen hiezu). 

Zu den Z 25 und 26 (§§ 61 und 62) 

Hiezu sei auf die Ausführungen zum § 53 JN 
hingewi,esen. 

Zur Z 27 (§ 63) 

Die Begründung für diese Anderung ergibt sich 
aus den Erläuterung'en zu den §§ 2 und 3 JN. 

Zur Z 28 (§ 66) 

F;tst alle neueren Verfahr,ensvol'schrihen, auch 
der JN (etwa § 76), knüpfen in örtlicher Hin­
sicht an den gewöhnlichen Auf.enthalt und nicht 
an den Wohnsitz an, dessen Feststellung w.egen 
seines sUlbjektiven Tatbestandsmerkmals oft 
Schwierigkeiten macht. 

Es wird daher vorg,eschlagen, auch den allge­
meinen Gerichtsstand auf den gewöhnlichen Auf­
enthalt abzustellen. 

Die völlige Entfernung des Wohnsitzes,vor' 
allem auch seiner Definition, aus der JN würde 
allerdings Schwierigkeiten mit sich hring,en, da 
in vielen ander,en Verfahl'ensvorschriften, he­
sonders aus dem Bereich der Verwaltung, n;tch 
wie vor an den Wohnsitz angeknüpft und teils 
ausdrücklich, teils stillschweigend die Wohnsitz­
definition der JN rezipiert wird. 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung ces § 66 
sollen daher -sowohl der g,ewöhnliche Aufent­
halt als auch der Wohnsitz (mit seiner hisherigen 
Definition) gerichtsstandbegründend sein. Da­
durch werden auch Unklarheit-en ,darüber, ob 
j,emanci' an einem Ort nur seinen gewöhnlich,en 
Aufenthalt oder - was allerdings nur selten 
sein wird - nur seinen Wohnsitz hat und daraus 
resultierende Zuständigkeit'sstreitigkeiten ver­
mieden. 

Für den Fall, daß jemand gewöhnlichen Auf­
enthalt und Wohnsitz (der nicht gewöhnlich-er 
Aufenthalt ist) an v,erschiedenen Orten hat, soll 
das gleiche gelten wie schon hisher in dem Fall, 
daß jemand an mehreren Orten einen Wohnsitz 
begründet hat (Abs. 4). 
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Die Definition des gewöhnlichen AufenthaJts 
im Abs. 2 folgt der Entschließung des Europa­
r,atls vom 18. Jänner 1972, (72) I, (si,ehedel'1en Text 
bei Loewe, Die Empfehlungen des Europarats 
zur Vereinheitlichung der Itechtsbegriffe "Wohn­
sitz" Und "Aufenthalt", öJZ 1974, 144). Durch 
di'e Umschreibung soll klargestellt werden, daß 
der Begriff weder auf rechtliche Elemente noch 
auf die Absicht des Betreff,enden abstellt. 

Zur Z 29 (§ 67) 

Diese 1\ndel"ung folgt aus der ,des § 66. 

Zur Z30 (§ 76) 

1. Der Abs. 1 folgt aus der neuen Z 5 des 
§ 49 a JN0~i;ehed~e A'UiSführungen hve:w). ' 

2. Der Abs. 2 regelt die inländische Gerichts­
barkeit in streitigen Ehesachen neu. Anders als 
im geltenden Recht, in dem die ,in1ändische Ge­
richtsbarkeit nur teilweise, nämlich bei nicht 
österreichischer Staatsbürgerschaft der Ehegatten, 
ausdrücklich g,eregelt ist, während sie !bei öster­
reichischer Staatsbürgerschaft zumindest eines der 
Ehegatten aus der Bestimmung über die örtliche 
Zuständi,gkeit abgeleitet wird, soJI dieinländi­
sehe Gel'ichtsbarlkeit nunmehr umfass,end festg,e­
legt werden. 

In ühereinstimmung mit dem geltenden R,echt 
sieht auch der Entwul'f die inländisch,e Gerichts­
bal'1keit in den Fällen vor, in denen zumindest 
einer der Ehegatten österreichischer Staatsbürger 
ist (Abs. 2 Z 1). Der Grundsatiz, daß 'die öster­
r,eichische Staatsbürg,erschaft zumindest ,eines der 
Ehegatten, unabhängig von der Parteirolle ,im 
Verfahren und vom g,ewöhnlichen Auf.enthalt 
der Ehegatten, die inländische Gerichtsbarkeit 
begründet, entspricht einer lange zurückreichen­
den österr.eichischen Itechtstradition in allen 
Statussachen. Dieser Grundsatz hat seine 
schärfste Ausprägung im - nunmehr aufzu­
hebenden - §81 Z 3 ,EO g,efunden, Daß die 
öst-erl'eichische Staatsbürg,erschaft in Statussachen 
als Ausdruck eines besonderen, Nahev,erhält­
nisses zu österreich gerichtsbarkeitsbegründend 
wirkt, bedarf sohin keiner weiteren Darlegung. 

Besitzt keiner der Ehegatten' die österreichische 
Staatsbürgerschaft, so ist nach geltendem Recht 
dte inländische Gerichtsbarkeit gegehen, wenn 
einer der Ehegatten seinen gewöhnlichen Auf­
enthalt im Inland hat und die vom österreichi­
schen Gericht zu fällende Entscheidung nach 
dem Heimatl"echt des Ehemannes anerkannt wer­
den wird oder ,einer 'der Ehegatten Staatenlos 'ist; 
ferner, wenn die Ehefrau zur Zeit der Eheschlie­
ßung österr,eichische Staatsbütg-~rin gewesen ist 
lind sie auf Aufhebung oder Nichtigerklärung 
der Ehe oder auf Feststellung des Bestehens oder 
des Nichtbestehens der Ehe oder der Staatsan­
walt auf Nichtigel"klärung der Ehe klagt. 

Als Hauptargument für die derzeitige Lösung 
ist die Wahrung des internationalen Entschei­
dungseinklangs ins Tl'effen g,eführt worden 
(wenn etwa eine Sch,eidung der Ehe nach dem 
Heimatrecht des Ehemannes nicht zulässig ist 
oder wenn der Heimatstaat die aussch,ließliche 
ScheiJdung,~gerichtsibarkeit rur seine Staatsange­
hörigen in Anspruch nimmt und sohin eine 
außerhalb des Heimatstaates erwirkte Eheschei­
dung dort nicht anerkannt werden kann, soll 
eine Ehescheidung in österl'eich ,glei~falls aus­
geschlossenseiIl). 

Diese V,erknüpfung der inländisch,en Gerichts­
barkeit mit der Anerkennung der zu fällenden 
Emscheidung im Heimatstaat des Ehemannes 
vermag rechtspolitisch jedoch nicht, mehr zu 
überzeugen, ganz abgesehen davon, daß ein Ab­
stellen nur auf den Heimatstaat des Ehemannes 
mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau nicht in Einklang zu bringen ist. 

überdies darf nicht übersehen werden, daß 
der Ehegatte, der aus der Ehe wegstr,ebt und von 
der voraussichtlichen Nichtanerkennung in sei­
n,em Heimatstaat Kenntnis hat, dies oft durch­
aus in Kauf nimmt. Auch die rilateridlrechtlich,en 
Bestimmungen nehmen bei der iBeurteiIun,g, der 
Voraussetzungen der Eheschließung auf' das 
Heimatl'echt des v.erlobten nicht Beda,cht, ' falls 
die Ehe durch eine für den, österreich,iscp.en 
Rechtshereich wirksame Entscheidung' geschieden 
worden ist (§17Abs. i IPR~Gesetz). 

Auch haben sich ,bereits bei c;lerderzeitigen 
Rechtslage,.hillikende' Rechtsverhältni~e",: nie 
ganz vermeiden ,Lassen. Schließlich darf auch nicht, 
übersehen werden, daß nach dem ,geltenden Remt 
die Ger,ichte und auch die' Pal'teien mit, der. nicht 
ilffime.r leichten, mitunter manchma.1 auch lang­
wiel'ig,en und kostspieligen Prüfung der Aner­
kennbarkeii: der österreichischen BntscheiJd:ung im 
Heimatstaat de.s Ehemannes belastet werden. 

Der vorliegende EntWlUrf geht, 4aher vom Er­
fordernis der Anerkennung der zu fällenden Ent­
scheidung 1m Heimatstaat des Ehemannes .ab. ' 

Um aJbereine mißbräuchliche' Inanspruchnahme 
der inländischen Gerichtsbarkeit in Ehesachen 
d.~rch nicht österreichische Bheg:atten hintanZu­
haI ren, fordert der Vlorliegende Entwurf ein ge­
nügend stalrkes Naheverhäl-tnis der Ehegatten zu 
österr.eich. 

Ein solclIes ist zweifellos gegeben; wel}11 zu-
. mindest der beklagte Bhegatte seinen gewö:hn­
lichen Aufenthalt im Inland hat (AJ"s. 2 Z2). 
In diesem Fall die inländische Gerichtslbartkeit zur 
V e~fiigu'ng iZU stellen, ist rechi:~po,Htisch auch des­
halb gerechofertigt, 'weil der gewöhnliche Auf­
enthalt des Beldagtfm ja auCh in v,ermäg'ensrecht­
lichen Angelegenheiten der allgemeine Gerichts-
stand ist. ' . ' 
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Hat dagegen nur der kla'gen,de Bhega-ne sei.nen 
g6Wöhn:Iichen Arulfenthalt im In,l:1ind, so müssen 
weitere Umstände hin2Jutreten, die Ausdruck 
eines entsprechend starken Naheverhältnisses ,der 
'Sache zu österreich sind. Nur dann nämlich ist 
es tragbar, daß ,der beklagte, sich gewöhnlich im 
~u:sland aurbhaltende Ehegatte, der sich nicht schei­
den lassen will, auch gegen seinen WiUen mit der 
Entscheidung eines österr,eichische,n Gerichtes zu 
rechnen haben wird. 

Der vorliegende Abs. 2 Z 3 sieht - altema­
tiv - drei Voraussetzungen vor, die Ausdruck 
einer solchen Nzhebeziehung sind, und die zum 

, gewöhnlichen Aufenthalt des Klägers tretenmlÜS­
sen: 

Liegt die leti:te 'Gemeins,amkeit der zu schei­
denlden Ehe im Inland - nämlich der letzte ge­
meinsame gewöhnliche Aufenthalt der Ehegat­
rten ,- 90 ist es gerechclertilgt, die inländische 
,Gerichtslba~keit 2Jur ,Verfügung ZIU stellen, wenn 
auch zur Zeit der Brhebung der Klage nur noch 
der Kläger seinen gewö.hnlichen, Aufenthalt im 
Inland hat. Da.bei ist es unerheblim, ob der kla­
gende Ehegatte nach der Trennung seinen ge­
:wö~nlich'en Aufenthalt - nach Wegzug des an­
der:en Eheg,atten iDisAusland ~, im Inland bei-, 
b.ehalten ha't oder ober seLbst zunächst seinen 

:'gewahn.lichen AufenthaLt gleichf'alLs ins Ausland 
verlegt hat" spä<t;er alber wieder n;tch Örsterreicl1 
zur"ü'*gekehrt ist (ein späterer gemeinsamer ge­
wöhnlicher '<.Aufen~halt ider Ehegatten ,im Am­

i land dagegen würde di.e Subsumlerung ,unter die-
sen Tat!bestand verhindertl)., ' 

,.weiter ilSt die inländische Gerichtsbarkeit ge­
geben, wenn der klagende Eheg;attestaaten.1os ist 

; UllJd' seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat.' Diese Regelung entspricht der gehenden 
Recht'sll\lgeund steht überdies mit dem Grundsatz 
im Einklang, Staatenlose mit gewöhnlichem Auf-

"entlhalt im Inland wie eigene StaatSangehörige 
,zu behandeln (vgL auch die', 'materiehlrechdiche 
~ , 

Regelung des § 9 Abs. 2 IPR-Gesetz). G.1eich-
.; gestellt sind ~u~, ohne daß es - da. es ein 
bereits anerkannter Grunidsa<tz· ist . ...:...- gesagt wer­

... den 'ffiiiß~e, Persomin mit un;geklärter Staatsange­
hÖl'li@keit (vgl. den § 3 StbG 1965 u'ilid ,den§ 9 
Ahi.2 IPiR. ... GesetlZ). 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf ver­
, wiesen, daß Flüchtiin.ge im Sinn der Genfer Kon­
venrion' vom 28. JlU'li 1951, BGBl. Nr. 55/1955, 

, über die 'Rechtsstellung der Flüchtlinge im Zu­
sammenihalt mit dem Protokoll VOl1l1 ~ 1. Jänner 

, 1967, BGBtl'fr. 78/1974, über die Rechtsstellung 
der flüchtlinge, soweit sie" ihren gewöhnlichen, 
Aufenthalt im Inland haben, nach Art. 16 der 
eben. erwäihnten .. Flüchtlingskonvention bei der 
Zulassung zu Iden Gerichten ö~terreichischen 
StaatSlbürgern .gleich.gestellt sind. 

Der dritte Fall eines gericht~bar<keitSbegtün­
deooen Naheverhältnisses des kila.genden Eheg.at-' 

. tenw O~terreich liegt schließlich vor, wenn die-

ser Ehegatte zur Zeit der Eheschließung' öS<terrei­
chischer Staatsibürg.er gewesen ist. Dieser Gedanke 
findet sich - wenngleich. auch eingeschränkt -
bereits im g.eltendettl Recht (§. 76 Abs. 3 Z 2 JN), 
jedoch dürfte diese R~gelungim HinJblick auf die 
Gleichberechtigun,g von Mann und Fnu nicht 
auf ehemalig'e österr·eichi:sche Staa~biirgerinnen 
beschrä.nkt bleiben. überdies ist es angezeigt, diese 
Bestimmung auf alle Bhes.achen - abo a,uch· a.uf 
die Scheidung von Ehen -anzuwenden und nicht 
auf die Fälle der Aufihelbung und Nichtig.erklärung 
einer' Ehe sowie der Feststellung des B·estehens 
oder Nichtbestehens einer Ehe zu beschränken. 
So ~ommt es etwa in der Praxi.s vor, daß öster­
reichische Staallsbül1gerinnen Angehörige von 
Staaten heira<ten, die einem ganz anderen Kul­
tu~kreis angehören, dort gemein'sam mit iJhrem 
Ehemann ~hren Aufen'thak nehmen und auch -
durm ei~en entsprechenden Wil,lensakt - die 
Staatsangehör;igkeit dieses f·remden Staates erwer­
ben, wodurch sie die österreichische Staatsbür­
gel1schaft verlieren. Nach SCheitern der Ehe keh­
ren diese Fratuen des öfteren wieder nach öster­
reichzurück. Es ist nun <durchaus sachgerecht, die­
sen ehemaligen österreichiischen Staatsbürgern die 
inlänldische G~richtsbarkeitzur Verfügung zustel­
len. In di1esemZusammenhang i~t auch zu er­
wähnen, daß nach rechtskräftiJger Auflösung der 
Ehe dre Möglichkeit der erleichterten· Wieder­
einbürgerung hesteht (vgl. § 13 StibG 1965) und 
daß davon in der Praxis auch Gebrauch gemacht 
w,ürd .. 

Zur Z 31 (§,76 a) 

1. ,Mit Rücksicht auf die zwischenweilige 
Gleichstellung ·der unehelichen und ehelichen Kin­
der wird rvol1gesmlagen, auch die Gerichtsstände 
für die Str.eitigkeitlen über die Vaterschaft zu-. 
samm:enfassendzu regeln (vgt die §§ 76 a, 76 b 
und. 100 Abs. 3 JN). Dies verilangt auch nach 
einer Ä.nderun'g der überschrift (lit. a). 

'2. Die vor,gesch:la:gene N eufassung des Abs. 1 
(lit. b) trägt ,dem§ 49,a Aibs. 1 Z 1 JNsowie 
der lAnlage z'ur JN (Art. IV Z 4 und 8 .des BG 
BOB!. Nr. 280/'1978) Rechnung; durch mate­
rielle Der~ationgilt diese' Regelung schQn 
heute; fitr sie Ihat daher auch die übel'gangs­
reg.elung keine Bedeutung. 

3.· Im Abs. 3 (lit. c) wird nun die inländi~che 
GerichtSibarkieit a<usdrücklich Igeregelt, die nach 
gelt"endem Recht den Vorschriften üb.er .ruel ört­
lich,e Zuständigkeit entnommen werden· :muß 
(siehe da~u ·denletzten Absatz der.Erilä-Ut~run­
g,en zum § 76 a JN in der R V 6 BlgNR XII.IGP); 
Die inländische Gerichtslbairkevt ist - wie a"!lch 
bere.itsnach geltendem Recht -c gegeben, wenn 
das Kind oder der in AnspruchgenOiffimene Mann 
öSterreichischer ,staatsbürger ist oder wenn, falls 
es sich um fremde Staatsangehörige 1tandelt" zu­
mindest eine dieser Personen den gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat. 
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Zur Z 32 (§ 76 b) 

1. Der hisher~ge Regelungsinhalt des S 76 b 
kann ersa~os entfiaHen': 

Der erste Satz dieser Bestimmung sieht vor, 
daß die au'sschließ'liche in:ländische Gerichtsbar­
keit ·für Streitigkeitenühei Idie Feststellung der 
Y.aterschaft zu einem unehel:ichien Kind dann ge­
gelben ist,. wenn der in Anspl1uch genommene 
Mann und das Kind österreichisch,e Staatsbürger 
sind und ihren gewöhnl~chen Aufenthalt ~m I,n­
land halben. Sooann legt der zwei,te Satz dieser 
Besümmung fest, daß der § 81 Z 3 EO der Wil1k­
samkeit eines ausländischen Et'kenntnis'ses nicht 
entgegensteht, soweit keine ausschließliche inlän­
di,sche Ger,ichtsbarkeit gegeben ist. 

Durch die vorgesehe,ne Aufhehung der Z 3 des 
§ 81 EO (siehe dazu die Erläuterungen zum § 81 
EO) müßte der zweite S,atz unteral1en Um­
ständen entlf;1Jl1en. Es erg,ilbt sich nun die Frage, 
ob der allein vel1bleibende erste Satz überhaupt 
notwendilg ist. Eine diesbezügliche überprüfung 
ergibt folgendes Bild: 

Ausländische Personenstandsentscheidungen 
werden im Inl:md an,erkannt, wenn die Vorau~­
setZJUrug'en der §i§ 80 und 81 EO g·egeJben sind 
(vgl. Hoyer-Loewe in Heller-Berger-Stix, Kom­
mentar zur EO 11 767 ff.). Eine dieser Viorausset­
zungen ist" daß da's ausländische Gericht ,- unter 
Zugrundelegung der österreichisch,en :B·estimmun­
gen üherdie inländische Cer5chtstb,al1keit - inrer­
natJional ~uständig gewesen i~t (vgl. den§ SO 
Z 1 EO sOWlie Hoyer-Loewe aaO, 774). im vor­
liegen.den Zusammenlhang bedeutet dies konkret, 
daß das ausländische Gericht aus ooterr.eich.ischer 
Sidtt ,dann international zuständig ist, Wlenn ent­
weder das Kind oder der in Anspruch genom­
mene Mann Alligehör.iger des Entscheidungsstaa­
tes ist oder rurrundest eine dieser Personen dort 
ihren .gewö.hnlichen ·Alufenthalt hat (spiegelhild­
lich,e AIlIWendung des § 76 a A!bs. 3 des vorlie­
gen,den Entwurfs). Umgekehrt gesagt bedeutet 
dies, daß. einauslällldi'sdtes Gericht aus östel'rei­

,chischer Sicht als international nicht zuständig 
angesehen wird, wenn weder das Kind noch der 
in Anspruch genommene Mann Angehörige des 
Entscheidungsstaat;es sind, .noch eine dieser Per­
sonen dort ihren gewöhnlidten Aufenthalt hat. 
Handelt es sidt um einen Fall, .in dem sowohl 
das Kind als audt der in Anspruch genommene 
Mann östel'reidt~sdt'e Staatsbürg'er sind und beide 
ihl1en gewohnIidten Auf.enthalt in österreich 
ha.ben, so kann nach dem eben Gesagten stets 
nur ein ÖS1:erreichisches Geridtt und nie das Ge­
richt eines sonstigen Staates der Welt internatio­
nal zuständig sein. Es bestfiht in diesen fällen 
also eine SOIgenannte ausschließlidte inländische 
Gel1ichtSlbar.kJei t. 

Da dies, wie g,esagt, bereits aus dem § 80 
Z 1 EO folgt, ist es nicht ruur entbehrlich, son­
dern auch verwirrend, dies nochmaLs im § 76 b 

ausdrücklidt zu sagen. Die Bestimniung ist daher 
zur Gänze aufzuheben. ' 

2 .. Der Abs. 1 der neuen. Bestimmung <>rIdnet 
die örtlidte Zuständigkeit für Streitigkeiten ü;bei 
die ehelidte Abstammung, 'Wobei im wesentlidt.en 
der im geltenden § 100 A:bs. 2 und 3 JN fest­
gelegten Regelung gefolgt werden konnte. Der 
neue ren 'J1endenz des Gesetzg.~bel"s in den die 
Person.eines -K:indes ;be1lreffenden Angelegenhei­
ten fO'lgend,soH in erster Linie der gewöhnlliche 
Auf,enthalt ,des Kindes maßgebend sein; hat das' 
Kind keinen gewöhnlidten Aufenthalt ~m Inland, 
so soll der gewöhnlidte Aufenthalt des Mannes, 
dessen ehelidte Vaterschaft 'vermutet w~l1d, maß­
gebend sein. InhaiuLich hrin~t .dieser, dem § 76 a 
Abs. 1 JN analoge V:orschlag keine 'Änderung 
g,egenÜlber der derzeitigen Rechtslage ~§ 100 
Abs. 2 JN), wenn es sich um eine Klage des 
Mannes, dessen ehelidte Vaterschaft vermutet 
wirid, gegen das Kind handelt (wie etwa bei 
Anwendung materiellen österreichi\'lchen Redt­
tes - §§ 156 Albs. 1 und 159 Abs. 1 ABGB). 
Die vorgeschlagene Lösung hat überdies den Vor­
teil, die örtliche Zuständigkeit objektiv und 
ohne Bedadttnalhme auf dieParteimUe der Be­
tJeiligten f!eStzulegen; würde man nämlidt an den 
gewöhrta.ichen Auf,enthaltdes Bdclagten bzw. 
subsidiär des ,Kl:igers anknüpfen, so würde die 
Regelung ,der örtllichen Zuständigkeit .in den 
Fällen anders sein, in denen nach einem an(ZIU­
wendenden fr.emden Recht (v.gI.' liielJu den § 21 
IPR-G.esetz) die Klage des Kindes. gegen den 
Mann (Zu rimten ist, dessen ehelich'e Vater.sdtaft 
venmutet wir·d. 

Haben weder das Kind noch der Mann, dessen 
ehelich,e V,aterschaft vermutet wird, den gewöhn­
lichen Aufenthalt im1n'land, so ist der gewöhn­
liche A'Ufenthalt der Mutter ,des Kindes maßge­
bend. Diese Regelung folgt dem geltenden § 100 
Albs. 3 JN. Da sie - besonders wegen der Widt­
tügkieit der Mutter 'bei ,der Beweisaufnahme (für 
die zeugenschafvliche Vernehmung sowie bei der 
Brstellung . Vlon Blutgutachten oder er1bbiologi­
schen Gutachten) - durchaus sachgeredtt ist, be­
steht kein Anlaß; ,davon abZlUlgehen. überdies 
könnte ein Entfall dieses Zuständigkieitstatlbe­
standes zu einer 'sachlich nidtt ger.edttifertigten 
übel1ffiäßigen Belastung des sU'bs~diär zuständigen 
Be'iirksger,ichte,s Innere Stadt Wien f.üihren, was 
vermieden werden sollte. 

Im übr.igen ist die Fassung dem § 49 a ~hs. 1 
Z 3 JN sowie der Anla'ge rur JN an.gepaßt 
(vgI. Ar.t. IV Z 4 und 8 des BG BGB!. Nr. 280/ 
1978). 

3. Im Abs. 2 wind die inländisdte Geridttsbar­
keit geregelt, die nach geltendem Recht aus den 
Vorschri,ften über die örtliche Zustänrugkieit ab­
geleitet werden muß (§ 1'00 'Albs. 2,und 3 JN). 
Eine inhaltlidt'e Än,derun1g -. gegenÜiber der der­
zeit~gen Rechtslage -ist nicht vorzunehmen. 
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38 669 der Beilagen 

Die. inlänJdische Gerichtsharkeit ist sohin gege­
ben, wenn das Kind, der Mann; dessen eheliche 
Vaterschaft vermutet wird, oder die Mutter des 
Kindes österreich'ischer Staatsbürger ist oder ent­
weder das Kind oder der Mann seinen gewöhn­
lichen Aufenthalt im Inland' hat. Die österrei­
chische Staatshürgerschaft der Mutter als gerichts­
barkeitslbegründend ZIU. werten, erscheint sach­
~erecht, weil das eheliche Kind einer ö'Stenrei­
chischen Sta'atSlbü!1gerin' und eines fremden 
Staatsangehörigen in der Regel die österreichi­
sche Staatsbür;gerschaft kraft A>b&tammun.g nicht 
erwiI1bt (arosgenommen bei sonstiger Staatenlosig­
keit - § 7 Abs. 2 StbG 1965), es aber nach 
d,urchgeführter Best!1eitung der Ehelichkeit kraft 
Gesetzes die österre'ichische Staatsbürgerschaft er­
la:J;lIgt (§ 7 Abs. 3 StbG 1965). Die inländische 
Ger,ichtslbarkeit z,ur Verfügung' zu stelHen, ist 
hier gewissermaßen ein Service für potentiell 
österreichische Staatsbürger. 

Dagegen wird der .gewöhn.liche Aufenthalt der 
Mutter im Inland allein, falls sie nicht· österrei­
chische StaatSlbürgerin ist und fans auch weder der 
Mann noch das Kind östenreichische Staatsbür,ger 
sind noch sich gewöhnlich im Intand aufhalten, 
nicht als ausreichend angesehen, um d~e inlän­
dische Gerichtsbarkeit zur Verfügung zu stel­
len. 

Zur Z 33 (§ 83) 

Durch diese Änderung soll der § 83 besser mit 
der Best~mmung über' ,die .sachliche Zuständig­
keit im § 49 Albs. 1 Z 5 in übereinstimmung 
gebracht werden. Damit falLen vor allem auch 
Bestandst!1eitigkeiten über Unternehmen unter 
diese Zuständigkeitsbestimmunlg, seIhst wenn es 

I siCh dabei nicht Ulm eine unbewegLiche Sache han-
delt. . 

Zur Z 34 (§ 83 c) 

Wie schon zum § 51 erwähnt worden i,st, sind 
d~rzeit die Zuständigkeitsreg.elungen für Klagen 
nach dem UrhRG, nach dem UWG und nachdem 
KSchG, aber etwa auch nachdem MSchG ver­
schieden und überdies auf verschiedene Vorschrif­
un verteilt. Dies ist bum sachlich gerechtfertigt, 
s6.ndern geht auf den geschichtlichen Werdegang 
der Regelungen zurück. Die Verschiedenheit der 
Zuständigkeit kann vor allem ,dann Schwierig­
keiten hervor!1ufen, wenn sich aus dem selben 
S,achverhalt Ansprüch,e nach verschiedenen Vor­
schriften arbleiten lassen. 

So wie die sachliche Zuständigkeit soll des­
halb auch die örtliche Zuständigkeit zusammen­
g.eEaßt und hier in der aHgemeinen Verfah!1ens­
vorschrift. geregelt werden. 

Inhaltlich war di,e Anpaslsunlg der Zuständig­
keitsregelung für Klagen nach dem UrhRlG schon 
in ,der R V einer Urheberrechtsgesetz-Novelle 
1980 (385 BlgNR) vOl'l!;'esehen; der NR hat bis-

her aus dieser R V nur andere Bestimmungen be­
handelt,die Zuständigkeitsreg,elung soUte der 
Zivilv,erhhrens-Novelleüberlassen bleiben. 

Die hier vor,geschlag,ene Regelung übemimmt 
den § 23 UWG, der ja nach § 30 KSchG auch 
für die Verbandsiklage nach diesem gilt und der 
nach der erwähnten R V auch in das UrhRG r.e­
zipiert werden sollte. 

Eine Spezialbestimmung, die dadurch aJusdrück­
lich nicht bel1ührt wenden soll, ist die Anordruung 
der singulären Zuständigkeit des Handelsgerich­
tes Wien für Patentstreitigkeiten im § 162 des 
PatenllG 1970. 

Zur Z 35 (§ 86) 

Diese Best~mmung eröffnet neben' dem allge­
meinen Gerichtsst:and des WohJllsitz,es einen Wahl­
gerichtsstand am Aufenthaltsort der hier ange­
führten Personen, der jedoch nach der Umschrei­
bung im ersten Rela;tivsatz ("Umstände, die ihrer 
Natur nach auf einen Aufenthalt von längerer 
Dauer hinweisen") ~m wesentlichen dem gewöhn­
lichen Aufen,thak ,iS ·des· (thier vorgeschla­
genen) § 66 Ahs. 2 enuspricht. Durch das Ah­
stelLen des allgemeinen Gerichtsstan·des auf den 
gewöhnlichen Aufe11J1lhalt wird daher der Wahl­
gerichtsstatnd des Beschäftigungsor.tes überflüs­
sig. 

Zu den Z 36 und 37 (§§ 86 a und 87) 

Diese Kndenungen folgen aus der des § 66. 

Zur Z 38 (§ 91) 

Im Zusammenhang mit der A'brundung des Ge­
richtsstandes der gelegenen Sache nach § 83 scheint 
es zweckmäß~g, ,den Gericht'Sstand der gelegenen 
Sache als Wahlgerichtsstand auch für weitere 
Strevtigkeiten zur Verfügung zu stellen, bei denen 
die räumliche Nähe des angerufenen Get'lichtes 
zum Streitgegen,staJnd das Verfahren wesentlich 
vereinfachen kann und bei denen sich oft Ab­
grenzungsschrwierigkeiten zu den im § 83 ge­
nannten Streitigkeiten untd damit Zuständ~keits­
fr.agen erg.eben. Für diese Erweite!1ung des § 91 
spricht ,überdies, daß die im § 14 iKSchG aus 
anderen gewichtigen Gründen· vorg.esehene 
Unzulässitgkeit von Zuständigkeitsvereinbarun­
gen auch tderart:ige Fälle .erfassen würde, 
sodaß das Ge!1icht der gelegenen Sach,e auch durch 
P!1o.roga.tion nicht zuständig gemacht werden 
könnte. 

ZurZ 39 (§ 92 a) 

Der Gerichtsstan,dde,s Ortes der Schadenszufü­
gung ist derzeit - nicht systema'tJi'sch folgerich­
tig, sondern durch den Zufall der rech,tsgeschicht­
lichen Entwicklung - nur in einigen Sondel1haft­
pflichtg!!setzen vorgesehen, nicht aber als generel­
ler in der JN. Beim Zusammentreffen verschie­
dener Ha.ftungsgründe haihen sich dadurch 
Streitfragen erg.eben. 
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Die Ein.führ,ung eines aI.lgemeinen Gerichts­
standes ,des Schaden~ufügungsartes war daher 
auch eine der ganz Wienigen bedeutenderen Kn­
derungen der JN, die die Arbeitsgruppe Zivil­
verfa:hren schon vor Jahren vorgeschlagen ha:tte. 
Sie entspricht den, wenn auch in der Regel als 
"competences indirectes"in zalhlreichen Voll­
streckungsvertdigen österreichs ausdrücklich vor­
geselhenen Zuständi,gkeioen {so 'ZB mit Belgien,· 
BGBl. Nr. 287/1961, Art. 3 Abi. 1 BuchstalbeA e; 
Frankreich, !BGBl. Nr. 28'8/1967, Art. 10 Z 4; 
Luxembul'lg, BOBI. Nr.610/1975, ,Art. 11'0 Z 3; 
Italien, BGBI. Nr. 521/:1974, Art. 5 Z 4). 

Schwieri:gist nur die Abgrenzung: Per als Vor­
b~M - auch der erwähnten Vorschläge - die~ 
nende § 32 der de,utschen ZPO ist begr1enzt a;uf 
SchaJdener.satzanspruche aus Delikt; die Unter­
scheidung von SchadenersatlZansprüchen aus De­
likt und aus VertraJgsverletzüng wird jedoch vom 
österreichischen Recht ausdrücklich negiert 
(§ 1295 ABGB), sie ist also als Abgrenzungskri­
terium für das ös~erreichische Recht nicht ge­
e~gnet. Das Taubestandsmerkmal. des Unfa'lls, auf 
das die Zu:stä11ldiglkeitstaobestände der Haftpflicht­
gesetze abstellen, ist hier in einer aLlgemeinen 
Norm auch ,nicht brauchbar. Der Entwurf sieht 
eine Beschränkung auf Schadene'rsatz wegen' Tö­
tung und KörperverletlZung, Fr,ei:heitsberaubung 
und Sachbeschädilgung (§§ 1325 bis 1329 sowie 
1331 und B3,2 ABGiB) vor; ,damit sind einer­
seits diejenigen Schadensfälle erfaßt, bei denen 
das verfahrensÖlkonomische Anlieg,en der Re­
gelung verwirklicht werden roann, nämlich die 
Klänung ,der Schadensverursachu11lg an Or·t und 
Stelle zu erunöglichen, andererseits sind damit 
diejenigen Klagen, die hier nicht erfaßt _ werden 
sollen, ausg,esch'lossen, nämlich die üMichen Ver­
tI'agsklagen, mit denen nur retne Vermögens­
schäden geltend gemacht werden. 

Von' den verschiedenen MögEchkeiten der nä­
heren Umschreilbung des SchaJdensortes - ent­
weder der Ort, an ·dem das schädigende Verhal­
ten gesetzt worden ist, an ,dem es seine schaden­
auslösende Wir~ung gezeigt hat oder an dem der 
SchtaJden eingetreten' ist - entsch,eildet sich der 
Entwurf für die erste: Einerseits wird sich meist 
die Klärung der Schadens ur same v,orwiegel1ld mit 
dem Verhalten des Schädi!gers beschäf,ti~en müs­
sen, al1ldererseits gewähr,leistet die Wahl dieses 
Ortes am ehesten, daß bei einer Mehrheit von 
Schadensfolgen und Geschäjdigien aUe Prozesse' 
vor demselben Gericht stattfinden. 

Zu den Z 40 und 41 (§§ 97 und 98) 

Diese Kndemmgen folgen aus der des § 66. 

Zur Z 42 (§ 99) 

L Wegen der Kndenung des § 66 ist nicht 
mehr auf den Mangel eines Wohns~tzes, sondern 
auf ,den eines allgemeinen Gerichtsstandes ab­
zustellen. 

2. Daß aUein. die Lage des Vermögens gerichts­
standbegrundend sein soH, wird nur vonweni­
gen RechtsoI1dnungen der Welt vorgesehen. Man 
spricht in diesem Zusammenhang von einercom-: 
petence exorbitante. -Dies'er Gerichtsstand wird 
allgemein aIs international unerwünscht angese­
hen (vgl.Matscher JBI. 1960, 275). Dies hat rur 
Folge, daß die Entscheidungen der auf Gruri,d 
dieses Gerichtsstandes in Anspruch genommenen 
österr.eichischen Gerichte im AI1.islan,d mit einer 
Anerkeimung nicht oder nur unter Vorbehalten 
rechnen .. können {siehe etwa den Art. 2 
Z 4 des österreichi'Sch-deutschen Vollstreckl\1ngs­
vertnges, BGBl. Nr. 105/1960). Gleichwohl ist 
er in Gl'Ienzen rechtspolitisch gerechtJfertigt. 

Durch den' vorliege~.den Entwrurf sollen nun­
mehr . die ärgsten A uswüchse beseiti~ werden. 
Nach herrsch.ender Lehre ul1ld Rechtsprechung ist 
nämlich der Wert des Vermögens im Verhältnis 
zum Streitw,ert der eingebrachten Klage unerheb­
lich(20. Jänner 1914,GLUNF. 6764; Fasching Kom­
mentlar I 478); so hat etwa eine auf Grund einer 
einstweiJigen Verfügung in Verwahrung genom­
mene Ledertasche (Wert 500 S) zur Begrundunlg 
des Gerichtsst!andes des Vermögens ,für eine Klage 
a,uf Feststel1ung der Vaterschaft und Leistung des 
UnterMJts gedient. Ledi,glich Verunögensbestarud­
teile, die objektiv und im Ver1hältnis zum Streit­
g,egenstal1ld einen ganz geringfügi,gen Wert haben, 
vermögen nach - älterer - Recht:sprechung den 
Gerichtsstand des Vermögens nicht zu beg1'lÜnden 
(ein Groschenhetrag - SZ.7/29,6; 3 S - ZiB,I.l927 
Nr. 86; 10 S bei einem Streitwert von 5 OOOS -
EvBl. 1934/301). 

Es soll also 'nun fesugelegt wer.den, daß ,der 
Wert des im Inla11Jd befindlichen Vemnögens -
befindet sich dieses an mehreren Orten, 'So ist 
der Gesamtwel"t maßgebend, wobei der Kläger 
(wie hisher) die Wlihl zwischen allen Gerichten 
hat, in ,deren' Spre11Jgel Vermögen des Beklagten 

. liegt - in keinem aufflillenden Mißverhältnis 
zum WertcVes Streitgegensta'ndes stehen darf. Ein 
brauchharer Maßstaib für diese Abgrenzoog wird' 
besonders der zu erwar,tende ProzeßkosteootUf­
wa11ld sein, wobei ein durchschnittlicher Prozeß­
ablauf zugrunde .zu legen ist. WÜI'dedas Tni In-.·· 
land befindliche Vermögen nicht einmal ausrei­
ch'en, die voraussichtlichen Prozeßkosten zu dek­
ken, so kllnn von einem v,ernÜlnftig ,denken,den 
Menschen erwartet werden, daß er von einer 
Prozeßführung Abstand nimmt. Eine ähnliche 
Regelung findet sich bereits Dm Bereich d·er Ver­
fahrens:hillfe, die nach § 63 Ahs. '1 ZPO ua. dann 
nicht zu hewilligen ist, wenn die beaihsich,ti,gte 
Rechtsv,emolgung oder Rechtsverteidig,ung offen­
bar mutw,iUig ist; ,diese wird nämlich dann mut­
wiLliJg erscheinen müssen, wenn nicht einmal für 
diie Hereinbringung der Prozeßkosten - ge­
schweige denn ,des ,Anspruchs selbst ,- reale Er­
folgs:vus'sichten bestehen. 
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Durch ,diese Regelung wird der Kläger <allenfalls 
angehalten sein, nur einen Teil seiner. For~erung 
im· Kbg.eweg geLtend zu machen, damLt .k>emauf­
fallerides· Mißverhältnis zwischen dem Wert des 
Ve1"l1lö,gen~ . und dem Streitwert vorliegt; ~ei 
einer Forderup,g. ~n ,der Höhe von m~hreren 
Mi.llionen S·undeinem inländisch·en v.ermögen im 
Wert von 20000 S wird ruurein entsprechend 
niedrigerer Teabetrag eingekl:llgt Wlerden . können 
'(um das zu 'ermöglichen und weil es sich hier um 
eine Frage der Prozeßö}<Ionomie,a1lso der Kosten, 
handelt, ~il'd die Berechnung des Streitgegen­
standes nach ,dem, -,- hin vorgeschlagenen -
§ 55 Alqs. 3 ·durchdie nach§ 5 Albs. 1 RA TG . 
er.setzt) .. 

Zur Z 43 (§ 100) 

. Der vorgesmlagene§ 100 hesteht nur noch aus 
dem - geringfüg~g geänderten - Albs. 1 des 
geltenden § 100 JN, woraUofauch inder Ober­
smrift IBedacht zu nehmen ist (Einschränkung 
.der VeI'We~sung auf den Abos. 1 des§ 76, weil 
die örtliche Zuständigkeit in diesem A,bs:atoZ ge-. 
regelt wird; Entfall des' überflüssigen Satzteils 
"wenn tesim Ger.tungshereim .dieses GesetoZes ge­
legen ist"). 

.. Die tbisherigen Albs. 2 un.d 3 des § 100 JN ,da­
geg,en halben .zu entlfallen .. 

Da ruunmehr V'orgeschlagen wil'd, die Streitig­
keiten über .die eheliche Abstammung eines Kin­
des1n einer rbesondel'en .Bestimmung (o§ 76 ob) zu 
regeln, ullid da ibel'eits jetzt nach überwiegender 
Lehre und Remtspr.echung die Streitigkeiten 
Ü1ber die Feststellung der Va.terschaft zu einem 

I unehelimen Kind nimt unter Iden Albs. 2 des 
: § 100 JN 9U/bsUlffiiert werden können, verlbliebe 
dem A!bs. 2 kein echtes Sub.stl"at, IZUma11durmdie 
Neuregelungder inländischen Gerichtsbal'lkeit in 

· VOl'lmundschaftssachen aum diejen~gen Streitig­
'k>eiten, :die del'zeit im Kl1ageweg :aru~utragten sind, 
i' in Zukumfot im außerstreitigen V.erfa.hren ·zu er­
ledigen sein wer,den (euw,a Ansprume auf Heraus­
ga:be auS'ländischer Kinder; siehe d:llZu auch ,die 

· Er.läuterurugen zUm Abs. 2des§ 110 JN). Weider 
,: aJUs der Lehre (siehe ·etwa Fasching Kommentar 
· 1486) nomausder RechtSpl'echung l>assen sim 

.. konkrete Hinweise für sonstige .auf den Remts­
weg gehörige nicht rein vermögensrechtlime Str.ei­

i tigrkeiten aus dem Elternyerhä.Itnis gewinnen, so-
daß' nich,ts für die Aufrechterhaltung dieSier Be-

· stimmung 5'pricht. Sollte sich wilder Erwarten 
· eine solche Streitigkeit in der Praxis dom e.inmal 
• ergeben, so rinde . die Gesetzeslücke wohl un­
.• smwer mit den Mitteln der Analogie bzw. des 
: § 28 JN geschlossen w,erden können. 

'Der Inhalt des .Aibs. 3 des § 100 JN ist inden 
§ 76 h A!bs . .1 übernommen worden, !>odaß auch 

: der Albs. 3 tÜiberflüssig geworden ist. 

Zur Z 44 (§ 101) 

Di,ese Bestimmung' soH aus den gegen Idie Ge­
genseiotigkeit 'Überhaupt im Allgemeinen Teil, zum 
§ 3'8 und zum ,§ 57 ZPOangeführten Gr,ü!lden 
Iheseitigt wel1den. 

Zur Z 45 (§ 103) 

Diese .l\ndel'lUng lfiolgt iatUS der des § 66. 

Zur Z 46 (§ 104) 

.ist auf die Erl~uterungen zum '§43 hinzuwei­
sen. 

Die Regelung wird atUsdrücklim <auf die 'Sach­
liche und die örtlich.e Zuständigkeit beschränkt, 
um die funktionelle Zuständigkeit da'V1On auszu­
schließen. 

Ein die Klagebean~wortung ersetzendes schrift­
lich~s VoIibringen wäre der W~derspruch gegen 
ein Versäumungsurteil {,§ 397 a ZPO), .der Ein­
spruch gegen einen Za.hlungsbefehl ;~§ 603 ZPO) 
ooet1m bezirks gerichtlichen Verfahren das münd­
liche . VOl1bringendes Beklagten am Beginn der 
mündlichen Streitver handlung. 

Zur Z 47 (§ 104 b) 

nie Aufhebung folgt :lIUS der vorgeschlagenen 
Z 5 des .§ 49a Abs. 1 JN (sielhedie Ausführungen 
hiezu). 

Zur Z 48 (§ 109) 

Diese .Besti111lmung or,dnet die ·örtliche Zustän­
dligkeit in VOl"mundsch,a.fts-· und Pflegschafts­
samen. Wann inden im ,§ 109 JN genannoten 
AngelegenJheiten die inländi'sch·e Gerichtsbarkeit 
gegeben ist, wind - der Systematik der anderen 
im Bereich ,des Ehe- und Kindschaftsrechts be­
stehenden ZuständigkeitsregeJu1n.gen folgend 
(§§ 76, 76 a und 76 b JN) :- im namstehenden 
§ 110 JN festgelegt; Im Abs. 1 wil'd nunmehr 
eine Gener.alkhusel verwendet,' die die derzeit 

. nicht . rbefriedigende Aufühlung der einzelnen 
Gesm:ifte, ·die das Gerich.t zu besorgen hat, erset­
zen soll. Die derzeitige AiUfzäJhlung stellt ganz 
auf ,das materielle österreimische Recht a1b; die 
Ig~genstländlime ZuständigkeitSibestimmung, a.uf 
die im übrigen auch in ,dem die inländische Ge­
richtsbarlroeit umschre~bendeh§ 110 JN Bezug 
genommen wil1d, muß jedo~ auchfiür $Olme vor­
mundschafts- und pflegschafubehördliche Schutz­
~aß~ahmen ,in Betracht ,kommen können, 
atufdie in materiellrechtlicher Hinsicht auf Grund 
der einschlägigen Bestimmungen des internatio­
nalen Privatrechts ausläilJdisches Remt <anzuwen­
den ist ~die §§ 24, 25 Albs. 1 und der§ 27 Albs. 1 
IPR-Gesetz verweisen jeweils :lIUf 'das Personal­
statut des Minderjährigen MW. Pflegebefohlenen). 

iDe.r Tendenz d,es österrei:chismen Gesetzgebers 
folgend,' bei den den Personenstand betreffenden 
VeI'fiahren auf den gewöhnlimen Aufenthalt ab-
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zustellen (IZB .§§ 76, 76 a und 113 ,a JN), wird 
nunmehr 'an den gewohn:lichen Aufentlhalt des 
Milllde,rjährigen{Pflegebefohlenen) im Inland an­
geknüpft. Diese Lösung entspricht auch den zwi­
schenstaatlichen Regelungen der jüngeren Zeit (zB 
Ha:llger übereinkommen vom 5. Oktober 1961, 
BGBI. Nr. 446/1975, über die Zuständigkej't der 
Behörden und das an.zuwendende Recht auf dem 
Gebiet des Schutzes von Minderjährigen). 

Der' VolIständirJkeit halber ist aIlJZJUJfiihren, daß 
die ADJknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt 
bzw. Alufentlh'altdes Kin·des schon derzeit -
al1erdings nur hilifsweise' -im§ 109 a JN vor­
gesehen ist. Diese RegelU!l1g wird nun durch· die 
vorgeschlagene Neufassung des § 109 JN entbehr-
lich (Vlg1.die Erläuterungen zum § 109 a JN). . 

Hiat .der Minderjälhrige (Pflegebefohlene) keinen 
gewöhnlichen Arufentihalt im Inland, hält er sich 
jedochV1orfibergehend im Inland auf, so ist sein 
smlimter Aufencl1a.lt maßgebend. Die Festlegung 
dieses örlllich~n Zustän,digkeitstatbestandes ist be­
sonder5 wegen allenfallszru·treff·ender dringlimer 
Maßna,hmen (Vlgl. .den § 1.10 Ahs. 1 Z 2 JN) 
ertoroerlim (zB Verfügung zur Hernusgaheeines 
aus dem Auslallld entlfiÜJhrten Kindes). 

Der Abs. i legt. weitere subsidiäre Zu;t1i,ndig-
keiten fest: . 

Hat eine Person keinen Aufenthalt im Inland, 
so rimtet sich die ,örtliche Zustän:d~gtkeit nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt ihres ges·ettzlichen Ver­
treters. Dieser Zus:tändigkeitstatbestand entspricht 
vm wesentlichen der hisheri'gen Regelung {allge­
meiner Gerimtsstand inStrei,tsachen) und wird 
auch in ,den F~llen .der Amtsvormundschaft (§§ 17 
und 20 JWG) zum Tragen kommen. . 

Hat 'auch .der g~setzliche Vertreter des Münder­
jähri.gen (PflegebefdhlenlCn) keinen gewöhnlimen 
Aufenthalt. im Inland, so wil1cllllulllmehr eine 
weitere. hi.Lf5weise örtliche Z~stäDJdigk,eit vorge­
sehen, um das sutbsildiär ZIU&tänditge Bezirlksgericht 
Innere Stadt Wien möglimS1: zu entLasten. Diese 
hiHsweise örtlime Zuständigtkeitist ,für Minder­
jährige unfd SiOnlitige ,PflegebefohJ.ene U!l1terschied­
lich geregelt: . 

Bei Minderjährigen soll der gewöhnliche Auf­
enthalt eines Elternteils ·im Inland maßgebend 
sein. In der Pra~is wir.d es hier in der Regel um 
FäUe gehen, in denen ein im Ausland aufhäJtiges 
österreimismes Kind seine Unterhalts'anspriüme 
gegen einen im Inlandwfhält~genElternteiI gel­
tend macht. Im Interesse dieses unterhaltspflimti­
gen Elternteils ist es sachgeremt, ein,e Regelung zu 
treffen,. di·e der des streitigen. Verfahrens Eallge­
me~ner' Gerimtsstand) ·entspricht. Deni im Aus­
land lebenden Kind erw-achsendurch ,di,ese Lösung 
keine Nachteile,. da ·es ihm gleichgültig sein kann, 
ob das' Verfahl"en beim :Bezirksgericht Innere 
Sta:dt Wien (derzeitig,e Rechtslage) oder bei einem 
anderen österreiChisch.en Bezirksgerich t· gefÜhrt 

rwird. Jin,di'esem Zusammenhangwird.daraufhinge­
wiesen; daß hinsichtlich ausländismer Minderjäh­
riger, die sim gewöhnlich im Aus1andauflhalten, 
die inländische·' VOl'1mundscha:fts- und· Pfleg­
schruftsgerichtsbatikeit - von hier nicht in Be­
tracht kommenden Ausnahmen ahgesehen -
nicht .besteht, und·daß . daher Ü1ber einen Um:er~ 
hali::sanspruch ,dieser Personen nicht iJm außerstr·ei­
tigen Verfahren entschieden werden kwn. Für 
di·eseFälle kommt die. Geltendmamung im 
Remtsweg -' und zwar in der Regel am allge­
meinen Gerichtsstand des Unterhaltspflichüg.en -
in 'Betl1acht (,siehe ,dazu P 4 .der Erläuterung,en 
2lUlIl1 § 11 0 JN), 

Dieser Vorschlatg entspricht auch ,den Anregun­
gender Richterschaft (vg,l, Maurer, RZ 1978, 233) 
zur· Entlastung des B.ezir.kslgerichts Innere Sta.dt 
Wien. 

Ist der Pflegebefohlene kein Minlderj~hr-ig.er, so 
wird dem subsidiär zuständigen Bezirksgerid}t 
Innere Stadt Wien das Bezirksgericht vorgeschal­
tet, in dessen Sprengel ,d-er. Pflegebefohlene s·einen 
letztlen inländischen gewöhnlichen Aufenthalt ge­
habt hat. Hier wird es noch am leimtesten sein, 
aus dem Kreis .der Verwandten und Bekannten 
jemanden für das Amt des zu bestellenden gesetz­
lichen Vertreters zu gew.innen; hier befindet si.ch 
in der Regel auch allfälliges inländismes Ver­
mög.en des Pflegelbefohlenen. 

Sin:d pflegschafubehördliche Maßnahmen hin­
sichtlim einer juristischen Person oder eines son­
stigen parteifähi@en Gebildes zu treffen, so ist der 
inländisme SlitiZ, maßgebend; mangels eines solchen 
jm Inland, sofern .die inländische Gerimtshar.keit 
gegeben ist (vgl. hiezu dile Erläuterungen :rum 
§ 11 0 JN), das Bezil'ksgericht Innere Stadt Wlien 
(hinsichtlich des anzuwendenden Rechtes vgl. den 
§ 10 IPR-Gesetz). Die im Abs. 2 angeführten 
sonstiJgen subsi.diä1'len Zuständigkei,t.en für den 
Fall ,des Fehlens eines inIändismen Aufenthalts 
können denknotwendigerweise nur bei p.hysischen 
Personen und nicht· aum bei juristismen Personen 
oder sonstigen parte~fähigen Gebilden Anwen­
dung finlden. 

Zur Z 49 (§ 109 a) 

Diese durm das Bundesgesetz vom 30. Juni 
1977, BGBI. Nr. 403, über die Neuordnung des 
Kindsch.aftsrechts eingefügte Bestimmung ist llIun-. 
mehr überflüssrg und da.her aufrLUheben, da hei 
der Regelung der örtlichen Zuständigkeit ohne­
dies . - in erster Linie - a.uf ,den gewohnlimen 
Aufenthalt des Minderjähri.gen (Pflegebefohlenen) 
und, mangels eines solchen, wf dessen Aufenthalt 
abgestellt'lvird (vgl. § 109 .A.bs. 1 JN). 

Zur Z 50 (§ 110) 

Derz.eit ist die inländisme Gerichtsbarkeit in 
Vormundscha,fts- 'und Pflegschaftssachen tbruch­
stüdthaft g·eregelt. Eine ausdrücklime Regelung' 
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lIegt nur hinsichtlich ausländischer Minderjähriger 
vor' und auch ,diese ist unvollständig - nämlich 
beschränkt auf die eilgentlichen Vormundschafts­
sachen {§ 14 Abs. 1 ,der 4. DVOEheG). Für In­
länder' sowie für die sonstigen' Pflegschaftssachen 
ausländischer Minderjähriger (Pflegebefohlener) 
kann die inländische Gerichtsbarkeit nur inciden­
ter aJUS ;den Nonmen iiberdie örtliche Zuständig­
keit (§109 JN) und dem § 81 Z 3 EO - kerne 
Anerkennung von den Personenstand osterreichi- . 
scher Staat9bürger betreffenden -ausländischen 
Entscheidungen - erschLossen werden. 

Nunmehr 5'011 die inländische GerichtSibarkeit 
umfassend - und ZWiar in folgender W ~ise -
geregelt weI1den: 

1. Bei öSllerreichischer Staatsbürgerschaft des 
Minderjährigen (PflegebefohlenenY ist die inlän­
dische Gerichtsbarkeit unabhängig davon gegeben, 
OIb er seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
'Oder im AusLand hat (Abs. 1 Z 1). Das entspricht 
der det;'zeitigen Rechtslaige (siehe EvBI. 1956/95, 
1960/370 und 1973/115; SZ 271123; Chlanda 
OJZ 1950, 413; Loewe öJZ 1955, 132; Bajons 
ZfRV 1972,120). . . 

2. Bei ausländischen Minderj:ilhrigen . (p,flege­
befohl~nen) ist die inländische Gerichtsbarkeit ge­
geben, wenn sie rhren gewöhnlichen Auf'enthalt 
im Inland haben; für dringende Maßnahmen 
(etwa die &ückgaJbe eines aus dem Alusland ellt­
führten Kindes) genügt der schlichte Aufenth~lt 
im Inland (Abs. 12 2). Die in!~ändische Gerichts­
baI1keit ist ferner gegeben, wenn der ausländische 
Minderjährige (Pflegebefohlene) zwa-r nicht seinen 
gewöhnJichen Aufenthalt im Inland, aber inlän­
disches Vel1mögen hat und es um Maßnahmen 
geht, ,die dieses inländische Vermögen betreff-en 
(Abs. 1 Z 3). 

nas Vorliegen ,der inländischen Gerichtsbarkeit. 
wird nicht V'om Verhalten ,des He~matstaatesdes 
ausländisdlen Minderjährigen (PfIegeibefohlenen) 
abhäng,ig gemacht. Derzeit dagegen wird nach 
§ 14 Albs. 1 der 4. DVOEheG die inländische 
Vormundschaftsgericht~barkeit mit dem Verhal­
ten des Heimatsllaates des Mi11lderjährigen gekop­
pelt. Dies hat in der Praxis zu Ul1Jzu.roömmilich­
keiten __ geführt. Einerseits hat sich nämlich ge­
zeigt, ·daßdie Heimallbehörden vom ~nJbot, die 
er.forderlichen vormundschafts:behördlichen Maß­
nahmen seLbst zu .treffen, so 'gut wie nie Ge­
bnuch machen; ,das Zuwarten des österreichischen 
Geridttes, um den Heimatlbehörden die Möglich­
keit zum TätigweI1den zu geben, läuft sohin letzt­
lidt nur auf eine - nutzlose - V:erzögerung der 
zu fäUenden Entscheidung hi~aus. Andererseits 
kannalber die Verneinung ,der inländischen Ge­
richtsbat:keit, falls die Heimatbehörden die ent­
sprechenden vormundschaftsbehöt:dlithen Maß­
nahmen treffen, insofern zu une.r.fr~ulichen Engeb­
nissen führen, als dabei auf die Frage der Durdt­
setzbarkeit der ausländischen Entsdteidungim 

Inland nicht Bedacht genommen wird. Bestellen 
etwa die Heilmallbehörden getrennt lebender aus­
ländischer Ehegatten den Vater zum Vormund 
der in österreich (Ibei der Mutter) lebenden· Kin- . 
der und 'Ordnen sie gleichzeitig die HerausgaJbe 
der Kinder an den Vater lan, so muß dieser; falls 
die ausländische Entsdtei1dung etwa mangels Ge­
genseitigkeit in !Österreich nidtt voUstreckt wer­
den kann, nach herrschender Rechtsprechung die 
Herausgabe der Kinder im streitigen· Ver.fahren 
erWirken; die inländische Vormundschwtsgeridm­
barkeit ist ja zu verneinen. Solche Doppelgleisig­
keiten sollten aber nadI Tunlicbkeitvermieden 
werden, was durch die Neuregelung angestrebt 
wind. . 

Unter den Begriff "sonstige Pflegehefohlene" 
fallen nicht nur physisch-e Personen,sondern audt 
juristische Personen und sonstigeparteif~hige Ge­
biLde (Vlgl. auch die Regelung der örtlidten Zu­
ständigkeit im § 109 Abs. 1 JNund die ent­
sprechenden Erläutenurugen hie7JU), so daß der 
Abs. 1 audt die inIändische Gerichtslbark~it zur 
Besorgung ,der Geschäfte, die nadI den Be9tim­
mungen über die Sachwalterschaft (Kuratel) be­
tr-effend juristische Personen bzw. parteifähige 
Gebilde ,dem Gericht obliegen, regelt. 

In diesem ,Zusammenhang sind in erweiternder 
Auslegung unter dem Begriff "österreidtische 
Staatsbürger" (Z 1 ) diejenigen juristischen Per­
sonen und sonstig-en parteifähigen Gebilde zu· 
verstehen, die ihren Sitz im Inbnd halben (vgI; 
die Regelung 'betreffend das Personalstatut juri­
stischer Pers'Onen im § 10IPR~Gesetz). Für 
juristisdte Personen oder sonstVge pameiflihige 
Gebilde mit Sitz im Auslan,d kommt die inlän­
dische GerichtsbaI'keit nur ffir pflegsdtaftsbe­
hÖl1dliche MaßnaJhmen in bezug a.uf deren im In­
land befindliches Vermögen in BetradIt (Z 3). 

3. Das Vorliegen der inländismen Geridttsbar­
keit in einerV:ol'mundsdtafts- oder PflegsChafts­
sache bedeutet jedodt nidtt; daß die GeridItsbar­
keit auch unter allen Umständen auszuüben ist. 
w'enn sich ein österreichischer Minderjähriger 
(Pflegebefohlener) gewöhnlich im Ausland auf­
hält, so kann es durch'aus sadtgerecht sein, daß 
die Behörden .am gewähnlidIen Aufenthalt dieser 
Person ·die erf'Orderlichen SchullZmaßl1Jahmen tref­
fen. Um ,dies verwirklidten zu können, sieht der 
§ 111 Albs. 3 JN vor, daß das zuständilge öster­
reidtisdle Gericht seine "Zuständigkeit". an das 
ausländi<sche Gericht - mit dessen Einwilli­
gung - überträgt; hiefür ist die Genehmigung 
durch den OGH eI'forderlich. Um eine übertra­
gung im eigentlidIen Sinn handelt -es sidt hiebei 
freilich nidtt, weil dasausläIl'disdte Gericht seine 
Zuständi,g.keit aus seinen eigenen R,echtsvorsmrif­
ten ableiteit - und nicht aus dem "ühertr:jl~ungs­
akt" ,des österreich,ismenGer,ichtes - und klas 
österreichische Geridtt übel'ldies jederzeit die Be­
handlung des Falles wieder an sich ziehen· kann, 

669 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)42 von 158

www.parlament.gv.at



669 der Beilagen 43 

falls es das Wohl des Kindes erfordert (vgI. auch 
LoeweÖJZ 1955, 132). 

Diese Einschaltung des OGH hat sich a;ber 
letztlich .aLs überflüssig unld bisweiLen als verlah­
rensverzQgernd erwiesen; sie ist wdhl historisch 
b,edingltunj:l offenbar nur aus Gründen der Staats­
räson erfolgt, weil man von ,der Vorstellung aus­
ging,daß d~r Staat bei der übertrag,ung d,er ge­
richtlichen Zuständigkeit - um eine solche han­
delt es sjch a1b er ,gar: nicht, wie bereits oben. dar­
gelegt worden ist - einen Teil seiner Souveräni­
tät auf,gibt, und man des~alib ein Höchstgericht 
mit1befa$sen wollte. 

Diese OIbl~gatorische Befassung des OGH wird 
nUilimehr faUengelassen. Stau ,dessen soH das Ab­
sehen von der EinLeitung oder Fortsetzung des 
inländischen Verfahrens, falls im Ausland die 
Rechte urud Interessen des Minderjäihrigen (Pfle­
gebefohlenen) ausreichend gewaihrt werrden, durch 
einen (normalen) Beschluß g,eschehen,der im 
Instanze~ug anfechtbar ist. Diese Lösung nimmt 
auch auf den § 12 Abs. 4 EmmO Bedacht, der 
sich in der Pr~xis bewährt hat. Die Einschaltung 
einres Oberlandesgericl,ltes ist jedoch ebenso ent­

,behrlich wie die des OGH, zumal aruch kein 
Grrund dafür vodiegt, an der sorgfältige~ Beur­
tei'1ung der Vora.ussetzungen für ein solches Ab­
sehen durch die ',erstinstanzlichen Gerichte zu 
zweifeln. Zur Sicherung des Wohles des öster­
reichisch,en Kindes wird die obligatorische An­
hörung .'der zuständigen Bezirrksverwaltungsbe­
hönde vorgesehen (Abs. 2). 

Bei österreichischen Minderjährigen (pflegebe­
fo'hlenen) werden sich in der Praxis besonders die 
beiden folgenden Situationen ergeben: 

'a) !Das Ger,icht wirrd von ,einer österreichisch,en 
Vert:retungsbeJhörde oder VOll einem 
Elternteil davon in Kenntnis gesetzt, daß 
für ein im Auslan,dlebendes Kind im Aus­
land Sch:utzmaßnahmen getroffen worden 
sind; das Gericht hat nun ZJU beurteilen, ob 
diese Maßnahmen ausreichen; je nach,dem 
wind es von ,der Einleitun,g oder Fortset­
zung des inländischen Venfahrens absehen 
oder'nicht; 

b) ülbersiedelt ein ,österreichisches Kind ins 
Ausland, so wird das Gericht die Haltung 
der ausländischen Behörden erkunden. 
Wenn diese Behörrden berei,t sind, in Zu-

,-kunlft Schutzmaßnahmen zu treffen, wird 
das Gericht wegen dieser 7JU erwartenden 
Maßnahmen das inl~ndische Verf,a;hren ein­
stellen und, soweit ein Bedarrf der ausländi­
sdren Behörde besteht, Ablichtungen 'seiner' 
Akten an die ausländische Behörde über­
senden. 

So wie hisher steht es dem Gericht jederzeit 
frei, das Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt 

. einz,uleiten, oder fortzusetzen. Durch die Wen-

dung "solange" wir,d zum Ausdruck gebracht, 
daß ,- wie schon derzeit nachdem System des 
§ 111 A1>s. 3 JN - das Gericht wieder tätig 
werden muß, wenn ausreichende Maßnahmen für 
das Kind im Ausland nicht mehr sichergestellt 
sind. 

Bei ausländischen Minderjährigen (P,flegehef;oh~ 
lenen) mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland 
wil'ld sich manchmal die umgekehrte Srtuation 
ergeIben. Es kann sein, daß die HeirmatJbehörden 
nach dem Heilffiatr,echt des Betreffenden bere,its 
aBe Maßna!hmenzUim Schutz der Person und 'des 
Vermögens getroffen halben. Hs wäre nun ein 
nicht Z'll rechtfertigender unnützer Verfahrens­
aufwand, würde man das österreichische Gericht 
verpflichten, auch in einem solchen Fall tätig, zu 
werden und entsprechende Maßna'hmen nochmals 
selbst z,u treffen. In diesen Fällen soll sich die 
Tätigkeit des österreichischen Gerichtes vielmehr 
auf die Prüf'llng der Fuge beschränken, ob die im 
Ausland getroffenen Maßnahrmen die Interessen 
des Minderjährigen (Pflegebefühlenen) ausreichend 
sichern. Falls dies bejaht werden kann, besteht 
zur Einleitung eines inländischen Verfahrens kein 
Anlaß. 

:Bei der Beurteilung der Fra;ge, ob eine im 
Ausland getroffene Maßnahme ausreichend ist, 
wird es darauf ankommen, ob ,diese Verfügung 
für den inländischen Rechtsbereich entsprech,ende 
Wirkungen entf:alten kann. 'Dies ist dann nicht 
der FaU, '\Yeim die ausländische Entscheidung im 
Inland nicht durchgesetzt 'werden kann. Hier 
sind dann eben im Ra'hrmen des inländischen 
(arußerstreitig,en) Verfahrens die errforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Durch diese Regelung 
wir,d etwa eine Beschreitun1g des Rechtsweges zur 
ErzW1ingung der. Herarusgarbe ausländischer Min­
derjähriger entbehrlich - was derzeit mangels 
in.ländisch~er Vonmundschaftsgerichtsbarkeit in 
solchen Fällen erfopderlich ist (v.gI. auch Erläute­
rungen zur Aufhebung des § 100 Abs. 2 JN). 
Eine von den Heimatbehörden des Minderjähri­
gen (Pflegebefohlenen) getroffene Maßnahme w}rd 
arber unter Umständen auch aus faktischen Grün­
den als nicht ausreichend angesehen werden kön­
nen (zB wenn der von den Heimatbehörden 
bestellte Vormun:d wegen großer räumlicher Ent­
fer11iUng 'zu einer eff·ektiven Vertretung eines 
Minderjährigen gar nicht in qer Lage ist). 

Der Abs. 2 findet sinngemäß auch auf juristi­
sche Personen und sonstige parteifähige Gebilde 
Anwendun,g. 

4. Wegen der be&onderen Bedeutung für die 
Praxis sei noch besonders auf die Frage der Gel­
tendmachung gesetzlicher Unterhaltsansprüche 
von Minderjährigen eingegangen. Unter 'den im 
vorgeschlagenen § 109 JN aibgedeckten Agenden 
sind auch Maßnahmen zur UnterhaltsfeSltsetzung 
erfaßt. So ist etwa für einen aus.ländischen· Min­
derjährigen mit gewöhnlichem Aufenthalt im 
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Inland der UnteI'lhak im außerstreitigen Vertfah­
ren festrLusellZen. Hält sich der ausländische Min­
der:jähritge dagegen im Ausla,nd au.f, der Unter­
haltspflichtige alber im Inland, so heißt dies nicht, 
daß der Unterhailtsanspruch man'gels inlländischer 
V011IIllUndsch·afts- und Pflegschaftsgerichtsbarkeit 
nicht im Inland geltend gemacht wer,den kann. 
An der derzeitigen Rech,tslage, daß in diesernFall 
deI' UllIterhaltsansproch am allgemeinen Gerichts­
stand des Unte,I'Ihaltspflichtrgen ('allenfalls am 
Ver.mögensgerichtsstand) im streitigen Verfahre~ 
geltend .gemachtwerden kann (vgl. etwa Sch~i­
mann, Internationales Zi'vihemahrensrecht, 47 ff., 
besonders 51 und 52, und die dort in FN 17 ge­
nannte Lehre und Rechtsprechung; 'derselbe in 
SchJwind.:Jl'estschdft, 259 ff.), ändert nämlich de.r 
vorgeschlagene § 110 JN nichts. . 

5. Zwischenstaatliche Vereinbarungen :in diese:m 
B\)reich bleiben selbstverständlich unberührt (vgl. 
etwa d~s im VeI1hältnis .zu· Italien geltende 
Haager VOl1munds·ch'aftsablkommen 1902, StGB!. 
Nr. 304/1920, das österreichisch-ldeutsche Vor~ 
mu'ndschaftsabkommen vOm 5. Feber 1927, BGBl. 
Nr. 269/1927, die Art. 3,1 ff. des österreichisch­
polnischen Vertrag,es v,om 11. Dezemlber 1963, 
BGBl.Nr. 79/1974, ü!ber die wechselseitigen Be­
ziehun·gen in bürgerlichen IRechtssachen und über 
Urlwndenwesen, den Al"t. 25 des österreichisch­
jugoslawischen Konsularvel"trags vom J 8. März 
1960,' BGBl. Nr. 378/1968,. sowie da) Haager 
überein\kommen vom 5. Okoober 1961, BeB!. 
Nr. 446/1975, üher die Zustän'digkeit der Behör­
den und das anzuwendende Recht a;u.f .dem Gebiet 
des SchullZes von Min,derjährigen [sog.'· Haager . 
MinderjährigenschUlllZühereinkommen]; ferner die 
Haager 'Übereinkommen vom 24. Oktober 1956, 
BGBl. Nr. 293/1961, ü1ber das auf Unterhaltsver­
pflichtungen gegenüber Kindern an:zruwendende 
Re~t [sog. Haager Unterhaltsstatutübereinkom­
men] und 'V'Oll1 15. April 1958, BGBl. Nr. 294/ 
1961, über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entschei.dungen auf dem Gebiet der Unter­
haltspflicht gegenüber Kindern [sog. Haager 
Unterhaltsvollstreckungsübereinkommen]). , 

Zur Z 51 (§ 111) 

1. Nach der vorgeschLa-genen Ktrderung des 
Abs. 2 könnte in vielen Fällen statt des Ober­
lanidesgerichtes der Gerichtshof erster Instanz' ent" 
scheiden, welches Gericht zur Weiterführurug der 
Sache !berufen i9t. Das bedeutet eine Vereinfa­
dwng ullid entspricht auch hesser der aUgemei­
nen Regelung für die Entscheidu'ng negativer 
KQmpetenrz:konfl:ilkte im § 47. 

2. Durch den vOI'lgeschIagenen § 11 0 JN wird 
die: inländische Gerichtsbarkeit in Vo111liuoo­
schafts- und Pflegschaftssachen neu geregelt. Der 
denzeitig.e Abs. 3 läßt sich in dieses System nicht 
mehr einfügen und ist daher aufzuheben (siehe 
zur näiheroo Begründung hesonders den P 3 der. 
Erläuterungen zum § 110 JN). 

Zur Z 52 (§ 113 c) 

W'egen der vorgesehenen Aufhebung der' Z' 3 
des § 81EO ist auch der zweite SatZ des Abs.l 
dieser 'Bestimmun,g aufzuheben. Dagegen muß 
der erste Satz - ·im Gegensatz zum g.eltenden 
§ 76 'b JN (:si,ehe dazu P 1 .der Erläuieru?gen zu.m 
§76h)- heibehaltenwerden, weIl bereits 
dergewöhn1idle Aufenthalt einer der an der 
Adoption beteiligten . P.ersonen. (yahlv~te~; 
Wahlmutt·er, Wahlkind), sofern sie osterrelchl~ 
sche Staatsbür,gersind, die au~schlj.eßliche in~ 
ländische Gerichtsbarkeit begründen' ·soll und 

,sohin die Anerkennung einerausländisdlen 
Adoptionsentscheidung ausschließt. Mit d~r 
österreichischen • Jurisdiktionsformel allem 
(spiegdbildliche Anw~md~ng d~r österre~chischen 
Vorschriften über dl.e ·mländlsche. Genchtshar­
keit heider Prüfung der internationalen Zu~ 
ständigk~it des ausländischen Gerichtes '-, Mer 
besonders des' § 11 3 b JN) könnte dagegen ein·er 
ausländischen A,ooptionsentsdleidung nur .dann 
mangels Zuständigkeit des ausländischen Gerich­
tes di,e Anerkennung versagt werden, wenn alle 
Beteiligten weder Angehörig.edes Entscheidungs­
staates gewesen sind, noch ,dort ihren gewöhn­
lichen Aufenthalt .geha.bt hahen (wenn etwa alle 
Beteiligten österreichische Staatsbürger gewesen 
sind und sich gewöhnlich im Inland aufgehalten 
haben). Aus österreichischer Sicht besteht aber 
das Bedürfnis, diese Angelegenheiten bereits 
dann der Entscheidung der österreichischen Ge­
richte vorzubehalten, wenn Wahlvater, Wahl­
mutter 0 der' Kind den gewöhnlichen Aufent­
halt im Inland haben, sofern sieösterreichisch.e 
Staa tsbürgersind. 

Zur Z 53 (§ 114 a) 

1. Der gegenwärtig,e .§ 114 a regelt die aus­
schließliche inländische GerichtSibarkeit bezüglich 
der Anerkoe~nung der Vaterschaft zu 'einem un­
ehelich,cn ·K,ind .. Auf Gn.md ,der bel1eits,im. P 1 
der Erlämerungen zum r§ 76 b dargelegten Er­
wägungen, die für die Anerkennung 'der Vater­
schaft zu einem unehelichen Kind analog gel­
ten, wäre der gegenwärtige § 114 a. daher auf­
zuheben. An dessen SteHe wird zunächst als 
Abs. 1 mit Knderungen, ,die sich aüs denen des 
§ 76 ergeben, der geltende § 114'b eingefügt. 

2. Der Abs. 2 regelt die inländisch·e Gerichts­
barkeit in außerstreitigen EheangeIegenheiten. 
Wie in streitigen Ehesachen - und in allen 
übri~.en Statussachen - ist die inländische Ge­
rich~baI'lkeit gegeben, wenn zumindest .ei~er 
der Ehegatten ös~erreichischer Stilaubürger lst. 
überdies liegt die inländische,Gerichtsbar~eit vor, 
wenn die Ehegatten !zwar nicht österreichische 
Staatsbürger sind; a:ber zumindest einer von 
ihnen S'einengewöhnlichen Aufenthalt ,im In­
land hat. Im Gegensatz zum § 76 Albs. 2 Z 3 ist 
es nicht erforderlich, weitere zum 'gewöhnlichen 
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Aufenthalt hinzutr,etende Voraussetzungen zur 
Begründung der inländischen Gerichtsbarkeit 
festzuleg.en, weil es ,im außerstreitigen Verfahren 
keine klag,ende und beklagte Partei gibt. Im 
übrigen kann 'bei der bedeutendsten dieser An­
~elegenhei~en, der einvernehmlichen Eheschei­
dung (v gl. § 55 a EheG), da.s Verfahren ohne­
dies nur auf Grund eines gemeinsamen Begehrens 
heider Ehegatten eingeleitet werden; die Interes­
sen ~s im Ausland aufhältig,en Ehegatten sind 
sohin ausreichend geschützt, da es ihm freisteht, 
einem solchen Begehren zuzustimmen oder nicht. 

Zur Z 54 (§ 114 b) 

pa die außerstreitigen Eheangelegenheiten nun 
im - freigewordenen - § 114 a geregelt wer­
den, ist der § 114 b ,formell aufzuheben. 

Zur Z 55 ,(§ 122) 

Diese Xnderung folgt aus der des§ 66., 

Zum Art. 11 (Xnderungen des Einführungsge­
setzes zur Zivilprozeßordnung) 

Zur Z 1 (Art. XIV) 

1. Zu den Art: XIV, XXI und XXII werden 
Xnderungsvorschläge von Stellen iibern~mmen, 
die. mit der Praxis des ,Börsenschiedsgerichts be­
faßt sind. ' 

2. Nach dem BudJ.staben asoll bloß' das Wort 
"regelmäßig" beim Tatlhestandsmerkmal der be­
trieblich·en Verwendung derartiger beweglich,er 
Sachen aufgehoben werden, da es ·nicht als Ele­
ment 'einer ,sinnvollen A'bgrenzung notwendig 
ist, sondern nur Unsich'erheiten über die Zu~ 
ständigkeit des Börsenschiedsgerichtes schaftt. 

3. Mit de~ Buchstaben h wird die notwendige 
Form de~ Schiedsvertrags der des, §577 Ahs. 3 

. ZPO und damit wieder der internationalen 
RJechtshtge al1lg,epaßt (lSieheErl. 'zu ,dieser Beitim-: ' 
mung). ' ' 

überdies werden: als nicht notwendig,e, son­
dern bloß störende' tEinschränkungen der ver­
traglichen Unterwerfung die heiden. Merkmale 
entf,ernt, daß sich die Parteien heim Abschluß 
oder vor Abwicklung des Geschäftes dem Schieds­
ge~icht' unterworfen h~ben müssen und daß ein 
allgemeiner Schiedsvertrag auf eine Ibestimmte 
Zeit beschränkt sein muß. Beim ersten Me1'1k­
mal entsteht zunächst die Unsichenheit, wann der 
Vertrag überhauptabgewickdt ist; keineswegs 
wäre es sinnvoll, eine solche Vereinbarung nicht 
mehr zuzulass,en, wenn heide T,eile ihre ver­
traglichen {Haupt-)Leistung.en bereits erbracht 
haben und nun ein Streit über Gewährleistungs­
ansprüche entsteht. Das Erfordernis der Befri­
stungeines allgemeinen Schi,edsv,ertugs ist über­
flüssig, weil er ohnedies rlwingend' jederzeit 
widerruflich ist. 

Zur Z 2 (Art. XXI) 

Die hier vorgeschlagene Xnderung vereinfacht 
di;e Erteilung der. Volistreckbarkeitsbestätigu~g, 
weil die Einholung der Unterschriften der Schieds­
r,ichter, die ja nicht ständig zur Hand sind, manch­
mal Schwierigkeiten macht. Der Sekretär des 
iBörsenschiedsg,erichts ,handelt hier im Rahmen 
seines Amtes, seine Beurkundung ist daher 
öftentlich·e Unkunde iS des § 292 ZPO. 

Zur Z 3 (Art. XXII) 

Die MöglichJkeit der unmittelbareri Wahrneh­
mung der -Beweisaufnahme durch den Sekretär 
des Börs.enschiedsgerichts bietet diesem oft eine 
Verbesserung seiner Entscheidungsgrundlag·e. 
Diese schon derzeit geleg,ent'lich gepflogene übung 
soll im Gesetz verankert werden. 

Zur Z 4 (Art. XXVIII) 

D.i.e i~ ·dieserBestimmung verfügten itnde­
'rungen des Mahngesetzes sind mit dessen Auf­

hehoung (vgl. §§ 600 ff. ZPO) hinfäI1iog. 

Zum Art. III (Xnderungen der Zivilprozeßord­
'nung) 

Zur ZJ (§ 11) 

Hier wird die Aufnahme der Solidarber,echtig­
ten und Solidarverpflichteten vorgeschla.g.en. 
Dies,e !iind nach gdtendem Recht nur unter sehr 
einschränkenden Voraussetzungen der Z 1 des 
§ 11 ZPO zu' unterstellen, was sich unter ande­
rem in einer divergenten Rechtsprechung, zum 
§ 14 KSchG im Zusammenhalt mit dem § 93 
Abs. 1 JN niedergeschla~en hat. Zu Recht hat 
in die Rechtsprechung die Ansicht Eingang g·e­
funden, daß der Abs. 1 des §93 JN vom § 14 
KSchGlnicht erfaßtist (OLG Wiien 31. Jänner 19S0, 
2 R 17/S0, und schlüssig OLG L~nz 6. ,Augusn19S0, 
3 R 116/S0). Widersprechend sind die beiden 
Entscheidungen hingegen in der Frage, oh Mit­
aheptanten der Z 1 des § 11 ZPO zu subsumie­
ren sind {verneinend auch RZ 1970/43); durch die 
vorgeschlagene Ergämtung wäre es zweif.elsfrei, 

. daß sie beim Gerichtsstand des § 93 Ahs. 1 JN 
geklagt werden können. 

DerAJbs. 2 des § 93 JN sOl1l aufrechterha.hen 
werden, um an der herrschenden Ansicht nichts 
zu ändern, wonach der Abs., 2 - soweit die 
:ßerufung auf ihn zulässig ist- die' Anwendung' 
des Abs. 1 des § 93 JN ausschließt (MGA ZPO 13 

E. 19 zum § 93 JN). 

Zur Z 2(§ 27) 

Diese Xnderung folgt aus der übertragung der 
streitigen Ehesachen an die familienr·echtlichen 
Abteilungen (siehe;§ 49 a Ahs. 1 Z 5 JN). 
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Zur Z 3 (§ 28) 

Durch ·die vorgeschlagene Str,eidlUng wird -
entsprechend Vorschilägen aus dem Begutach­
tungsverfahr,en - nicht nur - wie bisher -
aktiven Richtern und Staatsanwälten, sondern 
auch solchen im Ruhestand und etwa K'Onzepts­
beamten des rBundesministeriuffiS für Justiz 'Oder 
der Finanzprokuratur, die ja die Richteramts­
oder die Rechtsanwa:Jtsprüfung albgelegt haben, 
ermöglicht, auch im Anwaltsprozeß ihre Sache 
selbst zu führ,en. Das entspridlt audl' der vor 
dem Verwaltungsgeridltshof g.eltenden Regelung 
(vgI. § 24 Albs. 2 VwG:G 1965). 

Zur Z 4 (§ 48) 

Die Kostenseparation ist eine der widltigsten 
Handhaben der Verfahrenskonzentration und 
damit auch der Verfahrensbesdlleunigung, Ein 
Wunsch der Ridltersdlaft geht dahin, diese 
Rechtseinridltung leichter handhabbar und da­
mit wirksamer zu machen. 

Nach dem Wortlaut der Bestimmung kann das 
Gericht zwar schon jetzt die Kostenseparati'On 
auch von Amts wegen aussprechen.Nadl 
Fasching Kommentar II 349 setzt jedoch ,ein sol-

. eher Äussprudl ,voraus, daß ,die 'Pa·rte.i di,e ,ühr 
durch iden Gegner verursachten Mehrkosten be­
kanno~ibt. nam!i;tis.t die Amt,sW'egi,gk~t !der 
Kcosten:sep<lra!tion pr,a:koisch Ibeseitigt, zumal ,da 
die !bLoße Seka11lnng:ahe von Kosten ,einem A,ntrag 
au,f Kostenz.'USpr~ch 'gleichsteht. 

.,Für den Fall, daß Idie Partei ihre (Mehr~)' 
K,osten nicht !bekanntg,egeben :hat' - weil sie 
d~u vielleicht noch gar nicht in .der Lage war .--: 
und für den Fall, daß der Kausalzusammenhang 
zwischen . .der Ver.spätung des Votbringens bzw. 
dem Zwischenfall 'Und !bestimmten kostenverur­
sa:chenden Verfahrensvorgängen zw'eif.elhaft 
bl'eibt, soll ,der Richter den Eisatz'betralg nadl 
seinem ,durch die Würdigung aller Umstände 
bestimmten Ermessen festsetzen dürfen. 

Z~r Z 5 (§ 51) 

. Der hier im Albs. 2 ,erfaßte Tatbestand ist 
jetzt.,..,.. ,auch - im Amtshaflmngsrecht geregelt. 
Die heiden Rege.1ungen widersprechen einander 
insofern, .als nach I§ 1 AHG das sdluldtra;gende 
Organ dem Geschäidigten selhst nicht haftet, an­
dererseits die Haftung des Rechtsträgers sdlon 
bei leidlter Fahrlässigkeit des Organs besteht. 

I Die überschneidung Idieser Regelungen soll 
zugunsten der aJlgemeinen Regelung des AHG 
beseitigt werden. . 

Zu den Z 6 bis 8 (§§ 52 bis 54) 

1. Nach der derzeitigen Regelung der ZPO 
hat das Gericht in jeder die Sache erledügenden 
Entscheidung (zumindest in deren sdlriftlimer 
Ausfertigung) nicht nur dem Grunde nadl über 

die KostenersatZipflimt ZlU entscheiden, sondern 
alUch den zu ersetzenden Kostenbetrag festzi.1-
setzen. 

Das verursacht oft überflüssigen Arbeitsauf­
wand, etwa wenn eine Entsmeidung in höherer 
Instanz geändert und dadurch eine völlig neue 
Berechnung ,des Kostenersatzanspruchs notwendig 
wird oder wenn die Höhe ,des zu ersetzenden 
Kostenbetrags - der sich ja aus den maßge­
benden Tar]fen erredlnen läßt - von ,den: Par­
teien außellgerichtlidl geklärt werden kann, zu­
mal 'wenn .sie beide durch Remtsanwähe ver­
treten sind. 

Der 'Entwlud f'Olgt ,daher dem sdlon'lange 
erörterten V;orsdllag einer Regelung,' ,derzufolge 
der Rimter im Urteil über ,die Kostenersatz~ 
pflimt nur dem Grunde nadl .aJbspridlt, wäh~ 
rend diezahlelllIl1äßige Festsetzung d,es ~u ,er­
setzenden Betrags erst nadl redltSikrä,ft~gem Ab-
sdlluß des Verfahrens gesmieht. ' 

,2. Allerdings ,soll es bei ,der bisherigen Re­
gelung für diejenigen Fälle ble~ben, hei denen 
einerseits ,die Kostenberemnung 'einfam u~id 
ziemlich schematism und Ibei .denenan'dererseits 
nur selten mit einer Anfecht:ung zu rechnen ist, ' 
sodaß der Aufwand für die Berechnung der Ko­
sten nidlt groß ist u!}d überdies selten. nach­
trlfglim überflüssig wind. Gedach't ist dahei vör 
allem an bedin:gte Zahlungsbefehle, Zahlungsa'uf~, 
trägeund·Versäumungsurteile. ' 

Für die Abgrenzung dieser ~m § ,53' Albs. 1 
enthaltenen Regelung 'isteine MitteUösun.g zwi­
sdleneiner Aufzählung und einer ganz abstr'a~ 
hierten Generalklausel ,gewä:hlt: Eine Aufzählung· 
ergäbe Schwieri~keiten !bei der Rezeption dieser 
Regelung in anderen Verfahrensordnungen, eine 
zu allgemein ,gehaltene Umschreibung wiirde eine 
große und, - Izwar nicht für das Gericht, wohl 
a,ber für die Parteieri - untragbare Unsidler., 
heit erzeugen, ob nun im konkreten Fall sofort 
Kostenn'Ote gelegt werden muß {bei sonstigem 
Verlust des Kostenersatzanspr.?chs) oder ob damIt 
noch Ziu;gewartet wel1den kann., " 

Ein Anhaltspunkt für, eine präzisere Um­
sdlre~bung von Fällen ,eirifacherer Kosten;berem­
nuntg ist die Ermächtigüng .2!Ur· Erlassung eines 
Normalkostentarifs im § 24 RA TG. Allerdings 
sdleint auch ,diese RegeLung - besonders der 
Ahs. 1 ,Buchstabe c - zu unsicher, es soll daher 
auf diejenigen Fälle abgestellt werden, für die 
ein Normalkostentarif t3ltsächlidl erlassen wor­
den ist. Durdl,die Abstrahierung mit den Wor~ 
ten ,,(In ,den Fällen) ,der Art, (für die ... )" soll 
klargestellt werden, daß die ,"ongesehene Rege-
1ung nicht nur ,dann gUt, wenn tm konkreten 
Fall ein Normalko.stentarifanwendbar ist, son­
dern auch dann, wenn der Normalkostentarif 
de9halb nimt a11lWendJbar ist, weil etwa das K,lage~ 
begehren in .der ersten Tagsatzung eingesmränkt 
worden ist. ' . 
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3. In anderen ,Fällen .als deneh des§ 53 Ahs. 1 
soll die zahlenmäßige Festsetzung des Kosten­
ersatzansp.ruchs er!it nach rechtskräftigem Ab­
schl~ß ,des Verfahrens erfolgen, soweit sie ·ülber­
haupt notwendig ist. 

Um eine außergerichtliche Einiß'Ung ·der Par­
teien über den Kostenbetrag zu ermöglichen, 
wird die Frist zur ~orla.gedes I<!ostenv·erzeich­
nisses mit einem Monat vorgesehen. 

Ein Bflgleitschrift:sart:z wird ausdrücklich als 
uberflüssig hezeichnet, damit nicht durch das Ko­
stentfestsetzungsverfahren neue Kü~ten entste­
hen. 

Die vOl'gesehene Anhörung ,der zum Küsten- . 
ersatz verpflichteten Pal1tei mag eine kleine zu-' 
sätzüche Verzögel1ung sein, sie entspricht aber 
wesentlich besser als die bisherige Regelung dem 
Grundsatz .des rechltlichen Gehörs -die Anhö.­
rung des Gegners schon vor der Beschlußfassung 
ist vor allem deshabb wichtig, weil lim Kosten­
rek'urs keine. nooen Tatsachen vorgebracht wer­
den könnten - und erleichtert schließlich auch 
dem Richter die Prüfung des Kostenersatzan­
spruchs insofern, als. sich die Streitpunkte, ;deren 
A.nzahl meist nicht groß sein wir,d, klar heraus­
stellen. Damit kann' die Dispositionsmaxime auf 
den Kostenersatzan!lpl1uch el'Weitert werden; so­
weit die Kostenbest~mmung dem Verzeichnis des 
Ersatzwet'lbers entspricht und sich sein Gegner 
nicht gegen die 'antragsgemäße Kostenifestsetzung 
ausgesprüchen hai, bedanf .der Kostenfestsetzlungs­
beschluß einerseits nach § 428 Abs. 1 keiner Be­
gründung, andererseits ist er nach ;der ,hier vor­
gesehenen Regelung nicht anfechtJbar. 

Eine Befugnis des Rechtspflegers zu dieser zah­
lenmäßigen Festsetmmg des Küstenersatianspruchs 
ist nicht vorgesehen. Der:artilige Entsche~dl\mgen 
werden nicht sehr häufig und durch die erwähnte 
KlarsteIlung der Streitpunkte wenig.er arbeits­
aufwendig sein als die Kostenherechnung nach der 
geltenden Rechtslage. Gera.de bei den strittigen 
Punkten wil'd jedoch meist über die NotiWendig­
keit oder Zweckmäßigkeit vün Prozeßthandlun­
gen 'zu entscheiden sein, eine EntsCheidung, die 
jedenfalls dem Richter VlüIibehalten bleüben süll. 

4. Durch ,die Änderung des .§ 54 süU die 
Streitfra.ge hereinigt werden, ob der Ersatz di.e­
ser nachträglich !ents.tandenen Küsten hinnen 
bestlimmroer' Frist begehl1t wer.den muß. In<ba'Lclich, 
besünders bei der Bemessung der vÜl1gesehenen 
Frist, folgt die Regelung ,der des ,§ 53 A.bs. 2. 

Zur Z 9 (§ 57) 

Nach der bisherigen Z 1 des § 57 Albs. 2 
entfällt die Verpflich.rung ZlUr Sicherheitsleistmng 
für Prozeßkosten bei materieller Gegenseitilgkeit 
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des 
Heimatstaates des'ausländischen Klägers. Wie in 
anderen Fällen (S§ 38, 101 JN, § 63 ZPO) süll 
auch hier das wenig aussagekräftige . Kriterium 

der Gegensei,tigkeit besei.tigt werden. Es hat sich 
gezeigt, daß die Bedachtnahme auf die Gegen­
seitigkeit eine !blüße Retors~ünsmaßna:hme dar­
stellt, die kaum je ein:en Staat zu einer Knde­
rung seiner Gesetzgebung bewegt, wühl aber an 
dieser GesetZJgebung völ1ig unschuldige Persünen 
beim Zugang zum Recht beeinträchtigen kann. 
Andererseits kann man feststeHen, daß - para­
düxerweise - gera;de ,bei Klägern aus Staaten 
mit einer wenig entwickelten Rechtsül'dnung re­
geLmäßig die materielle Gegenseitigkeit als gege­
ben ,angenommen werden muß (vgl. Lüewe, Die 
Gegenseitigkeit hinsichitJichder Befreiung vün 
der' Sich,er'heitslei.stJUng für Prü~'eßklOsuen, öE 
1956, 20 ff.). Da von einer V1ÖmgenBeseitigung 
des' Instituts der Prozeßküstensichel'hei.tsleistung 
im Interesse des Schutzes ,der beklagten Partei 
abgesehen werden muß, süll aus den ange~frhrten 
Gründen.!dJie Ige1tende Z 1 .dur·ch eine s:achg.el1echtere 
Lösung ersenzt werden. 

Nach dem diesem Institut zugrunde liegenden 
Schutzgedanken süll sich eine vor einem öster­
reichischen Gericht belangte Persün nicht auf 
einen PrOlzeß gegen einen Kläger einlassen müs­
sen, der, falls er küstenpflichtig wiI1d, aus Grün­
den der territürialen Begrenzung der österrei­
chischen Geridltshoheit nicht zum Ersatz der 
seinem Gegner verursachten Prozeßküsten ge­
zWlungen werden kann. Danach kann aber auf 
die Sicherheitsleisrung - auch in Berücksichti­
gung der ResolutJ1on des Eurüparates (76) 5 vüm 
18. Felber 1976 ~ wOlhldannv.erzich~et wenden, 
wenn derau'sländische Kläger seinen gewöhn­
lichen Aufenthalt im Inland hat; hier ist ja ein 
ausreichender Inlan1dsbezug gegeben. Ebensüwenig 
ist auCh eine Sicherheits'leistung dann no.twendig, 
wenn die 'allenfalls gegen den Kläger ergehende 
. inländische Prozeßkostenentscheidung ohnedies 
im Staat seihes gewöhnlichen Aufenthalts vül1~ 
streckt werden kann. 

Diesen Überlegungen wird durch die vorge­
schlagenen Knderungen im Albs. 2 (lit. a) Rech­
nung getragen. 

Dieser Neuregelung ist auch der Wortlam des 
Abs.3 (lit. b) anZJupassen; dessen letzter Satz 
ist aus verfassungsrechtlichen Gründen zu besei­
tigen" 

Zur Z 10 (§ 63) 

Die durch diese ;Ai.nderung herbeigeführte 
Gleichstellung des Ausländers folgt der Empfeh­
IUIllg ,des Europar.ates vüm 18. Feber 1976, (76) 5. 
Zu den Gründen für einen Verzicht auf das Er­
fürdernisder Gegenseitigkeit im allgemeinen 
siehe auch die Erläuterungen zum § 57. 

Zur Z 11 (§ 64) 

1. Dur"ch die Verwirklichung des ersten Vür~ 
schlags (lit. a) würde die hier bedeutungslüse 
Frage, oJb' die Partei .da ihren "gewöhnlichen 
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Aufenthalt" oder nur einen Aufenthalt hat, v,er­
mieden; außel'dem wird der Gleichklang mit dem 

, § 434 Albs. 2 ZPO heng.estellt. 

2. Die .i\nderung des Abs.3 (lit. b) grundet 
sich einerseits auf die zum § .66 dargestellten, 
Erwägun,gen und andererseits auf die, daß manch­

'mal der Partei die mit Beweisaufnahmen für sIe 
'vellbundene Belas~ung erst nach dem Entstehen 
, des Aufwandes bew,ußt wird, wenn sie also nach 
der lc:LertzJe~ti,g,en Rechnsl:l!ge (OGH 5. Mäm 1963 

,Mi,etSLg. 1561,6) die ,Bef,reluilig ,davon ,durch ,die 
VerfahrenshiMe nicht mehr erlangen könnte. 

Zur Z 12 (§ 65) 

Diese Regelung enthält zwei .i\nderungen des 
"geltenden Rechts. Zum einen soll nicht mehr der 
'"gewöhnliche Aufenthalt" notwend1g sein (siehe 
die AusfühIiUIlIgen zum §64' P 1) und zum 
anderen roll das in di,e ZPO eingehaute, neue 

, Ma.hnverfahren (siehe die §§ 600 f.) Berücksich-
ti~IlIg finden. 

Zur Z 13 (§ 66) 

Nach der geltenden Regelung ist ein Vedah­
ren9hiLfeantr3lg erst mit, demjenigen Zeitpunkt 
als gestellt anzusehen, zu dem dem Gericht das 
vOl'~esehene V erm~eIlISb.ekenJl!tn~s v.ol'~e1e~t 
wird; daraus leitet die Rechtsprechung ab, daß 
3lUch Fristen (etwa die Berufungsfrist) weiterlau­
fen, wenn der Vertahr:enshilfeantrag nicht unter 
Verwendung bzw. Anschluß des Vermögensbe­
kenntnisses gesteLlt wird (vgl. SV-SIg~ 23765, 
23 7,66 uva.). 

Dennoch stellen Parteien immer wieder Ver­
fahrenshilfeanträge ohne Vorbg,e des geforder­
nen Venmögenslbekennutitsses; ,di1es mei,st deshitIb, 
weil sie meinen, es l'eiche ohn,edies aus, wenn 

'sie nu~ das 'VermögenS'hekenntnis nachJbringen. 
In diesen und ähnlich gelagerten Fällen führt das 

" in.rmer wieder 7JU dem unlbefriedigenden Engeb­
nis,ldaß 'Pr.u:te1en von ,einlern 'FristalhlaUif ü:ber­

:; rascht werden, ohne daß ihnen dann noch ir­
gendein Rechtsbehelf offenstände. 

Es. wird ,daher - dem Grundgedanken der zu 
§ 84 vorgeschlagenen .i\nderung und dem sonsti­
gen System der ZPO folgend - vorgeschlagen, 

, daß ,die Nichtvorlage eines Vermögensbekennt­
nissesein verbesserungsfähiges, Formgebrechen 

,. sein soll. Um sicherzustellen, daß die Parteien 
auch in der La.ge sind, das gesetzlich vorgesehene 
Vermägensbekenntnis vorzulegen, soll ihnen das 
FormJMatt ~leich:zeiti,g mit ,dem Verbesserungs­
a'lllftr:ag .des Gerichts zugestellt werden. 

, Zur Z 14 (§ 67) 

Diese Ergämung soll dem an sich berechti,gten 
Wunsch' nach freier Auswa:hl auch des Rechts­
anwalts zur Verfahrenshilfe im Rahmen der 'ge-
gebenen Möglichkeiten Rechnung tragen. . 

Der Vorschlag entspricht ,einer von manchen 
Rechtsanwaltska.mmern schon gepflogenen übung, 
einen Rechtsanwalt, den die P.ar,tei mit seinem 
Einvernehmen vorschlägt, zu bestellen und ihm 
diese Vertahrenshilfesache für. den Fall ",~tZu­
schreiben", der nach der üblichen Reilhenrolge 
auf. ihn fiele. Ein Verzicht ,auf die Zustimmung 
d'es v.or.geschlagenen Rechtsanwalts ist beim ge­
gebenen System der Vertahrenshilfe nicht mög­
lich, er würde zur überlbelasturug eilliZelrrer, in der 
allgemeinen Meinung besonders aottrakti:ver 
Rechtsanwälte führen. 

LIll Üibrrgen entspricht die vorgeSchlagene For­
mulierung der im Entwurf eines Strafverhhrens­
ärrdeiungsgesetzes 1989 ,,(JMZ 578003/5-11 1/80) 
vorgeschlagenen Engänzung des § .42 Ahs. 1 
StPO.· " 

Zur Z 15 (§ 73) 

Zur i 16 (§ 78) 

Nach der derzeitigen Fassung des § 78 sind 
Rechtsausführungen,in vorber,eitetllden Sch:r,ihsät­
Zleu ,gälliZ:Hch uDlZulässi'g. Die~er Gedanke, der die 

. MÜ11!dLichkeittund UntrnirtJetbarikieilt der V,edah~ 
ren~führung sic;hem:soll, ,ist ;an süch r:ich'oi'g. 

. Die zunehmende Koniplizierung auch 4et 
Rechtsfr:agen,die in Pr'OIZessen' auftretJen~ erfor­
dert aber noch mehr als' friilher die intensive 
Vonbereitung aller am Prozeßrec:htsveIlhältnis Be­
teiHg,ten auf die anfallenden Rechtsfra@en. Für 
diese' VOIlbereitungist die Kenntnis der Rechts­
standpunkte der Parteien:bzw~ des 'Gegners oft 
förderlich. Dies gi,lt vor allem für Rechtsmittel~ 
schriften,· auch wenn darüber mündlich verh;m~ 
delt werden soll, sie also vorbereitende Schrift­
sätze sind. 

Es wird daher vor~eschlagen, dieses Verbot zu 
locke~n, Da. es bei einem unabhängig ~n .den 
Rechtsa:usführurrgen notwend~gen oder zweckmä­
ßigen Schriftsatz sanktiofi$llos ist, ist es auch 'bis-
her ,schon oft Ülbertl'eten WIOrden. . 

Die vorgeschlagene Fassung soll jedoch sicher­
stellen, daß nicht Schri~tsätze eingebracht wer­
den, die ausschließlich RechtlSausführungen,ent­
halten. Zulässig wür,den dadurch insbesondere 
Rechtsausführungen in der Berufurigsschrif1t, da 
sie ja jedenfa.lls die Berufungserktärung, den Be­
rufungsantfaJg . und die' Berufll:ri~gr:ünde zu ent­
halten hat. 
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Zur Z 17 (§§ 82 und 83) 

Wie 'bereits im Allgemeinen Teil erwähnt wor­
den ist, sollen auch die teilweise wohl' hi,Sitorisch 
bedingten unterschiedlichen Fristen grundsätzlich 
auf ein Aus11laß von vierzehn Ta,gen vereinheit­
licht werden; dies freilich nur ~owei't, als der 
V,ereinheitlichu11lg nicht sachliche Gründe entge­
genstehen. Solche Gl'ÜIlJde sind für die hier und 
die in den §§ 246, 334 und 423 genannten Fri­
sten nich,t ersichtlidl; sie sollen daher der all­
gemeinen 14tägigen Frist angeglidlen werden. 

Hingegen ist eine albweichende Bemessung ein~ 
sichtig bei anderen für das Pl'OZ1eßrechtsverhält­
nis bedeu'ts~en F6sten, wie die 24stltndige Min­
desteinlassungsfrcist nach§ 231 Abs. 2,' die 
48sriindi'ge Frist nach § 280 Abs. 3, die Drei­
Tage-Fristen nach § 212 Abs. 5 sowie die Acht­
Tage-Fristlen nach den §§ 257 Albs. 1, 398 Ahs. 1 
und 402 Albs. 1 Z 1 ; gegen die Vereinheitlichung 
aH dieser Fristen spricht vorwiegend das An­
liegen" Verf.ahrensverzögerungen und Verfah­
rensunSicherheiten 'zu vermeiden. 

Zur Z 18 (§ 84) 

1. Im Ahs. 2 soll die Anfü'hrung der Begriffe, 
deren falsche Bei.eichoong nicht schaden soll, auf 
alle Rechtsbehe1fe und deren Gründe erweitert 
werden. Dadurch 'soIl etwa der Rechtsfehler ver­
mieden werden, daß ein richtligerweise aIs An­
griff auf die rechtliche Beurteilung zu qualifi­
zierendes Vorbringen in einer Berufung deSlhalb 
für unlbeachdich er:klärt wird, weil es unter dem 
Berwungsgrund der MaIlJgelhafti,gkeit des Ver­
fahrens eingeol'dnet ist. 

2. Bei Mängeln der inneren Form eines Schrift­
satzes ist derzeit eine Veribesser,ung nicht mög­
lich. Wenn etwa in einem Wiedereinsetzungs­
antrag zwar der G!1und für die Vel'säumung aus,,: 
reichend ausgeführt, die versäumte Prozeßhand­
IUI1ig jedoch nicht nachg,eholt wird, ist 'er zUl'ück­
zllw,eisen, ohne daß eine Vienbesserunlgsmöglich-
hit besteht. . 

, Gel1ade f,ür Wiedereinsetzungen ist desha1b vor­
geschlagen worden, die Vel1besserungsmögIichikeit 
auch auf das Erfordernis der Nachholung der 
versäumten Prozeßhandlun,gau5Zudehnen. Dieser 
an sich richtige Gedanke soll hier verallgemei­
nert werden. Die vorgeschlagene Regelung würde 
also a.uch etwa ~ür eine Berufung gelten, die das 
vorg,eschriiebene Votibringen (Anfechtungserklä­
rUIlJg, AIlJfechtungsgründe, Anfechtungsamrag) 
nicht enthält. . 

Damit' wÜl'de auch die Streitfrage, ob ein 
Rechtsanwalt die der zunächst unvertretenen 

. Partei zur Beibringungeiner Rechtlsinwalnsunter­
\ schrift . zurückgestellte' Berufung auch inhaltlich 
verrbessern und ergänzen' darf, in bejahendem 
Sinn geklärt. . 

-4 

Der letzte Satz des vorgeschlagen'eu Abs .. 3 
soll einen Eingriff in eine hereits eingetretene 
Rechtskraft durch eine solche Veiibesserung aus­
schließen. Wennbei,spiehweise in der. ursprüng­
limen Bel11l~ungsschrift ausdrückEch nur ein Teil 
des Urteils angefochten worden ist, darf .diese 
Anfechtungserklärung in dem verbesserten 
Schri.ftsatz nicht erweitert werden. 

Zur Z 19 (§ 85) 

Mit Rücksicht auf den § 84 Abs. 3 (neu) ZPO 
(siehe die Ausf.ü1hrungen zum § 84 - lit. b) 
drängt sich umso mehr die HersteHung d~s 
Gleichklangs der R.!egelungen über den Beginn 
und den Lauf der Vel1besserung,sfr~st mit den~ 
jenigen der Remtsmittelfristen (vgI. zB: §§ 164 
Abs. 3, 505 Albs. 2, 521 Abs. 3 ZPO) auf. . 

Überd~es würde damit wiedel"holllen Alnregun­
gen Rechmm& ,getra@en. 

Zur Z 20 (§ 95) 

Diese Bestimmung; die derzeit auf den Wohn-: 
sitz der Parteien abstellt, hedarf we~ender Än­
derung des § 66 JN j,edenfaUs der AnpaSisung. 

:Bei die,ser GeLegenheit wird für den Zustel­
lungsbevoHmächtigten die Lösung 'Ubernömmeir, 
die der § 10 der R V 'einesZustellgesetzes 
(162 BIgNR XV. GP) allgemein, also auch für 
den Z~vilproz'eß V1ors,reht, (nach Ahschn. VI 
Z 10 dieser R V würde der§ 95. ZPO a:ufgeho~ 
ben). 

Nach der derzeitigen Rlegelung kann die Be­
stellul1ig eines ZustellungsibevolLmächtigten schon 
dann aufgetr~~en wer,den,wenp. die Partei außeJ;­
haLb des Spr,engels des Prozeßgeiichteshzw.de.s 
über.geordneten Gerichtshofs w,Qihnt, der Zustel~ 
lungsbevoIImächtigte muß ain Ort des P~ozeßge-
richtes wohnen. . . : . '.. . .' 

Angesichns de~ seit der Schaffung der B.estim~ 
mung eingetretenen Verkleinel1ung ihres Gd~ 
tUhgsgebietes einerseits und der Verlbess,erung 
der Vetkehrsv,eIlhältnisse und damit des Post­
zustellwesens anderel1Seits spielt es heute pr,ak­
ti,sch keine Rolle mehr, ob eine Partei im Spren­
gd des Proz,eß.@erichtes oder an einem anderen 
Ort österreichs wohnt. Bedeuwng hat die Be­
stimmung heute nur noch indem Fall, daß man~ 
gels eines inländischen Zustellungsbevollmächüg­
ten im Ausland zuzusteHen wäre .. '. 

nie hier v.Ql1geschlag,ene Änderung würde setbst­
verständlich überflüssig; wenn di~ oben erwähnte 
R V inzwisch,en Gesetz würde. 

ZurZ21 (§ 127) 

Die Regelung, daß bei verschiedenem Beginn 
des Laufs einer Fristge~en mehrere Streitgerios­
sen allen die zuletzt aiblaufende Fl1ist offenstehe, 
hat sich nicht bewährt.' Sie hilft denjenigen; -gegen 
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die die Frist läuft, kaum und erzeugt im übrigen 
besnenfalLs Unsicherheit, in v1e1en Fällen Schwie­
r,igkeiten: 

Da der Fall der Ver:schiedenheit des Fristen1aufs 
praktisch nur eintreten kann, wenn Streitgenüs­
sen ,keinen gemeinsamen Vertreter haben, kennt 
jede'r von ihnen nur seinen eigenen Fristenlauf 
verläßlich, er kann sich daher darauf, daß die 
Frist für einen anderen später abläuft, ohnedies 

,nicht verlassen (Fasching Kommentar II 674). 

Unsicherheit schafft die Bestimmung insofern, 
als fragli.ch ist, auf welche Fristen sie überhaupt 
anzuwenden ist (vgI. den' Meinungsstreit, ob' die 
BestJimmung nur für materidle oder auch für 
formelle Sueitgenos~en und oh sie auch für Ein­
wendungen gegen einenWechselzahlungsaulftrag 
. gilt, dargestellt bei Pfersmann, Bemerkenswertes 
aus der SZ XXXVI, 0JZ 1966, 533, 539). 

Schwierigkeiten ,el1giJbt die Bestlvmmung, wenn 
eine Entsch,eidurug - etwa ein V,ers;;uumungsur­
teil - einem von mehreren Streitgenossen nicht 
zugestellt wel'\denkarin. Das Urteil wird dann 
auchgeg,en die, a,nderen Streiog,enoSiSen rricht 
rechtskräftig, der Kläger bekommt keinen voll­
streckbaren Titel (vgI. die Schwierigkeit, die sich 
aus einer ähnlichen Regelung des geltenden § 9 
.A:bs.·1 MahnG er,gibt, dargestellt von Reindl im 
Artikel "Ma:hnverfaihren" im Rech,tslexikon, 6). 

Es wil'd deshai1b die Aufhebung c\ieser Bestim­
mung vorgeschlag·en. 

Zur Z 22(§ 151) 

Es ist nicht einsichtiog, daß einer Prozeßpartei 
nur deshalb die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand nicht offenstehen und sie damit ihres 
Rechtes verlustig. gehen soll, weil ihr ein wei­
tel'es Mal ein ul1ivoflherg,es,ehenes daer unaJbwend­
bares Ereignis (§ 146 Albs. 1 ZPO) zugestoßen 

;ist. 

,Es wird daher diese' Arufih~ung V'orgeschlagen. 

Ein Mi&brauch' des Instituts der Wiederein­
,setzung in den vorigen Stand ist schon mit Rück­
sicht auf dessen Voraussetzungen und diebisheri­
gen Erfahrungen nicht zu befürchten. 

Zur Z 23(§ 182) 

Auch diese Bestimmung soll dem Anliegen die­
, nen, Unzuständigtkeitsstreitigkeiten und die Fru­
strierung von Verfahrensaufwand zu vermeiden. 

Aus der Einordnung ,der Bestimmung inden 
§ 182 soll ,klargestellt werden, daß diese Gelegen­
heit nur bei einer ohnedies stattfindenden Ver­
~handlung 21U geben ist. Um . diese Gelegenheit 
.. ZiU hieten, muß nicht eigens eine Tagsatzung zur 
mündlichen Verhandlung aruberaumt oder irian­
derer Form ein Kontakt zu den Parteien gesucht 
wellden. 

Zu den Z 24 bis 27 (§§ 222 bis 225) 

1. Diese Vorschläge zur Knderungder Bestim­
mungen Üiberdie Gerichtsferien gehen vor allem 
auf Anregungen der Arbeitsgruppe Zivilv,erf'ahren 
und der Rechtsalllwaltschaft ~ur.ück. 

2. Die Gerichtsfel1ien sollen ,auch auf die Zeit 
vom 24. Dez,ember his 6. Jänner ausgedehnt wer~ 
den, da in dieser Zeit die geordnete Durchfüh­
rung von Vel'fahrenshandlungen ,durch Urlaube 
mindestens im gleichen Maß 'beeinträchtigt list wie 
in ,der Sommerzeit. 

Bei dieser Gelegenheit kann .auchdie kalender­
mäßige Festlegung der GerlichtJsferien in die ZPO 
eingebaut werden. Die übertra:gllJJng dieser Fest­
legung an den Verordnungsgeber ist ohnedies 
unter dem Gesichtspunkt des Art. 18 B-VG frag­
WÜl1dig, sie ist auch nicht notwendig, da weder 
eine regionale Differenzierung noch' eine nsche 
Knderung dieser kalendermäßigen Festlegung not­
wendig ist. 

LmZusa,mmen:hang damit iJst der § 27 Albs. 1 
der Geo. aufzuheben (siehe § 3 der Üibergangsbe­
stimmungen). 

3. Der § 224 Abs. 1 erklärt mit seiner Z 5 in 
einer recht umständlichen UmsmreiJhung im we­
sentlichen die arbei.usrechtlichen Streitrgkeiten zu 
Ferialsachen. 

Es ist ,alber zweckmäßiger, ,die - auch heute 
noch wünschenswerte - Besch1eunJigung arbeits­
rechtlicher Streitigkeiten durch eine Anknüpfung 
an ,den Begriff des arbeitsgerichtlichen Verfahrens 
zu erzielen,.indem im § 223 Aibs. 2 ,ooesesunter 
diejen~gen Vemahrensarten aufgenomme:n wird, 
auf die die Gerichtsferien keinen Einfluß haben. 

4. Im ,§ 224 war zunächlSt der Katalog der 
Ferialsachen kraft Gesetzes zu ,dUrchforsten: Kün­
oo,gulligssitreit,ilgkeiten 'siLnd ,im 'a.Hl'jemeinen ,nicht 
dringender als andere Prozesse; nur die Fr,ist für 
Einwendungen gegen die Aufkündigung soll a'uch 
während der Gerichtsferien laufen, 'weshalb eine 
AufllaJhme dieser Frist in die im § 225 enthaltene 
A1ufz;rhlung derjenigen Fristen vorgesehen ist, die 
durch die Gerichtsferien nicht gehemmt werden. 
Auch die derzeit in ,der Z 6 aufgezählten Streitig­
keiten und die Bagatellsachen unterscheiden sich 
in ~hrer Dringlichkeit w()ihl.grundsätzlich nicht von 
sonstigen Prozessen. Die in dei: Z 5 erwähnten 
dienstrechtlich'en Streitigkeiten können wegen der 
Ausnebmung ,des al1beitsgerichdichen Verfahrens 
aus der Gerichtsferi-enregelung. ,entfallen ~siehe 
üben Z 3). .' 

5. Die Erklärung einer Sache zur Ferialsache 
nach§ 224 Ahs. 2 wird derzeit sehr oft nicht 
wegen des Interesses der Parteien an einer 
"schleunigen Erledigung" alusgesprochen, sondern 
weil der Richter ganz allgemein zwecks rascher 
Erledigung der anfallenden Prozesse ·zur Durm-
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führung YOn Verhandlungen auch während der 
Gericht'sferien gezwungen ist. Die allgemeine Aus" 
nehmung einer R!echtssache aus den Bestimmung,en 
über die Gericht~ferien - vor aUem'über den 
F,ristenlauf - soll nun nur nlOch amf Antrag zu­
mindest einer ParteiausgesprlOchen wer,den dür­
fen, da ja ,die rasche Erledigung <ler ein,zelnen 
Rechtssachen nur im Interesse zumindest ,einer 
Partei liegt. Dem- ,durmaus gerechtfertigten -
Bedürfnis des Richters, auch w:ifhrend der Ge­
richtsfer,ien zu verhandeln, soH,dadurch Rechnung 
'getragen wer,den, daßder§ 223 in Nichtferial­
sachen auch die Durchführung anderer als nur 
erster Tagsatzungen für zulässig erklärt; da j,edoch 
dadurch Interessen der Parteien beeinträchtigt 
werden können, die ja gerade durch die Bestim­
mungen ülber <lie Gerichtsfer;ien gewaohrt werden 
sollen, ,soll die Anlberaumung iderartigc,r TaJgsat­
zungen (ZOllr Beweisaufnahme oder Ülberhaupt zur 
mündlichen Streitverhandlung) von der Zustim­
mun'g der Parteien abh1ingig gemacht wel1den; 
diese Zustimmung Ikannetwa in der mündlichen 
Verhandlung bei deren El1streckung, aber auch 
sonst formlos und daher unschwer - etwa o{,ern­
mündlich - eingeholt werden. Keine Beeinträch­
tigung der Parteien,lbedeutet es, wenn das Gericht 
eine fertiggestellte EntlScheidung währen/d der Ge­
richtsferien,zustellt;durch diese Zustellung in 
Lauf gesetzte Fristen sind nach § 225 Albs. 1 ohne­
dies bis zum Ende der Gerichtsferiien gehemmt; 
im§ 223 Abs. 1 soll daher auch die Regelung 
entfallen ,daß während ,der Gerichtsferien keine 
Entscheidung,en ,erlassen werden ,d,ümen. 

Die Regelung, ,daß sich' die Erklärung zur 
Ferialsache 'immer nur auf die schon laufenden 
bzw. auf ,die näc.\stfolgenden Gerichtsferien he­
ziehen soll, folgt VQrschlägen ,der ADbeitsgruppe 
ZivilverJahr,en, die ihrerseits wieder vQrallem auf 
ErfaJhrungen der Rechtsanwaltschaft ,zurückgehen; 
der zur Ferialsache erklärte Rechtsstreit zieht 
sich sehr oft auch noch bis zu iden nächsten Ge­
richtsferien hin, seip.e Bigenschaift als Fervaisache 
wird ,dann 10ft ü/bersehen, wodurch es zu Säurri­
nissen kommt. Die zeitliche Beschränkung der 
Wil1kung ,der Erklärung scheint auch deshalb 
sachlich gerechtfertigt, weil in der Regel zumin­
dest zweifelhaft sein <lürfte, lOb die Sache noch 
immer s~ ,drin'glich' ist, wenn sie sich trotz ihrer 
BehandLung wä.hrend der Gerichtsfel1ien noch 
rund ein ha~bes Jahr 'hinlgezogen hat. Durch das 
Bindewort "beziehungsweise" ist ,klargestellt, daß 
sich die Erklärung zur Ferialsacheauf<lie Laufen­
den Gerlichtsferien ibezieht, wenn sie während ,der 
Gerichtsferien ausgesprochen wird, und ,auf<.\ie 
näch,stfolgenden, wenn dies außerha~b von Ge­
rIchtsferien ;geschieht. 

Zur Z 28 (§ 226) 

Zu diesen Aufhebungen sei auf die Ausfüh­
l1ungen zu ,den §§ ,2 I1lnd 3 sowie 53 JN hinge­
wiesen. 

Zur Z 29 (§ Z27) 

Diese Bestimmung steht im Zusammenhang 
mit den Neuregelungen der '§i§ 55 JN und 11 
Z 1 ZPO (siehe ,die Ausführungen hiezu). 

Der erste Albsatz entspricht der geltenden .Re­
gelung des ersten Satzes' des § 2,27 AJbs. 1 ZPO; 
der Regelung,sinhaJt des zweiten Satzes dieser Be­
stimmung braucht deshalb hier nicht wiedeflholt 
zu werden, weil er sich Ibereits aus ,dem Albs. 1 
Z 1ergilbt. 

Die Z 1 des Abs. 2 besagt, daßlim FaH der 
sachlichen Zuständigkeit ,des Bezirksgerichtes 
(Aibs. 1 Z 1: "da's Prozeßgericht zuständig ... ist") 
in derselben Klage nicht zusammenzurechnende 
Ansprüche, dJielunter der Bagatellgrenze liegen, 
und solche, die ,darüber ILiegen, ,geltend g,emacht 
werden können; über sie ,ist im allgemeinen be­
zirksgerichtlichen Verfahren zu verhandeln und 
zu entsche~den. 

Damit dient die vo.rgeschlag,eneFassung auch 
der .KlarsteIlung (vgl. MGA ZPO 13 E. 5 § 448 
ZPO). 

Die Z 2 des ~bs. 2 entspricht dem geltenden 
Abs. 2 des § 227 ZPO j eine dem geltenden Albs. 3 
des §. 227 ZPO·· entsprechende Rest~mmun:g ist 
encbehrlich, weil sich deren Regelungsmhalt schon 
aus der präzi,sierten Fassung des § 55 JNul1Id des 
Albs.l ergibt. 

Zur Z 30 (§ 230 a) 

Durch diese Äl1Idecul1lgso11erl1eicht wm:ten, daß 
nicht der Kläger ,durch eine Zurückweisung der 
Klage, also aiUS einem .formalen <?rund, .etw~ 'im. 

,Zusammenhang mit ,dem AhLauf 'evner Fr,lst, 'eLnen 
materiellen Nachteil ,erleidet; ,dies kann er derlLeit 
schon dadurch vermeiden, daß er nach· § '261 
A!bs: 6 ZPOdie überweisung der Rechtssache an 
das zuständige Gel1icht beantragt, allerdings nur 
dann, wenn er ,dazu Gelegenheit hat. Um dies 
unabhän.o-,jo- von einer solchen Gelegenheit (Zu er-

.~"" d d'· reichen, ist ·auch vorges~lagen wor en, ' le 1m 
§ 44 JN angeordnete amtswegige ülberwrustin.g 
auf das streitige Verfahren aUSIZudehnen, Dagegen 
spricht jedoch, .daß im streitigen Verfahren, ein 
bestimmtes zuständiges Gericht viel ,schwerer 
festzustellen ist, als in den im § 44 JN angeführ­
ten Verfahrensarten, zumal ,dann, wenn dem 
Kläger die Wahl zwischen mehreren zuständigen 
Gerichten zusteht. Der Entwurf folgt daher 
einem anderen Lösungsvorsch.1ag, der - anknüp" 
fend an die im ,§ 261 Albs. 6 ZPO angeordnete 
Fortdauer der Streita!IThängi~keit - ,die weitere 
Anhäl1lgigkeitder Klage auch dal1n fingiert; wenn 
sie zwar zurückgewiesen, jedoch binnen kurzer 
Frist wieder ,ein:gebra~t wirdjda die hier interes­
sierenden Wirkungen schon mit ,der Einlbrin-· 
gung der Krlage eintreten und damit erst das 
St3Jdium der Gerichts.anhängigkeit gegeben ist 
(die Streitanhängigkeit tritt nach § 232 ZPO erst 
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mit der Zustellung der K1~ge an den Beklagten 
ein, ~u der es ja bei den hier meist in Betracht 
kommenden Fällen: der Zurückweisung a limine 
gar nicht kommt), ist hier ~ufdiesen Begriff ab­
zustellen. Eine Anpa'ssung des § 233 ZPO i5t nicht 
nonwendig; ,da er aIs P,ro!Zeßhindernis erst die 
Strei~anhängigkeit, nicht schon ,die Gerichtsan­
hän:gi:gkeit normiert; im übrigen wird ja auch 
diese Anhängig,keit ,erst mit der neuerlichen An­
bringrung ,der Klage (rückwirkend) fingiert, sodaß 
ein Prozeßhindernis schon aus ,diesem Grund ,im 
Augenblick der Einlbring.ung,der Kla'ge nich,t ge­
getben sein kann. 
, Diesen Vorteil soU der Kläger auch dann nicht 
verlieren, wenn sich auch ,das zweitangerufene 
Gericht rur unzuständig erklärt; der Kläger soll 
die Möglichkeit haben, eine EntlScheidung über 
diesen negativen Kompetenzkonflikt nach § 47 JN 
herbeizuruhren oder allenfalls ein drittes Gericht 
anzurufen; eine Begrenzung .der Anzahl der ange­
rufenen Gerichte erscheint schon deshalb nicht 
eI1forderlich, weil der Kläger ~llein aus Kosten-' 
grlÜnden bemüht sein wird, die' Reihe der Ge­
richte, die ,er 'anruft,' mögJich-st klein zuhalten. 

Zur Z 31 (§ 235 ZPO) 

1.. In vielen Fällen - 'IOralIem ibei der Gel­
teindmachrung wiederkehrender Ansprüche -
wäre es zweckmäßig und auch im Interesse des 
B\!klagten, wenn ein heim Bezirksgericht einge­
klagter Anspruch über die Gerichtshofgrenze 
hinaus erweitert wel1den könnte.; Der geltende 
Wortlaut des § 235 ZPO schließt dies jedoch auch 
bei Zustimmung des BekJ3!gtenaus, .obwohl das 
angerufene Gericht nach ,§ 104 JN einvernehm­
lich auch für den ,höheren An5pruch zuständig 
gemacht werden ,kfönnte. 

Nach der Vlorgeschlagenen .iX.nderung der Abs. 2 
und 3 scHeine Klagsänderung,die ,die Zu~tändig­
keit des Prozeßgerichtes .insofern überschreitet, 
a's das Klagebegehren über ,die Gerichtshofgrenze 
btnausel'1weitert wil'1d, zulässig sein, wenn der Be­
khg.te nichts dagegen elruwendet. Bei EiruwiHigung 
des Beklagten könnte also das Gericht eine der­
artige Kla,gserweiterung nicht zurückweisen. 

2 .. Oft werden Fehler !bei der Bezeichnung der 
Partei - vor allem der' beklagten - v,om Be­
klagten - -schikanös -als Grundlage f.ür eine 
Bestreitu>ng der Klagslegitimation herangezogen, 
indem daV10n ausgegangen wird, Pa,rtei sei jemand 
anderer als der, der eindeutig gemeint ist, und 
dieser andere, auf den ,die unkorrekte Bezeichnung 
tcufällig paßt, sei eben nicht als Kläger oder Be­
klagter legitimiert. In den meisten -aus der 
Judikatur bekannten-Fällen handelt es si<h 
darum, daß' 'eindeut~g der Rechtsträger eines be­
stimmten UnternehmenS als BekIa,gter in An­
spruch genommen werden soll, häufig als Dienst'­
gelbet, der Name dieses Rechtsträgers jedoch v,er­
fehlt wird. Keine S<hwiedgkeit werfen dahei die 
Fälle artf, in denen als Partei ein ni<ht parteifähi-

ges Gebilde, etwa eine Behörde, ;genannt ist, des­
sen Rechtsträger sich unzweifelhaft erg~bt; hier 
ist nicht isoliert an der Bezeichnung der Partei 
iSdes § 75 Z1zu kleben und inKonsequenz 
dessen die Klage mangels Parteifähigkeit zurück­
zuweisen; sondern bloß die .Bezeichnung der 
Partei auf den. nach. dem, .gesamten Inhalt der 
Klage eindeutig gemeinten Rechtsträ&er .iZU än­
dern (etwa OGH 24. September 1952 EvBl. 1953/ 
93; 1. OkotOiher 1974 OBI. 1975,61 ua.). Der OGH 
hat diesen Gedanlken a'uch lauf f1äUe angewendet, 
in denen der als Partei gemeinte Rechtsträger 
ebenfalls eindeutig ,3!US .der Klage hervor&ing, die 
unkorrekte Parteibezeichnung jedo<h -zufäl­
lig - auf eine eindeutig nicht gemeinte andere 
Person paßte, etwa den gesetzlichen odergew.ill­
kfürten V'ertreter des als Pa'rtei angespro<henen 
Re<htsträgers (OGH 2. Juni 1937 SZ 19/186; in 
jüng.ster Zeit grundlegend 21. Feber 1978, 4 
Ob 12, 13/78). 

nie ger:t!de in der let!Ztgenannten Rnts<heidung 
ausgedrückte AuHassung soll in dem vorgeschlage­
nen Abs. 5 festgeschrieben wer.den. Si'e entspricht 
wesentlich besse~ als eine streng formale Auf­
f.a,ssung von der Parteibezeichnung der Verfah­
rensökfonomie, dem GrUUldsatz, daß· mit gering­
sten Mitteln ein möglichst großer Erfolg 'erreicht 
werden soll (OGH 8.' Feber 1950 SZ 23/27), und 
bewahrt auch oft den Kläger vor andernfalls 
drohenden Schä,den durch Fristversäumung. 

Die vongeschlagene Formulierung (die Bezug­
nahme auf ,den - gesamten - Inhalt der Klage; 
die ,;jeden Zweifel ausschließep.de Weise", in der 
die Person, die klagt oder :beklagt ist, erkennibar 
sein muß) folgt der el"wähnten E. des aGH 4 _ 
ab 12, 13/78. Zur P.räzisierung der notwendig 
allgemei.n gehaltenen Umschreibung wird ein 
typischer Fall angeführt; nämlich die Bezeichnung 
der Partei durch die Anführung ~hrer Unter­
,nehmen~hezeichnung, ,also etwa der sogenannten 
EtaJblissementbeZeichnung, ,statt der Bezeichnung 
des Unternehmers, a,lso ,etwa ,der Firma. 
. ,Die Berichtigung der Parteibe!Zeichnung soll -

entsprechend der Rechtsprechung - von Amts 
wegen vorzunehmen sein, und zwar nicht nur 
in erster, sondern 3!uch in höherer Instanz (etwa 
OGH 18. Jänner 1950 SZ 23/7; 2. Juni 1937 
SZ 19/186). . 

Selbstverständlich darf durCh solchen Vorgang 
niCht das rechtLiche Gehör vel1letzt Wlerden: Wird . 
die Klage nicht demjenigen zugestellt, der tat­
sächlich Partei ist, sondern einem ~nderen, auf 
den gerade die unkorrekte ParteiJhezeichnung paßt, 
und wird das Verfahren nur mit diesem durch;­
geführt, so muß die richtige Partei, wenn sie 
später dem Verfahren beigezogen wird, das bi~ 
da;hin durchgeführte Verfahren grundsätzlich 
nicht gegen sich gelten lassen, das VerJahren kann 
nichtig sein; diese Schwierigkeit entsteht aber 
nicht ,dadur<h, ·daßdie unkorrekte Partdbezeich­
nung später geändel't (und damit eine andere als 
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d~e ,ursprünglich Mn Verfahren: beteiligt/. Person 
diesem be~gezogen) wü,d, sorudeml! ,da.durch, daß 
von vornherein eine .... falsche . Person dem Ver­
fa.hren beigezogen war, was auch sonst wiederholt 
vOI1kommt, wenn etwa die an sich korrekte Par­
tdbezeichnung auch auf .eine zweite Person 
gleichen Namens· paßt. Der Nichtig>keitsgrund 
wird allerdings ·dann wohl nicht vorliegen, wenn 
der ,geseozliche ode.r hinreichend hevol1mächtigte 
Vertreter der wahren Partei dem Verf·ahren bei­
gezogen war (vgl. OGH 2. Juni 1937 SZ 19/186). 

v.'On der hier erörterten Fallgruppe völlig zu 
trennen ist diejenige, in ,der durch verschiedene 
Umstände zunächst fäIschlicherweise der EindI'uck 
erweckt wird, ein hestimmtesRechtssubjekt sei 
Vertngspartner des späteren Kläger'S, und in 
denen daher dieser tatsächlich jenes klagt. Dieses 
Prdblem i'St weder mit der hier vOI'geschlagenen 
n'Och . überhaupt mit einer verfa'hrensrechtlichen 
Regelung Z'U lösen, hier hilft dem Kliger nur das 
materiellrechtliche Institut des Sch,ut(les des Ver­
trauens auf den äußeren Tathestand. 

Da somit die v'Orgeschlagene Gesetzesänderung 
nur die nach der 'herr,schenden Auffassung ohne­
dies gegebene Rechtslage festschre~bt, wü,ddiese 
nicht geändert; ,s'Odaß hier auCh die übergangs­
regelun'g keine Rolle spielt. 

Zur Z 32 (§ 237) 

Der herrschenden Rechtsprech,ung ist nicht mit 
Sicherheit zu entnehmen, hinnen welcher ,Frist 
der Anspruch auf KoS'tenersatz g.eltend gemacht 
werden ril'Uß, wenn die Kllage zurückgenommen 
wird, dies jed'Och nicht bei der mündlichen Ver­
handlung; ein veil der Entscheidungen sagt nur, 
der Anspruch müsse "ehestmÖßlich" geltend ge­
macht werden (MGA ZPO 13, E. 27 zum§ 237 
Abs. 3 und 4 ZPO); ein anderer Teil besagt, die 
Befristung ,des § 484 Albs. 3, sohin die Acht-Tage­
Frist, &ei ana'log am~uwenden{vgl. aaü ,E. 29). 

Es scheint s'Ohin angezeigt, diese Rechtsunsi­
ch'erheit iu beseitig,en 'Und dabei gleichzeitig die 
R!egel'Urug,den alLgemeinen Bestimmun'g,en ,des 
EntlwuI1fs .für die Entscheidung über die Kosten­
ersaozpflicht (§§ 52 his 54) anzupassen. 

Zur Z 33 (§ 240) 

Hier ist auf die Erläuterungen z,um § 43 JN 
hin:zU'we~sen. 

Zur Z 34 (§ 243) 

, Wie schon im Allgemeinen Teil erwähnt, ist 
ein Anli'egen ,des Entwurfs die vorsichtige Pi.nde­
rung des Einlassungsverfahrens von der strikten 
Mündlichkeit zu einem gewissen Maß an Schrift­
lichkeit. Smwerpunkt dieses V'Orhabens i'st die 
Neuregelung des Maihnv,erfahrens, weshalb auch 
in ,den Enläuterungenzu den '§§600 ff.die ,aH­
gemeinen Grundgedanken dieses Vorhabens dar­
gelegt sind. 

flurch .die vorgeschlagene Amtswegi~keit des 
Mahnverfahrens Jüralle nur a,u{ GeLd lautenden 
robgehege,hr;en kommt· ,eine erste 11agsatzung 
'Ohnedies nur n'Och f.ür einen vermutlich kleinen 
Teil der beim Gerich,tshof anfallenden Klagen' in 
Betracht. Auch in diesen Fällen soll dem Richter 
die Möglimkeitgegelben werden, keine erste Tag:" 
satzung anzuberaumen, sondern den Beklagten 
schriftlich zur Einlassung aufzufordern. Die 
Rechtslage w,ird damit der nach § 440 Abs. 1 f,ur 
d3:!S Bezirksgericht geltenden angenäihert. Ein ent­
scheidendes Kriterill!in für diese Ermessensent­
scheidung des Richters wird hier ausdrqcklich ge­
nannt, nämlich daß sich der Boeklagte vel1mutlich 
in den Rechtsstreit einlassen wird - W;1iS der 
Richter meist recht verläßlich albschät(len kann-, 
sodaß ,die erste 'tagsatzung nur überflü<ssigen Auf-
wand ver,ursachen würde. . 

Zur Z 35 (§246) 

Hiezu sei auf die AusfühI'lungen zu den §§ 82 
,und 83 ZPO hing.ewiesen. 

Zur Z 36 (§ 259) 

Hiezu siehe die Erläuterungen zu den§§ 2 
und 3 sowie 53 JN. 

Zur Z :37 (§ 260) 

Einem Verstoß gegen den Grundsatz ,der fest~n 
Geschäftsverteilung (wenn also beim se~ben -Ge­
richt ,ein anderer Richter entscheidet) kann grund­
sätzlich nicht mehr Gewicht beigemessen werden 
aLs einem Verstoß gegen die geseozlichen Zustän­
digkeitsregeln (daß also Üiberhaupt ein Richter 
eines anderen Gerichtes ennscheidet). 

Pi.hnliches g11t für die Besetz,ung des Gerichtes. 
W,ie sich aus § 7 a J'N ergiht, mißt das. Gesetz der 
Senatsgerichts.barkeit vom Standpu11lkt der öffent­
lichen Interessen aus kein gr'Oßes Gewicht heL 
Auch ein Verstoß gegen die Besetrlungsvorschrif­
ten soll daher zumindest keine weiterreichenden 
Rechtsfolgen haiben als' eine nicht prorogierhare 
(§104 Abs. 1, 2.JN) Unzuständigkeit. 

Anders als die. UnzU!ständigkeit können die 
Parteien einen Verstoß gegen die Besetzungsvor­
schriften und gegen die Geschälftsvemeilung ers~ 
sich,er feststellen, wenn sie vor d~ Gericht z·ur 
mündlichen Streitverhandlung eI'lScheinen, da sie 
ja eIlst dann sehen, wie und mit welchen Personen 
die Richterbank besetzt ist, die schließlich -
wegen § 412 ZPO - a:uch die !Entscheidung zu 
fällen hat. 

Zur Z 38 (§ 28t a) 

. MÜt dieser Regelung soll ein weiterer Schritt 
in die Richriung einer wohlverstandenen Verfah­
ren<Sökonomi,e getan werden. 

Die Regelung gilt beispielsweise - kraft der 
Verweisung im § 463 - im Benufungsverfahren 
für einen in erster lnstan·z aufgenommenen Be-
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welS, dieses (andere) ,gerichtliche Verfahren kann 
3lber auch zu einer anderen Vecla;hrensart ge­
hören, etwa zum Außerstreit- 'Oder Stralver:fah­
ren, oder es kann ein V.erfahren vor einem aus­
ländischen Gericht sein. 

Zur Z 39 (§ 295) • 

Photo.mechanische Wiedergaben etner Ur­
Iml1Jde .-:... sei es eine Ablichtung, sei es eine Re­
produktion einer Mikrov.erfil:mung - gewinnen 
heute mehr und mehr an Bedeutung. Die Beweis­
kraft einer ,solchen Wiedergalbe ist oft größer als 
die ,des Originals, da Fälschungen etwa an einer 
Mikroverfilmungtechnisch kaum möglich sind. 

Art. IZ 13 der R V einer A VG-Novelle 
(160 BlgNR XV. GP)' sieht d'eshaJb als Ergan­
ZlUng des § 47, der die ,§§ 292 bis 296, 310 
und 311 ZPO für das Verwaltungsverfahren re­
zipiert, eine Bestimmung ,"or, daß einer photo.­
mechanischen Wiedergabe von Akten und Akten­
bestandteilen die Eigenschaft als öffentliche Ur­
kunde in gleicher Weisezuko:mme wie demOri~ 
ginal. 

Diese Gleichstellung dürJte sogar der gelten;den 
Rechtslage entsprechen, sie ist jeden.f:alls sinnvoll 
und daher anzustreben. iDurch eine ausdrückliche 
Regelung im A VG würde sich jedoch die Gefahr 
des UmkehrschJusses für das gerichtliche Verfah­
ren ergehen. 

Durch die vorgeschlagene Bestimmung soll die 
für das AVG vorgesehene Ergänzung schon in 
die ZPO eingebaut werden. 

Voraussetzung der G1eichstellung ist eine Be­
glauhigung der Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Wiederg<llbe. Dahei kann es sich um eine Vidi­
mierung nach den §,§ 283, 284 AußStrG handeln 
oder um eine andere behördliche Beurkundung, 
der ihrerseits der Charakter einer öffentlichen 
Urkunde zukommt. 

·9ie·Gleichstellung bezieht sich <lIusdrücklich nur 
auf ,die rechtlichen Eigenschaften der Urkunde, 
vor allem auf ihre Beweiskraft als öffentliche 
Urkunde (§§ 292, 310)' und damit beispielsweise 
auch auf ihre Eigenschaft, hinreichende Grundlage 
f,w- die BewiUigung einer Exekution zu sein (§.§ 4, 
7 und 9 EO). Im ülbrigen wird durch die Bestw­
mung die freie richterliche Beweiswü,rdigung 
(§ 272) nicht beschränkt. 

Zur Z 40 (§ 3'34) 

Hiezu sei auf die Ausführungen zu den §§ 82 
und 83 ZPO hingewiesen. 

Zur Z 41 (§336) 
Durch diese Knderung soll VIOf allem die Not­

wendigkeit vel1mieden werden, einen Zeugen zu 
beeiden, wenn eine der Parteien nicht er.scheint 
und daher nicht nach einem Ver.z;icht auf die Be­
eidigung befragt werden kann. 

Der Antrag auf Beeidigung soll allerdings bis 
zur Beendigung der Vernehmung zulässig sein, da 
sich unter Umständen :erst während derselben 
herausstellt, daß eine Beeidigung der Wahrh~its­
findung dienlich sein würde: 

Zur Z 42 (§ 371) 

nie im bisherigen Ahs. 2 des § 371 festgelegte 
Swooidiarität der Parteienvernehmung hat ihren 
Urs>prung ~n der V.olisicht des Geset~gebers 
unserer ZPO, die als erste kontinentale Proz·eß­
ordnung die Parteienvernehmung mit einem den 
anderen Beweismitteln gleichen Beweiswert ein­
gefWhrt hat. Die Parteienver·nehmung als Beweis­
mittel hat sich inzwischen bestens bewährt und 
ist auch von anderen Ver.fahrensordnungen über­
nommen worden. Die praktischen Erfahrungen 
mit ,diesem Beweismittel halben schon v'Or längerer 
Zeit zu mehreren Vorschlägen geführt, die Swbsi­
diarität der Parteienvernehmungzu beseitligen 

. (VIgil. Fasching Kommentar ur 5014 f. und die 
dort angeführte Literatur). Diesen Erfahrungen 
und Vorschlägen folgend soll daher die bloß 
aushilfsweise SteLlung dieses Beweismittels besei­
tigt werden. D3imit soll jedoch keinesfalls der 
Unterschied zwischen der Befragung der Parteien 
nach § 182 und ihrer Vernehmung als Beweis­
mittel beseitigt oder auch nur verwischt werden; 
die Feststellung, welche Behauptungen die Par­
teienau.fstdlen und welche sie davon best~eiten, 
einer,seits und die Beweiserhehung über st~ittige 
Behauptungen andererseits sind weiterhin scharf 
zu trennen. 

Zur Z 43 (§ 375) 

Die Besnimmung, der·en Aufhebung vorgeschla­
gen w,j·rd, sieht vor, daß die' Partei unter Mit­
teilung der Tatsachen zu laden ,ist, über die sie 
abgehört werden so.ll. 

Nun ist einerseits gerade bei der Partei -
anders etwa als beim Zeugen oder beim Sachver­
stänqigen ~ .di'e:Sekann'tgabe des Beweisthemas 
zur Vorbereitung auf die Verhandlung meist 
nicht nötig: 

Andererseits ,führt ein v.erstoß gegen diese 
Formvorschrift oft dazu, daß die Ladung einer 
Partei zu ihrer Vernehmung,'nicht als ordnungs- . 
gemäß betrachtet und damit die WÜl1digung ihres 
Nichterscheinens nach § 381 als Verfahrensmangel 
gewertet wird, der zur Aufhebung des VeNah­
rel1JS führt. 

Die hier vorgeschlagene Aufhebung in Verbin­
dung mit der ,Beseitigung der Subsidiar,ität der 
Parteiei.wernehmung (siehe die vor.geschlagene 
Knderungdes § 371) stellt sicher; daß die Par­
teien mit der Sanktion des § 381 ZPO auch schon 
v.or der Fassung des Beweisibeschlusses, also zu der 
da.für vonges.ehenen TlaJgsatzung, gdaden werden. 
können. Das kann das' Verfahren beträchtlich 
straffen, zuma! dadurch gesichert werden kann, 
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daß schon das dem Bewe,isbeschluß vorangehende 
Rechesgespräch in Gegenwart der Parteien geführt 
wird. . 

Zu den Z 44 und 45 (§§ 377 und 378) 

Die Regelung, daß nur eine der beiden Par­
teien beeidet werden darf, verlangt vom Richter 
eine Entscheidung, mit ,der er seine Beweiswiirdi­
gung weitgehend vorwegnimmt. Diese notwen­
dige Vorentscheidung ist aus verschiedenen Gl'ün­
den ungünstig, besonde~ wenn sie durch den 
Wegfall der Suibsidiarität der P,arteienverneh­
mung unter Umständen in ein früh·eres Sta.dium 
der münd1ichen Str:eitverhandlung verlegt würde. 

Zur Z 46 (§ 397 a) 

Damit würde nur ausdrücklich festgeschrieben, 
daß bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen 
(Rechtzeitigkeit und Z,lllässigkeit des Wider­
spruchs) das Versäumungsurteil auch dann aufzu­
heben ist, wenn heide Parteien nicht erschienen 
sind; erstdanam ist das Ruhen des Verfa,hrens 
festzustellen. . 

Die Zustellung einer Auslferti~ung des besag­
ten Aufhebungsbeschlusses soll unterble~ben, weil 
i,hrer einerseits ,die Rechtssicherheit nicht bedarf 
und anderer,seits d~mit eine manipwative Erspar­
nis 'bei Gericht eintritt. 

Da hier im wesentlichen nur die bestehende 
Rechtslage festgeschrieben wird, hat diesbezüglich 
auch di,e Oibellgangsregelung keine Bedeutung. 

Zur Z 47 (§ 398) 

Der Widerspruch gegen ein Vensäumungsurteil 
nach § 397 a ist zunächst mit ,dem KSchG nur 
für die Fälle des .mündlichen Einlassungsverfrah­
rens vorgesehen worden. 

Mit der' Neuordnung des Mahnverfahrens 
(§§ ,600 ff.) w,illd ,aus ,den dort erläwnennen Grün­
den der Widerspruch auch für ;das schrrftI.ich,e Ein­
la!ssungsverfa:hren in Form des bedingten Zah­
lungshefehls und des Einspruchs dagegen vonge­
sehen. 

Es wül"de eine unsachliche Verschiedenhehand­
lunggleichgelagerter FaUgruppen bedeuten, wenn 
dieser Rechtshehelf bei ,dem Versäumung<surteil 
nach § 398 weiterhin nicht gegeben wäre, zumal 
nach der vorgeschlagenen Änderung des § 243 die 
ellste Tagsatzung auch außerhalh des Mahnverfah­
rens häufi,g ennfallen wird, sodaß der Verfahrens­
:vblauf 'his zur Präklusion dem Mahnverfahren 
völLig ,glieicht: Der BekJ:vgte ihekommt ,einen Ge­
richtsbeschluß, mit dem ihm eine bestimmte Frist 
bekannngegeben wird, hinnen deren er schriftlich 
zum Begehren des KJägers StelLung zu nehmen 
hat. 

Zur Z 48 (§ 414) 

Die aufzuhebende Bestimmung wird durch die 
Neuregelung der Kostenfestsetzung (§§ 52 und 
53) überflüssig. 

Zur Z 49 (§ 417) 

1. Die Änderungen der Z 1 des Abs. 1 
(Ht. a) 'FoIgen aus der Aufhebung der See- und 
Betgger~chtsballkeit (siehe die Ausführungen zu 
den §§ 2 und 3 sowie 53 JN) .. 

2. Die Gerichte trifft nach dem § 35 Albs. 3 
und dem § 59 Abs. 3 der ersten AVPStG die 
Pflicht, ,endgültige genichtliche Entscheidungen, die 

. den Pellsonenstand eines Menschen ,betreffen, dem 
hie~ür zuständigen Standesbeamten mitzuteilen. 
Aus § 30 PStG ist zu erschließen, daß die Ge­
richte hiebei verpflic..~tet sind;. eine Ausferti,gung 
ihrer Entscheidung zu übersenden. Die vorge­
schlagene Änderung soll nunmehr klarstellen, 
welche Angaben das Urteil 1Z'U.entharlten hat, 
damit der StandeS'be~mte die Beziehung des Ur­
teiles zu dem von ihm beurkundeten Vorgang -
hinsichtlich der Nämlichkeit der lbetroffenenPer­
sonen - sich'er pl'üfen kann. Dies ändel't freilim 
nichts daran, daß das Gericht seiner Mitteilungs­
pflicht nach den Vorschl1iften des formalen Per­
sonenstandsrechts ,er,st dann nachgekommen ist, 
wenn es über die im Urteil gemachten Angaben 
hinaus weitere ihm bekannte AngaJben zu dem 
Vor,g.ang dem Standesbeamten mitgeteilt hat. 

3. Die heiden letzten. Sätze des Ahs. 2 sind 
"praktisch bedeutungslos" geworden (vgI. Fa­
sching Komrrten<tar III 800 Anm.6); e,s wird 
daher ihre Aufhebunlg vorgeschLagen. 

Zur Z 50 (§ 423) 

1. Mit .den Änderungen des Albs.2 (Ht. a) soI! 
einerseits eine weitere FristenvereilJ,heitlichung 
(siehe die Ausführungen zu den §§ 82 und 83 
ZPO) erreicht und andererseits auch hier den zur 
Aufhebung des § 151 ZPO dargestellten Erwä­
gungen zum Durchbrum verholfen werden; lem:­
tes dient überdies der Verfahrensökon'Ümie, weil 
damit ein weiterer Rechtsstreit vermieden wer­
den kann. 

2. Liegt die Notwendigkeit derErla~sung eines 
Ergänzungsurteils auf der Hand, so ist es unöko­
nomisch, daß dieses nur nach vorhergehender­
mündlicher Verhandlung erLassen werden kann 
(widnigenfalls es an einer Nichtigkeit nach § 477 
Albs. 1 Z 4 ZPO leidet - siehe Fasming Kom­
mentar III 820 Anm. 6 sowie MGA ZPO 13 E. 6 
zum § 423 ZPO). Dem 'soll durch die vorgeschla­
gene Änderung ahgeholfen werden. 

Zur Z 51 (§ 445) 

Diese Bestimmung ist totes Recht und soll 
.dalherals ,ülberflüssig aufgehoben werden. 

Zur Z 52 (§ 446) 

Diese Änderungen folgen aus der Aufhebung 
der See- und Berggel1ichtsbankeit (siehe die Aus­
führungen zu den §§ 2 und 3 sowie 53 JN). 
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Zur Z53 (§ 457) 

Mit dieser Au<fh~bung wird den Anforderungen 
der Praxis Rechnung getragen, die Bewe~sführung 
durch Parteienv,ernehmung auch im Besitzstö­
nungsverfahren zuenmögLichen. 

Zur Z 54 (§ 460) 

Die' Amhe/bung dieses Vel'lbo.ts der Wiederein­
setzuIJ.g· in den vorigen Stand wrrd aus ähnLichen 
Erwägungen vo.rge.schlagen, wie sie zu den §,§ 151 
und 423 dal1g,estellt sind. 

'Gerade im Z~s~mmenhang mit der Albwicklung 
von Bestandverträgen i~t die Besitzstörungsklage 
o.ft das einzige Mittel, sich gegen ~genmächltig­
keitdurchzusetzen, weil ein Rechtsanspruch und 
damit eine petito.I1ische Klag·e nicht mehr gegeben 
~~ . ' 

Auße·rdem werden mit der vOl1geschlagenen 
Aufhebung jegliche Zweifeldanü<ber aus der Welt 
geschafft, daß (aJUch) im Besitizstönungsverfahren 
ein Wliderspruch geg,en einen SäumniJsendJbeschluß 
zulässig ist. 

Zur Z 55 (§ 468) 

Ents.prechend einem wiederho.lt erhobenen be­
rechtigten Anliegen So.wohl der Richterschaft als 
auch der Recht.sanwaltschaft So.ll die Berufungs­
mitteilung zu einer Berufungsbean1two.rtiung aus­
gebaut werden. Damit würde einenc;eitJS das recht­
liche Gehör des Berufungsgegners vetibessert und 
andererseits die Gleichstellung mit den Gegen­
schriften im erst- und drittinstanzlichen Verfah­
.ren her1beigefühl't. 

Zur Z 56 (§ 469) 

Di~se Äinderurug ,fo.lgt aus der des § 468. 

ZurZ 57 (§ 474) 

Die 1m § 471 Z 3 ZPO angeispro.chenen Män­
gel hetreffen "E1"klärun:gen<' hzw. "so.nstige Vor­
bringen", die vo.n der vo.rgeschlagenen Ergän­
zung des§ 84 ZPO ,erfaßt sind (Isiehe ,di~e Erlä ute­
run?;enzum § 84 ZPO - 1it. ib). 

Die :gegenständliche Änderung ist sohin eme 
Io.gische, klar.stellendeKonsequenz damus. 

Zur Z 58(§ 475) 

Du·rch die vo.rgeschJagenen Änderungen zur 
Z urückdrängung von Z uständigkeitlStStreitigkei ten, 
vor allem durch ,die Sanierung auch einer un­
pro.ro.galblen Unzuständigkeit (§§ 104 Albs. 3 JN, 
240 ZPO), wird es nur selten vOl'\kommen, daß 
eine U11ZIUständigkeit als Nichti?;keitsgrunderst 
im Berufungsverfahren geltend gemacht oder von 
Amts wegen wah~geno.mmen wird. 

Für die denno.ch vorkommenden Fälle So.ll 
auch hier dem Gedanken zum Durchbruch ver­
holfen iWerden, daß hereit·s erbrachter Prozeß­
aufwand möglichst nicht vernichtet werden so.lI, 

so.daß also. auch in einem so.lchen Fall das Ver­
fa'hren nicht fü~ nichtig erklärt und die Klage 
zupückgewiesen, sondern die Rechtssache dem zu­
ständigen Erstgericht zugew,iesen. werden so.llte. 

Derzeit besteht in diesen Fällen dafür keine 
Möglichkeit, da die Rechtsprechung weder einen 
Antrag auf überweisung ~n. das zuständige, .Ge­
tkht nach § 2.61 Albs. 6 zuläßt - nicht einmal 
im larheillsgerichtlichen Verfahren - no.ch den 
§ 475 ,Albs. 2 anwendet, der vOl'sieht, daß das 
Berufungsgericht die Sache von Amts wegen dem 
zuständi'genErstgericht zuzuweisen. halbe; das 
zweite wird daraus ahgeleit.et, hier sei nur der 
Fall gemeint, daß das Erstgericht zu Unrecht 
einer in erster Instanz erho:benen Unzuständig­
kei~einrede nicht Fo.lge gegeben habe, also. der 
Fall des § 471 Z 6. Durch die ausdrückliche Auf­
nahme auch ·der, Z 5 und 7 des § 471 w,ird klar­

. gesteUt, daß die hier in Rede stehende Bestim-
mung ,auch dann gilt, wenn die Zuständi~keits­
frage in erster Instanz Ülberhaupt nicht erörtert 
worden 'war und die Unzuständ~gU~e.it erst (als 
Nichti,gk~itsgI1Und) in der Berufung geltend .ge­
macht oder v·o.rn Berufungsgericht vo.n Atmts 
wegen wahrgenommen wird. 

Zur Z 59 (§ 477) 

1. Dieunt·er lit. a vo.rgeschlagene Änderung, 
gehört zur Zurückdrängung ,"o.n Zuständigkeits­
stir,eilligkeioen, 19ielhedazu dieBr!. zum ,§ 43 JN. ' 

2. D~e unter lit. b vo.rgeschlagene Änderung 
fo.lgt aus ,der des <§ 468. . 

3. Der neue Albsatz (lit. c)ergänzt die zum 
§ 260 vo.rgeschlagene Änderung. Im allgemeinen 
wäre nach dieser Bestimmung ein Fehler in der 
Gerichtshesetzung schon während desVel1fahrens 
el1ster Instanz saniert. Sollte dies 3lusnahmsweise 
nicht der Fall sein, So.ll eine Entscheidung durch 
den Senat .an SteUedes Einzelrichters keinesfalls 
aufzuheben sein. 

Zur Z 60 (§ 478) . 

Diese Bestimmung wird pr,aktisch nie ange­
wendet, sie verzögert aber .~' durch die N ot­
wendigkeit, das Verstreichen der Frist ahzuwir­
ten - die Fornführung des Verfahrens in erster 
Instanz .. Es ,wird daher die AufheibUng der Be­
soimmung vorgeschlagen, zumal da den Parteien 
kein nennenswertes Interesse zugebilligt werden 
kann, nicht mehr vo.r dem Erstgericht zu ver­
handeln. Der Entwurf fo.lg.t damit auch einem 
Vo.rschlag der Ar1beitsgruppe Zivilverfahren. 

Zur Z 61 (§ 479 a) 

Die EiIlif>üJhrunlg ,des Begriffs .oer ,Berufungsbe­
antWo.rtung fo.lgt aus der Änderung des § 468. 

Zur Streichung der See- und Bergrechtssachen 
ist auf die Erl. zu den §,§ 2 und 3 sowie 53 JN 
hinzuweisen. 
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Zur Z 62 (§ 482) 

Diese Änderung folgt aus der ,des § 468: 

Zür Z 63 (§ 483) 

U~ .eine einifache unld kosten sparende nicht­
streitige Erledi~ng ·der Rech,tssache :!Juch noch 
im Berufun~verfahren zu ermöglichen, sollen 
die Klalgsriicknahme und ,die Vereinbarung des 
Ruhens des Verfahrens ·auch noch w~hrend des 
Berufungsverfahrens möglich sein. 

Das Ruhen des. Verfahrens ,soll nicht ·nur bei 
ausdrücklicher Vereinbarung der Parteien ein­
treten, sondern auch dann, wenn sie ,durch ihr 
Nichterscheinen sch1üssigeine derartige Verein­
barung anzeigen (I§ 170). 

Die Klag.sriicknahme ~st ~ so wie ,im Vel'fah­
ren erster Instanz - an di,e Zustimmung des Be~ 
klagten oder an den Verzicht IMbf den Anspruch 
gebunden. Sie kann sich seLbstverständlich nur 

'auf denjenigen Teil des Streiügegenstandes er­
strecken, der Gegenstand des Berufungsverfahrens 
ist, nicht jedoch auf einen solchen, über den be­
reits mit demlEr,sturteil - mangels Anfech­
tung - rechtskräftig· aJbgesprochen worden ist. 
Andet-s als ,bei ,der jetzt schon geltenden ver­
gleichbaren Regelung des ,§ 79 Abs. 1 der L DV­
BheG soll jedoch ,aus Gründender Rechtssicher­
heit durch eine gecichtliche Entscheidung festge­
stellt werden, in w,elchem Umfang das Erstur­
teil außer Kraft tritt. 

Zur Z 64 (§ 484) 

Durch diesel\nderungen lSoll die K!ostenbe­
stimmungsregelung für das Berufungsverdiahren 
der vorgeschlagenen allgemeinen Neuregelung in 
den §§ 52 Ibis 54 ZPO angepaßt werden. 

Zur Z 65 (§ 489) 

Die' aufzuhebende Best1immung ergänzt bloß 
die derzeiti,ge Regelung der §§ 377 und 378, daß 
nur eine der heiden Parteien beeidet werden darf. 
Die Aufhebung dieser Regelung durch die vorge­
schlagenen l\nderungen der§:§ 377 und 378 
macht auch den ,§ 489 überflüs&~g. 

Zur Z 66 (§ 491) 

Da nach dem vorgeschlagenen neuen Abs. 3 
des § 483'hei Nichterscheinen beider Parteien das 
Verfahren nach § 170 I'uhen soll, war die hier 
vorgesehene Regelung auf den Fall einzuschrän­
ken, daß !bloß eine der heiden Parteien ausbleibt. 

Zur' Z 67 (§ 492) 

Die l\n'derung des ,zweiten Satzes des Abs. 1 
folgt aus dem Ausbau ,der Berufungsmitteilung 
zur Berufungsibean twortung. 

Der letzte Satz des A'hs. 1 ist überflüssig, da 
nach dem vorgeschlagenen§ 78 Abs. 2 Rechts­
ausführungen grund'sätzlich 7Julässig sein sollen. 

Zur Z68 (§ 495) 

Hiezu gilt da's zum § 474 ZPO Gesagte sinn-
gernäß. . 

Zur Z 69 (§ 496) 

Eine Aufhebung des E11Sturteils durch das Be­
rufungsgericht und ,die Zurückvel1WeisuIlJg der 
Sache an das Ersügericht hedeuten in der Re,gel 
eine empfindl'iche Verzögerung des Verfahrens. 
Durch die vorgeschl?-gene l\nderung soJll deshalb 
erreicht wer,den, ,daß ,die Berufungsg,erich,te in wei­
terem Umfang .als bisher da,s Verfahren selbst 
ergänzen und in der Sache selbst entscheiden. 

Das soll dadurch bewirkt werden, daß 
1. die Bestimmung ,imperativ ,gefaßt wird 

("hat" statt "kann") und 

2. dies nicht erst dann gelten soll, wenn da­
durch vermutlich Verfahrens aufwand er­
spart wird, sondern ,schon dann, wenn da­
durch vermutlich kein Verfahrensmehrauf­
wand entsteht. 

Da die Bestimmung nun zwingend ,ist, kann 
allerdings der bisher angeführte andere Fall, daß 
nämlich heide Parteien ühereinsdmmendeinen 
diesbezüglichen Antrag stellen, nicht aufrechter­
halten werden (daß das "kann" Ibisher tatsäch­
lich eine Ermessenslbestimmung war, sodaß das 
Berufungsgericht trotz des ühereinsümmenden 
Antrags die Sach'e an das Erstgericht zurückver­
weisen ~onnte, erg~bt ,sich schon a'us dein Ver­
gleich mit dem g,eltenden § 478 kbs. 4). Soweit 
es vertrellbar ist, wird das Berufungsgericht ohne­
dies von Amts wegen das Verfahren zu ergän~ 
zen und in der Sache seLbst zu e'ntscheiden haben. 

Der Aufwand, der dadurch für die Berufungs~ 
. gerichte entsteht, wird meist dadurch vermin­
dert (und d'aiher Il!ichtgräßer ,als ,de,r Auf,wand, 
einer Verfahl'enS,cl1gäIl!zuiligin ieti~ter InsitaIllZ ,sein), 
daß der vorgeschlagene § 281 a es oft ermög~ 
lichen wird, den sehr oft vorkOmmenden Man~ 
gel an Feststellungen ohne Beweisw,iederholung 
zu beheben. 

Zur Z 70 (§ 500) 

Die l\nderung der Fälle, in denen das Beru­
fungsgericht über den Streitwert ahzusprechen 
hat, und der Beträge, die dabei maßgebend sind; 
erg~bt sich aus der zum § 502 vorgeschlagenen 
l\nderung der Bestimmungen über die Zuläs­
sigkeit der Revi'sion. 

Zur Z 71 (§ 501) 

Seit lärigerem wird eine erhebliche Anhebung 
der Bagatellgrenze diskutiert, zumal da sie zur 
Zeit der Schaffung der Z1'O etwa dem durch­
schnittlichen Monatsgehalt eines Dienstnehmers 
entsprochen hat. Bedenken dagegen ergeben s,ich 
unter dem Gesichtspunkt, daß damit in zu gro-
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ßem Umfang das Ersturt:eilpraktisch völlig un­
überprüfbar würde. 

Die vorgeschlag,ene Regelung. mildert den 
a,brupten übergang von dem sachlich unÜJber­
prufibaren Bagatellurteil zu einem 'V.oH anfecht­
baren Urteil durch eine' phergangsstufe, in der 
das Urteil wohl sachlich überprüf bar ist, jedoch 
nur aus dem - wohl wichtigst,en- Revisions­
grund nach § 503 Z 4. 

ALs zusätzLiche Vereinfachung für das Beru­
fungsverfahren wird vorgeschlag,en, daß das Be­
rufungsgericht nicht an einen Antrag auf Anbe­
raumung einer HerufungsverhandLung gebunden 
sein soll. Gerade dann, w,enn nur di'e ,rechtliche 
Beurteilung der Sache in Frage steht, ist eine 
mündliche V;erhandlung meist nicht notwendig. 

Für die Beurteilung des Streitwertes soll in 
diiesen Fällen grundsätzlich - so wie nach der 
schon g,eltenden Regelung des ,§ 501 - die Be­
wertung des Klägers maßgebend sein. 

Zur Z72 (§ 502) 

Die Belastung des OGH in Zivilsach.en ist 
stark gestiegen, trotz der Anhebung der Revi­
sionsgrenze über die bezirksgerichtliche Wert­
grenze durch das BG BGBL Nr. 291/1971 hat 
die Anzahl der auf jedes Mitglied des OGH 
entfallenden \Entscheidung,en so ,zugenommen, 
daß hei hinreichend gründlicher Befassung mit 
jeder einzelnen Sache einschließlich der Ausf,er­
tigung der Entscheidung der AnfaLl die Zahl 
der möglichen Erledigungen Ülbersteigt. D~e FoLge 
wäre entweder ein Rückgang der Qualität der 
Entscheidungen des OGH oder ein Anwachsen 
der Rückstände und damit der - derzeit noch 
erfreulich kurzen - Zeit, d1e die Erledigung 
durch den OGH erfordert. Beides muß unbe­
dIngt vermieden werden. Die zwei möglich,en 
Weg'e sind eine Einschränkung der Anruf bar­
keit. de1s. OGH oder eine namhafte V,ermehrung 
sein~r Mitglieder. Der zweite Weg ist kaum gang­
bar, er widerspräche nic.'t nur dem Gebot äu­
ßerster Sparsamkeit bei den Staatsausgaben, son­
dern beschwür,e auch wieder ,die Gefahr eines 
Qualitätsverlustes in anderer Hinsicht herauf: 
Einerseits ist die Anzahl der Richte.r, die sich ge­
rade für die Aufgabe eines Höchstrichters eignen, 
begrenzt, andererseits wär,e bei einer Vel1mehrung 
der; Senate Dive1'1genzen ihrer Rechtsprechung 
kauun noch erfolgreich ~u Ibegegnen. Das liefe 
aber gerade der wohl wichtigsten Aufgabe des 
OGH zuwider, die Einheitlichkeit der Rechts­
anwendung zu sichern. 

Nach allgemeiner Auf.fassung b1e~bt daher nur 
der Weg einer weitergehenden Revisionsbeschrän­
kung. A'Ls ,dem geIbenden ,Syst'em eu!tspr,ech'end 
wird da,bei aus verschiedenen Gründen einer Er­
höhung der für die Zulässigkeit der :&evision 
maßgebenden Wertg1'1enzen ohne grundsätzliche 
Umgestaltung der einschlägigen Bestimmungen 

der Vorzug gegeben. Da,für spricht vor allem die 
Konsequenz des ·schon in dem Vorschlag einer 
Knderung des § 501 ausgedrückten Gedankens, 
zwar nicht die Bagatellgrenzeauf 10000 S an­
zuheben, a:ber doch bis zu diesem Streitwert schon 
die Anfechtung der erstgerichtlich,en Entscheidung 
weitg,ehend einzuschränkien. Der Entwurf schlägt. 
also vor, die Untergrenze der Zugänglichkeit des 
OGH, die nach der derzeitigen Fassung des 
§ 502 Abs. 2 die Bagatellgrenze ist, auf 10000 S 
anzuheben. Das rst auch ein Betrag, bis ZJU dem 
Streitwert und Vel1fahrensaufwand in einem be­
'sonders ungünstigen Verhältnis stehen. 

Dre Gren7ie des § 502 Aibs. 3 für die Anfech­
tung uberein&timrnender Entscheidungen soll von 
60 000 Sauf 100 OOOS angehOlben werden. 

. Als ergänzende Maßnahme sieht der Entwurf 
schli:eßlich die Trennung des aibändernden und 
des bestätig,enden 'teils der Berufungsentscheidung 
vor: Abweichend von der vom Judi:kat 56 (OGH 
8. DeZJember 1951 SZ 24/335) iausgehenden :&ech,t­
spI1echung, daß lauch :der be&t~cigen.de 'telleinerruur 
teilweise hestätig,enden Entscheidung nicht unter 
§ 502 Ahs. 3 fällt, also schon bei einem Wert 
von mehr als 2 000 S anfechtbar ist, soll künftig 
der bestät~gende Teil erst anfechobar sein, wenn 
er - für sich allein -die Grenze von 100000 S 
übersteigt. Der Einwand, daß dann der OGH 
gehindert s'ein könnte, ,die angefochten,e iEnt­
scheidung in jeder Richtung zu prüfen~ schlägt 
wohl nicht durch, weil eine Teilrechtskraft, an 
die der OGH gebunden ist, schon Jetzt eintre­
ten kann und auch - wie sich aus veröffent­
Lichten Ent5cheidungen er,g~bt - oft tatsächlich 
eintritt. 

Dadurch ergibt sich übeI1dieseine wesentliche 
Vereinfachung sowohl der Fassung als auch des 
Inhaltes der Regelung: Eine Revisionist über­
haupt nur zulässig, wenn die damit g.eltend ge­
mach,te iß.esmwerde 10 000 S ühers'tleigt, und wen,n 
sie sich gegen eme ibestätigende Entscheidung 
oder den bestät1g,enden Teil einer solchenrich­
tet, ,erst dann, wenn deren 'bzw. dessen Wert 
mehr als 100 000 S beträgt. . 

Die Vereinigung der österreichischen Richter 
hat vorgeschlagen, diese Gr,enzen und die des 
§ 501 Ahs. 1 (neu) mit 15000 S ibtzw. 150,0000 S 
festzusetzen; dies würde nicht nur stärker den 
OGH entlasten, sondern auch die zweite Instanz 
aufwerten und damit stärken und schließlich 
noch die erste Instanz entlasten. Der Entwurf 
folgt dem jedoch nicht, da dies hei einer der~ 
anügen neuen Rlegeltmg ein zu weit g,ehender 
Schr,itt wäre. 

Zur Z 73 (§ 506) 

Hier sind bloß Folgeänderungen erforderlich: 

Ihs Zitat im Abs. 1Z 2 wird durch die Neu­
fassung des § 502 Abs. 2 unrichllig. Aus Anlaß 
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dieser notwendigen Folgeänderung wird die V.er­
weisung aufgelöst. 

Der Abs. 3 spr,icht vom "Wert einer Ba,gatell­
sache"; die Neuregelung im § 502 ZPO macht 
hier ebenfalls eine Anderung nötig. Sie erfolgt 
weiterhin durch Verweisung, um nicht im Fall 
einet Wertgrenzennovelle ei,n'e weitere Bestim­
mung ändern zu müssen. 

Zur Z 74 (§ 510) 

Der OGH hat wiederholt beklagt, daß ihn das 
geltende Recht besonders bei den Revisionsgrün7 
den der Man~elhaftigkeit und der Aktenwidrig­
keit zu einer sehr umfangr,eichen Begründung 
seines Urteils nöüge. In der Tat, macht der 
bloß referierende Teil höchstg,erichtlicher Ur­
teite in solchen Fällen ,einen nicht unbeträcht­
lichen Teil des Begründungstextes aus. 

Gerade die Erledigung die'ser Revisionsgründe 
ha,t meist mit der Hauptaufgabe d.es Höchstge­
richtes wenig ZIU tun und stößt auch auf wenig 
allgemeiDJes Interesse, zJUmal da sich hinter den 
Ausführung,en zu diesen Revisionsgrunden sehr 
OIft der Versuch vel1birgt, die Beweiswürdigung 
der Unterinstanzen allJZiUgre1fen. 

Durch die vörgeschla;g,ene Ergänzung des § 510 
soll dem OGH di'e Möglichkeit gegeben werden, 
seine Entscheidungen aUif die Stellungna;hme zu 
aufgeworfenen Rechtsfragen zu konzentrieren 
und· sie nicbt mit Fragen derAibgrenzung zur 
Anfechtung der ß.ewe,iswürdi~ung zu belasten. 
Zu den Rechtsausführungen, die nach der vor­
geschlagenen Fassung vom OGH erwartet wer­
den, gehören allerdings nicht nur materiellrecht­
liche Ausführungen (zum Revi'sionsgrund des 
§ 503 Z 4), sond,ern auch solche zu verfahrens­
rechtlichen 'fragen, die bei der Be,handlung von 
Verfahrensrügen zu beantworten sind. 

Zur Z 75 (§ 514) 

Diese Anderung ist e.ine Folge der vorgeschla­
g'enen Aufhebung des § 51 Abs. 2 (siehe di'e Er­
lä.uterungen hiezu). 

Zur Z 76 (§ 516) 

Das im zweiten Halbsatz des § 516 emhaltene 
prozessuale Erfordernis, vor Anfechtung der im 
ersten Halbsat,z dieser Bestimmung genannten 
Beschlüsse durch Rekurs noch deren Abänderung 
beim Gericht!>hof beantr,agen zu müssen, hat zu 
v,ielen Unklarheiten g,eführt und soll aus Grün­
den der Verfahrensvereinfachung entfallen. 

Da der Inhalt des ersten Halbs~tzes auf eine 
entbehrliche Wiederholung des § 514 Albs. 1 
hinausläuft; war die g,esalITlte Bestimmung aufzu­
heben. 

Zur Z 77 (§ 519) 

Hebt das Berufungsgericht das Ersturteil mit 
Beschluß auf und wird dieser nach § 519 Z 3 

angef.ochten, 00 kann der OGH nach der der­
zeitigen Rechtslage auch dann keine Samentschei­
dung fällen, wenn er die Rechtssache - en,t­
gegen dem: Berufungsgericht - für spruchreif 
befindet; er kann nur den Aufhebungsbeschluß 
aUifheben und dem Berufungsgericht neuerliche 
Bntschddung ü1ber die Blerufung, und zwar eben' 
eine Sachentsch,eidung, auftragen, die - aller . ., 
dings meist nur theoretisch' - selbst wieder 
anfechtbar wäre. 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung wird der 
OGH in die Lage vers,etZt, in ,einem solchen 
Fall gleich eine ibschließende Sachentsch'eidung 
zu fällen. Dadurch, daß der Rekurs gegen einen 
solchen Aufhebungsbeschluß - gleich der Revi':: 
sion - zweiseitig gestaltet wird (siehedenvor~ 
geschla~e,nen § 521 a), wird durch die hier vor­
geschlagene Neuregelung das rechtliche Gehör 
des Rekursgegners nicht verletlJt, er hat die Mög­
lichkeit, dem OGH seine Argumente für die 
Richtigkeit der berufungsgerichtlidIen Ent,sc.1,.ei­
dung (oder einer von ihm angestrebten anderen 
Entscheidung) vorzutragen. 

Zur Z 78 (§ 520) 

Die Novelle BGBl. Nr. 291/1971 ,hat dein 
§ 506 e:inen weiteren Absattz a;ngefügt. Die hier 
im § 520 enthaltene Verweisung auf den § 506 
letzter Absatz ist 'daher unrichtig gewor1den; ge­
meint ,ilst nach wie vor der zweite Absatz des 
§ 506. 

Zur Z 79 (§521) 

Es ist herrschende Rechtsprechung, daß der 
§ 464 Albs. 3 für das Rekursverfahren ausschließ­
lich dann gilt, wenn Gel1ichtshoflbeschlüsse ange­
fochten wer,deu; für Anfechtungen von bezirks­
ger.ichtlichen Beschlüssen ist ,der §. 464 A'bs. 3 
sohin nich,t anZiuwenden (vgl. MGA ZPO 13 E.13 
zum § 464 ZPO). 

Dies hat w,iederholt zu unbefriedigenden Er­
gebnissen geführt, weS!halbdie hisherige Regelung 
des § 521 Abs. 3 so gefaßt werden soll, daß sie 
künftig auch für das bezirksgerichtliche Verfahren 
gillt. 

Zur Z 80 (§ 521 a) 

Es ist wiederholt als zumindest nachteilig an­
gesehen worden, daß dem Gegner ,des Rekurs­
werbers nicht di,e Möglichkeit gegeben ist,Geg,en­
argumente ins Treffen zu führen. Als besonders 
unerträ.glich ist dies in jenen Fällen empfunden 
worden, ,in denen in einer kontradiktorischen 
Sache zwar eine Endentsche~dung ergeht,diese 
aher infolge ihrer Entscheidungsart als Beschluß 
nur mit Rekurs angefochten werden kann (End­
beschluß und Beschluß, mit ,dem eine Klag,e nach 
Eintritt der Stre.itanhäng,igkeit ZlUrückgeWliesen 
wind). In diesen Fällen soll auch der Rekurs­
gegner gehört werden. Weiter muß das rech1lliche 
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Gehör umsomeihr ·deI1j.eni~en lPar:te.ig,ewahrt wer­
den, die sich .gegeneine ,durch ,den Rekurs ange­
strebte endgültige Versagung des Rechtsschutzes 
zur Wehr setzt,die Zweiseiti~eit So.ll also. auch 
für den Fall vOl1ges-ehen werden, . daß ·die Ab­
lehnwng einerd~e9bezüglichen Pro.zeßeinrede an­
gefochten Wlird .. Schließlich· soll der Rekur.s in 
den Fällen zweisei,tig sein, in denen über den 
RekurhS tei;J1Je . tür ,den Rochtsstrei't!1ichtungwei­
sende, ,die Unterger,ichte bindende Entscheidung 
des OGH zu eI1g,ehen hat (§ 519 Z 3). 

In entsprechender Anwendung ·des § 520 Abs. 1 
loetzter Satz· kann die Rekursbeantwo.r'tung mit­
tels Schriftsatzes o.der durch Erklärung zu ge­
richtlichem Protokoll angebracht werden. D.ie 
Verweisung auf den § 464 A'bs. 3 stellt für den 
Bereich' der Vertahrenshilfe 5Ücher, ,daß auf den 
Rekurs und ·die Rekursbeantwortung die glei. 
chen Rechtsg.11Undsätz,e anzuwenden sind (vgI. 
§ 521 Abs. 3). 

Im übrigen sollte ~ber die Einseitigkeit ,des 
Rekursverfahrens schon aus Gründen der Ver­
falhrensökonomie 'aufrechterhalten werden, zu­
mal in den 50nstigen Fällen auch die aus ,der Sicht 
des beiderseitigen ,Gehörs erhobenen Bedenken 
zumindest von wesendich ßeringerem Gewicht 
sind; ,dies schon deshalb, w.e~l in ·den hier in 
Rede stehenden· so.nstigen Fällen die die Rechts­
sache in -der jeweiligen Instanz abschließende 
Entscheidung wohl mittels eines zweiseitigen 
Rech·tsmitJtels 'ang·efo.chten wer·den kann. 

Zur Z 81 (§ 522) 

Die Einfügung Ides' Einspruchs gegen einen 
Zahlungsbefehl und ,des Widerspruchs gegen einen 
in' Recht9kraft erwachsenen Zahlung,sbefehl ~m 
Abs. 1 folgt aus der vorgeschlagenen Neuord­
~ungdes Mahnvet1fahrens (§§ 600 ff., Ibeso.nders 

. 60~, 605 Ahs. 2 und 606) .. 

: Die ErgätllZiUhg des Abs.2 nimmt nur auf den 
vorgeschlagenen § 521 a Bedach,t. 

Zur Z 82 (§ 527) 

Die Erhöhung des Betrages von 2 000 Sauf 
10000 S folgt aus der zum § 528 vorgeschlagenen 
Erhöhung der Revi.sion'Srekursgrenze auf ,diesen 
Betrag, die ihrerseits nur ,die Rekursregelung der 
Revisionsregelung ('§ 502) gleichstellt. 

. Bei dieser Gelegenheit So.ll die Regelung auch 
inso.fern mit der für das Berufungs- bzw. Revi­
sio.nsverfahren geLtenden des § 500 in überein­
stJimmunggdbracht werden, all') es nicht mehr in 
dem - Ülbel'ldies undeterminierten - Ermessen 
des Ger.ichtes liegen So.ll, ob es eine so.lche Bewer­
tung ausspricht und damit eine weitere Anfech­
tung a'bschneidet. 

Zur Z 83 (§ 528) 

!Die wesentlichste Knderung <ist hier die An­
hebung der Revisionsrekursgrenze des Ahs. 1 

Z 5 von 2·000 'Sauf 10000 S. Damit Wlird ,die 
übereinstimmung mit der Reg.el'llfiigfürdie Revi­
sionim ,§ 502 Atbs. 2 iherg,es.teHt {siehe dj,e Ed. da­
zu). So. ·w;~e für -die Zulä·ssigk,e.irt: der Rev,iS1ro.n soll 
alUch 'hi,er künftig nicht ,der ~esam;te Streitwert 
maßgehend ,sein, über ,den ·die21weite InstanlZ ,ent~ . 
schieden hat,so.ndern der Streitwert desjenigen 
Teiles der Rekursentsch.eidung, der angefochten 
w~rd. . 

Da für die Zulä9sigk,~t des Rev.isio.nsr.ekurses 
künftig ,der Wert ·des vo.n ,der Anfechtung he­
troff·enen T,eiles des Streitgegenstandes maßgebend 
sein 50'11, muß auch für ,den Reokurswe1'lber eine 
dem § 506 Abs. 1 Z 2 nachgebildete Bewer.tungs­
pflicht vorgesehen werden. 

Durch' die· Rezeption des § 502 Atbs. 5 soll 
schließlich eine wiederho.lt beklagte Lück·e der 
RevisionsrekiUrsr~elung geschlo.ssen wer,den. 

Wegen ·dieser AnreicheruDg der Regelung soU 
schließlich ,deren übersichtlichkeit dadurch v,er­
besgert werden, daß .der biJsherige Albs. 1 ,in 2lwei 
Albsätze geteilt wird. 

Zur Z 84 (§ 528 a) 

Die Vereinfachung in der schrifdichenBegrün­
. dung seiner Urteile, die ,dem OGH seine Arheit 
erleichtel1n .soH, ,ist ,umsomehr hei iBes,dulüssen 
angebracht. 

Zur Z 85 (§ 549) 

Das Man.datsv,erfahren (einschließlich des 
WechseLmal1ldatsverfahrens) ist nach § 549 Abs. 2 
derzeit ·der eil1l2lige FaU, in dem die Verjährung 
von Amts. wegen, also. auch o.hne Einre·de des 
Beklagten, wahrzunehmen ist. Dies führt sehr 
o.ft zu ,Belastungen für den Kläger (der darzutun 
hat, warum die Verjährung eben no.ch nicht ein­
getreten ist) un,d für das Gericht, die sich in den 
meisten Fällen nachträiglich als überflüssig her­
ausstellen. Auf Anregung der Richterschaft und 
der Rechtsanwaltschaftw.ird daher die Streichung 
dieser Sonderregelung vorgeschl31gen. 

Zur Z 86 (§ 550) 

Mit Rücksicht auf die Aufhebung der Even­
tuaJ,maxime durch den § 36 Z 15 KSchG steht 

, nunmehr der sinngemäßen Anwendung des § 464 
Albs. 3 ZPO im angespro.ch.enen Bereich. nichts 
mehr entgegen; das gleiche gilt für das Wechsel­
verfahren ~der t§ 559 rempiert unter anderem 
den § 550), lZumal durch den § 36Z 17 KSchG 
überdiCi'l ,die Wechseleinwendungsfrist vo.n ·drei 
auf v,ierzehn Tage erstreckt worden i&t. 

Der § 90 Abs. 1GOGwird da.mit überflüssig. 

Zur Z 87 (§ 561) 

Die atUßergerJch-tliche AufkündigTUIlig bedarf 
Wiegen der Aufhebung der§.§ 565 ,und S,66 (siehe 
die Erl.dazu) hier keiner ,Erwähnung mehr. 
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Zur Z 8.8 (§ 562) 

Diese Spezialbestimmung, die den Kündigenden 
z·ur Namhaftmachung eines Zustellkurators ver· 
pflich,tet, !ist neben der allgemeinen Regelung 
hierüber (o§ 95) nicht no~wendig. Ihre Einhaltung 
WJird oft übersehen und führ't unter Umständen 
oftt zur. Versäumung der Kündigungsfrist, wenn 
die KÜ1lldigung deshalb zur Verb.essel"ung zu· 
rückgestellt wiro und daher el'St: später an den 
Gekündigten zugestellt werden kann. 

Zur Z 89 (§§ 565 und 566) 

Das prakcische Gewicht der außergerichtlichen 
Aufkündigung liegt darin, daß hier eine Pr,ivat­
urkunde unter bestimmten. Voraussetzungen 
einen Exekucionrtitel:bildet (,§ 1 Z 18 EO). Die 
Regelung der außergel'1ichtLichen Aufkündigung 
mag auf ,eine Wertung des Gesetzgebers ,der Ver­
fafhrensgesetze Zlurückgehen, die den Anspruch 
des Bestandgebers auf Rückstellung des Bestand­
objektes hesondel'1S hoch eingestuft hat. 

. Nun hat sich eineneits diese Wertung des Ge­
setzg,ebers sehr ;geändert, andererse1ts hat die 
außergerichtliche Aufkü1lIdigung .ihre praktische 
Bedeutung schon desha!Lb ,weitgehend ve!11oren, 
wei.l im weiten [Bereich der mietengesetzlich ge­
schütIZJoen BesoanJ(hnertr~e nur (d5.e ,ge!1ichtLiche 
Aufkündigung zulässig ist. Inden 'VerlhäJltnismäßig 
seltenen FällenauBergerich·dicher AU!fikiiindigungen 
haiben die Fragen, OIb sie als Exekutionstitel geeig­
net wären und db daher der Gekündigte zur Ab-

. wehr dessen gerichtLiche Einwendungen zu erhe­
ben halbe, und damit überhaupt ,das Verfahren 
nach den §§ 565 ~md 5<66 meist große Schwierig­
keiten verursacht. 

Die' verfahre1llSrechtl1che Reg,elung der außer­
gerichtlichen Aufkündigung einschließlich des 
§ 1 Z 18 EO soll 'damer überhaupt aufgehoben 
w,eroen. Die außergerichtliche Aufkündigung 
wäre damit eine pl1ivatrechtliche Gestaltungser­
kläl'lung wie jede andere Ausühung eines Ge­
stahungsrechtlS. Ob ,ihre Voraussetzungen gege­
ben waren und sie daher die angestreJbte .Wir­
kung entJfaltet ,hat, wird als. Vorfrage ,in dem 
Verfahren zu prüfen sein, in dem die' aus der 
angestrebten Gestaltung abgeleiteten Ansprüche 
geltend .gemacht . weroen, etwa ,im Räumungs­
prozeß, allenfa,us auch im Feststellungsverfahren. 

Zur Z 90 (§ 573) 

Diese itnderung fulgt aus der vorg,eschlagenen 
Aufhebung ,der verfahrensrechtllichen Regelung 
der- außel"geruchtlichen A'Ufkü1lldigung. 

Zur Z 91 (§ 575) 

Die. erste ~nderung ,er,giht sich gdeichfalls aus 
der Außhebung ,der Bestimmungen über die 
außergerichtliche Auf.kündigung. 

Die über,aus kiurze Befr.istu1llgder Vollstreck­
barkeit eines solch,en RäUllllungstitels ist ange-

sichts ·der ,heutig>en Auffa-ssung von ,der Stellung 
des Bestandnehmers überholt. Sie dient Ja nicht 
seinem Schutz, rondern .ist für llin nur ein Nach­
teiJ, weil &ie den Bestandgeber hindert, hezüg­
lich des Zeitpunktes der Räumung entgegen~u­
kommen, und ihn zwingt, rofort Räumun'gsexe­
lwtion 2iU führen. 'Spezielle VOI"lSchrifwn über ,den 
Kündigungsschutz hahen deshalb auch diese Frist 
für ihren GeltungS'bereich \IIll1 sech's Momlte ver­
längert (§ 41 MG, § 23 Ahs. 9 HBG). Diese 
Verlängerung, ,deren beschrärukter Geltungsbe­
r.eich derzeit nur zu Unkilarheiten und Unsich,er­
heit führt, soll allgemeine Regel werden. 

Zur Z 92 (§ 577) 

Der moderne Hanldelsverkehr, der in v,ielen 
Fällen Vertrag.saJbschJüsse auf andere Wei'se als 
durch Errichtung eines von beiden Parteien 
unterzeich,n,eten Dokuments oder durch 'ß.rief 
und Ge,genbrief kennt, verlangt auch noach der 
Lockerung der :für die Gültigkeit eines Schieds­
vertrags derzeit vorgesehenen ,,~tarren" Schrift­
form. Diesen Weg sind -bereits das 'de11Zleit etwa 
zwi'schen 70 Staaten (Idarunter auch österreich; 
BGBJ. Nr. 200/1961) iin Geltung stehende über­
einkommen der Vereinten Nationen vom 
10. Juni 1958 über die Anerkennun'g und Voll­
streckung ausländischer Schiedssprüche (Aror. II 
Abos. 2: zw~schen den Parteien ,gewechselte Tele~ 
gramme) und daJs ,de!1Zeit zwischen 25 Staaten 
(darunt>er auch österreich; BGBI .. Nr. 107/1964) 
in Geltung stehende Europäische übereinkommen 
üher die interna:tional,e Handelsschiedsgerichts­
barkeit (Art. lAbs. 2 Buchstahe a: zwiJschen den 
Parteien gewechselte Telegramme oder Fernschrei­
ben) gegangen. Sch.on jetzt mÜiS'sen daher im 
internatvonallen Verkehr telegrafisch oder f.ern­
schriftlich zustande gek,ommene Schiedsverei1llba­
rungen anerkannt und ausländische Schieds­
sprüche, ,die auf Gl"und solcher Schiedsverein:ba­
rungen ergangen sind, anerkannt und vollstreckt 
werden. Es ist ,da:her aJngezeigt,· auch daJs öster­
reichische Verfahrensrecht . der weltweiten Ent­
wicklung anzupassen. 

Zur Z 93 (§ 582) 

Lm . Rahmen der internationa,len Schiedsge­
l1ichtsbarkeit w.ird immer mehr dazu ülberge­
gangen,ein Schiedsgerimt in einem anderenSfaat 
als den Staaten, in denen die Parteien ihre 
Niederlassungen haben, zu vereinbaren. Als 
Schiedsgerich'lle ,in 'einem solchen ,jneutralen" 
Staat werden immer häufiger die in österreich 
ständigeingeruchteten Schiedsgerichte (Schiedsge. 
r1icht Ider rBu1lIdeskammer rder gewerblichen Wjrt~ 
smaft, ScMedsgericht der Wiener Börsenkammer) 
gewählt, auch werden Schiedsverhhren der Inter­
nationaJlen Handelskammer (Paris) -in österreich 
durchgeführt. Bei Schiedsverfahren zwischen zwei 
auslän,dischen Vertragsparteien 1st in ,der Regel 
ein Gel"licht, das ma,ng>els eines Schiedsvertra'gs für 
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den Rechtsstreit in erster Il1Jstanrz zuständ~g 
wäre, in Österreich nicht. vorhanden. AllenfaJls 
könnte nach § 28 Abs. 1 Z 2 JN (neu) A.bhilfe 
gesch'affen werden, was aber einen unz'Ulnu~baren 
Verfahr,ensaufwand :und ein ebensolches Zeitver­
säUlnruis zur Folge hätte. Es ist daher ·sinnvoll, 
durch die eingeschobenen Sätze von vornherein 
klaI1zustellen, welch'es inlärudische Gericht inden 
angeführten Fällen für ein inländisch'elSSchieds­
verfahren ,die Schiedsrichterbestellung vorzuneh­
men hat. Dabei wird die durch die Sdliedsver­
einbarung 2'JU1ll Ausdruck gebrachte örtliche An­
knüpfung nach Tunlidlkeit berücksichtigt und 
nur als letzter Ausweg die Zuständ~g,keit des für 
den ersten W,ieruer Geme~,debezirk 'Zuständigen 
Gerichtes (je nach rechtlicher Zuständigkeit für 
den Streitfall somit das Handelsgericht Wien, 
daos Landesger,icht für Zivilrechtssachen Wien, 
das Bez~rksgericht für Harudelssachen Wien oder 
das Bezirksger.icht Inruer.e Stadt Wien) ruormiert. 

Die Ergäl1JZungdes § 582 Abs. 1 wird durch 
Verweisungen aJuch in ,den Bereichen :der§§ 583, 
591 Abs. 2 urud 596 Abis. 1 wirksam. 

Zur Z 94 (§ 592) 

. In der Praxis hat die derzeitig.e V;orschr-ift, daß 
Ausfertügurugen und Ursch·riften des Schieds­
spruch'sQbei.sonstLger Alufhebum:g: ,§ 595 Z 3) 
von den Schiedsr,ichtern unterschrieben w,eliden 
müssen, zuel"heblichen Schwierigkeiten geführt. 
Nicht nur, ,daß ein Schiedsrichter zu der Zeit, 
zu der eine Ausfertü~ng ausgestellt wer.den soll, 
bereits verstorben oder ul1Jbekannten Aiufent­
haltes oder zumindest :schwer zu. erreichen sein 
kann, ist. sOilches tlheoretisch ",uch schon für die 
F:ertigung der Ul1schrift möglich. 

Viel un",ngeruehmer alber ist es, daß nach der 
bisherigen R,echtslage ein übel'stimmter Schieds­
liichter die Fäl1urug des Schiedsspruchs durch 
Unterschr.iftsverweig,erung verhirudern oder dodl 
erheblich 'verzögern konnte. Lehre {vgl. Fasching, 
Schiedsgericht und Schiedsverfahren im österrei­
ch.ischen un1d im internaliionalen R,echt, 127) und 
JudükQtur (OGH 29. Jänner 1970; EvBL 1970 
Nr. 253 = JBI. 1971, 528 = RiZ 1970, 169 ;= 

5Z 43/25) 's:then als Ausweg nämlich nllJr die 
Klage gegen den säumig.en Schiedsrichter vor, 
eine gewiß nicht den Intentionen der Parteien 
bei Abschluß .der Schiedsver,ein!barung entspre­
chende, aufwe1l'd~ge Prozedur. 

Ahgesehen davon, daß nach den in den Er­
läiuterungen zu der Neufassung des § 577 ange­
führten internationalen übereirukommen die An­
el'kennung und Vollstreckung eines ausländischen 
Schiedsspruchs in österreich nidltdesweg,en ver­
weig.ert werden kann, weil nicht 2111e Sdlieds­
ridlter .den Schiedsspruch untersdll,ieben hahen,' 
sehen a'Uch fasta:lle nationalen oder internatio­
nalen Schiedsverfahren~01'dnungen vor, daß feh­
lende Untersml'iften durch einen Vermerk er5etzt 

werden können, voraU>1gesetzt, daß. der Sdlieds­
spruch von der Mehrheit der Schiedsr,ichter 
unterfertigt wird (vgI. Art. 32 Albs. 4 der 
Schiedsgerich~sordnung der Kommission ,der Ver­
einten Naotionen für das Recht ,des internatio­
nalen Handels - UNCITRAL - von 1976). 
Im HiIlJblick auf die wachsende Bedeutung Öster­
reichs als Austragun~sort für internationale 
Schiedsv·erfahten (v gl. ,dieErl. z.um §. 582) 
sdlien es z.weckmäßig, auch ,im oÖsterreidlischen 
Schiedlsv.erfahrensrecht diese VerCinfadlung vor~ 
zusehen. 

Z~r Z 95 (§ 594) 

Das zur ÄnderuIlJg des § 592 Gesa;gte gilt im 
wesentlichen auch für die Bestätigung der -Rechts­
kraft un.dder Vollstreckbarkeit des . Schieds­
spruchs. Die MögIidlkeit, ,daß ein Schiedsrichter 
infolge Zei,taJblauf.s nicht mehr erreichbar ist, 
ist hier noch größer. ' 

nie Neuf,assu11lg bieruhrt 'IlJicht dJ~e ,un. V,er'häl:tnis 
zur Schweiz aus11Iahmsweise erforderliche gericht­
liche Bestätigung der R,echtskraft und der Vo1l­
streckbarkei,t eines Sdliedsspruch·s (Art. 7 Abs. 3 
de's Vertugs vom 16. Dezemher 1960 zwischen 
der Fcepublik österreich 'und der SChweizerischen 
EidgeruosseIlJschaft über die Anerkennung 'liud 
Vol1streck!ung gerimtlicher Entscheidungen, BCBl. 
Nr. 125/1962). 

Zur Z 96 (§ 595) 

.In .den Erläuterungen zu den ,§§ 582 und 592 
ist bereits 'ang,edeutet worden, daß ,die österrei­
chischen Schiedsgerichte immer mehr zu den Zen­
tren der internationalen Sch.iedsgerichtJsbarkeit 
w.erden, ,dies vor allem .im Rahmen des Ost­
West-HandeLs. Voraussenzullig für das Aindauem 
dieser .durdlaus .erfr,euJichenEn'tWick!lung ist es 
jedoch, daß die F1arteien nicht n'Ur mit der 
raschen, sondern auch mit derendgüloigen Rege­
lung ihres Streinfa1ls . durch ,den Schiedsspruch 
rechnen könruen. In dieser Hinsicht ergibt die 
Prüfu,rug ,des § 595 fOlLgendes: 

1. Die TermiIlJologie "Unwirksamkeit" (über~ 
schrift und Z 2) und "w,irkuIlJgslos" (Einleitungs­
satz) ist v,eI1fehlt, weil sie den Anschein erweckt, 
es handle sich um eine ex-Iege-Unwirks<l!filkeit, 
die etwa von der unterlegenen Partei in' einem 
geg,en sie eingeleiteten Exekutionsverfahr.en ein­
gewendet werden kann. Sdlon der § 596 ZeLgt 
aller,dings, daß dem nicht so urud daß der richtige 
Terminus "Aufhebung" ist. 

2. Auch die Z 1 ,ist völlig irreführend for­
muliert. Es geht .doch darum, daß ein Schieds~ 
spruch (auf Klage, § 596) aufzuheben sein soll, 
wenn kein den Erfordernissen des ,§ 577 ent­
sprechender Schiedsvertrag geschlossen wurde, 
wenn zwar ,ein :solcher Schiedsvertrag vorhanden 
war, er aber aus ,einem der im Gesetz genannten 
Gründe außer Kra;ft getreten (§§ 583 bis 585; 
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591 Abs. 2) oder unwirksam .g.eworden (§ 591 
Abs.2) ist oder aiber schon von vornherein inso­
weit mit Nichtigkeit behaftet war, als eine Par­
tei zur' Eingehung des Schiedsvertrags nicht 
fähig war; für letzteres maßg;ebend ,ist das P,er­
sonalstatut der betreff,enden Partei (§§ 9, 
10IPR ... Gesetz). 

3. Die Z 3 kann geringfügig reda,ktioneU' v'er­
bessert werden; vor allem ist aber auf die Knde­
rung des § 592 Abs. 2 ~Bedacht zu nehmen. 

4. Die Z 6 könnte als Anlaß da,zu gesehen 
werden, daß das über die Aufhebungsklageent­
scheidende Gericht den Rcechtsfindungsprozeß der 
Schiedsrichter nachvollzieht. Dies würde ,im übri­
gen bei nicht mit einer ,Begründung versehenen 
Schiedssprüchen - die das österreichische V,er­
fahrensrecht ja nicht schlechthin ausschließt -
nur sehr schwer durchführbar sein. Darüber hin­
aus. steht die Z 6 in ,einem Wertungswiderspruch 
zum § 35 IPR~Gesetz, der es den Parteien ge­
stattet, durch V,ereirrbarung auch di,ezwingen­
den Bestimmungen eines sonst anzuwendenden 
Rechts durch Rechtswahl auszuschLießen; Aus­
nahmen hieyon bestehen oIlur bei V,erbraucher­
verträgen, V,erträgen üher die Benützung unbe­
weglicher Sachen und Arbeitsverträgen (§§41, 
42 und 44 IPR-Gesetz). 

Die Z 7 i~t wörtlich überhaupt kaum zu !be­
greifen, hat aber wohl den SInn einer a,Ugemeinen 
ordre-public-Klausel. 

Es 11egt daher nahe, die Z 6 und 7 in einer 
ihren Sinn klarer erkennen la~senden und die 
Parteienautonoinie mehr berücksichtigenden 
Weis,e zusammenzufassen. 

5. Bisher ist die Frage offengehliebe~ 'Olb die 
Schiedsverein<harung durch den Schiedsspruch als 
so konsumiert anzusehen ist, daß sie auch nach 
Aufhebung des Sdüedsspruchs nicht mehr wie­
der auflebt, oder ab im Gegenteil ~in Anspruch, 
der unter 'eine Schiedsvereinbarung fäUt, immer 
wieder .in einem Schiedsverfahren geltend gemacht 
werden muß und nie vor das staatliche Gericht 
gebracht werden kann. Nur für den FaLl der Z 1 
ergibt sich diese Frage nicht; für aUe übrigen 
Situationen wird man wohl annehmen müssen, 
daß die Austragung im Weg der Schiedsg,erichts­
barkeitdann nicht mehr a'lssinnvoU angesehen 
werden kann, wenn bereits zweimal ein Schieds­
spruch in der Sache aufg,ehohen werden mußte, 
mag dies auch aus verschiedenen Aufhebungsgrün­
den geschehen ,sein. 

Die Neufassung des § 595 versucht, allen die­
sen 'Bedenken Rechnung zu trag,en und dadurch 
die Kontrolle 'Von Schiedssprüchen restriktiv,er, 
aber auch klar,er und eff·ektiver zu gestalten. 

Zur Z 97 (§ 596) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zum 
§ 595. 

Zur Z 98 (§ 598) 

Der Auf,hebungsgrund des § 595Z 8 (nunmehr 
§ 595 Abs .. r Z 7 und die Fristbestimmung hiezu 
im § 596 Abs. 3) schieben durch übernahme der 
Vorauss'etzungenund der Fristen für die Wie-

- deraufnahmskllage d.en Zei,tpunkt, ,an !dem ein 
Schiedsspruch unanfechtbar wird, weit, nämlich 
bis zu zehn Jahren, hinaus. Das mag in vielen 
Fällen für den Geschäftsverkehr untragbar sein 
und bei internationaIen Handelsverträgen dazu 
führen, daß nicht die Zuständigkeit eines Schieds­
geric.'Ites in Ost,erreich v,er,eirrbart wird. 

Bemerkenswert ist, daß die Bestimmung,en 
über die Anfechtung der Erkenntnisse der Bör~ 
senschiedsgerichte (Art. XXIII bis XXV EGZPO) 
einen Wiederaufnahms- als Anfechtungsgrund 
überhaupt nicht kennen. 

Der neue zweite' Absatz des § 598 v,ersucht, 
hier einen Mittelweg zu gehen. Grundsätzlich 
sl()~len Auf,hehungsgrund und Fristender §§ 595 
Ahs. 1 Z 7 und 596 Albs. 3 (neu) hest,ehenhleiiben, 
die Parteien' k'ön11Jen ,aher - bei Ah'ichluß 
der Schiedsvereinbarung oder später ~. wirksam 
auf die Anwendung. verzichten; dies allerdings 
nur, wenn sie den Schiedsvertrag als Unternehmer 
iS .des § 1 Albs. 1 Z 1 KSchG Igeschlossen 
haben, das heißt, wenn das Geschäft, aus dem die 
der Schiedsver,einbarung unterworfene Streitig­
keit erwadlSen ist, zum Betrieb des jew.eiligen 
Unternehmens beider Streitteilegehört. 

Zur Z 99 (§§ 600 bis 606) 

Allgemeines 

Eine nicht unbeträchtliche .Einsparung an Ar­
beitsaufwand und Kosten ,ist von Knderungen 
des Einlassungsverfahrens zu .erwarten, vor allem 
von einer Verlagerung des Schwerpunktes von 
der strikten Mündlichkeit zur Schriftlichkeit. 
Eine dera~tige Verschiebung entspräche auch der 
Knderung der Ver hiiltnisse. Während nämlich 
der Gesetzgeber des Jahres 1895 auf große Teile 
der Bevölkerung Bedacht zu nehmen hatte, die 
des Le·sens und· Schreibens ganz unkundig oder 
zumindest 'sehr ungewohnt waren, ist heute prak­
tisch jedem wenigstens der einfache schriftliche 
Uingang mit Behörden .geläufig (vor alLem durch 
drn 'engen Kontakt zu den verschiedensten Ver­
waltungsbehörden); umgekehrt ist ,es für den 
Mensch'en in der heutigen Zeit viel schwierig,er, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Gericht zu 
erscheinen, als vor etwa 80 Jahren. Eine Ver­
schiebung von der Mündlichkeit zur Schriftlich­
keit würde also auch dem Beklagten den Zu­
gang zum Recht erleidltern, das rechtliche Ge­
hör verbessern. Selbstverständlich darf eine sol­
che V.erlagerung nur behutsam vorgenommen 
werden, um nicht die unzweifelhaften Vorteile 
der MündI.ichkeit des österreichischen Zivilpro­
zess·es zu gefährden. 
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Es steht nun im wesentlichen zur Wahl, die 
mündliche Streit,einlassung in der ersten Tagsat­
zllng durch ,ein völlig neues Einlissung,sverfah­
ren zu ,ersetzen 'oder auf das Modell des Mahn­
verfahrens zurückzugreifen. Mit Rücksicht dar­
ailf, daß sich ,das Mahnv,erfahren ~n der Vergan­
genheit bestens bewährt. hat,' wählt der Entwurf 
die zweite Mög.lichkeit. 

Die bisherigen (guten) Erfahrungen rechtfer­
tJiJgen Iden V'orschLalg, odals Ma:hnvrena:hren ,a.uf 'aLLe 

. Rechtsstreitigkeiten über ausschließlich auf Geld 
gerichtete Klagen auszudehnen und, somit auch 
im Gerichtshofverfahr,en zuzulassen. Im hezirks­
gerichclichen Verrfahr,en fügt sich das Mahnver­
fahren zwanglos ein, weil ,einerseits keine schrift­
liche Streiteinlassung vorges,ehen ist (und daher 
die bloße Erhebung des Einspruchs - bisher 
Widerspruchs - genügt) und andererseits die 
Anordnung einer. ersten Tagsatzung zwar nicht 
ausgeschlossen,a.ber nicht vorgeschrieben und 
nach einem Widel'spruch_ - kiinftig Einspruch -
auch durchaus unublich ,ist. Im Gerichtshofver­
fahr,en soll jedoch das Mahnverfahren stärker in 
den Proz1eß ,eil1lg,ebaUit w1el1den, indem ,dire dort 
ja zwingend vorgeschl'iebene erste Tagsatzung 
entfällt und .der Einspruch zu einer Klagebeant­
wortung ausgebaut wird. Um die Mehrdeutigkeit 
von Begriffen, d~e im selben Gesetz verwendet 
werden, zu vermeiden, soll der rbisher als Wider­
spruch bezeichnete ordentlliche Itechtsbehelf gegen 
den bedingten Zahlungsbef,ehl - zUm Unter­
schied von dem '~n § 397 a vorgesehen,en -
künftig a'ls Einspruch bezeichnet werden, womit 
auchdi,e begr,jffliche übereinstimmung mit ande­
ren antizipativen . Kontumazialverfahren herge­
sllellt wird, etwa mit dem Mandatsverfahr,en nach 
der SuPO .:..- vgl. deren §§ 461 und 462 - oder 
mit dem Verwaltungsstrafverfahren - vgl. § .49 
'VStG. . 

Da die vorg~schlagene .. Ausweitung auf das 
Gerichtshofv,erfahren ,eine gänzliche Umg'estal-

'tung des Mahngesetz,es erforderlich machen 
würde, sieht derEntwurf vor, das Mahngesetz 
aufzuheben und das·' Mahnverfahren als fünfte 
besondere Verfahrensart . in die ZPOeinzubauen. 
Entspr,echend der inneren Systemat~k ,der ZPO 
wird dabei das Mahnverfahren in seiner Grund­
form als Gerichtshofverfahren gest:dtet (§§ 600 
bis 605) j für das bezirtksgerichtliche Mahnver­
fahren Slind ein,jge Abweichungen vorgesehen 
(§ 606). 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage findet ein 
Mahnverfahr,en nur dann statt, wenn der Gläu­
biger einen Antrag· auf Erlassung ,eines beding­
ten Zahlungsbefehls (ein Mahngesuch) gestellt 
hat. Im Sinne der vorsichtigen Verschiebung zum 
schriftlichen Einlassungsverfahren sieht der 
Entwurf nun vor, daß in allen Verfahren über 
Klag,en, mit denen ausschließlich die Zahlung 
eines' Geldbetrags begehrt wird, von Amts wegen 
und somit unabhängig von einem diesbezüglichen 

Antrag des Klägers ein bedingt,er Zahiungsbef,ehl 
zu erlassen ist. für die Einführung des amts­
wegigen. Mahnverfahrens spricht Iferner, ,daß 
das Interesse des Klägers an der sofortig,en Durch­
führung des ordentlichen Verfahrens nicht 
schützenswert ist; ,es soll nicht im Bdieben des 
Klägers stehen, db auf Grund einer für das Mahn~ 
verfahren geeigneten Klage ,ein ZahlungshefeIiI 
erlassen wird 'Oder nicht. . 

Ohzwar die Fälle; in. denen ein Beklagter 
durch versehentliche Unterlassung des' Einspruchs 
oder ,ein sonstiges Fehlverhaheneinen Zahlungs~ 
befehl zu Unrecht rechtskräftig werden läßt, 
relativ ~elten sind, ,ist es vor allem im HinMick 
auf den vorgeschlagenen Entfall der (bezirk'sge~ 
richtlichen) w.ertgrenzeerforclerlich,den Rechts­
schutz des Beklagtenentspredtend zu .verbessern. 
Der Entwurf räumt daher dem Beklagten den 
Widerspruch nach§ 397 a auch geg,enden -
mangds Erhebung 'eines Einspruchs -:- in Rechts­
kraft ,erwachs,enen Zahlungsbefehl,ein. Der Wider­
spruch gegen ein V:ersäumungsurteilnach § 397 a 
ist in diesem FaLl kein ordentlicher, sondern ein 
außerordentlicher R,echtsbehelf. In seiner Stel­
lung und Wirkung entspricht dieser Widerspruch 
so wieder Widerspruch gegen ein V:ersäumungs­
urtoeil ungefähr einem Wiedereinsetzungsantrag 
(gegen die Versäumungder Einspruchsfrist). 

So wie \:leim" Widerspruch gegen ein 'Versäu­
mungsurteil muß auch hier dem Versuch zah­
lungsunwiUiger Schuldner, durch. die mißbräuch­
licheErhebung des Widerspruchs ,das Verfahr,en 
zu v,erschleppen, hegegnet werden. Hier bietet 
sich schon ,im geltenden R,echt die Parallele zum 
Wiedereinsetzungsantrag an: .oer Entwurf sieht 
daher vor, daß die nach § 371 Z 3 EO bei einem 
Wiedereinsetzungsantrag zulässige (unbedingte) 
Exekution zur Sicherstellung auch auf den Fall 
des Widerspruchs gegen einen .rechtskräftig ge­
wordenen Zahlungsbefehl, ausgedehnt wird. 

Die Erfahrungen mit dem. Widerspruch geg,en 
ein Versäumungsurteil nach ,§ 397 a haben ge­
zeigt, daß eine solche Regelung hinreichend,e~ 
Schutz gegen einen Mißbrauch dieser Itechtsein­
richtung 'bietet: In den· rund eineinhalb Jahr,en 
der Anwendung des ,§ 397 a (seit 1. Oktober 
1979) war die Anzahl der Widersprüche äußerst 
gering, sie bewegte sich ,eher unter der Anzahl 
der Wiedereinsetzungsanträg,e. pie Zahl ist auch 
während der ganzen Zeit annähernd ~eich ge­
blieben,sodaß ihre' Geringfügigk,eit auch nicht 

. mit Anlaufschwierigkeiten zu' erklären ist. Bin­
zelnelbekanntgewordeneFäHe halben gezei,gt, 
daß dort tatsächlich cin bestehendes Rechtsschutz­
bedül'fnis nur mit dieser zusätzlichen Möglich­
keit befriedigt ,werden konnte; es waren dies 
Fälle, bei denen der Beklagte .eine vorschrifts­
mäßige Gegenwehr aus verständlichem Rechts­
irrtum unterlassen hatte, etwa weil er den Klags­
betrag ohnedies nach der Klagseinbringung be-
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zahlt hatte oder weil die Klage wegen einer zu­
fälligen Namensgleichheit mit dem wirklichen 
Schuldner auf ihn abgdrrt war. Diese Erfahrun­
gen mit der schon geltenden Regelung des Wider­
spruchs machen ihre Ausdehnung auf andere 
Fälle vollends unbedenklich. . 

Die Einführung des W,iderspruchs und die 
gleichzeitige Ausweitung der Exekution zur 
Sicherstellung beruhen auch auf dem allgemeinen 
Gedanken der "fortschreitenden Wirkung.en 
einer Säumnis": Eine Partei soll zwareinerselts 
nicht schon auf Grund einer einzigen· Säumnis 
ihrer gesamten Rechte verlustig gehen, aber ande­
rerseits die versäumteProzeßhandlung nicht ohne 
gewisse Rechtsnachteile nachlhOilen können. An 
ihre Untätigkeit (oder je mehr Zeit sie bis zu 
einem Tun verstreichen läßt) sollen sich stufen­
weise schwerwiegender werdende Rechtsfolgen 
knüpfen. 

Mit Rücksicht darauf, daß das bloße Mahn­
gesuch praktisch hedeutungslos geworden ist; 
schlägt der Entwurf den gänzlichen Entfall die­
ses Rechtsinstituts vor. 

Der vorg'esehene § 602 Abs. 2 enthält eine 
Verordnungs ermächtigung für die nähere Aus­
g,estaltung der für die gekürzte Ausfertigung 
von Zahlungsbefehlen zu verwendenden Urkun­
den; diese Verordnungsermächtigung schafft aber 

. auch die Voraussetzungen für die beabsichtigte 
Zuhilfenahme automationsunterstützter Daten­
verarbeitung. 

Zum § 600 

Der Emwurf sieht vor, daß in allen Rechts­
str,eitigkeit,enüher ausschli.eßlich auf Geld ge­
richtete Klagen von Amts wegen, somit auch 
oh11leeinen ,entspI'echeIlld'en lAmiimg des K:1~g·ers, 
,ein Zahhmgsbef,ehl iZuerlass,en ,ist. Davon aus­
genommen sind lediglich die im Mandats., und 
W,echseLmandatsverfahren zu erledigenden An­
geleg,enheiten. Daß das Gericht den Zahlungsbe­
fehl ohne mündliche Verhandlung und ohne 
Vernehmung des Beklagten zu erlassen hat, ist 
nunmehr ausdrückLich festgelegt, 

Durch den Wegfall der .bisher für die Erlas­
sung des Zahlung$'befehls maßgebenden Wert­
grenze wird der Anwendungsbereich des Mahn­
verfahrens erheblich ·erweitert .. 

Nach der vorgeschlag,enen Regelung darf dann 
kein Zahlungsbefehl erlassen werden, wenn schon 
die Klage - alleruallsnach einem erfolglosen 
Verbess,erungsauftrag - wegen Fehlens allge­
meiner VerfahrelllSvoraussetzungen ·zurückzuwei­
s,en ist. Ist nach dem Inhalt der Klage oder. offen­
kWlidigl~S,des § 269 :die. ,geheIlId ;gemachte 
Forde,rung ·nicht klagbar, noch nicht fällig; von 

, einer Geg,enleistung aJbhängig oder ,der Beklagte 
unbekannten Aufenthalts, dann soll zwar· auch 
kein Zahlungsbefehl Zu . erlassen, a'ber gleich das 
ordentliche Verfahr,enüberdie Klag,eeinzuleiten 

5 

sein. In einem solchen Fa;ll wird das GeriCht sohin 
entweder eine erste Tagsatzung anzube,raumen 
oder die Beantwortung der Klage mit schrift­
lichem Beschluß (§ 243 Abs. 4) aufzutragen halben; 

Zum § 60l 

Hier wird festg,elegt, daß der ausg,efertigte 
Zahlungsbefehl außer den für Beschlüsse gefor­
derten Angaben noch eine besondere· Aufschrift, 
den ,eig'entliehen Zahlungsauftrag und eine Rechts­
belehrung zu enthalten hat. Die Leistungs- und 
Einspruchsfrist war im Hinblick auf den vor­
geschlagenen ,A'usbau des Einspruchs zur Klag,e­
beantwortung - für das Gerichtshofverfahren -
der (maxima;len)' Klag,ebeantwortungsfrist des 
§ 243 Abs. 1 anzupassen. 

Die Zahlung. von Kosten ist. dem Beklagten 
nur dann aufzutragen, wenn der Kläg,er einen 
entspr,echenden Antrag gestellt hat. Mehrer,e, in 
einer Klage geltend· gemachte Forderung,en sol­
len aus Gründen der Rechtsklarheit nach Betrag 
und Recht~grund autti:rug,tiedern· sein. 

Zum § 602 

Mit Rücksicht darauf, daß der vorgeschlagene 
Widerspruch g,egen den rechtskräftig g,eworde­
nen ZahlungSibefehl (§ 605 Abs. 2) einen weiteren 
Zustellvorgang ,erfordert, werden - im. Gegen­
satzzur allgemeinen Regel des § 80 Abs. 1 -
für· jeden Beklagt,en zwei Ausf,ertigungen· der 
Klage zu ,überr,eichen sein. 

Der En~wurf sieht vor, daß die Zahlungsbe­
fehlea.uch W'ci~erhin un !ß'eküt'lzJt.erForm ,ausge­
fertigt werden können und die näheren Vor­
schrift,en über die Ausgestaltung der hiefür zu 
verwendenden Urkunden durch Verordnung zu 
erlassen sind. In dieser Verordnungsermächti-' 
gung. wil'd hereits auf den geplanten Einsatz 

. automationsunterstützter Datenverarbeitung B,e-
dacht genommen. . 

Der Zahlungsbefehrsoll dem Beklagten mit der 
Klage und somit nach den für Klagen geltenden 
Bestimmungen zuzusteLlen s,ein. 

Nach geltendem Recht ist· ein abgesonderter· 
Rekurs des Schuldners gegen die im Zahlung9be­
f.ehl enthaltene K:ostenentscheidung unzulässig 
(§ 5 Abs. 3 MahnG). Die Frage, ob dem Gläu-. 
biger ein solcher Kostenrekurs zust,eht, wird von 
der .Rechtspr,echung zum Teil bejaht (LGZ Wien 
17. ApI'lil11953 EvBl. 1953/274 u:a.) und zU:m Teil 
verneiIllt '0LGZ W,ietll 27. August 1935 iEVIBL 1935/ 
84,2 ua.). Es w;iJ:id' sohi,nvor:geschLag,en, ,di.es,e Rlechts­
unsicherheit zu beseitigen und in Analogie zum 

. § 552 Abi>. 1 den abgesonderten Rekurs geg,en 
die - einen Bestandteil des Zahlungsbefehls hil­
dende - Kostenentscheidung generell zuzulass,en. 

Zum § 603. 

·Im Hinblick auf den vorgeschlagenen Entfall 
der ersten Tagsatzung (§ 604 Abs. 2) sieht der 
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Entwurf hier vor, daß der - ~ur Klagebeant­
wortung ausgebaute - Einspruch auch jene pro­
zessualen Anbringen enthalten muß, die bei son­
stig-em Ausschluß bei der -ersten Tagsatzung zu 
stellen sind (den Antrag auf Sicherheitsleistung 
für Prozeßkosten oder die Einr,ede der heilbar,en 
Unzuständigkeit des Gerichtes). 

Da der Einspruch die ~lagebeantwortung er­
setzt, soll mit Erhebung des ,Einspruchs das Sta­
dium eintreten, das sonst mit überr,eichung der 
Klagebeantwortung eintritt. 

Entsprechend der maximalen Klagebeantwor­
tungsfrist (§ 243 Abs. 1) war die nicht erstreck­
bare Einspruchsfrist mit vier Wochen festzuset­
zen. 

Zum § 604 

Der Entwurf sieht vor, daß <ler Zahlungsbetehl 
durch die rechtz,eitige Erhebung des - die Klage­
beantwortung ersetzenden - Einspruchs im Um­
fang des Urteilsgeg-enantrags außer Kraft ge­
setzt wird. Ein v,erspäteter Einspruch soll mit 
Rücksicht auf die bereits eingetr,etene Rechts­
kraft von Amt-s wegen zurückzuweisen s-ein (so­
fern er nicht als Widerspruch zu wenen ist). 

Auf Grund -des rechtzeitig. erhobenen Ein­
spruchs wird das Gericht grurtdsätzlich sogleich 
die Tagsatzung zur mündlichen Streitverhand­
lung anzuberaumen haben; der Einspruch wird 
dem K,läger gemeinsam mit der Ladung zuzu­
"stellen sein. Hier s'ei noch erwähnt, daß die 
Kosten ,des Einspruchs oder eines &ekurs-es einen 
Teil der Kosten ,des Verfahrens bilden. 

Die Zurücknahme des' rechtzeitig erhobenen 
Einspruchs soll auch ,in Hinkunft unheachtlich 
sein, weil - anders als ~m Mandats- und Wech­
selmandatsverfahren (§ 552 Abs. 5) ~ der Zah­
lungsbefehl schon außer Kraft getr-et-en ist; eine 
bereits angeordnete mündliche Streitv,erhandlung 
ist daher nicht wieder abzus,etzen. 

, Es ~ strittilg, ob ,die Mahruktag'e n,ach Erlassung 
des ZahlungshefehIs, aber vor Erhebung des 
Widerspruchs (künftig Einspruchs) - ohne Zu­
stimmung des Beklagten und ohne Verzicht .auf 
den Anspruch - mit der Wirkung zurückgenom­
men werden kann, daß der Zahlungsbefehl hin­
fällig wird (dafür in ,Analogie zum. § 552 Abs. 4 
Reindl im Art~kel "Mahnverfahren" im Rechts­
lexikon, 4; dagegen Fasching Kommentar II 70 
sowllie OGH 9. Juni 1932 JB!. 1933, 131). Der Ent­
wurf löst diese Streitfrage - durch die ausdrück­
lich,e Verweisung ,auf den § 55~ Abs. 4 - in dem 
Sinn, daß die Zurücknahme der Klage ohne 
gleichzeitigen Vernicht auf den Anspruch bis zur 
Erhebung des Einspruchs und demnach auch wäh­
rend des strittigen Zeitraumes zulässig sein soU. 
In dogmatischer Hinsicht steht diese, Regelung 
mit dem vorgeschlagenen § 483, der die ZurücK­
nahme der Klage ,sogar noch im Berufungsver­
fahrenermÖglicht, im Einklang. 

Zum § 605 

Aus den Ibereits in den allgemeinen Erläute­
rungen zum Mahnverfahr,en dar,gelegtenGrün­
den erfordert es der Rechtsschutz, bei Einfüh­
rung eines schriftlichen Einlassungsverfahrens die 
Stellung des Bekla:gten ,entspr-echend zu stärken. 
Der Entwurf r~umt daher dem Beklagten den 
außerordentlichen R..echtsbehelf eines Wider­
spruchs gegen den - mangels Erhebung ein,es 
Einspruchs - in Rechtskr-aft erwachsenen Zah­
lungsbefehl ein. Der rechtskräftig gewordene und 
mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit ver~ 
sehene Zahlungsbefehl wird ,sohin nicht nur dem 
Kläger, sondern auch dem Beklagten zuzustellen 
sein. 

Im Hinblick auf die ähnlich gelagerten Aus­
gangssituationen !>ollen die Bestimmungen über 
den Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil 
(§ 397 a) auf den vorgeschlagenen Widerspruch 
sinngemäß anzuwenden 'sein. Dies hedeutet vor 
allem, daß die unerstI'eckba-re Widerspruchsfrist 
vierzehn Tage beträgt, der Widerspruch den in­
haLtlichen Arufor.derungen einer KJlageibeanuwor­
tung zu entspr-echen hat, der verspätete Wider­
spruch mit BeschLuß zuruck'gew:iegen w,enden 
muß, der rechtskräftige Zahlungsbdehl zu Be­
ginn der Streitverhandlung beschlußmäßig auf­
zuheben [st, dem Beklagten alle durch seine 
Ver:säumung und die Verhandlung über den' 
WiderspruCh v,erursachten Kosten aufzuerlegen 
sind, der Widerspruch auch zurückgenommen 
werden kann und das Recht auf. Wiedereinset­
zung in den vor,igen Stand unherührt bleib~. 

Die' zusätzlich·e Zustellung des rechtskräftig 
gewordenen Zahlungsbefehls ist zwar ein gew,is­
ser Mehraufwand, der Jedoch um der Verbesse­
rung des Rechtssch'utzes willen in Kauf genommen 
werden muß. Die V er,einfachungdes Einlassungs­
verfahrens durch die amtswe@ige Durchführung 
des Maihnvel1fahrens hei allen auf Geld lautenden 
KlalgJen wird .diesen Me!h,ra,uf,w,and ,im ühnigen 
weit überwiegen. Die Anzahl der Zustellungen 
wird sich gegenüber der derzeitigen Rechtslage um 
runld 50000 ,erhöhen: iBei den ib~sher im Mahn~ 
verfahren erledigten rund 400 000 Rechtssachen 
kommt je eine Zustellung dazu; bei den im nor­
malen 'bezirksgenichtlichen Verfahren (mit erster 
Tagsatzung und Versäumungsurr,eil) erledigten 
rund 300 000 R..ech'Wsachen wir,d j,e eine Zustel­
lungerspart (die des Kläg-ens zur ersten Tag­
satzung, beim Beklagten tritt die zweite Zustel­
lung des Zahlungsbefehls an die Stelle der Zu­
stellung des Versäumungsurteils)j ehenfalls je 
eine Zustellung 'V\"ird ,erspart bei den rund 50 000 
beim Gericht:shof -anfallenden Klagen; die rund 
400000 zusätzlichen v,ermindern sich also um 
etwa 350 00'0 ersparte Zustellungen. Dem damit 
verbundenen Aufwand, auch an Manipulation, 
stehtgegenü'her der "durch den Entfall der ersten 
Tagsatzungen ersparte Arheitsaufwand nicht nur. 
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des Richters, sondern auch der Geschäftsstelle· 
(kein Schreiben von Ladungen, kein Ev~dent­
halten der Ausschrei!bung,en u. dgl.). Insgesamt 
wird also die Änderung des Einlassungsverfahrens 
trotz dieser eingebauten zusätzlichen Sicherung 
für den Beklagten für die Gerichte . eine Arheits-
entlastung bedeuten. . . 

Die Ve~einigung der Österr,eichischen Richter 
hat besop,ders weg,en des Mehraufwandes· durch 
diese zusäezlichen Zustellungen (es könnten rund 
750000 jährlich ein~espart werden, wenn das 
im Entwurf vorgesehene Mahnverfahren ohne 
den W~derspruch eingeführt würde) statt des 
Widerspruchs eine L~beralisierung der Wieder­
einsetzung in den vorigen Stand (Erweiterung 
der. Wieder,einsetzungsgründe auf ",entschuldbare 
Fehlleisl1Jun.g.en") vOI1l?ieschlagen, womit :auch Idie 
Umstände des Einzelfalls mehr berücksichtigt 
werden könnten. Ein Rechtshehelf, bei dem die 
Partei bestimmte, im Gesetz nur sehr ungenau 
umschreibbare Umstände glaubhaft machen muß, 
erscheint jedoch aus ,den schon obendarge1e.gten 
Gründen ein zu ger,inger Schutz für den Be­
klagten. 

Zum § 606 

Die h~er - für das be:z.irll~ISlgerichdiche Ver­
f~hl'en - vOl1l?ieschhgenen Besonderheiten d4enen 
illJSbesondere der Beschleunigung (Z 1 und 4), der 
Vereinfachung (Z 2, 3 und 5), dem Rechtsschutz 
(Z 6 und 8) und der Klarstellung (Z 7 und 9). 

Die Z 2 (besagt, daß der EinspruCh im Gegen­
satz zum Gerichitshofverfahren keiner Begrün­
dungbedart und das bei sonstigem Aussch,luß 
bei der ersten T3igsatzung zu steHende Amhring,en 
nicht enthalten muß. Die in der Z 4 vorgesehene 
VerlStändigung ·des Klägers von ,den im E~nspruch 
angeführten Gründen wird zweckmäßigerweise 
zusammen mit der Ladung vorzunehmen sein. 
Nach der Z 5 soll der - nUcht durch einen 
Rechtsanwialt v,ertr·ete~e - Beklagt,e senne Ein­
sprüch.e, Widersprüche und. Wiedel1einsetzungsan­
trage bei jedem Bezirksgerticht im Bundesgebiet 
zu iProvokoll gehen können. Die Z 6 sieht atbwei­
chend vom § 604 A:bs. 1 vor, daß nur der vom 
Eiinspnuch aUSldrücklich nicht erfaßte Teil des Zah­
Iunl?isbeif,ahls ,aufl1edm: ,hleiiht. Di,e Z 7 w~l1d ,auch 
in den FäLlen des § 600 Abs. 2 Z 2 anzuwenden 
sein. . 

Mit Rück9icht darauf, daß der Einspruch gemäß 
Z 2 keiner Begründung bedarf, sollen die Vor­
schriften über die Zurücknahme der Klage nach 
§ 237 hier unbeschränkt gelten. 

D~ ,der W.id~rspruch auch im bezirksgel1icht­
lichen V,ert3lhren den !inhaMichen Anforderun~ 
gen einer Klagehe3intWlOrtung enuprechen muß, 
w.ird nach dessen Erhebung sogleich die TagsaJt­
zung zur mündJichen Streitverhandlung anzube­
raumen sein. 

Die Z 8 folgt dem § 442 Abs. 2 und der diesem 
zugrunddiegenden überIeg,urug, daß ,nach ,Erhe­
bung des - bereits ein Sachvorbringen und einen 
Urteilsantrag entfual1Jenden - W,iderspruchs wohl 
nicht mehr angenommen werden kann, der ß.e­
k1:1ig>te brtinge durch sein Nichterscheinen· zum 
Ausdruck, es sei das VOl1bringen des erschienenen 
Klägers für wahr zu hall1en (VIgI: die Er!. ZUr 
Reglierurugsvorlage .eines Kon'Sumenten:schutzge~ 
setzes betreffend § 442 Abs. 2 ZPO, 744 BlgNR 
XIV. GP 54). Die Z 9 steHt schließlich klar, daß 
der § 397 a Abs. 4 im bezirOOsgenichclichen Mahn­
v.ert.aihren uneingeschränkt anzuwenden ist. 

Zum Art. IV (Änderungen der Exekutions­
ordnung) 

Zur Z 1 (§ 1) 

Diese Äl1,derungen foLgen aus dem EÜinbau des 
Mahnv,erfahrens in di:e ZPO (Ut. aj siehe §§ 600 
biis 606 ZPO), der AnWlerrdung der §§ 600 bis 
606 ZPO imarbeitSigerichtlichen V'erfahren (lit. bj 
siehe § 17 Abs. 1 und 2 ArlbGG) und der ·Auf­
hebung des Instituts der a,ußergel1ichltl~chen Auf­
kündigung a!ls V'ollstreckbaren Ti1Je1s (lit. Cj siehe 
h:iezu auch die Erläuteru11lgen zur Aufheburug der· 
§I§ 565 ,und 566 ZPO). 

Zu den Z 2 und 3 (§§ 2 und 4) 

Diese Aufheburugen folgen aus der Aufhebung 
der Z 18 des § 1 Csiehe die Ausführungen zum 
§ 1 -lit. c). 

Zu den Z 4 und 5 (§§ 42 und 44 a) 

1. Der deI1Zeit vOl1gesehene Widerspruch nach 
§ 397,a ZPO kann nur während der Rechtsmit­
telfnrst ,etihOlben weriden, er richtet sich daher nie 
l?ie,geneinen vol1S1treckbaren E~~kution~ti!tel; zur 
Zeit der Erhebung dieses Widerspruchs kann noch 
kein E:x;ekutlionsverfalhren laufen. Anders bei dem 
durch § 605 Aibs. 2 ZPO· eingeführten Wider­
spruch geigen leiinen rechtska-äft~g gewordenen 
Zahllunlgslbelf.ehl: Er l"ich1Jet sichgeg.en einen bereits 
vlollstreckhar Igewol'idenen Titel; es ,könnte also 
bei EinJbm~ung dieses RechtsibeheHs bereits eine 
Exiekutiicon hlluf'en; darÜlber hinaus er;giht sich die 
Fr3)ge, wdche WiI1kung dieser Rechtsbehelf auf 
die bereits eingetrellene VlolLsl1reckbarkeit des Zah­
lungsbefehls hat. 

Z. Wie schon zum Mahnverfahren (§§ 600 ff. 
ZPO) ausgeführt wOl1den ist, ist der Widerspruch 
ge,glen den rechtskräfllig gewordenen Zahlungsbe­
fehl - mit Ausnahme der Voraussetzungen -
dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vomgen 
S~and gegen die VersäUlrnunig der ·Frilst zum Ein­
spruch gegen den bedingten Zah},UIIligsbefeihl sehr 
ähnlich: Be~de Rechmbehtel:fe setzen begl1iffllich die 
formelle Rechtskraft der bekämpft,en Entsch.ei­
dung voraus, bei keinem der beiden Slagt i,hre in 
der ZPO enthaltene Reg'e1lung etw:as über ihre 
aufschiebe,nde Wirkung. 
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Für den WiiedJel"einsetz\ll1ßsantrag läßt sich nur 
:l:U/S der EO bruchstückhaft ersch,1ießen, welchen 
Einfluß er a.uf die V:o&trec:kbarlkeit des Exeku­
tionstite1s hat: Nach SteLlung des Wiedereinset­
zungsantrags.ist nach § 371 Z 3 Exekution zur 
Sicherstdlung iZU ibewiUigen; daraus ist aibzuleiren, 
daß der WiJedereinsetzulligsantrog inrofem eine 
die Vo&treckung beeinträclitigencle Wirkung hat, 
als dann eine E~ekullion ·zur Befriedigung nicht 
mehr hewillWgt werden darf. Recht unk,lar ist, 
welche Wirkung die Std1ung des Wiedereinset­
tUlllgsmtr,a~s auf ein bereits laufendJes Exeku­
tUonsvecla:hrenhat; der § 42 Aibs. 1 Z 2 sa:gt zwar 
gan:;z allgemein, daß ein Wiedereinsetzungsam.,trag 
"in Sezug ·a.u:fleinen ... Exelwtionscitcl"e:inen 
A>mschiebuDigtsgmmd biLde, es .ist jredoch fraglich, 
OIb diese ganz alLgemeine RegelDlicht der speziel­
leren Regel weichen muß, die sich aus § 371 Z 3 
eng~bt, daß eben ·auf Gl"UIlId ,eines Zahlungsbefehls, 
wenn ein der<IICti.ger WiedereinserzuIligsantrag ge­
stellt ist, nur Exekution /Zur Sicherste!1uIig gef,ührt 
wend,en darf, sodaß also die Exeku,tion zur Be­
friedigung überhaupt emustellen wäre. 

3. Durch den vorgeschlagenen § 44 aso11 di'e 
zuLetzt genannte UnkJariheit - und zwar auch 
für den Wiedereinsetzulligsantra:g - beseitigt wer­
den. Es wird klar:gesteHt, daß eine bereits bewil­
li@te Exekution wegen eines erhoben,en Wiidere 

spruchs nicht einzustlel1en, sondern nur aufzu­
schieben ist. Darüber hinaus werden Vorausset-

. z'uDigen und W,inroungen dieser Aufschiebung -
etlWas albweichend von den §§ 43 und 44 - so 
geregelt, 'daß d~e RechtsiLage der aufigesch·obenen 
Exekution der einer vol1zo~enen Exekution zur 
SichersteUung entspricht. Damit soU v,ermieden 
werden, daß ein W'lettI.auf zwischen dem Gläu­
biger (mit' seinem E~ekucionsallJtr'<llg) und dem 
Vel1pflich1leten (mit seinem Widerspruch) einsetzt, 
hei dem sich jeder di,e günstigere Position einer 
hereits hewilligten und - a'llenfalls nur nach 
SicherheitSleisllu.ng - aufzuschielbenden Exeku­
tion hzrw. einer bloßen Exekution zur Sicherstel-
1ung sichern will. 

Die W.jrlkungen eines W!ieder,einsetzungsantrags 
auf ,die Vlo11streck:barkeit des Tite<1s soHen im 
übrigen denen des Wieterspr.uchs möglichst ~leich­
gestellt werden. Wäre nämlich die Aufschiebung 
auf Grund eines Wieder.einsetzungsantrags we;.. 
senclich schwieriger zu erilangen (etwa nur unter 
SicheI'heitsleistlUng nach § 44) oder Wien,i.ger w,jr­
kUlligsvoU als-auf Gr,und eines Widerspruchs, so 
W'Ür.de das den Verpflichteten in vielen FäUen zur 
Enhelbung des Wi'derspr,uchs (lan SlleUe eines 
W,iedereinsetlZungsantra:gs) Vler,anlassen, was we-

. gen des ZWiecks des Widet1spruchs als letztes 
HiMsmit1lel gegen ein.e drohende endgültige Prä­
klusion von' Einwendungen Vlel1mJieden werden 
soll. Durch die annähe11llde Gleichstellun.gin den 
VOl13JUSsetwulligen und den W.irk'ungen wird der 
Wroedereinsetzungsantng für ,den Verpflichteten 
wesentlich attra.ro1liver, weil durch BewiHigung 

der Wiedereinsetm1ng der Zahlungsbefehl' als Exe­
kutioIlisllitel beseitig,t W1ird, während nach dem 
Abs. 2 letzter Satz und der vorgeschlagenen Neu­
fas9ung des § 373 die Exekution auch dann noch 
au,fI\ech't h1eilbt o.der zur Sicherstellung zu hewil­
li:gen ist, wenn der Zaihlungsiq,efeM auf Grund 
des W.jderspnuchs 3)uEgehaben wor,den ist. 

'4; Durch die inihailtliche Gleichstellung der aUf­
geschobenen Exekution mit ein,er EXiekution zur 
Sicherstellung ist auch· der1etzte Albsatz ge1"echt- .' 
fer.tigt: Ohne di,ese Bestimmung wär,e eine Exe­
roullion zur Befri.ed1gung einzustellen, wenn sie -
etlWa mam.gels KeIllntn,is des Bew.iUiJgungsgerich~ 
tes - erst .nach E1D1bringung eines Widerspruchs 
oder eines Wiedereirusetzungsantrags Ibew~lligt 
worden wäI\e, Wiodurch der Gläubiger seinen Be­
triediJgungsr,angrverlöre. Nach ,der vot'Ißesehenen 
R,6g1elung soll auch .in diesem Fall die Exekution 
IlIicht einzus1lellen, sondern bloß aufz,uschleben 
sem. 

Durch den le1lzten Satz soll schließJUch auch 
das weitJere Schicksa:l der Exek.ution für den h.jer 
ger:egdten Faill der AuflS'dtiebunrg und für den. Fall 
der EXelkution zur Sicherstell\ll1ß gleich geregelt 
werden: So wie auch die Sicherste11unrgsexekution 
erst nach r,echtskräftiger ~berlkennulligder be.,. 
tr,iebenen ;Fol1derungei,nlZusteIlen ist i(§ 37:6 ~bs. 1 
Z 3), solll auch die aung·eschobrene Befriedigungs­
exekution ,erst i.n diesem Zeitpunkt eingestellt 
werden, nrich,t schon - - wie sonst - bei Auf­
hebung des mit dem Rechtsbehelf bekämpften 
EXflroutionstitels. Auch in diesem Punkt' wird 
damit - wie schon erwähnt - der Widerspruch 
für den Verpflidttet'en we&endich weniger attrak­
tiv ,gesta:ltet als der Wiedereinsetzungsantrag: Die 
auf Grund des Wiedereinsetzungsantr,a:gs a.ufge­
·schobene ExekutEon ist mit rechtskrä,f1l1~r Statt­
gebu'ng des W,1edel1einsetzuIligsantra:gs eiDizustelIen 
(,gen:l!uso wLe eine in einem solchen Fall bewiJ1igte 
Sicherstellungsexekution: § 376 Albs. 1 Z 4). 

Zur Z'6 (§ 47) 

DieiEl1faihrullig zeigt, daß die Exekution ,auf 
pl1ivate Fahrnisse dem Gläubi,g'er meist nur we­
nig bring:t, für :den Verpflichteten jedochemp­
findliche WeI\tv,erluste mit sich bringt, 'W1eil der 
Gelbr,auchs- iUlld der Wiede~beschaffungsw,ert ver­
äuß'erter F,alhr,nisse wlesenclich höher ~stals der 
zu erzielende Ertlös; die mit dem geringsten 
K!ostena'1lfwaDid venhundene und da:her für den 
Verpflichteten schonendste Exeikutionsartist ,die 
Forder.1JI11igsexekution, und zwar Ibei Di~nstne.h­
meen !die Geha:1tsexekU1liOill. Hi'er ist getg,enü;ber 
d~rBeurteiJullig Izur Zeit der Sdtaffung der Exe­
kutionsordnung wohl eine Xnderung eilllg,etreten, 
einerseits durch die SdmellehigkeitvOIl Konsum­
gütern, anderers'eits durch die stabile V ollbe­
schäftigung in Vel100nclung mit umfassendem so­
z.iaLem Schutz. Diredaraus z.u ziehende rechtspoli­
t~che FoLg,erung, nämlich die Zurüc:kdrängung 
der Fahrnisexekution zugunsten der Gehaltsexe-
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kution, i.st vom Gesetzgeber hereits durch das 
BGBGBl. Nr. 141/1'980 ausgedrückt worden; 
d~eses ,hat iun § 4 des LohnpfändungsG die 
V011a:uSSellZUIlig itür ,den ZUigr,iff ,au.f bedingt 
pfändlbare BezügJe ,g,estrichen, 'daß vorher ,erfolg­
los Fahrnisexekuti'On ,geführt wOI1den -sein muß. 

Dieser Weg soll mit der vor1~egenden Novelle 
weitel1gegJangen .werden. Durch den vOligeschla­
genen § 294 ~ soH dem hetre~benden Gläubiger 
die Geh<lltsexekUition erleichtert werden. Hier 
soll nethen der erfO'LgIosen Fa:hrnisexe:lmtion <lUch 
eine solche, el1f0i1g10se Geha,ltsexekution - die 
so wie die LFahrnisex,ekution keiner zusäwlichen 
AI1Igaben Ides GläUibig,ers Ibeld,ar.! - hinreichende 
VoraussetlZung für ,das OfferubaruI1Igseidesverfah­
!'len sein. 

, Hiezu kommt noch die Notwendigk,eit, bei 
dem ,im ,§ 294a vongesehenen Verf.<1Jhren eine, 
EmwinguflJgsstliafe für den Fall vorzusehen, daß 
der Schuldner semen Dienstg,eJber nichtangi.bt. 
Dabei kann ,es kostensparend und dam~tsinn­
voller s,ein, 'statt der 'dort vorgesehenen Erzw,in­
gung hloßder AJngabe ,des Dienstg,elbers gleich 
die AI1Ig,aJbe des g,esamten Vermögens im Rah~ 
inen des Offenbarungseides ,durchzusetzJen. 

Zur Z 7 (§ 65) 

Diese A'lliihebung hat zum Ergebnis, daß auf 
Grund der Verweisun:g des § 78 die, Rekursfri­
sten nunmehr wch tim Exekutionsverfahren 
grtlDdsä~1ich 14 Tage betragen (§ 521 ZPO); 
das wird zwecks Vrereinheitlichung ,der Fristen 
vor;geschl~gen. 

ZurZ 8 (§ 74) 

1. Die fit. a ,ist e~ne Anpassung an ,die vor­
geschLagene 'Neuregelung der betr,agsmäßig,en 
FestsetlZullig des Kost;e!l1Jersatzanspruchs ,im § 53 
ZPO. Dor,t ist im Albs. 1 Idie sofortige Bestim­
m'lllng des Kostenersatzanspruchsauch der Höhe 
nach nur für einfache Fällle vOl1gesehen, in denen 
mit keiner Anfecht;ung zu rechnen ist; dabei 
el'lfolgtdirese UmschlI1eilbung der Fälle durch einen 
Hinweis ,auf das Bestehenein,es Norma'lkosten­
tarifs. Für alle ,ander.en Fälle sieht der Abs. 2 
des § 53 ZPO reine .gesondert,e Bemessung ,der 
HOhe des Kostenersatzanspruchs nach A:bsch.luß 
des Verf.aJhr,ens.vor. 

Im EX'ekutionsverf:ahren hallidelt es sich einer­
seits ,praktisch ,immer Ulffieinrache ,FäJ1le, auch 
w,enn da.fü,r kein Normalkostentariferlassen ist. 
Aindereneits ~st der endgultJige Aibschluß des V.er­
f3lhrens nicht immer präzise arbzUJgren~en ,und er 
ist ,auch für die iber~ts entstandenen Kostenersatz­
ampr,liche . glrunidsätz'lich - ausg,enommendie 
Färlile .des § 75 - ohne Belang. Schließlich wäre 
gerade. dort, wo das ExekutlionsverfaJhren sein 
Ziel erreidtt hat, wo ,es mit derBefr~ed1gung 
des Glä~igers .endet, ,ein,e nachträglich,e Fest­
set7!Ung des KiOstenersat7Jhetl13igs eine Kompli­
kation. 

Es wrirdalso hier vorgesehen, daß tim Ex,eku­
tionsverfaJhl1en Idie ,Kosten:bestimmungimmer 
nach dem Aibs. 1 des § 53 ZPO vorozunehmen ist. 

2. Die geltende Roegelung führt unter ande­
rem 'zu ,dem Ergebnis, daß der hetreibende Gläu­
bitger Kosten, we an sich als Exelku1lionskosten 
Olnzusehren wär,en, als solche dann nicht mehr 
geltend machen kann, wenn sie erst l1lach Alblauf 
eines Mon3lts nach Beendigung oder 'EinsteHung 
der Ex,ekution ,entstall'delJ. sind. Er ist in diesem 
Fall gezwung,en, wese Kosten mit Ider Khge tgegen 
die verpflichtet'e Partei geltend zu mJachen {siehe 

'MietSlg. 1r9, 702ua.),was nicht nur für die 
Lete.tgenannt;e 'erheblich kostspidlger ist als ein 
Ailitrag auf Bestimmung weiterer Exekutions­

.kosten, sondern auch ,als solches der Verfahrens-
ökonomie wriderspricht. . 

Um dem entgegenzuwirken, wird die üher­
I1Iahme der Re~elullig vorgesehen; di,e im § 54 
ZPO 'als aliL~emeine &egel vOl1geschlag,en wird. 

Zur Z 9 (§ 81) 

Der Anwendungsbereich der Z 3 Idieser Be­
stimmrwlg, die die Vers3igung der Anerkennung 
ausländischer, den Personen'stand österreichischer 
Stalatslbürger hetrefFender Entscheidungen vor­
si,etht, ist seit ,geraumer Zeit immer mehr ,einge­
schränkt worden (zunächst für Ehesachren durch 
die 4. DVOEheG,dOlI1ln .für den Bereich ,des 
Adoptionsrechts [§ 113 c Albs. 1 JN], später 
durch das Bundesgese~ vom 3. Mati 1974, BGBl. 
Nr. 283, mit dem der § 76 Albs. 2 JN a,mge­
hoben worden ,ist, und schlHeßlich arnläßlich der 
Neuordnung der RechtsSlte11ung des unehelichen 
KinJdes [§,§ 76 hund 114 a JN]; vgl. 'auch Hoyer­
Loewe .in Heller-Berger-Stix, Kommentar ~ur EO 
I 779 ,f.). iDa :bei Weitergeltung ,der Z 3,dieser 
Tendenz folg,end, eine gleichar,t1ge Regelung auch 
für den Bereich ,der Bestrenmmg der ehelichen 
AJbs~ammung (Vers3igung der Anerkennung aus­
ländisch1er Entscheidungen betr,effel1ld österreichi­
sch'e St3iat;sbünger nur beiaussch'li'eßdicher inlän­
discher Gerichtsbat1ke1t ,in diesen AngJelegenhei~ 
ten) sowi,e -in ir,gen'deil1ler Form - bei der 
TOidesenklärung eiqes österr,eichischen Staatsbür~ 
gers im Ausland hätte getrofFen wer.den· müssen, 
wäre der Z 3 ohnedies naihez,u jeglicher An­
wendUIlJgshereich gell!OI1l1men ,worden. 

.AJb~sehen davon, daß -der Z 3 dann. ohneh~n 
kein echtes Substrat verbliebe, ersch'eint ihr,e er­
sawlöse Beseitigung auch aus rechtspolitischren Er­
wä'JgJUngen gebo~en. Hoereits im IPR~Gesetz ist die 
einseit1geBevorzugung der inlänldischen Rechts­
ordnung ,auf'gJegeiben wOl'lden; die Verweisungs­
JlIOl"men sind arHseitiig formuliert worden, statt 
wie bisher einseitig (etwa in der 4. DVOEheG). 
Diesem Grundgedalliken soll auch im Bereich des 
int;eI'lnatlionalen Ziy.iJv,erfahr,ensrechts 'Rechnung 
getr3igen WJel1den. WeIllD ,etwa der l;Iewöhnliche 
Aut:entihailt eines Ausländers im Inland. als ,ge­
richtsbar.keitsb.grüI1Idend a11JgJeseihen wirrd, so wäre 
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es sach1ichnicht Ig,erechtf,eroi1gt, Idiesen Grund&altz -
spiegelb~ldlich - beim gewöhnlichen Auf.enthalt 
eines österreichischen Staatsbül1gers ~m bet,reffen­
den fremden Sta:at nicht ,gelten zu lassen .• 

Der bisherige Zustand, der ·der inländischen 
ZU9tändigkeit bei objektiv gleicher NaJhe'hezie­
hung den Vorrmg vor der ausländischen ein­
räumt, ist daher nicht mehr ~e.itlgemäß. 

Zur Z 10 (§ 83) 

Di·eser SatlZ ist ange~chis Ider zUJm § 65 vor­
geschlagenen ,aH&emeinen Anheibung der Rekurs­
frist auf 14 Tageüberflüss~g g,ewor1den. 

Zur Z 11 (§ 264 a) 

Wie zu den §§ 74 und 294 a näher ausge­
führt wird, soll die für ,den VerpflichtJeten scho­
nendere Geha1tsexekution der Fahrnisexekution 
vOl1g,ezogen werden. 

Nach der V1orgeschlag.enen Regdung 5011 des­
halb das Fa!hrnisexekut~onsveclahrenaufzuschie­
ben sein, wenn der Glä'U1bj,ger ,durch die Gehal1:s­
eXiekuti.on voraussichtJich ·inner.haLb eines }ahres 
befried1gt werden kimn. Vor;bild dieser Be­
stimmung ist der § 201, der die Aufschiebung 
der Zwangsversteigerung einer Liegenschaft für 
den FaM vorsieht, daß eine ZwangsV'erwaltung 
4ie Befriedigung des Gläubigers binnen e1nes 
Ja.hres ermöglicht. 

Albw,eichenld vom Grundsatz des § 42 soll im 
vOI1liegenden F,aU die Exekution auch v,on Amts 
wegen aufgeschoben wenden könn,en. Bis zur 
Kenntnis, des Verpflichteten vom Fahrnisex,eku­
tionsantrag und damit bis zu einer Möglichkeit 
für ihn, ein,en AUlfschieJbungsantrag zusteHen, 
kommt es !:'~elmäß1g zu Exekutionshandlungen, 
die letztlich überflüssig sind und damit auch 
überflüssigerweise Kosten -v:-,erursacht haben. Das 
Qericht ist al1erdings nicht V1erpflicht'et, bei allen 
FahrniS'exekutionen 'CIV[,deTiit ,zu halten oder zu prü­
fim, ob gleichzertigeine Gelhaltsexekution gegen 
den Verpflichteten läuft, nur um eine demrti.ge 
amtswegig,e Aufschiebung sicherzusteUen;dies 
wäre - besonders bei größeren Geridtten - mit 
einem unvertretlbaren Verw,altungsaufwa.nd ",er­
bunden. 

Da es sich nur um eine Aufschieburug der Exe­
kution und nicht um eine Einstellung (des Ver­
kaufsv,erfahrens) handelt, ist einerseits eine fonm­
lose ,Fortsetzung auf Antra'g des betre~benden 
Gläubigers möglich, andererseits läuft ,die Jah­
resfrist des § 256 A:bs. 2 zunächst nicht weiter, 
sofern ,das "'ertahren gehörrg fortgesetzt wird, 
sobald sich herausstellt, daß aer Gläuib1ger durch 
die Gehaltsexek,uti.on nicht in angemessener Frist 
befriedigt werden kann. 

Zur Z 12 (§ 294 a) 

Wie schon zum § 47 dargestellt, ist ,die Ge­
haltsexekution ,erfahrungsgemäß die für den 

Verpfl:ichtleten' günstigste Exek utiortsart. Nach 
der ,derz.eitig,en R:egdung muß' jedoch der Gläu­
biger bei jedem Forderungsexekutionsanbrag, 
also ,auch bei der Geha'ltsexekution, nicht nur 
den Rechtsgrund dei" Fotderung, sondern auch 
den Drittschuldner angeben, ,da a,ndernfaUseine 
P,fallidr,echtsbegründung n1cht möglich wä!:'e. Das 
fÜih!:'t wieder daz.u, daß der Gläubiger ZlUnächst 
Fahllnisexekution und nach deren Erfolglosig­
keit das Offenbarungseidesvertahren beantragen 
muß, um letztlich den DienSltgeber ,des Verpflich~ 
tleten zu e-rfalhren. 

, Verschi,edene V,ersuche, !demGläu:bilger die 
Kenntnis des Dienstgebers auf an,derem Weg, 
etw!a durch eine Auskunf.t des Sozialversiche­
rungstrng:ers, zu versch!affen, sind fehlgeschla­
g,en. 

Als andel1e Lösung wind' hier vOl"gesch1agen, 
dem Gläubig,er einen Gehaltsexekutionsa.flitrag 
ohne Nennung des Drittschu:l:drters zu ermög­
l.ichen, und einen, Vorga,ng vorzusehen, durch 
den das Gericht naChträglich den Drittschuld­
ner - falls mehrere Dienstverhä>1tnisse' beste­
hen, .die Druttschu1dner - f,estsndlt (damit IgIeich­
zeitig ,das Exe<kutionsobjekt), dem bzw. denen 
dann das ZahIungsve!:'bo:t zUigesteHt wird. Daß 
das Exekut]onsOlb}ekt erSlt nachträiglich, durch 
das Gericht spezraEsiert wird, ist bei ,der Fahr­
nisexekutlon ähnHch; so wie der Gesetzgeber 
bei der Schaffung der EO davon ausgehen ~onnte, 
daß dve Mehrzahl der Verpflichteten Fahrnisse 
besit:z.t, auf die gegriffenw,erden kann, kann 
heute davon ausg,ega.ngen we!:'den, daß die Ver­
pflichteten überwiegend in einem Dienstverhält­
nis stehen, aus dem ihnen regelrnäßtge' Gehahs­
forderpngen zustehen. Diese überlegung recht­
fertigt es auch, den vo~gesehenen Vorgang auf 
Gehaltsforderungen einzuschräniken (andere For­
derungen müßte der GläubLger so wie das übrige 
als Exekutionsdbjek,t in Betracht kommende V.er­
mögen durch den Offenbanngseidin Edaihrung 
bringen). 

Ergä:n;zend bedarf es eines Erzwmgungsver­
fahrens für den Fa!ll, daß der V,erpflicht,ete den 
ger,ichtlichen Auftrag zur Namhaftmachung sei­
n,es Di,eilstg,etbers nicht beantwortet. Hier soll 
das gleiche "'erfahren eingreifen, 'das nach § 48 
zur Erzwingung ,d.es OffienbaruDlgse~des vorg,e­
sehen ist. So wie dort ist auch hier a!ls Zwangs­
und Beugemittel ,nur Haft vorzusehen, da eine, 
GeldSltI1afe sinnLos wär,e; durch die Notwen~ig­
keit des Exekutionsverf.ahrens hat sich ja be­
reits ergehen, daß der Verpflichtete nicht z·ah­
Lungsfähig oder zumin;dest nicht zaihlUIligswiUig 
is.t und daher auch eine Geldstraf.e n,icht zalhJen 
würlde. 

überd1es beda.rf es einer Sank.tiori für den 
Fall, daß der Verpflichtete dem Gerkhtfalsch 
antwortet, also entweder seinen Di.enstg.eber 
übeI1haupt v,erschweigt oder seine Angaben irre~ 
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führend unvollständig sind, ·etwa indem er nicht 
alle seine D~enstgeJher a:ngih.t. Dieses Verständ­
nis des. ,Begriffs ,;falsche Angaiben" ergi!btsich 
aus der Auslegung des Begriffs der falschen Aus­
sag,e iS des § 288 StGB. Der Begriff 
"vorsä'w1ich" ist ,iS ,des § 5 tStGiB zu v,er­
stehen. ~a eine irreführende Angabe nicht nur 
nach der Im,ensität, sondern schon nach der 
Atrt eine wesentlich empfindilicher,e Beeinträch­
tiJg.ung der Rechtspflege darstelLt als -die hloße 
Unterlasswng der Mitteilung, bedarf es eines 
über das sonstige Ausmaß der MutwiJHensstrafe 
hinausg,ehenden Str3lfmaß'es; Vorbild einer der­
art empfindlichen Mutwillensstrafe ist der § 69 
ZPO (bei Erschleichung der VerfahrenshiJfe); aus 
den schon daI'ß.elegten Gründen kommt eine 
GeLdstr:aÄe nicht in Betrach,t (eine primäre Geld­
straJ,e mit einer Ersatzfl'\eiheitsstrafidrohung 
würde höchstens bewirken, daß der Verpflichtete 
vorhandene Geldmittel nicht zur Befriedigung 
des betriebenen Anspruchs, son~ern zur Abwehr 
der Haft v,erwendet); statt der nach- § 220 
AJbs. 3 ZPO vorg,esehenen Höchst,grenze der 
(Ersa tJZ-)Frei:hei tsstraiidrohung Willd daher hier 
eine primäre Fr.eiheitsstraiidroihung von maximal 
zwei Monaten"vorgesehen. 

W,ie schon zwn,§ 47 .er.wähnt worden ist, er­
gelben sich I7Jwisch,en Iden heiden -Bestimmungen 
verschiedene Zusammenhänge: Einerseits is·t auch 
hier- älhnilich ,im § 49 - eine Sper~frist vor~ 
gesehen, vorderen ,Atblaiuf ,ein ,gleichartiger An­
tr,ag nicht noch einmal IgesteLlt WJerden darf, 
wenn nicht das zwisch·enweilige Entstehen ·eines 
det1artigen Exekutionsobjekts ,glaubhaft gemaCht 
wird; :allerdings soLl das nur für Anträge dessel­
ben Oläu.b1gers gelten (eine 'AusdelhIl/ll11)gauch,auf ' 
Atnträgea:nderer Gläubiger, wiJe ,im§ 49, würde 
die Führung ,einer eigenen Kar1lei ,erfordern, der 
Aufwand -dafür stünde außer Venhältnis mit dem 
da1durch erzidbaren verfaihr·ensöko,nomischen 
Effekt; ist durch 'gileicharotig,e Anträge .anderer 
Gläubiger 'der Drittschuldner ohnedies evident -
etwa bei einem 'kleinen Gericht -, so besteht 
kein' HiOlCtemis, ~hm iChlS ZahlulligsverlbOit so.fort 
zuzusteLlen); wegen ,der 'Einfachheit des Vemah­
rens ,kann 'hier auch mit einer Ikü~eren Fr~st das 
Auslangen gefunden werden. Andererseits ergibt 
sich z'usammen mit der vor,geschlag,e.nen Ände­
rung des § 47 ,für !den GläUlbiger ibei Ausbleiben 
der Antwort des Verpflichteten grundsättzlich die 

'Wa-hl, entweder Idie Ettwingung ,der Antwort 
nach ,dieser BeSltbmmungoder :gleich das Offen­
barungseidesvlemathrien zu heantragen;das soll 
a,ber eiben nicht gleichzeitig möglich sein; auf den 
Antrag nach der V10rliegenden 'Bestimmung aU'ein 

. wird der Gläubiger beschrä11lktse~n, wenn das 
Offenibarungseidesverfr.thrennach ,§ 49 u.nzulässig 
ist. 

Zur Z 13 (§ 349) 
1. Nach der ,g,egebenen Rechtsla,ge hat das Voll­

stre<.kungsorgan Ibei Räumung einer Liegenschaft 

(eines Besta;nJdobjektes) die Sachen auf Kosten des 
V,erpflichtert:'en in Verwahrung z·u ibringen, wenn 
es an ,einer ·Person mangelt, Idie zu deren über­
nahme b-efugt ist. 

Dennoch vertritt die Rechtsprechung den 
Standpunkt, !daß sich lauf Grund eines darauf he­
ruhenden Einlagerungsauftrages des Vollstrek­
kungsorg.ans keine 'v,ertr'3!glichen VerpfLichtung,en 
für Iden Bund ,ergeben (SZ 11/58). 

Dies ,führt dazu, Idaß LagerhaLter die Ein'Lage­
rullig grunidsät:zJich nur ,dann übernehmen, wenn 
ihnen der betreibende Gläubiger ihiezu. einen Auf­
trag erteilt :hz.w.erklärt, für ,die Lagerkosten 
aufzukommen; Idies ist :auch Idie Praxis. 

Ist die ältere Rechtsprechung. noch dahin Ige­
gangen, daß der hetre~bende Gläubigier Idie Lager­
kosten e.umindestdann aJs weltere Exekutions­
kosten geltend :machen kann, wenn ,er vom Voll­
su-,eckungsol'g,an zur Ei:n!lagerung .einen Auftrag 
erhalten haJt (MietS!'g. 19 5 81ua.), ISO :gieht ,die 
nunmehrige Judikatur,dalhin, Idaß die Ibetreihende 
Plartei das setbst in Idiesem RaH nicht kann; dies 
schon desha,Lb, we11 es zu UlnÜJberbrückharen AJb­
grenzungsschwierigkei.ten führ,e, OIb dlas Voll­
streckungsorgan ·einen Verwahrungsauftra:g des 
betreibenden Gläubigers nlur "angeregt" oder 
diesem lhiezoU einen "Auftr.a;g" :er,teilt hat 
(MietSlg. 28 662 ua.). 

Das führt zu dem unbefl'ieidigeIllden El1gebnis, 
daß der betreibende Gläubiger in Ider Praxis g.e~ 
Ziwungen ist, die von i~m entrichteten, vorge­
streckten ,La:gerkosten im Rechtsweg :geltend zu 
machen (Mie~Slg. 28 662, 29 70,2 ua.), 'Was wie­
derum nicht nur ,fiiir ,den Verpflichteten wesent­
lich kostspieli,ger ist 'a-1s dn 'Exekut1onsantliag des 
Erstg,enannt,en, sonder~ ü:beridies als verfahrens­
.unökonomisch ;lInlgese!hen weriden muß. 

Dagegen &0'11 durch den angefügten ,letzten Satz 
AJbhiMe geschaffen werden, und zwar gleichgüLtig, 
ob der b:etre~bende Gläubig,er auf Weisung oder 
Anregung Ides VO'llstreckungsorgans oder 'aus 
dg,enemden EinbgerulligSiauftr.ag.an denL;lIger­
ha:lter :erteilt hat;~hre Abrundung erfährt ,die 
Bestimmunlg ,durch die Änderung des§ 74 Ahs. 2 
(siehe die Erläuterungen 'zum § 74 - Ht. ob) 
insoweit, a-Issich aus dieserergiht, ,daß derB.e­
trdbende auch Lagerkosten, Idie später als einen 
Monat Illach BeendigUllJg bzw. Einstellung Ider 
EXelkiution entstanden sind, als weitere Exelw­
tiomkosten g,eltend machen kann. 

Einem Mi&brauchist sowo'h[ bezügilich der, 
Preisang,emessenheit ·der Einla,ger'UI!lg (MietSlg. 
29 705 ua.) a-ls auch IbezugEch :der. Einlagerungs­
dauer (V1g1 . .den geltenden ;letJZten Satz Ides § 349 
Albs. 2 und die iMietSlg. 1'5684, 167'08, 17846, 
20 761 Uova.)sow,~e ,der Kennmis id'er Vierpf1ich­
teten Partei vom ger,ichdichen Verkauf des Lager­
guts auf Antra,g ,des ibetrelbendenGläubigers 
(MietSlg. 28677 uva.) in j,eder Richtung vor-
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gebeugt· (vgt .;wch Heller-Berger-Stix, Kom­
mentar zur EO 1II 2497 Ibis 2499). 

Imüibrigen is.t Idie vorgeschLagene Änderung 
bereits durch ·den vom VfGH mit Er,roenntnis 
iV.om 2. Mä·I1Z 1978, V 27/77-10, ':1115 ;g,ese~mäßiger­
kannten g,eItenden § 569 AJbs. 1 letzter Satz Geo. 
V'OI1gezeichnet, iden die }ud1k!atur jedoch mit Be­
ziehun:g auf die ,derzeitig'e Fiassung des § 349 
Albs. 2 zumindest sehr eng aUSlIegt (vgl. MietSlg. 
BdIXE. '67). 

2. Durch Idie !Anfügung eines weiteren HiaIh­
satzes an ,den ersten Satz soH ·ermöglicht werden, 
den Verkauf der möglicherweise wegzuschaffen­
den und zu verw:Lhrenden Ge.g;enstän'de scholl1 bei 
der Anordnung des Räumungstermins an.zudro,; 
hen. Nach Ider Auslegung der geltenden Fassung 
der Bestimmung kann :diese Androhung wi1"ks"lm 
erst nach Ider Einlagerung Ider Gegenstände erfol­
gen; sie ist dann meist :roht Schwierig;keiten ver­
bunden, weil die (neue) Anschrift des Verpflich­
teten. nicht heroannt ist. Das f'Ülhrt zu Venzöge­
rungen, ,die _. Jetztlich zum Scha·den des Ver­
pflichteten -!bewirken, ·daß .der Wert der Gegen­
stände durch Idie VeI'WIalhrungsroosten aufgez.ehrt 
wird. 

Zur Z 14 (§ 352 a) 

Der hier vor,gesehene Enofalldes Kostenersatzes 
bei der ,exekutiven Durchfülhrungeiner Liegen­
sch:Lftsi:eilung grundet sich auf zwei Überlegun­
gen: 

Die meisten Ider einer Exekution nach ,den 
§§ 351 und 352z'Ugru.nldeLiegenden. T,i:tel ,sind 
zweiseitig~ zum Exekuti.onsantrag si'nd laho :heide 
Parteien legjtimiertjdas fülhrt sehr oft zu ,einem 
Wett<laul der Parteien, wer den Exekutionsantrag 
zuerst ei.n!brinlgt und damit nach § 74 ·die Kosten 
dafür zugesprochen erhält. In Wiahrheit handelt 
es sich hier UJm'eineVollstreckung, Idie nicht bl.oß 
el1f.orderHch ,ist, weLl ,der V,erpflichtetedie Erfül­
lung ,des Anspruchs verweigert, meist ist vielmehr 
die Mitwirkung ·des Gerichtes unerlläßlich. Wer 
letztlich :K!ostenersatz zugespr.ochen erthält, ,ist also 
b:1oß vorn. ZufaU ahhäng;i,g, nicht sadlilich gerecht­
fertigt. 

ülberdies ~ichtet sich die Durchführung der 
Tei'lung .ohnedies nach den Regeln ,des Verfahrens 
außer Streitsar;nen, so:daßder :§ 74 nur für :die 
Kosten des Exekutionsantr,ags Igilt, wahr,end die 
K:osten des 'übrigen Verfahr.ens ,auf die Parteien 
nach dem Verthä:ltnis ihrer Anteile (also weder 
nach dem Ausgang des Verfahrens noch nach 
~hrerPartels.tel1ung) aufzuteHensind (SZ 25/313 
ua.). 

Zu den Z 15 bis 17 (§§ 371, 373 und 375) 

Hier handelt .es sich um ,ergitnzende RegeIun­
gen ,für die Exekution zur SichersteIlung, die der 
Ausdehnung der Rechtseimichtun.g des W~der­
spr,uchs ßlach § 397a ZPO auf einen in Rechts-

kraft eI'lWlachsenen Zahlungsbefehl (§ 605 ZPO) 
Rechnung tragen sollten. Dazu ist .aUlf . ,die Errläu­
terungen zum Mahnvellfahren :(§§ 600 ff. ZPO) 
und zum ~ 44 a hinzuw.eisen. 

Zur Z 18 (§ 376) 

Wie schon bei der Schaffung des § 397 a ZPO 
durch dJas KJSchG Ibeahsich~igt worden und auch 
hier in ,den aLlgemeinen EriäJuterungen zum 
Ma!hnverfahren (§§ 600 ff. ZPO) ausgeführt ist, 
solJ ·der Widerspr,uch (gegen ein VersäulnUlllgs­
urt·eiI oder einen in Rechtskraft erwachsenen 
Z:ahlungsbefehl) nicht .die norma,le Art der Einlas­
sung 'des Bekl3igten sein, ·sondern nur - :bei 
Unterlassung der d3ifür vorgesehenen Verfahrens­
schritte (Besuch der ersten Tagsatzung, Einhrin­
gung der Klageheantwortung, Erheibung ,des Ein­
spruchs) - eine letzte Stufe Vlor der endgü.ltigen 
PräMusion ,a,Mer Einwendungen,. wdbei das Ab­
warten :dieser letzten Möglichkeit für den Beklag­
ten ua. mit der Mög1ichkeitder Exelwtion zur 
Sicherstellung sanktioniert sein soll. Wenn sich 
nun der Bek.hgte mit 5einen Einwendungen so 
lange Zeit läßt und die vom Gesetz vorgesehenen 
Mög'I.ichkeiten nicht ·dazu henüt2t, so ist es un­
bimg, ·cLaß das Risiko von Nachtei,len durch eine 
zu Unrecht Igeführte Exekution zur SichersteUung 
den K'läger und nicht den Beklagten tIleffen soU. 
Die aHgerneine Regel des § 376, die dem Gläu­
biger solche Nachteile auch olhne sein Verschulden 
auferleg't, S()l}} hier' auf ·den Fan ,seines groben 
VerschuMens .eingeschränkt werden, ,aho auf den 
Fa!H, daß er den Nichtbesta,n;d seiner Forderung 
unbedingt ef'kennen mußte. 

Zu den Z 19 und 20 (§§ 387 und 388) 

1. Die hier entba:ltenen Änderungen sind bereits 
in der Regierungsvorlage einer UI1hdberr,echtsge­
setznovelle 1980 (385 BlgNR XV. GP) vOIlge­
sehen gewesen j sie sind· 'lediglich aus technischen 
Gründen noch nicht Gesetz geworden .und 'sollen 
nun wegen ihrer systema:tischen ZugehöI1igkeit 
im gegenständlichen Gesetzesvorhahen herücksich­
tigt werden. 

2. Die vorgeschhgene Anfügung an den § 387 
EO ·ülber.nimrmt ,den Rechtsgedanken, der dem 
§ 162 Albs. 1 Patentgesetz zugrunde :liegt, mit den 
Mo:difikationen, 'daß wegen .der .gerade heiden 
hier in Rede stehenden An;gelegenheiten beste­
henden übereinstimmung der ,im Sicherungsver­
fahren und ~m Hlluptv,elifiahren ZI\1 ·;beurteilenden 
Fr,agenWber heide Veda'bren möglichstdiesdben 
Richter entscheiden soHen. 

Die Zustän'digkeitzur Entscheidung iiber einst­
w:ei.lige Verrfügungen sollda,her in diesen FäHen . 
dem - potentieHen - Pl"Ozeßgericht auch dann 
zu~tehen, wenn der Prozeß noch nicht anhängig 
ist. 

Die ,gemeinsam~ Beh,andlung der einstweiligen 
Verfügungen nach dem UWG, UrhG und den 

669 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)72 von 158

www.parlament.gv.at



669 der Beilagen . 73 

§§ 28 h~s 30 KSchG ·entspr,icht ,im Üibt~g'en a:uch 
der vorgesehenen Zusammenfassung dieser Mate­
rien in ·der Zustän:di~keitsregelung ,des § 51 
Albs. 2 Z 10 und des § 83 c }N. 

3. Die Knderung des§ 388 EO ist eine - eben­
faHs bereits im' Patentgesetz vorgezeichnete -
Weiterführung dieses Gedankens von der Zu­
stäp.digkeit zur Gerichtsbesetzung. Für diejenigen 
Angelegeruheiten, für die ,die übereinstimmung 
des Spruchkörpers, der über die einstweilige Ver­
fügung entscheidet, mit dem ,in der Sache ,selbst 
entscheidenden beson'ders wichtig ist, soH grund­
sätztJich .die Senatsbesetzung ibdbeha1uen werden, 
~llerdings -aJbweichend vom § 50 EO - mit 
der Zusammensetzung, die auch füt die Haupt­
sache vorgesehen ist. Durch den l1euen . Albs. 3 
soll dies umweifeLhart 3!uch ,für ,das Rekursver­
fahren msgedrückt werden, 

. In drin:gen:dien Fällen - wie bisher -und in 
anderen Angelegenheiten; bei ·denen es sich meist 
doch nicht um eine Vorwegnahme, sondern nur 
um eine Sicherung des Prozeßergeibnisses handelt, 
s011 -wielauch sonst nach der Exekutionsord­
nung - der EimJelrichter entscheiden. 

Zur Z 21 (§ 402) 

Die Erlassung e,iner einsllwevligen Verfü,gung 
(oder die Albweisung eines ·dar.auf ,gerichteten An­
trags). deren Einschränkung oder Aufhelbung 
kommt 'teilweise einer Endentschddung schon 
sehr na.he; es erscheint sohin aus den zum § 521 ·a 
ZPO m:f.gezeigten Erwägungen sach,gerecht, für 
diese Fälle einen zweiseitigen Rekurs vorzusehen. 

Zum Art. V (Knderungen des Gerichtsorganisa: 
tionsgesetzes) . 

Zu denZ 1 bis 3 (§§ 20, 30 und 32) 

Diese' Knderungen folgJen aus de.r A.ufhebung 
der See- und Ber,g.gerichtsbarkeit (siethe die A·us­
führungen zu den §§ 2 und 3 sOwie 53 }N). 

Zur Z4 (§ 37) 

Dieser Vorschlag iSt eine Konsequenz der vor­
gesehenen Zweiseitig;keit von Rekursen (siehe die 
Erläuterungen zu den §§ 521 a ZPO und 402 EO). 

Zur Z 5 (§ 49) 

Auch diese Knderung ist eine Folge der Auf­
hebung der Seegerichtsbarkeit (siehe die Erwä. 
gungen zu den §§ 2 und 3 }N). 

Zur Z 6 (§ 90) 

Dieser Vorsch,lag folgt aus der vorgesehenen 
Knderung des § 550 Abs. 2 ZPO (siehe die Aus­
führungen hiezu). 

Zum Art. VI (Ä.nderung des Bundesgesetzes über 
den Obersten GeriChtshof) 

Dieser Vorschlag trägt der' vorgesehenen Knde­
nmgdes § 26 ArbGG Rechnung (siehe die Er­
läuterungen zu diesem). 

Zum Art. VII (Xnderungen des Rechtspfleger­
gesetzes) 

Zur Z 1 (§ 12) 

Hier soll durch ,die iEinfügung des Wo'rtes "ge­
gelbenenfu1ls" in übereinstimmung mit der vor­
geschlagenen Neuf>assung des § 522 ZPO klarge­
stellt werden, daß der Richter in &einem Vorlage­
bericht in Ergänzun,g der Begründung des ange­
fochtenen Beschlusses des Rechtspflegers nur dann 
zusätzlich eigene Gründe anzuführen braucht, 
wenn er dies ,~m E~nze1fall für erfor-derlich hält. 
Angesichts der Qualität der R.ech.tspfleger und 
ihrer Entscheidungen wird di.es oft nicht ~der Fall 
sein. Ein nichtssagender, formularmäßiger Hin­
weis auf die Begründung des angefochtenen Be­
schllusses W'Ür,de sich- da:mit erülbrigen.· 

Zur Z 2 (§ 14) 

1. Die Durchführung des Mahnverfahrens soU 
nach dessen Ausdehnung auf den Gerichtshof 
auch dort dem Rechtspfleger ü,bertragen werden 

. können, dies allerdings ,n,ur his zu einer Wert­
greme, die für die Tätigikeit des Rechtspflegers 
etwa auch im Albhandlungsvedahren gilt (o§ 16). 

Die Abgrenzung des Verfahrensalbsch,nitts, in 
dem der Rechtspfl.eger tätig werden darf, Ibedarf 
durch die vorgesehene Amtswegigkeit des MaJhn­
verf,ahrens gegenuber der geltenden Fassung einer 
euwas anderen Formwier.ung. Sie soH a·uch 'klar­
stellen, daß .ihm aLle Erledi,gungen olbliegen, die 
,vor der A,nJberaumung einer l1agsatzung zur 
m'ÜncUichen ,Verhandlung liegen,also etwa ·eine 
Zurückweisung der KLa:ge wegen Uml.uständig­
keit, die Zurückweisung eines Einspruchs oder 
eines Widerspruchs als verspätet oder di.e Zurück­
stellung von Einga;ben zur Venbessel"lung. 

Ist die Klage unschlüssig, so ist das Mahnver­
faht:en 'Ullzulässllig (§ 600 Ahs. 2 Z 2 ZPO), ,der 
Rechtspfleger hatdiesfalls :die Khge ohne förm­
liche Bntscheidung dem Richter zur ,Einleitung 
des weiteren Verfahl'ens zu überlassen. 

2.Eür das Exekutionsverfahren soll dem 
Redltspfleger neben der Exekution zur Sicher­
stellung nach - § 372 IEO auch 'dieJenige nach 
§ 371 EO ÜlbertI'agen werden können. Sie wirft 
in der Regel keine größeren Schwieri.gkeiten auf 
als die Exekution zur Befriedigung oder di'e Exe­
k,ution zur Sicherstellung nach, § 372 EO. Die -
verhältnismäßig, selteneren ..:....,Fälle. der Exeku­
tion nach den §,§ 370 und 371. a EO sollen jedoch 
wegen der hier notwendigen ßeurteilurtg der Ge­
f~hrdung bzw. der Bemessung der Sicherheit dem 
Rich,ter vorbehalten b~ei:ben. ' 

3. Schließlich soH dem Rechtspfleger auch die 
Entscheidung, über Aufschiebungsanträgeim Fall 
eines Widerspruchs gegen einen in Rechtskraft 
erwachsenen ZahlungS/befehl n:ach § 42 Aos. 1 
Z 2 a EO übertragen werden können. Angesichts 
der nach dem vorgeschlagenen § 44'3: EO sehr 
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eingeschränkten VOl"a,ussetzungen für eine solche 
Aufschiebung bedaI1f diese Entscheidung keines 
weiteren Eingehens in die Sache selbst. 

Zum Art. VIII (Knderungen des Arbeitsgerichts­
gesetzes) 

Zur Z 1 (§ 17) 

Aus der Verweisung auf die §,§ 600, 606 ZPO 
erg~bt sich, daß auch die A,rbeitsgerichte -ohne 
Rücksicht auf die Höhe ,des Kla,gebegehrens -
ZaJhlungsbefehle auf Grund von Klagen zu erlas­
sen haJben, mit denen a:usscll'ließlich die ZaJhIung 
eines Geldbett1ags begehrt wird. 

Unter Bedachtfiiahme auf die vorgeschlagene 
i\nderung des § 14 Z 2 Rechtspflegel'G ist 2!ur 
El'lassung dieser Zahlungsbefehle der Rechtspfle­
ger befugt, wenn das Khgspetit 300 000 S nicht 
überste1gt. 

Zur Z 2 (§ 23 a) 

Schon jetzt ist im arheits'gerichtlichen Verta,h­
ren die Revision in wesentlich weiterem Umfang 
rulässig als im VerJaihren bei den ordentlichen 
Gerichten. Diese aus v~rschi,edenen rechtspolüi­
sehen Gründen wünschenswerte Rechtslage eJ."\gibt 
sich einerseits' aus der nach' dem geltenden § 23 a 
vorgesehenen niedrigeren Revisionsgrenze (für 
bestät~gende Entscheidungen) un'dandererseits 
daraus, daß durch den Grundsatz der Neuver­
han,dlung im B'erufungsverfahren (§ 25 Albs. 1 
Z3) in Venbindung mit dem' Judikat 56 der 
(geltende) ,§ 502 Albs. 3 ZPO im arbeitsgericht­
lichen Verfa:hren selten anzuwenden ist. 

Schon die Zahl der arlbeitsgerichdichen Beru­
fungsverfalhren ist jedoch mit jährlich rund 800 
(in ganz Österreich) so gering, daß die Belastung 
des OGH mit arbeitsgerichtlichen 'Revisionsver­
faJhren' trotz des hohen Prozentsatzes Z1ulässiger 
Rev,isionen in a,bsoluten Zahlen ger,ing ist. Eine 
nennenswerte Belastung ist auch bei einern wei­
ter:en Albba;u der RevisioMbesehrän'kungen in 
aIibeitsgerichdichen Sachen nicht zu erwarten. 

Die' vorgeschlagene Fassung des § 502 ZPO 
geht einerseits vom Judikat 56 ab und sieht 
andererseits· einen unteren "Sch·wellenwert" vor, 
unter dem, a'llch der abgeänderte Teil eines Be­
rufungsurtei.Is nicht mehr anfechtlbar ist. Dieses 
System würde" selbst wenn, diese heiden W ert- ' 
grenzen für dasa1'1beit&gerichtliche Verfa!hrenauf 
ettJwra, 2 000 S Ullld ' 30 000 S henibges,etzrt würden, 
die ZugängHch:keit des OGH in arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten Z'll sehr beschneiden. Es v.erlb.Ieiben 
pnktisch nur zwei MögEchkeiten, nämlich ent­
Y"eder für das aribeitsgerichtliche Verfa:hrenein 
von der ZPO weitgehend albweichendes System 
der Revisionsbeschränkungen vorzusehen, etwa' 
durch die Einführung der dort beseitiogten Rechts­
lage nach dem Judikat 56, oder auf eine Revi­
sionsbeschränkung ühel'haupt zu verzichten. Da 

die erste inkonseq'llent wäre und unter Umstän­
den eine Lösung di,eser F~age in der kOqlmenden 
Regelung der Sozia.lgerichtsbarkeit präj.ud~ieren 
würde und da - wie erwähnt - ein Verzicht 
auf eine formeLle Revisionslbeschränkiung (die 
Regelung, daß es in Bagatellsachen kein Beru­
fungsurteiil und daher auch keine Revision gibt, 

, bleibt ja uDlberührt) keine hedeuten:de Mehl'beIa­
stung des OGH ,in A'1'1beitsrechissache,nve1"llrsa­
chen wird, entschIießt sich der Entlwurf für die 
zweite Lösung. 

Zur Z 3 (§ 24) 

Diese Novelliel'\ung ist eine Konsequenz des 
Knderungsv~rschla:gs zum § 468 ZPO. 

Zur Z 4 (§ 26) 

Oberstger,ichclüche Entscheidungen über Re­
kurse nach § 519 Z 3 ZPOsind in der Regel 
mchtungwClisenrd fü,r den matemell1en Ausglang 
des Verfahrens. 

Mit Rücksicht darauf ist wiederholt angeregt 
worden, die für das RevrisionsvevfaJIren normierte 
Senatsbesetzung unter Laienbeteiligung auch für 
das besagte Rekursverfahrenvorzusehen. 

Die Serechtigung dieses Anliegens ist nun um­
so größer, als nach der vorgeschlagen'en Ergän­
zung des § 519 ZPO :liuch sogleich eine Sachent­
scheidung erg,ehen kan'n. 

Dem trägt die gegenständliche Fassung Rech­
nung. 

Zur Z 5 (§ 28) 

im -Hiniblick auf das zum § 23 a Ausgeführte 
soll auch der Revisionsrekurs in arbeitsgericht­
lichen Sachen schon bei einem über der Bagatell­
grenze .liegenden Recht9ffiittelrwert zulässig sein. 
Vor allem wäre es inkonsequent, daß ein Beru­
fungsurteil bei einem, diesen Betr,:lig ülbersteigen­
,den Streitwert immer r.tngdochten werden 
könnte, bei einer A'u:fhelbung, des Ersturte~ls ein 
Rechtskraftvorbehalt und, damit eine Anfechtung 
nach § 519 , Z 3 ZPO jedoch nur, b61 einem 
10 000 S' übersteigenden Streitwert zulässig wäre. 

Zur Z 6 (§ 30) 

Der~eit ist es den Arlbeitsgerichtenverwehrt, 
auf Grund der von ihnen geschaffenen Exeku­
tionstitel eine ZwailigsvoHstreckung zubeWJilligen 
bzw.eine einstweil~ge Venfügung zu er,lassen 
(vigl. Heller-Berger-Stix, Kmnmentar \Zur EO 4 

III 87, 2809 und 2818, Kapfer, MGA 
ArbGG 2 E. 4 und 6ZiUm §" 1 ,sowie 
Anin. 6 ulnd 8 zum § 30 AribGG und Dittrich­
Veit-Tades, MGA Arlbeitsrecht!, E. 1 und 2 
zum § 30 AribGG). Dies ist wiedertholtals Man­
gel angesehen worden. 

Mit der vorgeschlagenen Regelung ~1len auch 
die Arbeitsgerichte "gleich anderen Prozeßgerich-
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ten" zur BewiUigung von Exekutionen bzw. zur 
Erlassung von einstweiligen VertfüguIligen berufen 
sein, dh. in den Grenzen, i.n denen 'bei ~hnen ein 
Rechtsstreit schon anhängig ist :oder war {Abs. 1); 
das Wort "Prozeßgericht" ist sohin "genau zu 
nehmen" (Heller-Berger--5tix aaO, 2890). 

Über Anträge auf Erlassunlg einstweiliger Ver­
fügungen hat der .arlbelitsgerichcliche Senat zu ent­
scheiden, es sei . denn, es handelt sich um beson­
ders dringende Fälle; üiber die~e zu entscheiden, 
soll dem Vorsitzenden obliegen (Aibs. 2). Das 
entspräche dem vorgeschla,genen § 388 Albs. 2 EO; 
die Erwägungen zu diesem ,gelten hie·r sinngemäß. 

Im ü1brigen sollen auch aruf die von den Arlbeits­
gerichten bewHligten Vollstreckungsverf3!hren 
oder erlassenen einstweiLigen Verfügungen die 
Best~mmungen der Exekutionsordnuilig anzuwen­
den sein (Abs. 3). Dataus erg~bt sich 'unter ande­
rem, daß mit Rücksicht· auf den Albs. 1 und die 
§§ 17 b~s 19 EO die Arlbeitsgellichte 3!uch weit·er­
hin nicht als Exekutionsgerichte in Betracht kom­
men. 

Zum Art." IX. (Xnderungen des Gerichts- und 
Justiz verwaltungsgebührengesetzes 1962) 

Anilaß für die hier vorgesehenen Änderungen 
des GJGebGes 1962 Qlst ,diie Neuregelrung ;d,es 
Maihn'Vle1'1faihrens (§§ ,600 ff. ZPO). 

Einerseits geht es darum, daß durch die - zur 
Sicherung des rechtlichen Gehörs des Beklagten -
vorgesehenie z,webma1ige Zustellung der KJage und 
des Z'aihlungs'befehls an den Bekl>agten die Parteien 
nicht mit einer zusätzlichen Eingaibengebühr be­
lastet werden soHen. Dies wäre bei der Beibe­
haltrung der derzeit geltenden Regelung der Fall, 

. da nach § 3 GJGebGes 1962 für jede Gleich­
schl'lift einer Eingabe die Eingabengebühr zu ent­
richten ist. Durch die vor,gesehene Änderung -
künftig soll die Eingalbengebühr für !d i e E i n­
g a ,b e,' dh. ohne Rücksicht damuf, wie viele 
Glelichschri>ften mit der Eingalbe überreicht wer~ 
den, zu entrichten (zu bemessen) sein - wird 
die~e Mehrlbelasllun:g vermieden. D.iese Änderung 
hM aiper zur Vot',aussetzung, daß die fHr die Ein­
ga.ben (die Gleichschll~ften einer Eingaibe) derzeit 
bestimmten Gtfuührenbeträge erhöht (verdoppelt) 
we1'lden müssen, zumal - schon jetzt - in der 
Regel jede Eingabe (zumindest) zwei Gleich­
schriften umfaßt. überdies müssen die Proto:koll­
gebühren angepaßt werden, die auf die Höhe der 
Ein,galbengebühr abgesteltt sind. 

. Andererseits erlordert die RegeluUJg aber die 
Erlassung des ~bedingten) ZahlungSbefehls eine 
1\nderrung der hie·für in der TP 3 lit. b Z 2 des 
Tar,ifs rzlUJm GJGebGes 1962 Ibestimm~en Entsch,eli­
dUJlligSJgelbühr, zUimal rdi,ese EUitscheÜ:dun:~sge:bühr 
nach § 2 Z 3 LiJt.a GJGebGes 1962 "mj,t IderEin­
b6ngUirug der KLage (des Gesuches)" zu 'entrichten, 
wäre. 

Die aus. prozessualen Gründen erforderliche 
Knderurug ,des GJGebGes 1962 hi,etet laiber 3!Uch die 
Gele:genihei:t <zu einer im Inter,ess,e der Pa.rte,ien, 
Parteienvertreter und Gerichte gebotenen geJbüh-. 
renrechtlichen und kanzleitechnischen Vereinfa­
chung (VerwaltungsrefQrm). So ward hiedurch 
im besonderen die ~er wieder a'Uiftretende 
Streitfrage vermieden, in wie vielen Gleichschrif­
ten eine Eingabe zu überreichen wäre (überreicht 
worden ist) und oIb ein Exemplar der Eingabe 
als Gleichschritt oder als Ha~bschrift an~usehen 
ist. überdies entfällt auch bei den ersten Tagsat­
zungen, bei denen ein Versäumungsurteil el'lgeht 
oder vorbehalten wird, die Pflicht zur Berechnung 
und Entrichtung der Entscheidungsgebühr. 

Die vorgesehene Neuregelung wird eine Ver-
1'lingerung des Gebührenaufkommens .in denjeni­
gen FäHen bewirken, in denen die Eingabe in . 
mehr als zwei Gleichschriften einzubringen ,ist; 
das Aufkommen erhöht sich bei nen nrur eint>ach 
einzubringen·den Eingaben bzw. bei den Prozes­
sen, die ohne Urtei:l oder Vergleich beendet 
werden. Grundlagen für eine genauere Schätzung 
des Ausmaßes dieser beiden Wirkungen fehlen; 
es ist aber anzlunehmen, daß sich diese beiden 
Wirkungen zumindest die Waage haIten, sodaß 
die Änderungen jedenfalls keine negativen Aus­
w.i1'lkungen a,uf den Bundeshaushalt ha.ben werden. 

Zum Art. X (Änderung des Gerichtlichen Ein­
bringungsgesetzes 1962) 

·Für Kosterubeamte bietet es immer wieder große 
Schwierigkeiten zu eIlltscheiden, V'On wem nich 
§ 2 K,osten, die aus AmtsgeJdern ausgelegt wor­
den~ind, einziuibr,ingen sind. Es Wli'l'd deshalb 'ein 
r,ichter,Jlicher GrundsatlZbeschI.uß üher IcLi'ese Fmge 
vO'rige,&eh en. 

Um die "Kreditierung" solcher Beträge durch 
den Bund nicht zu lange ausz\,ldehnen, sol:l diese 
GrundLage für die Ein:bringung möglichst rasch 
geschaffen werden. . 

Die Eirubringurug soll sich grrundsä1tzlich an den 
Beweisführer richten. Der manchmal unklare He­
gr,iff des Beweisführers soU bei dieser Gelegenheit 
durch die Rezeption des § 40 ZPO, der Bestim-

. mung über die vorläufige Kostentragungspflicht, 
präzisiert werden. 

Nur dann, wen~ zu diesem Zeitpunkt. bereits 
eine· rechtskräftige Entscheidung über die 
Kostentra.gungspflicht nach den §§ 41 ff. ZPO 
vor.liegt, soll diese maßgebend sein. Die Einbrin­
gung der Kosten beim Beweisführer wäre in 
diesem Zeitpunkt nur mit überflüssigem Aufwand 
vet'bunden, da er dann wieder nach § 54 ZPO 
den Zuspr,uch dieser Kosten begehren müßte. Ab­
gesehen davon erscheint es nicht angemessen, ihn 
noch zur Zahlunog des Betrages zu ver:ha:lten, auf 
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dessen Ersatlz er ohnedies bereits sicheren An­
spruch hat. 

SoweiJt der ,fragliche Betrag die Bagatellgrenze 
nicht Ülberschreitet, ist die Befassung des Richters 
mit dieser Frage unökonomisch. Für diesen Fall 
soill es daJher bei der derzeitigen Regelung bleihen. 

Zum Art. XI (Änderungen des Rechtsanwalts-· 
tarifgesetzes ) 

1. Bei den hier vorgesehenen Ändel'ungen han­
delt es sich UIm Anpassungen, die vor allem durch 
einige der vor.gesch,la,genen ~ivilprozessuaoJen 
Neuerungen novwendig werden: Der Neuord­
nung des Mahnverfa,hrens (§§ 600 ff. ZPO) wird 
i:n TP 1 Ahschn. 11 tit. e, TP 2 Abschn. I Z 1 
li,t. 'a und c sowie TP 3 A Abschn. I Z 1 Ivt. ob 
R1ecnnurug ,getr31gen; .in TP1 ,A'bschn. II Jit. h 
urud TI' 3 iB 'Abschn. I wil'd auf Ärudel'ung,en 
im Bereich des Berufun,gsverfahrens (§§ 468, 492 
ZPO) Bedacht genommen. 

2. Außerdem wird bei dieser Gelegenheit der 
bel'eits durch das Konsumentenschutzgesetz (nGBI. 
1'-l'r. 140/1979) eingeführ.te Rechtsibe<helf des 
Widerspruchs gegen ein Versäumungsurteil 
(§ 397 a ZPO) systemgerecht in die TP 2 und 3 
eingefügt. 

Zum Art. XII (Änderungen des Todeserklärungs­
gesetzes 1950) 

Zur Z 1 (§ 12) 

Durch ,den § 51 Abs. 1 IPR-Gesetz halben mit 
dem lrukraif,ttneten ,des IPR -Gesewes (am 1. Jänner 
1979) aUe Bestimmungen ilhre Wirksamkeit ver­
loren, die im IPR ... Gesetz ,geregelte Gegenstände 
betreffen, so nach Z 9 auch der ,§ 12 TodErklG. 
Da aber im ~14 IPR-Gesetz nur das ',auf die 
Voraussetzungen, 'die Wir&ungen und die Auf­
hebung einer Todesenklärung anwendbare mate­
nieHe Recht geregelt wird, .eine VerfaJhrens- oder 
Zustän'di~keitsbestimmung darinaJber nicht ent­
halten ist, ist der § 12 110dErMG nach .einhelliger 
Lehre und Rech,tsprechung (V1gII. OGH 20. März 1979 
ZfRV 1980, 74 :und 29. Au:gust 1979 ZfRV 1980, 
7,6 -,~ulbei:den EntscheiJdurugienAnm. ,"on Schwind, 
letztere E. aum EvBl. 1980/45; ebenso OGH 
2(). März 1979, 5 Nd 507/79; :im El1geb11lis auch 
Dumek-Smwind, Internationales Privatremt, 46, . 
!IN 4~m § 14 IPR-Gesetz) nur in dem Um­
fang außer Wirksamkeit getreten, als in .ihm 
materiellremtliche Regelungen ,des IPR .getroffen 
worden sind, nicht jedoch auch ,in 5einen verfah~ 
rensrechtlichen Bestimmungen Ülber die Ahgren­
zung :der inländismen Gericht9barkeit. Hinsicht­
lim verschollener österreichischer Staatsbürger, 
d.ie ,iJhren letzten bekannten Wohnsitz bzw. Auf­
enthalt im Ausland .gehabt haiben ~hier fehlt eine 
ör.tlime Zuständigkeit n'am ,§ 13 Albs. 1 
TodErklG), ist dies auch 'damitbegrü,ndet wor­
den, daß der § 81 Z 3 ,EOdie Anerkennung 

ausländischer Entsche.idungen v.ersagt, die den 
Personenstlaond eines österreichismen Sta3it9bürgers 
betreffen, und sohin ·die inlländisme Gerichtsbar· 
keit ~u ,bejahen ,s'ei, und ~",ar unaJbhäng~g davon, 
wo der Verschollene seinen letzten <bekannten 
Wohnsitz hzw. Aufenthalt ß,ehalbt ihat. 

Durm die vorgesehene Au~hebungder Z 3 ,des 
§ 81 EO (siehe d!azudie Erläuterungen ~um § 81 
BO) und .die gleichfalls vOl1geschlagene Neufas­
sung des ,§ 28 JN (siehe da.z.udie Erlälllteroo·gen 
zuun § 28 JN) ,könnten sim in Zukuruft jedom 
Unsicherheitlen Ülberden Umfang der infändischen 
Gerichtsbarkeit ~ur Todeserlklärung ergeiben. Um 
solche Schwierigk.eiten erst gar nicht entstehen zu 
lassen ,und um möglime Zweifel '3lffi Weiterbe­
stand und an der Tragweite des (teDlWleise) aufge­
hobenen t§ 12 TodErklG zu beseitigen, ist es 
angezeigt, die ,inländisme Ger:imtsbarkeit zur 
Todesertklärung Inunmehr ausdrücklich· neu zu 
regeln. . 

W:ie in a~Ien Stlatussachen soll a.um :bei der 
'todeserlklärun,g die inländisch,e GerJchtsbarkeit 
gegeiben sein, wenn der Versmollene österreimi­
scher Staat9bürger gewesen ist (Z 1). Die Formu­
lierung folgt ,dem tbisherigen § 12 Albs. 1 
11odErklG; maßgeberud ,ist,daß ,der VersmoUene 
in .dem letZJten Zeitpunkt, in dem ,er nam den 
vorihJandenen Nachrimten nom gelebt hat, öster­
reim,i.scher Staatslbür,ger tgewesen' ist. Ein alHfäl­
liger späterer Wechsel der StaatsbürgJerschaf,tmuß 
denlknotwendigerweise außer Bet1"amt ibleiben,di 
ja alb ,dem ·eben genanlllten Zeitpunkt jede Kennt­
nis von der weiteren Existenz ·des Versmollenen 
fe'hlt. 

Ist der Verschollene nicht österreichismer. 
Sraatsbürger gewesen, ·so ist ,die ,inländisme .Ge­
richtsbarkeit zur Todeserklärungindrei Fällen 
gegeben: . 

1. Es befindet sich Vel1mö.gen des Verschollenen 
im Inland (Z 2). Da es fr.emde Remtsordnungen 
g~bt, denen das Institllllt der Todeserklärurug ent­
weder unbekannt .ist oder .die ein Tätigwerden 
ihrer Behörden nimt vorsehen, wenn der Ver­
schollene IMoß V'ermögen in einem anderen Staat 
hinterlassen ha~ 'andererseits jedom die Remts­
verlhältnisse ,an dem im Inh,nd ,zurückgelasserien 
Venmögeneines VerschoUenen ger.egelt werden 
müssen, ersche.illlt es tgeboten, hier die inländisme 
Gerimtslbarkeit zur Verfüg'vng ~u stellen. 

Dies ist aum deshalb sachgerecht, weil die 
Todeserikläl1ung Ides Verschollenen die Vorausset­
zung ftür die aUemaUs notwendige Einleitung 
eines inländismen NamlQßverfahrens ist (hin­
sichtlich unheweglichen Vermö.gens ist die inlän­
dische Nachlaßgerichtsbarkeit 'n'am J§ 22 AußStl'G 
immer gegeiben - derzeit ~~htk.e.in Staatsver­
trag in Geltung, der eine andere Regelung vor­
sieht -, hinsichtlich .des Ibeweglichen Vermögens 
~m 'R:a:hmen des § 23 ·A:ußStrG). 
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Diese Regelung entspricht auch dem § 12 
Aibs. 2 TO'dEl1MG, 'Wobei freilich zu :berücksichti­
gen war, daß <diese ;Bestimmung durch den§ 14 
IPR-Gesetz insofern eine inhaltliche Abänderung 
exttalhren hat, als die Todeserkilärung ganz ,aUge­
mein und nicht bloß beschrälThkt a,uf das Inland' 
WJil1kit (SiiehedieSibezü~Hch ,a'uch OGl-I 29. August 
1979 ZfRrV 1980, 7·6). 

2. Nach der Z 3 liegt die inländische Gerichts­
barkeit zur TodeserklärUllJg vor, wenn Z<ur Beur­
teilung eines Rechtes oder Rechtsverhältnisses im 
lnlan!ddie Tauache des Todes des VerscholLenen 
eriheblichist. Die Ausfiührungen unterdemohigen 
P 1', ,daß Ides öfreren eine Todeserklärung im 
AruSland nicht erlangt werden ,kann, hahen auch 
hier Gültigkeit. Um den Anwendungs'bereich 
dieser ,Be.stimmung mög<lichst weit zu ziehen, 
wjrd von "Rechten' oder Rechtsverlhältniss·en" ge­
sprochen;dadurch werden besonders ,auch im 
Zusammenhang :mit ,der Führung von Büchern 
oder Reg,istern im InI,and stlehende Rechte um­
faßt. 

Diesem Gedanken des möglichst weiten An­
wendungsbereichs 'der Norm folgend, soUte da­
gegen die im § 12 Aibs~ 2 TodErklG vorgesehene 
BeschränkW1lg :IIuf nach inländischem Recht zu 
bellr,teilende RIechtsverhältnisse ellJclallen. Maß­
geblich ,ist nämlich 'nicht, welches Recht anzuwen­
den ist - dies ist eine Frage des IPR -,sondern 
daß diese .ßeurteilungim Inlan'd (durch eine in~ 
Hindische Behörde) ~u geschehen 'hat. Geht es 
etWla darum, oh ,der Verschollene in ,einem ~m 
Inland anhängigen Nachlaßve~ahren a,ls Erhe 
oder PflichtteilsberechtiJgter in Betracht kommt, 
so ist es in erster Linie nicht erheblich, ob nach 
§ 28 IPR-,GesetlZ österreichisches oder ausländi­
sches El1brecht anzuwenden ist, sondern ob der 
Verschollene für toterklär,t worden ist, 'beja'hen­
denfialls aIb welchem Zeitpunkt. Was die seinerzeit 
beschränkte Wjrkung der Todeserklärungbetrifft, 
so wird3iuf ,den ·Lenzten Absatz der A,usführun­
gen rLum oIb~gen P 1 'VerwDesen. 

3. Die Z 4 schließlich ·regelt die inländische Ge­
r:ichtsbarkeitzur Todese11klärung a.uf Grund eines 
Antralgs ·des Ehegatten des Verschollenen, wenn 
dieser Ehe~atte in ,einem besonderen Nahever­

'häLtnis zu österreich steht. Die Regelung lehnt' 
sich an ,die derzeitige.des § 12 Ahs. 3 .TodErklG 
an, wird jedoch der Regelung der inländischen 
Gericht&barkeit in Ehesachen angenähert; dies 
erscheint 'gerechtfertig,t, .da auch im Fall 'der 
Todeserldärung die Wirkungen der Ehe heseitigt 
werden und der überlebende Ehegatte eine neue 
Ehe eingehen kann (vgl.etwa § 43 EheG). 

Dem Gebot der Gleich:berechtigung von Mann 
und Fmu ellitsprechend hat die Beschränkung auf 

. (österreichjsche Ibzw. ehemals Österreichische) Ehe­
frauen zu entfaUen; die Bestmunung soll ganz 
al,lgemein für österreichische ibzlw. ehemals öster­
reichische' Ehegatten gelten. Bei aufrechter öster-

reichischer Staatsibürgerscha,ft des Ehegatten auch 
den gewöhnlichen Aufentlhalt desselben .Dm Inland 
zu verlangen, würde den Rahmen dieser Bestim­
mung . ungerechtfertigterweise zu eng ziehen und 
wäre überdies ~ verglichen mit den Bestimmun­
gen über die inländische Gerichuba1"keit in ande-

. ren Stlaltussamen - nicht systemgerecht. Die 
österreichische Stiatshürgersdl'aft a1tein ist Aus­
druck einer a.usreichenden Naihebeziehung zum 
Inland. Dagegen muß - w.ie 3iuch hisher - der 
Ehegatte, der zwar nicht mehr österreichischer 
Staatsbürger ist, ,dies a.ber zur Zeit der Eheschlie­
ßung mit dem Ye.rschollenen gewesen ist, seinen 
g,ewöhnlichen AufentiharIt jm 'Inland haben, um 
ein - gerichtsbarkeitsbegründendes - Nahever­
hältnis ~u o,sterreich zu dokumentieren (vgl. auch 
den vörgescMagenen § 76 Ahs. 2 Z 3 JN). ' 

Zur Z 2 (§ 13) 

.oer Abs. 1 regelt die örtliche Zuständigkeit 
zur Todeserklärung. Nach dem geltenden § 13 
Abs. 1 TlOdErklG ,ist zur Todeserklärung eines 
VerscholJenender Ger.ichtshof erlrner Instanz 
örtlich zuständig, in dessen Sprengel der Verschol­
lene seinen letzten Wohnsitz, mangels e~nes sol­
chen ;seLnen lletzten Aufen~thalt :gehabt hat. Dar­
unoer :ist nach ,der - .neueren - Rechtsprechung 
des OGH nicht der letzte j,n!ländische Wohnsitz 
bzw. Aufenthalt zu v,er.stehen, rondern ,der,den 
der Verschollene unmitte~bar vor dem Eintritt 
seiner Verschollenheit gehabt hat; der OGH Jeitet. 
dies darausa.b, daß cLer Gesetzgeber dort, wo er 
den le.tzten inländischen Wohnsitz Ihzw. Aufent­
halt meint, dies .auch ausdrücklich sa.gt (etwa 
§ 67 zweiter Satz JN,§ 12 Abs. 4 EntmO, aber 
auch inden §§ 1'06 und 109 Albs. 1 JN; siehe 
hi,ezu aGH 20. März 1979 ZfRV 198·0,74). 

Zur J Entlastung des OGR, der derzeit stets 
dann ein örtlich zuständiges Gericht nach § 28 JN 
:ml bestimmen hat, w,enn der VerschoBene unmit­
teLbar vor Eintritt seiner Verschollenheit seinen 
W~hnsitz bz·w. Aufenthalt im Ausland gehabt 
hat, soH nunmehr der letzte inländische gliwöhn­
liche Aufent:halt des Verschollenen für die. Be~' 
gründung ,der örtlichen Zuständigkeit maßge'bend 
sein. Diese ,Formulierung deckt sowohl die Fälle, 
in denen ein Verschollener unmittelbar vor Ein­
tr,itt sei,ner Verschollenlheitden gewöhnlichen 
A'uf.enthalt im Inland ,gehabt hat, als auch jene, 
in denen er sein,en gewöhnlichen Aufenthalt 
bereits vorher ins Ausland verlag,t und sohin 
unmittelbar vor Eintritt seiner VerschoHenheit 
den gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland geha.bt 
hat. 

Diese Lösung erscheint auch sachgerecht, da ge­
eignete . Nachforschungen zur Auffinduilig des 
Verschollenen an seinem letmen inländischen 
Lebensmittelpunkt noch am' ehesten exttolgreich 
sein könnten. 

Die subsidiäre Zuständigkeit des Landesgerichtes 
für Zivilrechtssachen Wien entspricht dem Gedan-
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ken, in aUen Statussachen sulbsidiäre Zuständig­
ke~nen vorzusehen und hiedurch den OGH, der 
sonst ein Gericht nach § 28 JN zu bestimmen 
hätte, z,u entlasten. Zu einer Mehl1belastung des 
Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien wil'd 
diese Regelung vOl'laussichtlich nicht führen, - da 
bereits nach der derzeiti~en Praxis des OGH in 
der Regel dieses Gericht mangels sonstiger inlän­
discher Bezugspunkte (zB letzter inländischer 
W dhnsitz) als örtlich zuständiges Gericht be­
stimmt wird. 

Aibsch1ießend ist noch festzuhalten, daß, der 
allgettneinen Tendenz folgend, der Begriff "Wohn­
sinz"durch den Begriff ,,~ewöhnlicherA'Ufenthalt" 
ersetzt worden ist. Der bisher verwendete Be­
griff "A,ufenthalt" würde nach jetziger Termino­
logie den schlichten Aufenthalt bedeuten. Dieser 
kann jedoch nur für dringende Maßnahmen als 
eine gerichtsbarlkeitsbegründende Nahebezieihung 
angesehen werden (vgl. § 110 Abs. 1 Z 2 JN 

, idF des vorliegenden Entwurfs). Da es sich bei 'der 
Todesel"klär,ung eines Verschollenen grundsätz­
lich aher nicht um eine dringende Angelegenheit 
handdt, ist eine Beda,chtnanme a'Ulf den schlichten 
Aufenthalt nicht angezeigt. 

Der Vollständigkeit halber wird heigefügt, daß 
bei den §,§ 12 und 13 TodEIiklG der im Bereich 
der JN sonst üblichen SySitematik - zuerst Re­
gelung der örtlichen Zuständigkeit, dann Voraus­
setzungen ,ftür die inI.ändische Gerichtstbal1keit (zB 
§,§ 109 und 110 JN) - deshaLb nicht gefolgt 
wird, Wleil dies allzu große Umstellungen zur 
FoLge hät:ne {v,g;l. Arbsdm. rn des Tod'eserklä­
rungsgesetzes, ,der die §.§ 13 bis 20 umfaßt). 

Zum Art. XIII (Xnderungen des Konsumenten;' 
sch~tzgesetzes ) 

Zur ZI (§ 14) 

Die bisherige Sonderregelung der Heilung der 
sich aus dieser Bestimmung ergebenden unproro­
gaiblen Unzuständiglkeit soll als allgemeine, Regel 
für aUe derartigen' Unz.uständig;keiten in den 
§ 104 Albs. 3 JN eingebaut werden. Die Sonder­
regelungdes KSchG wird damit - wie schon zum 
§ 43 JN ausgeführt ist - ii:berfHissig. Zur Klar­
stellung, daß hier di.e allgemeinen Regeln g.elten, 
ist ein Hinweis auf den § 104 A!bs. 3 JN vor-, 
gesehen. 

Zur Z 2 (§ 30) 

Derzeit regelt das KSdrG die Zuständigkeit für 
die Verbandsklage durch eine Rezeption der 
§§ 22 und 23 UWG. Durchdievorgeschla:gene 
Ergänzung des § 51 Albs. 2 Z 10 JN und den 
I1Jeuen § 83 c JN werden die Zuständigkeitsregeln 
für 'alle diese Streitigkeiten - und auch noch 
andere - in die jN aufgenommen, sodaß die 
§§ 22'und 23 UWG a.ls IÜIberflüssig un,d ,der Hin­
weis daf\auf im KSchG als gegenstandslo's aufzu­
heben sind (siehe Art, XIV § 3 Z 3). 

J)er § 25 ,UWG ist durch die UWG-NoveHe 
1980, Beißl. Nr. 120, etwas geändert worden, 
sodaß die für die Vel"bandsklage maßgebenden 
Bes~immungen über die Urteilsveröffen~1ichung 
nicht mehr in den Abs~ 4 his 6, sondern in den 
Albs: 3 bis 7 enthalten sind. Die im Art. III der 
UWG-Novelle 198Ci nur allgemein ausgesprochene 
RichtigstelLung der Verweisungen auf diese Ver­
öffentlichungsregeIung kann bei dieser Gelegen­
heit formell richtiggestellt werderi. 

Zum Art. XIV 

Zum§ 1 

Vor allem um aufw,endige ühergimgsregelun­
g'en mit Beziehung auf die vOI1gesehenen zusätz­
lichen Gerichtsferien vom 24. Dezember bis 
6. Jänner zu vel1meideri, wird der 1. Feiberund 
nicht der 1. Jänner 1982 als Tag des Inkr,afttre­

,tens des Gesetzes vorgeschlagen. 

Zum§ 2 

Die Neuerungen sollen ,für Verfahren, die bei 
lrukraJfttreten der Novelle bereits anhängig sind, 
nur gelten, wenn dies zu keinen Schwierigkeiten 
führen w,ilid. Dies ristetw,a der F,all: IBei N eure~e_­
lungen von Fristen, die noch nicht, zu 13!ufen be­
gonnen haben, 'bei ,Beweisaufnahmen, die noch 
nicht durchgeführt, oder bei Aufträgen zu 
KoSltenlvor,schüsls'en, idel1en :zugrunideLieglfmde Be­
weisbeschLüS'se noc4 nicht gefaßt worden sLnd. 

Auch die zur Entlastung des OGH vOIigeschla­
genen Erleichterung~ einerseits (Abs. l' Z 9 -
Art.III Z 74 und 84)' und die Rechtsmilttelbe­
schränkungen andererseits (Abs. 1 Z 8) soHen au( 
bereits anhängige Verfahren anzuwenden sein, da 
es andernfalls unter Umständen mehrere Jahre 
dauern k!ann, bis sich der bealbsichtigte Entla­
stungseffekteinstellt. 

Die weiteren FäHe des Wil1ksamwerdens für 
bereits anhängige Vel'lfahren erge\ben sich aus 
Abs. 1 Z 2 bi~ 4 und 10. 

Die Verschiebung der sachlichen ZuständigkeIt 
für streitige Eheverfahren vom Gerichtshof 
1. Instanz zu den famiIienreChtlichen· Ahteihingen 
bedarf administrativer Vorsorgen, weshaLb das 
Wil"ksamwerden dieser Regelungen mit i. Jänner 
1'985 vorgeschla.genwird (Abs. 1 Z 11). . 

Dadurch, ,daß bis dahin di~ die~bezi1giich~n G~­
setzesänderungen nur "nicht anzuwende.\1" sip.d, 
wohl 3!ber das Gesetz mrt 1. Feber 1982 in Kraft 
treten soll, wird die Rechtsgrundlage für ,die Yor-
sorgen ,geschaffen. , ' 

Unter den "durch die Verschiebung dersach­
lichen Zuständigkeit bedingteniÄnderungen" sind 
etwa zu v,eI1stehen: i[),ie Neunassuilig des § 76 
Abs. 1 JN (Art. r z 30), Art. I Z 43, Al1t. III 
Z 2 und die WeitergeLtungdes § 114h JN (im 
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Gegensatz zu dem Ar.t. I Z 53 und 54) usw.; 
nicht als eine solche bedingte Knderung ist etwa 
di,e Neufassung des § 76 Abs. 2 JN (Art. I Z 30) 
anzusehen; sie ist sOIhin nach der Generalkbusel 
des Abs. 3 an~uwenden. 

Nach dem Abs. 2 sollen die Neuregelungen der 
Gerichtsferien (Art. III Z 24 bis 27) auf am 
1. Feber 1982 anhängige Verfahren mit diesem 
Zeitpunkt (§ 1) ebenso sogleich anzuwenden sein, 
wie diejenigen für das Pflegschaf,tsverfa;hren 
(Art. I Z 48 his 50 und 51 lit. b); die letztge­
nannten freilich wiederum .nur, soweit nicht 
Verfahrensahschnitte schon am 1. Feber 1982 
(§ 1) a.bgeschlossen sind. 

Im übrigen sollen die Neuregelungen nur ~ür 
Verfahren gelten, die bei Inkr.Mttreten des Ge­
setzes noch nicht anhängig sind (Abs. 3); dies 
gilt vor allem für diejenigen Bestimmungen, die 
die Zuständ~gkeit und das Einlassungsverfa;hren 
betreffen. 

Zum§ 3 

Die AUlfhebung des Mahngesetzes (Z 1) ergibt 
sich aus dem Einba.u des Mahnverfahrens in die 
ZPO (§1§ 600 ff.). 

Die Z 2 ergibt sich aus der Verschielbung der 
sachlichen Zuständ~gkeit für Ehesachen zum Be­
zir.ksgericht (§§ 49 a und 50 JN). 

ZU Z 3 siehe die Er!. zum § 30 KSchG. 

Die Z 4 f.olgt aus dem Einihau des internatio­
nalen Zivilverf,ahrensrechts in die JN, besonders' 
in den § 110. 

Die Z 5 hängt mit der Aufhebung der Berg­
gerichtsbarkeit (siehe § 53 JN) zusammen. 

Die mit der Z 6 awfgehoibeneBestimmung ent­
hält einen - fast unbekannten - Aktivgerichts­
stand gegen den Versicherungsnehmer, der dem 
Gr:undgedanken vor allem des § 14 KSchG 
widerspricht ,und deshalb beseit~gt werderi soll. 

Die kalendermäßige Festlegung der Gerichts­
ferien in der Geo. (§ 27 Alos. 1) ist durch deren 
Einbau in § 222 ZPO ,überflüssig geworden, die 
eI1gänzende Regelung- zum § 516 ZPO 
.(§ 548 Geo.) durch dessen Au~hebung. 

Zum§ 4 

Die Vollziehungillausel gründet sich auf das 
Bundesmln,isterienG 1973 unter Bedachtnahme 
auf die Vollziehungsklauseln des G J GebGes 1962 
und des GEG 1962. 

669 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 79 von 158

www.parlament.gv.at



· Gegenüberstellung 

Geltende Fassung 

Instanzenverhältnis der Gerichte 
JN 

Entwurf 

§ 2. (1) In erster In~tanz sind zur Ausübung dieser Gerichtsbarkeit die 
Bezirksgerichte, die Kreis- oder Landesgerichte, die Handelsgerichte 
(und Handels- und Seegerichte) berufen. 1) . 

(2) Besondere Bezirksgerichte für Handels- (und See-) Sachen 2) werden 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handels- (und See) Sachen 3) an. allen 
Orten errichtet, in welchen ein selbständiges Handelsgericht 4) (oder 
ein Handels- und Seegericht) besteht. Durch Verordnung können auch 
an anderen Orten solche Bezirksgerichte für Handels (- und See)sachen 
errichtet werden. 5) 

§ 3.(1) Der R(:chtszug gegen Urteile und Beschlüsse der Bezirksgerichte 
(Berufung, Rekurs) 1) geht in zweiter Instanz an die Landes- und Kreis­
gerichte. 2) Im Sprengel eines selbständigen Handelsgerichtes geht aber 
der Rechtszug gegen Urteile und Beschlüsse eines besonderen Bezirks­
gerichtes für Handelssachen und gegen die in Ausübung der Gerichts­
barkeit in Handels- (oder See) Sachen gefällten, .entsprechend bezeichneten 
(§ 446 ZPO) Urteile eines anderen Bezirksgerichtes an das. Handelsgericht. 

.§ 7. (1) Bei den Kreis-, Landes- und Handelsgerichten wird die Gerichts­
barkeit in bürgerlichen Rechtssachen, sofern nicht durch die Zivilprozeß­
ordnung oder durch die über die innere Einrichtung und Geschäftsordnung 
der Gerichte erlassenen Vorschriften etwas anderes angeordnet ist, durch 
Senate ausgeübt, welche, gleichviel, ob in erster oder zweiter Instanz 
entschieden wird, aus einem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern bestehen. 

(2) Soweit die Senate der selbständigen Handelsgerichte und die Senate 
der Kreis- und Landesgerichte in Handelssachen (Handelssenate) und· 
in Angelegenheiten des Bergbaues (bergrechtliche Senate) über bürger­
liche Rechtsstreitigkeiten in erster Instanz und über Berufungen gegen 
die in Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handels- und Bergrechtssachen 
gefällte Urteile der Bezirksgerichte nach den Vorschriften der §§ 480 b'is 
500 ZPO in zweiter Instanz entscheiden, wird die Stelle eines Mitgliedes 
durch einen fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstande oder 
aus dem Kreise der Bergbaukundigen versehen. In aUeh anderen Fällen 
sind die Senate der Kreis-, Landes- und Handelsgerichte mit Richtern besetzt. 

1. Im § 2 werden 
a) im Abs. 1 die Wendung "Kreis- oder Landesgerichte, die Handels­

gerichte und Handels- und Seegerichte" durch die Wendung "Kreis­
oder Landesgerichte und die Handelsgerichte" ersetzt und 

b) im Abs. 2 die Wendung "Handels- und Seesachen" jeweils durch 
das Wort "Handelssachen"· ersetzt und die Wendung "oder ein 
Handels~ und Seegericht" aufgehoben. 

2. Im Abs. 1 des § 3 wird die Wendung "Handels- oder Seesachen'~ 
durch das Wort "Handelssachen" ersetzt. 

3. Der § 7 hat zu lauten: 

,,§ 7. Bei den Kreis-, Landes- und Handelsgerichten wird die Gerichts­
barkeit in bürgerlichen Rechtssachen, sofern nicht andere Vorschriften 
Abweichendes anordnen, in erster und in zweiter Instanz durch Senate 
ausgeübt, die aus einem. Vorsitzenden und zwei Mitgliedern bestehen. 

Soweit die Senate der selbständigen Handelsgerichte und die Senate 
der Kreis- und Landesgerichte in Handelssachen (Handelssenate) Über 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in erster Instanz und über Berufungen 
gegen die in' Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen gefällten 
Urteile der Bezirksgerichte nach den Vorschriften der §§ 480 bis 500 ZPO 
in zweiter Instanz entscheiden, wird die Stelle eines Mitglieds durch einen 
fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstand versehen. In allen 
anderen Fällen sind die Senate der Kreis-, Landes- und Handelsgerichte 
mit Richtern besetzt." 
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Geltende Fassung 

(3) Die Erledigung von Gesuchen in Amortisierungssachen, von An-
0' trägen auf Erlassung von Zahlungsaufträgen im Mandatsverfahren und 

von wechselrechtlichen Zahlungsaufträgen, ferner von Anträgen auf 
Exekutionsbewilligung, sind vom Personalsenat einem Mitglied des Ge­
richtes als Einzelrichter zu übertragen. 

§ 7 a. (1) In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
die vor die Gerichtshöfe erster Instanz gehören, entscheidet, wenn der 
Streitgegenstand an Geld oder Geldeswert (§§ 54 bis 60) den Betrag von 
300 000 S nicht übersteigt oder bis zum Beginn der mündlichen Streit­
verhandlung auf oder unter diesen Betrag eingeschränkt wird, ein vom 
Personalsenat hiezu bestimmtes Mitglied des Gerichtes als Einzelrichter 
nach den Vorschriften für das Verfahren vor den Gerichtshöfen erster 
Instanz. 

(2) Wird das Klagebegehren über den Betrag von 300 000 S erweitert, 
nachdem die mündliche Streitverhandlung begonnen hat (§ 235 ZPO), 
so hat der Einzelrichter die Verhandlung durchzuführen. 

(3) Weiter entscheidet der Einzelrichter in Streitigkeiten über die ,An­
erkennung oder Bestreitung der 'ehelichen Abstammung und in Streitig­
keiten über die Scheidung, über die Aufhebung oder Nichtigerklärung 
einer Ehe einschließlich der damit verbundenen Streitigkeiten, über ver­
mögensrechtliche Ansprüche aus dem Eheverhältnisse ohne Rücksicht 
auf ihren Wert nach den sonst hiefür geltenden Vorschriften. . 

(4) Wenn der Streitgegenstand den Betrag von 300000 S übersteigt, 
können die Parteien ausdrücklich vereinbaren, daß die Sache von dem 
Einzelrichter entschieden werde. Die Vereinbarung muß dem Gerichte 
spätestens bis zum Beginn der mündlichen Streitverhandlung nachgewiesen 
werden. Liegt eine ausdrückliche Vereinbarung nicht vor, so ist der Mangel 
in der Besetzung des Gerichtes nur zu beachten, wenn die Parteien ihn 
geltend' machen, bevor sie sich in die Verhandlung zur Hauptsache ein­
lassen .. 

§ 8. (1) Bei den Oberlandesgerichten wird die Gerichtsbarkeit in bürger­
lichen Rechtssachen, sofern nicht durch die Vorschriften über die innere 
Einrichtung und die Geschäftsordnung der Gerichte etwas anderes ange­
ordnet ist, in Senaten von drei Richtern ausgeübt, von denen einer den 
Vorsitz führt. 

Entwurf 

4: Der § 7 a hat zu lauten: 

,,§ 7 a. In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, 
die vor die Gerichtshöfe erster Instanz gehören, entscheidet ein Mitglied 
des Gerichts als Einzelrichter nach den Vorschriften für das Verfahren vor 
den Gerichtshöfen erster Instanz. 

Übersteigt jedoch der Wert des Streitgegenstands an Geld oder Geldes­
wert (§§ 54 bis 60) den Betrag vonSOO 000 S, so entscheidet der Senat, 
wenn dies eine der Parteien. beantragt; diesen Antrag hat der Kläger in dc:r 
Klage, der Beklagte in der Klagebeantwortung zu stellen; wird der Streit­
wert erst nachträglich über diesen Betrag erweitert, so kann der Antrag 
nicht mehr gestellt werden. Wird nachträglich der Streitwert vor dem 
Schluß d~r mündlichen Streitverhandlung auf oder unter diesen Betrag 
eingeschränkt oder der Antrag auf Senatsbesetzung bis zu diesem Zeitpunkt 
zurückgezogen, so tritt an die Stelle des Senats der Vorsitzende oder das 
sonst. in der Geschäftsverteilung bestimmte Mitglied dieses Senats. 

In KraftIoserklärungssachen, über Anträge auf Erlassung von Zahlungs­
aufträgen im Mandatsverfahren und im Verfahren inWechselstreitigkeiten, 
über die Erlassung eines Zahlungsbefehls, ferner über die Bestätigung der 
Vollstreckbarkeit und ihre Aufhebung sowie über A.nträge auf Exeku­
tionsbewilligung entscheidet beim Gerichtshof in. erster Instanz jedenfalls 
der Einzelrichter. -

Besondere Vorschriften, die die Entscheidung des Gerichtshofs erster 
Instanz durch den Senat vorsehen, bleiben durch die in den Abs. 1 und 2 
getroffene Regelung unberührt." . . 

5. Im Abs. 2 des § 8 werden die Wendung "Handels- oder Bergrechts­
sachen" durch das Wort "Handelsrechtssachen" ersetzt und die Wendung 
"oder aus dem Kreise der Bergbaukundigen" aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

(2) Soweit die Oberlandesgerichte über Berufungen gegen die in Aus­
übung der Gerichtsbarkeit in Handels- oder ßergrechtssachen gefällten 
Urteile der Kreis-, Landes- und Handelsgerichte nach den Vorschriften 
der §§ 480 bis 500 ZPO entscheiden, wird die Stelle eines Mitgliedes des 
Berufungssenates durch einen fachmännischen Laienrichter aus dem 
Handelsstande oder aus dem Kreise der Bergbaukundigen versehen. 

(3) In welcher Art die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen 
bei dem Obersten Gerichtshofe auszuüben ist, wird durch ein besonderes 
Gesetz bestimmt. 

Bestimmung der Zuständigkeit durch den Obersten Gerichtshof 

§ 28. Wenn für eine bürgerliche Rechtssache zwar die inländische Ge­
richtsbarkeit begründet ist, die Voraussetzungen für die. örtliche Zuständig­
keit eines inländischen Gerichtes im Sinne dieses Gesetzes aber fehlen 
oder nicht zu ermitteln sind, so hat der Oberste Gerichtshof aus den sach­
lich zuständigen Gerichten eines zu bestimmen, welches für die fragliche 
Rechtssache als örtlich zuständig zu gelten hat. Diese Bestimmung hat 
in streitigen bürgerlichen Rechtssachen auf Antrag einer Partei, sonst 
aber von Amts wegen zu geschehen. 

Entwurf 

6. Der § 28 hat zu lauten:. 

,;§ 28. Sind für eine bürgerliche Rechtssache die Voraussetzungen 
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für die örtliche Zuständigkeit eines inländischen Gerichtes im Sinn 
dieses Gesetzes oder einer anderen Rechtsyorschrift nieht gegeben oder 
nicht zu ermitteln, so hat der Oberste Gedchtshofaus den sachlich ·zu­
ständigen Gerichten eines zu bestimmen, welches für die fragliche Rechts-
sache als örtlich zuständig zu gelten hat, wenn. . ~ 

1. Österreich auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages zur Aus-· ~ 
übung von Gerichtsbarkeit verpflichtet ist oder CI~ 

2. ein Bedürfnis nach Rechtsdurchsetzung im Inland besteht und dieses 
nicht dadurch befriedigt werden könnte, daß eine im Inland anzu­
erkennende ausländische Entscheidung erwirkt wird. 

Die Bestimmung hat in streitigen bürgerlichen Rechtssachen auf Antrag 
einer Partei, sonst· aber von Amts wegen zu geschehen." 

7. Nach dem § 31 wird folgender § 31 a eingeschoben: 

,,§ 31 a. In Streitsachen hat das Gericht erster Instanz die Sache einem 
anderen. Gericht gleicher Gattung zu übertragen, wenn die Parteien dies 
spätestens zum Beginn der mündlichen Streitverhandlung übereinstimmend 
beantragen. Dies gilt auch, wenn die Übertragung einer nicht ausschließ­
lich einem Gerichtshof erster Instariz zugewiesenen Sache auf ein Bezirks­
gericht beantragt wird. 

Eine Streitsache kann auch ohne Antrag und nach Beginn der münd­
lichen Streitverhandlung einem anderen Gericht gleicher Art übertragen 
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Geltende Fassung 

§ 33. Ausnahmsweise und immer ·nur innerhalb der Staatsgrenzen darf 
ein Gericht behufs Vornahme einer Amtshandlung die Grenzen seines , 
Sprengels überschreiten, wenn Gefahr am Verzuge obwaltet oder'wenn 
eine Amtshandlung an der Grenze des Gerichtssprengels stattfinden soll. 
Das Gericht,. in dessen Sprengel eine solche Amtshandlung vollzogen 
wird, ist hievon in Kenntnis zu setzen. 

Übertrag:ung des Vollzuges von Amtshandlungen an. andere Gerichte 

§ 36: (1) Der Vollzug von Amtshandlungen, die ein Kreis~, Landes­
oder ein Handelsgericht gemäß § 32 Abs. 1 selbst vorzunehmen hätte, ist 
einem im Sprengel dieses Gerichtshofes gelegenen Bezirksgerichte zu 
übertragen, wenn dies entweder durch besondere gesetzliche Vorschriften 
angeordnet ist oder wenn dadurch die Behandlung der Sache erleichtert 
oder unnützer, Kostenaufwand vermieden werden kann; gleiches gilt für 
Amtshandlungen von Bezirksgerichten, soweit sich ihre Zuständigkeit 
nach besonderen Bestimmungen auf Sprengel anderer Bezirksgerichte 
erstreckt. Wegen des Vollzuges der außerhalb seines Sprengels vorzu­
nehmenden Amtshandlungen (Re~htshilfe) hat sich das Gericht, bei wel­
chem die Rechtssache anhängig ist, an das Gericht zu wenden; bei welchem 
oder in dessen Sprengel die Handlung vorzunehmen ist. 

Entwurf 

werden, wenn ihr Gegenstand der Anspruch auf Ersatz von Schäden aus 
der Tötung oder Verletzung einer oder mehrerer Personen, aus einer Frei­
heitsberaubung oder aus der Beschädigung einer körperlichen Sache ist, 
bei dem anderen Gericht ein Verfahren über einen gleichartigen Anspruch 
aus demselben schädigenden Ereignis anhängig ist und wenn diese Über­
tragung, besonders wegen der Gleichartigkeit der zu lösenden Tat- und 
Rechtsfragen, geeignet ist, den Verfahrensaufwand zu verringern. Die 
Sache darf nur demjenigen Gericht übertragen werden, bei dem als erstem 
eine Klage eingebracht worden ist. 

Diese Entscheidungen obliegen dem Vorsitzenden des Senates, dem die 
Rechtssache zur Entscheidung zugewiesen ist. Für den weiteren Gang des 
Verfahrens gilt der § 261 Abs; 6 ZPO sinngemäß. Im übrigen ist der § 31 
Abs. 3 anzuwenden." 

8. Der § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. Innerhaib der Staatsgrenzen darf ein Gericht zur Vornahme 
der Amtshandlung die Grenzen seines Sprengels überschreiten, wenn 
Gefahr im: Verzug ist, wenn eine Amtshandlung an der Grenze des Ge­
riehtssprengels stattfinden soll oder wenn dies zur Sicherung der Unmittel­
barkeit der Beweisaufnahme unter Bedachtnahme auf die Raschheit und 
die Sparsamkeit der Verfahrens führung geboten ist. Das Gericht, in dessen 
Sprengel eine solche. Amtshandlung vollzogen wird, ist hievon zu ver­
ständigen. " 

9. Dem § 36 wird folgender weiterer Absatz angefügt: 

"Um die Aufnahme eines Beweises darf ein Kreis-, Landes- oder Handels­
gericht ein Bezirksgericht seines Sprengels nur dann ersuchen, wenn der 
Aufnahme des Beweises durch das' erkennende Gerichtunübersteigli~he 
Hindernisse entgegenstehen oder sie unverhältnismäßige Kosten verur­
sachen würde." 
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Geltende Fassung 

(2) Die Übertragung des Vollzuges von Amtshandlungen an ein anderes 
Gericht (ersuchter Richter) geschieht durch ein an dasselbe gestelltes 
Ersuchen. Wird ein ausländisches Gericht ersucht, so sind dabei die beson­
deren hierauf bezüglichen Anordnungen (Staatsverträge, Regierungs­
,erklärungen, Ministerialverordnungen) zu .beobachten. 

Rechtshilfe auf Ersuchen ausländischer Gerichte 

§ 38. (1) Die im Geltungsgebiete dIeses Gesetzes befindlichen Geri<:hte 
haben ausländischen Gerichten über Ersuchen Rechtshilfe zu leisten, 
sofern nicht besondere hierauf bezügliche Anordnungen (Staatsverträge, 
Regienmgserklärungefl, Ministerialverordnungen) etwas anderes fest­
setzen. 

(2) Die Rechtshilfe ist zu verweigern: 

1. wenn die· von dem ersuchenden Gerichte begehrte Handlung nach 
den im Inlande hiefür gelteriden Bestimmungen dem Geschäfts­
kreise der Gerichte entzogen ist; sollte die begehrte Handlung im 
Geschäftskreise anderer inländische rBehörden gelegen sein, so kann 
das ersuchte Gerichte das Ersuchen an die hienach zuständige Behörde 
leiten; 

2. wenn die Vornahme einer Handlung begehrt wird, welche durch die 
für das inländische Gericht verbindlichen Gesetze verboten ist; oder 

3. wenn es an der Beobachtung der Gegenseitigkeit fehlt. Bezweifelt 
das ersuchte Gericht den Bestand der Gegenseitigkeit, so hat es 
darüber die für dasselbe sodann bindende Erklärung des Bundes­
ministeriums für Justiz einzuholen. 

Prüfung der Zuständigkeit 

§ 41. (1) Sobald eine Rechtssache der streitigen oder freiwilligen Ge­
richtsbarkeit bei einem Gerichte anhängig wird, hat dasselbe seine Zu­
ständigkeit von Amts wegen zu prüfen. 

Entwurf 

10. Im Abs. 2 des § 38 haben die Z 3 und das vorangehende "oder" 
zu entfallen, der Strichpunkt am Ende der Z 2 ist durch einen Punkt zu 
ersetzen. 

11. Dem § 41 wird folgender weiterer Absatz angefügt: 

"In welchem Verfahren eine Rechtssache zu behandeln und zu erledigen 
ist, richtet sich nicht nach der Bezeichnung durch die Partei, sondern nach 
dem Inhalt des Begehrens und des Vorbringens der. Partei." 
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Geltende Fassung 

(2) Diese Prüfung erfolgt in bürgerlichen Streitsachen auf Grund der 
Angaben des Klägers, dafern diese nicht dem Gerichte bereits als unrichtig 
bekannt sind. . 

(3) In nicht streitigen bürgerlichen, Rechtssachen jedoch, ferner im 
Exekutionsverfahren, sowie bei Erlassung ein~tweiIiger Verfügungen 
und bei Eröffnung des Konkurses hat das Gericht, ohne an die Angaben 
der Parteien gebunden zu sein, die für die Zuständigkeit maßgebenden 
Verhältnisse von Amts wegen zu untersuchen. Es kann zu diesem Zwecke 
von den Beteiligten alle nötigen Aufklärungen fordern. 

§ 43. (1) Hält sich das angerufene Gerichtaus anderen als den im § 42 
angeführten Gründen für unzuständig (§ 41 Abs. 2), so ist die Klage von 
Amts wegen zurückzuweisen. Sobald jedoch über die Klage die Tag­
satzung zur mündlichen Verhandlung bestimmt wurde, kann sich das 
Gericht nur dann für unzuständig erklären, wenn der Beklagte. recht­
ze1tigdie. Einrede der Unzuständigkeit erhebt oder wenn das Gericht 
nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes selbst durch aus­
drückliche Vereinbarung der Parteien für die betreffende. Rechtssache 
nicht zuständig gemacht werden kann. 

§ 44. (1) Ist für eine zur nichtstreitigen Gerichtsbarkeit gehörige Rechts­
sache, ferner im Exekutionsverfahren, im Verfahren bei Erlassung einst­
weiliger Verfügungen, sowie iin' Konkursverfahren ein anderes als das 
angerufene Gericht zuständig, so hat letzteres seine Unzuständigkeit in 
jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen oder auf Antrag durch 
Beschluß auszusprechen und, sofern ihm die Bestimmung des zuständigen 
Getichtes nach den Verhältnissen des einzelnen Falles möglich ist, die 
Rechtssache an das zuständige Gesicht· zu überweisen. 

(2) Von diesem ohne vorgehende mündliche Verhandlung zu fassenden 
Überweisungsbeschlusse sind die Parteien zu verständigen. 

(3) Das Gericht, welches seine Unzuständigkeit ~usgesprochen hat, 
ohne einen Überweisungsbeschluß zu fassen, kann bis zum Eintritt der 
Rechtskraft jenes Anspruches alle zur Wahrung öffentlicher Interessen 
oder zur Sicherung der Parteien oder des Zweckes des Verfahrens nötigen 
Verfügtingen treffen. 

Entwurf 

12. Der zweite Satz des Abs. 1 des § 43 hat zu lauten: 

"Sobald jedoch über die Klage die Tagsatzung zur mündlichen Ver­
handlung bestimmt oder ein bedingter Zahlungsbefehl (§ 600 ZPO) 
erlassen worden ist, kann 'sich das Gericht nur dann für unzuständig 
erklären, wenn der Beklagte rechtzeitig die Einrede der Unzuständigkeit 
erhebt oder wenn das Gericht nach den Bestimmungen des gegenwärtigen 
Gesetzes selbst durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien für die 
betreffende Rechtssache nicht zuständig gemacht werden kann und die 
Unzuständigkeit noch nicht geheilt ist (§ 104 Abs. 3)." 

13. Der Abs~ 2 des § 44 hat zu lauten: 

"Von diesem ohne vorhergehende mündliche Verhandlung zu fassenden 
Überweisungsbeschluß sind die Parteien durch das Gericht zu verständi­

. ·gen, an das die Sache überwiesen worden ist." 
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GelfendeFassung 

§ 45. (1) Entscheidungen eines· Gerichtshofes erster Instanz über seine 
sachliche Zuständigkeit können nicht deshalb angefochten werden, weil 
für die Rechtssache die Zuständigkeit eines anderen Gerichtshofes oder 
eines Bezirksgerichts begründet ist. 

(2) Ebenso können Entscheidungen eines Bezirksgerichtes oder des 
im Sprengel dieses Bezirksgerichtes bestehenden besonderen Bezirks­
gerichtes für Handelssachen nicht deshalb angefochten werden, weil die 
Rechtssachen statt vor das Bezirksgericht für Handelssachen vor das 
allgemeine Bezirksgericht, oder statt vor letzteres zum Wirkungskreise 
des Bezirksgerichtes für Handelssachen gehören. 

§ 46. (1) Ist die Unzuständigkeit eines Gerichtes auf Grund der Be­
stimmungen über die sachliche Zuständigkeit der Gerichte rechtskräftig 
ausgesprochen, so ist diese Entscheidung für jedes Gericht bipdend, bei 
welchem die Rechtssache in der Folge anhängig wird. . 

(2) Auf Grund der Entscheidung eines Bezirksgerichtes, welches sich- ~ 
mit Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes für unzuständig er­
klärte, kann die Rechtssache schon vor· Eintritt der Rechtskraft dieser 
Entscheidung bei einem Gerichtshofe erster Instanz mit der Wirkung 
angebracht werden, daß die über die Zuständigkeit erflossene Entscheidung 
des Bezirksgerichtes für den Gerichtshof erster Instanz insolange maß­
gebend bleibt; als sie nicht in höherer Instanz rechtskräftig abgeänpert 
wird. 

(3) Der nämliche Grundsatz hat zur Anwendung zu kommen, wenn die 
Rechtssache von einem Handelsgerichte oder von einem zur Ausübung 
der Handelsgerichtsbarkeit oder der Berggerichtsbarkeit berufenen Senate 
als nicht dorthin gehörig an ein Gericht oder an einen Senat verwiesen 
wurde, welche die allgemeine Gerichtsbarkeit auszuüben haben, oder 
wenn letztere sich mit Rücksicht auf die in den §§ 51 und 53 enthaltenen 
Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes unzuständig erklärten. 

Streitigkeiten über die Zuständigkeit mit ausländischen Behörden 
§ 48. (1) Zuständigkeitsstreitigkeiten inländischer Gerichte mit aus­

ländischen Gerichten oder Behörden sind dem Bundesministerium für 
Justiz anzuzeigen. Bis zu dessen Erklärung über das den Beziehungen 
zu anderen Staatsgebieten entsprechende Verhalten der inländischen Ge-

Entwurf 

14. Der § 45 hat zu lauten: 

,,§ 45. Entscheidungen eines Gerichtes über seine sachliche Zuständig­
keit, die nach Eintritt der Streitanhängigkeit getroffen worden sind, können 
nur angefochten werden, wenn das Gericht, das nach dieser Entscheidung 
sachlich zuständig wäre, seinen Sitz nicht in derselben Gemeinde hat." 

15. Der Abs. 3 des § 46 hat zu lauten: 
"Der nämliche Grundsatz hat zur Anwendung zu kommen, wenn· die 

Rechtssache von einem Handelsgericht oder von einem zur Ausübung 
der Handelsgerichtsbarkeit berufenen Senat als nicht dorthin gehörig 
an ein Gericht oder einen Senat verwiesen wurde, welche die allgemeine 
Gerichtsbarkeit auszuüben haben, oder wenn letztere sich mit Rücksicht 
auf § 51 für unzuständig erklärten." 

16. Der § 48 wird samt seiner Überschrift aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

richte haben sich letztere darauf zu beschränken, in der Rechtssache die­
jenigen Verfügungen zu treffen, welche zur Wahrung öffentlicher Interes­
sen oder zur Sicherung der Parteien oder des Zweckes des Verfahrens 
dringend nötig erscheinen. 

(2) . Die Erklärung des Bundesministeriums für Justiz ist für das in­
ländische Gericht bindend. 

5. alle Streitigkeiten aus Bestandverträgen, sowie aus dem im § 1103 
ABGB bezeichneten Vertrage, sofern dieselben weder das Bestehen 
eines solchen Vertrages noch die :Bezahlung des Zinses betreffen, 
Streitigkeiten über die Aufkündigung, Übergabe oder Übernahme 
gepachteter oder gemieteter oder nach § 1103 ABGB zum Gebrauch 
überlassener Sachen, und· Streitigkeiten wegen Zurückhaltung der 
vom Mieter oder Pächter eingebrachten oder der sonstigen dem 
Verpächter zur Sicherstellung des Pachtzinses haftenden Fahrnisse; 

Streitsachen in Angelegenheiten des Familienrechts 

§ 49 a. (1) Vor die familienrechtlichen Abteilungen der in der Anlage 
bezeichneten Bezirksgerichte gehören ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes 

1. Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen Kind und 
über die dessen Vater der Mutter und dem Kind gegenüber gesetz­
lich obliegenden Pflichten; 

2. sonstige Streitigkeiten über den aus dem Gesetz gebührenden Unter-, 
halt; 

3. Streitigkeiten über die eheliche Abstammung; 
4. die anderen aus dem gegenseiten Verhältnis der Ehegatten oder aus 

dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern entspringenden Streitig­
.keiten. 

(2) Die im Abs. 1 begründete Zuständigkeit besteht auch in Fällen, 
in denen der Rechtsstreit vom Rechtsnachfolger einer Partei oder von 
einer Person geführt wird, die Kraft Gesetzes an Stelle der ursprünglichen 
Person hierzu befugt ist. 

(3) Die §§ 49 Abs',4 und 50 Abs. 2 bleiben unberührt. 

Entwurf 

17. Die Z 5 des Abs. 2 des § 49 hat zu lauten: 

,,5. alle Streitigkeiten aus dem Gebrauch und der Nutzung der im § 560 
ZPO bezeichneten Sachen, einschließlich der Streitigkeiten über die 
Eingehung, das Bestehen und die Auflösung von Verträgen hierüber, 
die Nachwirkungen aus solchen, und wegen Zurückhaltung der vom 
Mieter oder Pächter eingebrachten oder sonstigen dem Verpächter 
zur Sicherstellung des Pachtzinses haftenden Fahrnisse;" 

18. Der § 49 a hat zu lauten: 

,,§ 49 a. Vor die familienrechtlichen Abteilungen der in der Anlage 
bezeichneten Bezirksgerichte gehören ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes 

1. Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen Kind und 
über die dessen Vater der Mutter und dem Kind gegenüber gesetzlich 
obliegenden Pflichten; 

2. sonstige Streitigkeiten über den aus dem Gesetz gebührenden 
Unterhalt; 

3. Streitigkeiten über die eheliche Abstammung; 
4. die anderen aus dem gegenseitigen Verhältnis der Ehegatten oder 

aus dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern entspringenden 
Streitigkeiten; . 

5. Streitigkeiten über die Scheidung, die Aufhebung oder Nichtiger~ 
klärung einer Ehe oder über das Bestehen oder Nichtbestehen einer 
Ehe zwischen den Parteien. 

Es können auch vermögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Ehever~ 
hältnis anhängig gemacht werden, wenn eine unter Abs. 1 Z 5 fallende 
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Gerichtshöfe erster Instanz 

§ 50. (1) Vor die Gerichtshöfe erster Instanz gehören alle bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, welche nicht den Bezirksgerichten zugewiesen sind. 

(2) Die Gerichtshöfe erster Instanz sind ausschließlich zuständig für 
Klagen auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe und 
auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen 
den Parteien (Ehesachen). Bei den Gerichtshöfen erster Instanz können 
vermögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Eheverhältnis anhängig ge­
macht werden, wenn eine unter den ersten Satz fallende Klage gleich­
zeitig erhoben wird oder bereits anhängig ist, sofern nicht die Verhand­
lung in erster Instanz bereits geschlossen ist. 

Handelsgerichte 

§ 51. (1) Vor die selbständigen Handelsgerichte gehören, falls der Streit­
gegenstand an Geld oder Geldeswert den Betrag von 30000 S übersteigt: 

1. Streitigkeiten aus Handelsgeschäften, wenn die Klage gegen einen 
Kaufmann, eine Handelsgesellschaft oder einj:: registrierte Genossen­
schaft gerichtet ist und das Geschäft auf seiten des Beklagten ein Han­
delsgeschäft ist; 

2. Streitigkeiten, die aus den Berufsgeschäften von Handelsmäklern 
(Sensalen), Wägern, Messern und anderen Personen, die zur Vor­
nahme und Bestätigung solcher Geschäfte im Handelsverkehr be­
stellt sind, entstehen, wenn diese Streitigkeiten zwischen ihnen und 
ihren Auftraggehern geführt werden; 

3. Streitigkeiten aus den Rechtsverhältnissen der Kaufleute mit ihren 
Prokuristen. HandhmgsbevoIlmächtigten und Handlungsgehilfen, 

Entwurf 

Klage gleichzeitig erhoben wird oder bereits anhängig ist, sofern nicht 
die Verhandlung in erster Instanz bereits geschlossen ist. 

Die im Abs. 1 und2 begründete Zuständigkeit besteht auch in Fällen, 
in denen der .Rechtsstreit vom Rechtsnachfolger einer Partei oder von einer 
Person geführt wird, die kraft Gesetzes anstelle der ursprünglichen Person 
hiezu befugt ist. . 

Der § 49 Abs. 4 bleibt unberührt." 

19. Der Abs. 2 des § 50 wird aufgehoben. 

20. Im § 51 
a) wird im Abs. 1 am Schluß der Z 7 der Punkt durch einen Strichpunkt 

ersetzt und folgende Z 8 angefügt: 
,,8. Streitigkeiten aus Wechselgeschäften und aus scheckrechtlichen 

Rückgriffsansprüchen. ", 

b) wird im Abs. 2 die Z 8 aufgehoben, 

c) hat im Abs. 2 die Z 10 zu lauten:· 
,,10. Streitigkeiten nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

nach dem Urheberrechtsgesetz und nach den §§ 28 bis 30 des 
Konsumentenschutzgesetzes;" , 

d) wird im Abs. 3 die Wendung "oder Handels- und Seegericht" auf­
gehoben. 
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Geltende Fassung 

ferner aus den Rechtsverhältnissen aller dieser Personen zu Dritten, 
denen sie sich im Gewerbe des Arbeitgebers verantwortlich gemacht 
haben, und aus den Rechtsverhältnissen zwischen Dritten und solchen 
Personen, die wegen mangelnder Prokura oder Handlungsvollmacht 
haften, soweit nicht das Arbeitsgericht zuständig ist; 

4. Streitigkeiten aus der Veräußerung eines Handelsgewerbes zwischen 
den Vertragsteilen; 

5. Streitigkeiten über das Recht der Verwendung einer Handelsfirma 
und die sich aus diesem Recht ergebenden Streitigkeiten; 

6. Streitigkeiten aus dem Rechtsverhältnisse zwischen den Mitgliedern 
einer Handelsgesellschaft oder zwischen dieser und ihren Mitgliedern, 
zwischen den Mitgliedern der Verwaltung und den Liquidatoren 
der Gesellschaft und der Gesellschaft oder deren Mitgliedern, zwi­
schen dem stillen Gesellschafter und dem Inhaber des Handels­
gewerbes, zwischen den Teilnehmern einer Vereinigung zu einzelnen 
Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung, und Zwar in 
allen diesen Fällen sowohl während des Bestandes als auch nach der 
Auflösung des gesellschaftlichen Verhältnisses, sofern nicht die 
Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes gegeben ist; 

7. Streitigkeiten nach dem Aktiengesetze. 

(2) Ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes gehören vor 
die Handelsgerichte: 

8. Streitigkeiten aus Wechselgeschäften und aus scheckrechtlichen 
Rückgriffsansprüchen ; 

9. Streitigkeiten aus den Rechtsverhältnissen, die sich auf den Schutz 
und den Gebrauch von Erfindungen, Mustern, Modellen und· Marken 
beziehen, insoweit hiefür nicht andere gesetzliche Vorschriften be-
stehen; . 

10. Streitigkeiten nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; 

11. Streitigkeiten, die sich auf die Seeschiffe und Seefahrt beziehen, 
sowie aus allen sonstigen Rechtsverhältnissen, die nach dem Privat­
seerecht oder dem Recht der Binnenschiffahrt zu beurteilen sind, 
sofern nicht die Bestimmungen des § 49 Abs. 2 Z 5 bis 7 zur Anwen­
dung kommen oder hiefür andere gesetzliche Vorschriften bestehen. 

Entwurf 
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. Geltende' Fassung-

(3) Wo ein selbständiges Handelsgericht nicht besteht, wird die Ge­
richtsbarkeit in allen vorgenannteri Rechtsstreitigkeiten durch die H~ndels­
senate. der Kreis- und Landesgerichte ausgeübt. 

Streitsachen in Angelegenheiten des Bergbaues 

§ 53. (1) Vor die bergrechtlichen Senate der im Verordnungs wege zu 
bezeichnenden Kreis- oder Landesgerichte gehören die den Bergbau be­
treffenden Streitigkeiten, soweit dieselben nicht nach § 49 Abs. 1 Z 1, 
dann Abs. 2 Z 3 bis 6 vor das Bezirksgericht gehören. 

(2) Ferner ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes die 
Streitigkeiten: 

1. über Klagen, durch welche ein dingliches Recht auf Gegenstände 
des Bergwerkeigentums nebst den zutage liegenden Bestandteilen 
desselben und dem Zugehör der Bergwerke geltend gemacht oder 
die Aufhebung eines solchen Rechtes bewirkt werden soll; 

2. über die Benützung der in Z 1 bezeichneten Gegenstände; 
3. über das Alter im Felde bei Bergwerksverleihungen; 
4. und 5. gegenstandslos; 
6. über das Eigentum oder die Benützung von Grubenwässern; 
7. über die in den Berggesetzen geregelten Verhältnisse der Bergbau­

unternehmer untereinander, sowie zu ihren Beamten und Bevoll­
mächtigten, dann zu den Besitzern anderer unbeweglicher Güter; 

8. über die Verwaltung und Rechnungsführung zwischen Bergwerks­
besitzern und ihren Beamten oder Bevollmächtigten über den Betrieb 
des Werkes und dessen Zugehör ;. 

9. über Gesellschaftsverträge rücksichtlieh des Betriebes, der Benüt­
zung oder Verwertung gemeinschaftlicher Bergbaue; 

10. gegenstandslos. 

§ 55. Mehrere in einer Klage von einer einzelnen Partei oder von Streit­
genossen geltend gemachte Ansprüche werden zusammengerechnet. 
Wird nur ein Teil einer Kapitalsforderung begehrt, so ist der Gesamt­
betrag der noch unberichtigten Kapitalsforderung maßgebend. Wird der 
Überschuß in Anspruch genommen, der sich aus der Vergleichung der 
Forderungen ergibt, welche bei den Parteien gegeneinander zustehen, so 

EntwUrf 

21. Der § 53 wird sanit seiner Überschrift aufgehoben. 

22. Der § 55 hat zu lauten: 
,,§ 55. Mehrere in einer Klage geltend gemachte Ansprüche sind 

zusammenzurechnen, wenn -
1. sie von einer einzelnen Partei gegen eine einzelne Partei erhoben 

werden und in einem tatsächlichen oder rechtlichen Zusammenhang 
stehen, 
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Geltende Fassung 

entscheidet der Gesamtbetrag der vom Kläger zur Begründung des be­
gehrten Überschusses geltend gemachten Forderungen. 

§ 56~ (1) Erbietet sich der Kläger, an Stelle der angesprochenen Sache 
eine bestimmte Geldsumme anzunehmen, oder stellt er ein alternatives 
Begehren auf Zuerkennung einer Geldsumme, so ist die" in der Klage 
angegebene Geldsumme für die Beurteilung der Zuständigkeit und für 
die Besetzung des Gerichtes (§ 7 a) maßgebend. 

(2) In allen' anderen Fällen, in welchen der Wert des nicht in einem 
Geldbetrage bestehenden Streitgegenstandes für die Bestimmung der Zu­
ständigkeit oder für' die Besetzung des Gerichtes '(§' 7 a) von Belang ist, 
hat der Kläger diesen Wert in der Klage anzugeben. Dies gilt insbesondere 
auch in Ansehung von Feststellungsklagen. 

§ 60. (1) Erscheint bei einer Klage, welche bei einem Gerichtshofe 
erster Instanz angebracht wurde, die vom Kläger angegebene Summe, zu 
deren Annahme an Stelle der angesprochenen Sache er ,sich erboten hat 
(§ 56 Abs. 1), oder die im Sinne des § 56 Abs. 2 erfolgte Bewertung des 
Streitgegenstandes übermäßig hoch gegriffen, so kann das Gericht, wenn 
es zugleich wahrscheinlich ist, daß bei richtigerer Bewertung des Streit­
gegenstandes dieser die für die Zuständigkeit des Gerichtshofes oder für 
die Besetzung des Gerichtes (§7 a) maßgebende Wertgrenze nicht er­
reichen dürfte, von Amts wegen die ihm zur Prüfung der Richtigkeit der 
Wertangabe nötig erscheinenden Erhebungen und insbesondere die Ein-

Entwurf 

2. sie von mehreren Parteien oder gegen mehrere Parteien erhoben 
werden, die Streitgenossen nach § 11 Z 1 ZPO sind oder 

3. klagende Partei einer der im § 29 KSchG genannten Verbände ist, 
die Ansprüche auf dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grund 
beruhen und dem Verband zur Geltendmachung abgetreten worden 
sind. 

Wird der gleiche Anspruch durch oder gegen mehrere Personen geltend 
gemacht, denen der Anspruch solidarisch zusteht oder für den sie solida­
risch haften, so richtet sich der Wert nach der Höhe des einfachen An­
spruchs. 

Wird nur ein Teil einer Kapitalsforderung begehrt, so ist der Gesamt­
betrag der noch unberichtigten Kapitalsforderung maßgebend. 

Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die -Besetzung des Gerichtes (§ 7 a), 
das anzuwendende Verfahren (§ 448 ZPO), die Zulässigkeit von Rechts­
mitteln und die Berufungsgründe (§ 501 Abs.1)." 

23. Der erste Satz des Abs. 2 des § 56 hat zu lauten: 

"In allen anderen Fällen hat der Kläger den Wert eines nicht in einem 
Geldbetrag bestehenden vermägensrechtlichen, Streitgegenstands in der 
Klage anzugeben." 

24. Im Abs. 3 des § 60 werden die Beträge ,,300000 S," durch die 
Beträge ,,500 000 S" ersetzt. 
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Geltende Fassung 

vernehmung der Parteien, die Vornahme eines Augenscheines und, wenn 
es ohne erheblichen Kostenaufwand und ohne besondere Verzögerung 
geschehen kann, auch die Begutachtung durch Sachverständige anordnen. 
Dies kann erforderlichenfalls auch schon vor Anberaumung der münd-
lichen Verhandlung geschehen. .' 

(2) Als Wert einer grundsteuerpflichtigen unbeweglichen Sache ist 
jener Betrag anzusehen, welcher als Steuerwert für die Gebührenbemessung 
in Betracht kommt. 

(3) Mußinfolge der Ergebnisse solcher Erhebungen und Beweisfüh­
rungen die Streitsache von dem Gerichtshofe an des Bezirksgericht ab­
getreten werden, so hat der. Kläger die durch diese Erhebungen und Be­
weisführungen entstandenen Kosten zu tragen oder zu ersetzen. Dasselbe 
gilt, wenn nach dem Ergebnisse solcher Erhebungen und Beweisfüh­
rungen der mit mehr als 300 000 Sangegebene Wert des Streitgegen­
standes den Betrag von 300000 S nicht übersteigt(§ 7 a). 

(4) Außer dem in Abs. 1 bezeichneten Falle ist die in der Klage ent­
haltene Bewertung des Streitgegenstandes in Ansehung der Zuständig­
keit ut:\d der Besetzung des Gerichtes (§ 7 a) sowohl für das Gericht als 
für den Gegener bi!ldend. 

§ 61. (1) Wenn in einer vor dem Zivilsenate eines Kreis- oder Landes­
gerichtes verhandelten Rechtssache der Antrag auf Verweisung der Rechts­
sache vor den Handels- oder bergrechtlichen Senat desselben Gerichts­
hofes gestellt wird (Einrede der Unzuständigkeit) und das Gericht dem 
Antrage noch vor Schluß der Verhandlung zur Hauptsache stattgeben 
zu müssen erachtet, kann es, sofern der Stand der Verhandlung eine solche 
Maßregel zweckmäßig erscheinen läßt, zugleich mit der Entscheidung 
über die Unzuständigkeitseinrede den Beschluß fassen, daß sofort an 
Stelle eines der Senatsmitglieder ein fachmännischer Beisitzer zu treten 
habe. und die Verhandlung vor dem so veränderten Senate gleich durch­
zuführen sei. 

, (2) Dasselbe kann vermittels Ersatzes des fachmännischen Beisitzers 
durch einen richterlichen Beamten geschehen, wenn die Unzuständigkeit 
des Handelssenates oder des zur Ausübung der Berggerichtsbarkeit be­
rufenen Senates deshalb behauptet wird, weil die Rechtssache zur allge­
meinen Gerichtsbarkeit gehört. 

Entwurf 

25. Im § 61 werden im Abs. 1 die Wendung "Handels- oder bergrecht~ 
lichen Senat" durch das Wort "Handelssenat" ersetzt und im Abs. 2 die 
Wendung "oder des zur Ausübung der Berggerichtsbarkeit berufenen 
Senates" aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

§ 62. (1) Wird in den im § 61 bezeichneten Fällen die Entscheidung 
über die Einrede der Unzuständigkeit vom Gerichte dem nach Schluß 
der Verhandlung zur Hauptsache ergehenden Ausspruche vorbehalten, 
so kann der Vorsitzende, je nachdem die Verweisung an einen Handels­
oder bergrechtlichen Senat oder an einen Zivilsenat begehrt wurde, einen 
fachmännischen Beisitzer oder einen richterlichen Beamten der Verhand­
lung als Ergänzungsrichter beiziehen. Wird sodann die Einrede der Un­
zuständigkeit von dem Senate, vor welchem die Verhandlung anberaumt 
war, auf Grund der Ergebnisse der Verhandlung als gerechtfertigt erkannt, 
so hat, sofern die vor einem Zivilsenate verhandelte Rechtssache vor einen 
Handels- oder bergrechtlichen Senat gehört, der als Ergänzungsrichter 
beigezogene fachmännische Beisitzer zum Zwecke der Entscheidung der 
Hauptsache an Stelle eines der Mitglieder jenes Senates zu treten. Bei 
Rechtssachen, welche vor einen Zivilsenat gehören, hat hingegen der 
richterliche Beamte, welcher als Ergänzungsrichter an der Verhandlung 
teilgenommen hat, an die Stelle des fachmännischen Beisitzers des ur­
sprünglich zur Verhandlung herufenen Senates zu treten. Gegen diese 
Beschlüsse ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 63. Die Bestimmungen der §§ 61 und 62 sind auch anwendbar, sofern 
in einer bei einem selbständigen Handelsgerichte (oder Handels- und See­
gerichte) angebrachten Rechtssache die Einrede der Unzuständigkeit 
deshalb erhoben wird, weil die Rechtssache vo!' das zur Ausübung der 
allgemeinen Gerichtsbarkeit berufene Kreis- oder Landesgericht gehört, 
oder bei diesem, weil die Rechtssache vor das Handelsgericht (oder Han­
dels- und Seegericht) gehört. -

§ 66. (1) Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch deren 
Wohnsitz bestimmt. Der Wohnsitz einer Person ist an dem Orte begründet, 
an welchem sie sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervor­
gehenden Absicht niedergelassen hat, daselbst ihren bleibenden Aufenthalt 
zu nehmen. 

(2) Wenn eine Person in den Sprengeln mehrerer Gerichte einen Wohn­
sitz hat, so ist für sie bei jedem dieser Gerichte ein allgemeiner Gerichts­
stand begründet. Es steht in einem solchen Falle dem Kläger die Wahl 
frei, bei welchem der verschiedenen Gerichte er die Klage anbringen will. 

Entwurf 

26. Im Abs. 1 des § 62 wird die Wendung "Handels- oder bergrechtlichen 
Senat" jeweils durch das Wort "Handelssenat" ersetzt: 

27. Im § 63 werden die Wendungen "oder Handels- und Seegericht" 
aufgehoben. 

28. Der § 66 hat zu lauten: 

,,§ 66. Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch ihren 
gewöhnlicllen Aufenthalt und durch ihren Wohnsitz bestimmt. 

Der Aufenthalt einer Person bestimmt sich ausschließlich nach tatsäch­
lichen Umständen; er hängt weder von der Erlaubtheit noch von der 
Freiwilligkeit des Aufenthalts ab. Bei der Beurteilung, ob ein Aufenthalt 
als gewöhnlicher Aufenthalt anzusehen ist, sind seine Dauer und seine 
Beständigkeit sowie andere Umstände persönlicher oder beruflicher Art 
zu berücksichtigen, die dauerhafte Beziehungen zwischen einer Person und 
ihrem Aufenthalt anzeigen. 
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Geltende Fassung 

§ 67. Für Personen, welche weder im Geltungsgebiete dieses Gesetzes 
noch anderswo einen Wohnsitz haben, wird der allgemeine Gerichtsstand 
durch den Ort ihres jeweiligen Aufenthaltes im Inlande begründet. Man­
gels eines solchen oder bei Unbekanntheitdes inländischen Aufenthalts­
ortes können diese Personen wegen aller während ihres Aufenthaltes im 
Inlande begründeten oder hier zu erfüllenden Verbindlichkeiten bei dem 
Gerichte des letzten Wohnsitzes oder Aufenthaltes belangt werden, den 
sie im Inlande gehabt haben. 

Ehesachen 

§ 76. (1) Für Klagen auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung 
einer Ehe, auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe 
zwischen den Parteien (Ehesachen) ist das Kreis- oder Landesgericht 
ausschließlich zuständig, .in dessen Bezirk die Ehegatten ihren gemein­
samen gewöhnlichen Aufenthalt haben oder zuletzt gehabt haben. Hit 
zur Zeit der Erhebung der Klage im Sprengel dieses Gerichtes keiner der 
Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder haben sie im Inland einen 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nicht gehabt, so ist das Landes~ 
oder Kreisgericht, in dessen Sprengel der gewöhnliche Aufenthaltsort 
des beklagten oder eines der beklagten Ehegatten oder, falls ein solcher 
gewöhnlicher Aufenth~lt im Inland fehlt, der gewöhnliche Aufenthalts­
ort des klagenden Ehegatten liegt, sonst das Landesgericht für Zivilrechts-
sachen Wien ausschließlich zustlindig. -

(2) aufgehoben. 

Entwurf 

Der Wohnsitz einer Person ist an dem Ort begründet, an dem sie sich 
in der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht 
niedergelassen hat, daselbst ihren bleibenden Aufenthalt zu nehmen. 

Wenn eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt und ihren Wohnsitz 
nicht im Sprengel desselben Gerichtes oder wenn sie in den Sprengeln 
mehrerer Gerichte einen gewöhnlichen.' Aufen,thalt oder einen Wohnsitz 
hat, so ist für sie bei jedem dieser Gerichte ein allgemeiner Gerichtsstand 
begründet. Es steht in einem solchen Fall dem Kläger die Wahl frei, bei 
welchem der verschiedenen Gerichte er die Klage anbringen will." 

29. Der erste Satz des § 67 hat zu lauten: 

"Für Personen, die weder im Inland noch anderswo einen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder einen Wohnsitz haben, wird der allgemeine Gerichtsstand 
durch den Ort ihres jeweiligen Aufenthalts im Inland begründet." 

30. Der § 76 samt Überschrift hat zu lauten: 
"Streitigkeiten in Ehesachen 

§ 76. Für Streitigkeiten über die Scheidung, die Aufhebung, die Nichtig­
erklärung oder die Feststellung des Bestehens oder des Nichtbestehens 
einer Ehe zwischen den Parteien ist dasjenige in der Anlage bezeichnete 
Bezirksgericht ausschließlich zuständig, in dessen dort umschriebenem 
Sprengel die Ehegatten ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt 
haben oder zuletzt gehabt haben. Hat zur Zeit der Erhebung der Klage 
keiner der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Sprengel 
oder haben sie im Inland einen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht gehabt, so ist dasjenige in der Anlage bezeichnete Bezirksgericht 
ausschließlich zuständig, in dessen dort umschriebenem Sprengel der ge­
wöhnliche Aufenthalt des beklagten Ehegatten oder, falls ein solcher ge­
wöhnlicher Aufenthalt im Inland fehlt; der gewöhnliche Aufenthalt des 
klagenden Ehegatten liegt, sonst das Bezirksgericht Inn~re Stadt ':Vien. 

Die inländische Gerichtsbarkeit für die im Abs. 1 genannten Streitigkei­
ten ist gegeben, wenn 
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Geltende Fassung 

(3) Besitzt keiner der Ehegatten die österreichische Staatsangehörigkeit, 
so kann von einem österreichischen Gericht in der Sache nur entschieden 
werden, 

1. wenn der gewöhnliche Aufenthaltsort des Mannes oder der Frau 
-im Inland gelegen ist und nach. dem Heimatrecht des Mannes die 
von dem österreichischen Gericht zu fällende Entscheidung anerkannt 
werden wird oder auch nur einer der Ehegatten staatenlos ist; 

2. wenn die Frau zur Zeit der Eheschließung österreichische Staats­
angehörige war und sie auf Aufhebung oder Nichtigerklärung der 
Ehe oder auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der 
Ehe oder der Staatsanwalt auf Nichtigerklärung der Ehe klagt. 

Streidgkeiten über die Feststellung der Vaterschaft zu einem un­
ehelichen Kinde 

§ 76 a. (1) Für Streitigkeiten über die Feststellung der Vaterschaft zu 
einem une1).elichen Kinde und für die damit verbundenen Streitigkeiten 
über die dem Vater dem Kinde gegenüber gesetzlich obliegenden Pflichten 
ist das Bezirksgericht ausschließlich zuständig, in dessen Sprengel das 
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. In Ermangelung eines solchen 
im Inland ist das Bezirksgericht ausschließlich zuständig, in dessen Spren­
gel der in Anspruch genommene Mann seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Fehlt auch ein solcher im Inland, ist aber das Kind oder der in An­
spruch genommene Mann österreichischer Staatsbürger, so ist das Bezirks­
gericht Innere Stadt Wien ausschließlich zuständig. 

(2) Für Klagen eines unehelichen Kindes auf Feststellung der Vater­
schaft gegen mehrere Männer ist, sofern nach Abs. 1 verschiedene Be­
zirksgerichte zuständig wären, das Bezirksgericht ausschließlich zuständig, 
bei dem das uneheliche -Kind die erste, im Zeitpunkt der Anbringung 
weiterer Klagen noch nicht rechtskräftig erledigte Klage angebracht hat. 
Werden die Klagen gleichzeitig angebracht, so hat der Kläger unter den 
in Betracht kommenden Bezirksgerichten die Wahl; das von ihm gewählte 
Bezirksgericht ist für alle Klagen ausschließlich zuständig. 

Entwurf 

1. einer der Ehegatten österreichischet Staatsbürger ist oder 

2. der Beklagte, im Fall der Nichtigkeitsklage gegen beide Ehegatten 
zumindest einer von ihnen, seinen-gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat oder 

3. der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und 
entweder beide Ehegatten ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen 

. Aufenthalt im Inland gehabt haben oder der Kläger staatenlos ist 
oder zur Zeit der Eheschließung österreichiseher Staatsbürger ge­
wesen ist." 

31. Im§ 76 a 

a) hat die Überschrift zu lauten: 

"Streitigkeiten über die Vaterschaft" 

b) hat der Abs. 1 zu lauten: 
"Für Streitigkeiten über die Feststellung der Vaterschaft zu einem 

unehelichen Kinde und für die damit verbundenen Streitigkeiten über 
die dem Vater dem Kinde gegenüber gesetzlich obliegenden Pflichten 
ist dasjenige in der Anlage bezeichnete Bezirksgericht ausschließlich zu­
ständig, in dessen dort umschriebenem Sprengel das Kind seinen ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat; mangels eines solchen im Inland ist dasjenige 
in der Anlage bezeichnete Bezirksgericht ausschließlich zuständig, in 
dessen dort umschriebenem Sprengel der in Anspruch genommene Mann 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sonst das Bezirksgericht Innere 
Stadt Wien." . 

c) wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"Die inländische Gerichtsbarkeit für die im. Abs. 1 genannten Streitig­
keiten ist gegeben, wenn das Kind oder der in Anspruch genommene Mann 
österreichiseher Staatsbürger ist oder eine dieser Personen den gewöhnli­
chen Aufenthalt im Inland hat." 
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Geltende Fassung 

§ 76 b. Die ausschließliche inländische Gerichtsbarkeit für Streitig­
keiten über die Feststellung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde 
ist gegeben, wenn der in Anspruch genommene Mann und das Kind 
österreichische Staatsbürger sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im' 
Inland haben. Soweit danach keine ausschließliche inländische Gerichts­
barkeit gegeben ist, steht der § 81 Z 3 der Exekutionsordnung der Wirk­
samkeit eines ausländischen Erkenntnisses nicht entgegen. 

Bestandstreitigkeiten 

§ 83. (1) Bestandstreitigkeiten über Grundstücke, Gebäude oder ge­
setzlich für unbeweglich erklärte Sach{!n, dann über Schiff mühlen und 
andere auf Schiffen errichtete Bauwerke gehören vor dasjenige Gericht, 
in dessen Sprengel der Bestandgegenstand liegt. 

(2) Dieses Gericht ist auch zur Erlassung der in § 49 Abs. 3 angeführten 
Verfügungen und Aufträge in Bestandsachen zuständig~ 

Entwurf 

32. Der § 76 b hat zu lauten: 

,,§ 76 b. Für Streitigkeiten über die ehelicheAbstammung eines Kindes 
ist dasjenige in der Anlage bezeichnete Bezirksgericht ausschließlich 
zuständig, in dessen dort umschriebenem Sprengel das Kind seinen ge­
wöhnlichen Aufenth~lt hat; mangels eines solchen im Inland ist dasjenige 
in der Anlage bezeichnete Bezirksgericht ausschließlich zuständig, in 
dessen dort umschriebenem Sprengel der Mann, dessen eheliche Vater­
schaft vermutet wird, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Fehlt auch 
ein solcher im Inland, so ist dasjenige in der Anlage bezeichnete Bezirks­
gericht ausschließlich zuständig, in dessen dort umschriebenem Sprengel 
die Mutter des Kindes ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zur Zeit 
ihres'Todes gehabt hat, sonst das Bezirksgericht Innere Stadt Wien. 

Die inländische Gerichtsbarkeit für die im Abs. 1 genannten Streitig­
keiten ist gegeben, wenn das Kind, der Mann, dessen eheliche Vaterschaft 
vermutet wird, oder die Mutter des Kindes österreichiseher Staatsbürger 
ist oder entweder das Kind oder der Mann seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat." -

33. Der § 83 hat zu lauten: 

,,§ 83. Die im § 49 Abs. 2 Z 5 bezeichneten Streitigkeiten gehören vor 
das Gericht, in dessen Sprengel die Sache liegt. 

Dieses Gericht ist auch zur Erlassung der im § 49 Abs. 3 angeführten 
Verfügungen und Aufträge in Bestandsachen zuständig." 

34. Nach dem § 83 b wird folgender § 83 c samt Überschrift eingefügt: 

"Streitigkeiten aus Urheberrecht und gewerblichem Rechtsschutz 
sowie Verbandsklagen 

§ 83 c. Sind in den im § 51 Abs. 2 Z 9 und 10 angeführten Streitig­
keiten Personen beklagt, deren Unternehmen sich im Inland befindet 
oder die mit Rücksicht auf ihre Tätigkeit bei einem im Inland befindlichen 
Unternehmen in Anspruch genommen werden, ist hiefür - soweit nicht 
andere gesetzliche Vorschriften bestehen - ausschließlich das Gericht 
zuständig, in dessen Sprengel dieses Unternehmen liegt, bei Vorhanden-
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Geltende Fassung 

Gerichtsstand des Ortes der Beschäftigung 

§ 86. (1) Person, welChe sich unter Umständen, die ihrer Natur nach 
auf einen Aufenthalt von längerer Dauer hinweisen, insbesondere als 
Dienstboten, Hand~ oder Fabriksarbeiter, Gewerbegehilfen oder Lehr­
linge, als Studierende oder Schüler an einem Orte aufhalten und prozeß­
fähig sind, können wegen vermögens rechtlicher Ansprüche bei dem Ge­
richte des Aufenthaltsortes geklagt werden. 

(2) Diese Bestimmung findet auch auf Militärpersonen, welche selb­
ständig einen Wohnsitz nicht begründen können, in der Art Ariwendung, 
daß an die Stelle des Gerichtes des Aufenthaltsortes das Gericht des Garni­
sonsortes (§ 68) tritt. 

§ 86 a. Die Rechtssubjekte, für welche die Finanzprokuratur einzu­
schreiten hat, können bei den sachlich zuständigen Gerichten in der Landes­
hauptstadt des Landes geklagt werden, in dem der Kläger seinen Wohnsitz 
(Sitz) hat. An die Stelle der Landeshauptstadt tritt für das Land Nieder­
österreich die Stadt Wien, für das Land Vorarlberg die Stadt Feldkirch. 

Entwurf 

sein mehrerer Niederlassungen das Gericht derjenigen Niederlassung, auf 
die sich die Handlung bezieht, außer diesem Fall das Gericht der Haupt~ 
niederlassung. In Ermangelung eines Unternehmens im Inland richtet 
sich die Zuständigkeit nach dem allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten. 
Für Personen, die im Inland weder ein Unternehmen noch ihren allge­
meinen Gerichtsstand haben, ist zuständig das Gericht des inländischen 
Aufenthaltsortes oder,' wenn ein solcher nicht bekannt ist, das Gericht, 
in de~sen Sprengel die Handlung begangen worden ist. 

Mehrere Personen, für die auf Grund des Abs. 1 der Gerichtsstand bei 
verschiedenen Gerichten begründet ist, können, wenn sonst die Voraus­
setzungen des §11 ZPO gegeben sind, als Streitgenossen vor jedem dieser 
Gerichte geklagt werden. 

Wird eine gegen dieses Gesetz verstoßende Handlung durch den Inhalt 
von Schriften oder Druckwerken begangen, die vom Ausland abgesendet 
worden sind, so gilt für die Zuständigkeit jeder Ort des Inlandes als Be~ 
gehungsort, wo die Schrift oder das Druckwerk eingelangt oder zur Ab­
gabe oder Verbreitung gelangt ist." 

35. Der § 86 wird samt seiner Überschrift aufgehoben. 

36. Der erste Satz des § 86 a hat zu lauten: 
"Die Rechtssubjekte, für welche die Pinanzprokuratur einzuschreiten 

hat, können bei den sachlich zuständigen Gerichten in der Landeshaupt­
stadt des Landes geklagt werden, in dem der Kläger seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat." 
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Geltende Fasiqng 

Im Bereiche der 'Stadt Wien sind solche Klagen bei den für den ersten 
Bezirk 'örtlich zuständigen Gerichten einzubringen. 

, Gerichtsstand der Niederlassung 

§ 87. (1) Personen,die außerhalb des Gtlrichtssprengels ihres Wohn­
sitzes ein Bergwerk, eine Fabrik, eine Handelsniederlassung oder eine 
sonstige Betriebsstätte ihres Geschäftes oder Berufes haben, können in 
streitigen Rechtssachen, die sich auf ihre geschäftliche oder berufliche 
Tätigkeit beziehen. bei dem Gerichte geklagt werden, in dessen Sprengel 
sich ihre Niederlassung oder Betriebsstätte befindet. 

Gerichtsstand der belasteten Sache 

§ 91. (1) Bei dem nach § 81 zuständigen Gtlrichte kann mit, der Klage 
zur Geltendmachung des' Pfandrechtes die Klage auf Zahlung der pfand­
rechtlich versicherten Forderung, mit der Klage auf Aufhebung (Lö­
schung) des Pfandrechtes die Klage auf Feststellung des Nichtbestehens 
der pfandrechtlich versicherten Forderung verbunden werden, wenn 
beide Klagen wider denselben Beklagten gerichtet sind. 

(2) Klagen auf die aus einer Reallast rückständigen Leistungen können 
gegen den Besitzer des belasteten Grundstückes bei dem Gerichte erhoben 
werden, in dessen, Sprengel das belastete Grundstück gelegen ist. 

Entwurf 

37. Der Abs. 1 des § 87 hat zu lauten: 

"Personen, die außerhalb des Gerichtssprengels ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes ein Bergwerk, eine Fabrik, eine Handels­
niederlassung oder eine sonstige Betriebsstätte ihres Geschäftes oder 
Berufes haben, können in streitigen Rechtssachen, die sich auf ihre ge­
schäftliche oder berufliche Tätigkeit beziehen, bei dem Gericht geklagt 
werden, in dessen Sprengel sich ihre Niederlassung oder Betriebsstätte 
befindet. " 

38. Im § 91 

a) hat die Überschrift zu lauten: 

"Gerichtsstand der gelegenen Sache" 

b) wird folgender dritter Absatz angefügt: 

"Klagen über Verträge über die Übergabe der im § 560 ZPO ange­
führten Sachen können - auch wenn sie nicht unter den § 83 fallen - bei 
dem Gericht erhoben werden, in dessen Sprengel die unbewegliche Sache 
liegt." 

39. Nach dem § 92 wird folgender § 92 a samt Überschrift eingefügt: 

" Gerichts stand der Schadenszufügung 

§ 92 a. Streitigkeiten über den Ersatz des Schadens aus der Tötung 
oder Verletzung einer oder mehrerer Personen, aus einer Freiheitsbe­
raubung oder aus der Beschädigung einer körperlichen Sache können 
auch bei dem Gericht angebracht werden, in dessen Sprengel das den 
Schaden verursachende Verhalten gesetzt worden ist." 
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Geltende Fassung 

Gerichtsstand des früheren Wohnsitzes 

§97. (1) Handwerker, Kleinverschleißer, Wirte, Schiffer, Fuhrleute 
und sonstige Gewerbetreibende, ferner Gesellen, Gehilfen, Dienstleute 
und sonstige Arbeiter um Lohn können wegen ihrer. Forderungen für 
gelieferte Erzeugnisse und Waren, für geleistete Dienste und Arbeiten 
innerhalb neunzig Tagen von der Zeit der letzten Lieferung oder Leistung 
bei dem nach dem früheren Wohnsitze des Abnehmers oder Arbeitgebers 
zuständigen Gerichte klagen, wenn letzterer mittlerweile seinen Wohn­
sitz in einen anderen Gerichtsbezirk verlegt hat. 

Gerichtsstand der Schiffer und der Schiffsmannschaft 

§ 98. Gegen Schiffer und Personen der Schiffsmannschaft können Forde­
rungen der im § 97 bezeichneten Art auch dann bei dem nach dem jeweili­
gen Aufenthalte des Beklagten zuständigen Gerichte getend gemacht 
werden, wenn derselbe an einem anderen Orte seinen Wohnsitz hat. 

Gerichtsstand des Vermögens 

§ 99. (1) Gegen Personen, welche im Inland keinen Wohnsitz haben, 
kann wegen vermögensrechtlicher Ansprüche bei jedem Gerichte inner­
halb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes Klage angebracht werden, in 
dessen Sprengel sich Vermögen dieser Personen oder der mit der Klage in 
Anspruch genommene Gegenstand selbst befindet. 

Klagen aus dem Elternverhältnis 

§ 100. (1) gegenstandslos. 

(2) Für Klagen wegen nicht rein vermögensrechtlicher Streitigkeiten 
aus dem Elternverhältrus ist, wenn der Beklagte im Inland keinen allge­
meinen Gerichtsstand hat, das Bezirksgericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Kläger seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Ist auch für diesen ein 

Entwurf 

40. Der Abs. 1 des § 97 hat zu lauten: 

"Handwerker, Kleinverschleißer, Wirt~, Schiffer, Fuhrleute und sonstige 
Gewerbetreibende, ferner Gesellen, Gehilfen, Dienstleute und sonstige 
Arbeiter um Lohn, können wegen ihrer Forderungen für gelieferte Er­
zeugnisse und Waren, für geleistete Dienste und Arbeiten innerhalb neunzig 
Tagen von der Zeit der letzten Lieferung oder Leistung, bei dem nach 
dem früheren allgemeinen Gerichtsstand des Abnehmers oder Arbeit­
gebers zuständigen Gericht klagen, wenn dieser mittlerweile seinen allge­
meinen Gerichtsstand in einen anderen Gerichtsbezirk verlegt hat." 

41. Der § 98 hat zu lauten: 

,,§ 98. Gegen Schiffer und Personen der Schiffsmannschaft können For­
derungen der in § 97 bezeichneten Art auch dann bei dem nach dem je­
weiligen Aufenthalt des Beklagten zuständigen Gericht geltend gemacht 
werden, wenn dieser an einem anderen Ort seinen allgemeinen Gerichts-

. stand hat." 

42. Der Abs. 1 des § 99 hat zu lauten: 

"Gegen Personen, die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, 
kann wegen vermögensrechtlicher Ansprüche bei jedem Gericht eine 
Klage angebracht werden, in dessen Sprengel sich Vermögen dieser Per­
sonen oder der mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand 
selbst befindet. Der Wert des· im Inland befindlichen Vermögens darf 
jedoch in keinem auffallenden Mißverhältnis zum Wert des Streitgegen­
standes stehen; für dessen Berechnung gilt der § 55 Abs. 3 nicht." 

43. Der § 100 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Klagen aus dem Eheverhältnis 

§ 100. Das im § 76 Abs. 1 bezeichnete Gericht ist auch für die mit 
Klagen auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung zulässigerweise 
verbundenen vermögensrechtlichen Klagen aus dem Eheverhältnis sowie 
für andere Klagen wegen nicht rein vermögensrechtlicher Streitigkeiten 
aus dem Eheverhältnis zuständig." 
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_ Geltend~e_ Fassung 

allgemeiner Gerichtsstand im Inland nicht begründet, so ist das BezirkS:" 
gericht Innere Stadt Wien zuständig, falls auch nur eine der Parteien die 
österreichische Staatsangehörigkeit besitzt. , 

(3) Für die Klage auf Anfechtung (Bestreitung) der Ehelichkeit eines 
Kindes ist, wenn die Mutter die österreichische Staatsangehörigkeit b'e­
sitzt oder zur Zeit ihres Todes besessen hat und nach den vorstehenden 
Vorschriften ein Gerichtsstand im Inland nicht begründet ist, das Bezirks­
gericht, in dessen Bezirk die Mutter im Inland ihren Wohnsitz oder ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat oder zur Zeit ihres Todes gehabt hat, und in 
Ermangelung eines solchen das Bezirksgericht Innere Stadt Wien zuständig. 

Gerichtsstand der Gegenseitigkeit für Klagen gegen Ausländer 

§ 101. Wenn in einem anderen Staatsgebiete gegen österreichische 
Staatsangehörige in bürgerlichen Rechtssachen Klagen vor Gerichten 
zugelassen werden, welchen nach dem' gegenwärtigen Gesetze für derlei 
Rechtssachen überhaupt keine oder nur eine beschränkte Zuständigkeit 
zukommen würde, so ist ein gleicher Gerichtsstand gegen die Angehörigen 
jenes Staatsgebietes auch bei den inländischen Gerichten begründet. 

Mehrheit von Bezirksgerichten an einem Orte 

§ 103. (1) Ist jemand bei dem Bezirksgerichte an einem Orte Zu klagen, 
wo mehrere Bezirksgerichte bestellt sind, so ist die Klage bei demjenigen 
Bezirksgerichte anzubringen, in dessen Sprengel der Beklagte seinen 
Wohnsitz oder mangels eines solchen seinen Aufenthalt hat. Wenn hin­
gegen der Beklagte an diesem Orte sich nicht wirklich aufhält, so hat der 
Kläger zwischen den mehreren Bezirksgerichten die Wahl (§ 102). 

(3) Ein an sich unzuständiges Gericht wird insoweit, als dasselbe durch 
Übereinkommen der Parteien zuständig gemacht werden kann, auch 
dadurch zuständig, daß der Beklagte, ohne rechtzeitig die Einwendung 
der Unzuständigkeit erhoben zu haben, in der Hauptsache mündlich ver­
handelt. 

Entwurf 

44. Der § 101 wird samt seiner Überschrift aufgehoben. 

45. Der erste Satz des Abs. 1 des § 103 hat zu lauten: 

"Ist jemand bei dem Bezirksgericht an einem Ort zu klagen, wo mehrere 
Bezirksgerichte eingerichtet sind, so ist die Klage bei demjenigen Bezirks­
gericht anzubringen, in dessen Sprengel der Beklagte seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, seinen Wohnsitz oder. - ist keines der Fall - sein'en Auf­
enthalt hat." 

46. Der Abs. 3 des § 104 hat zu lauten: 
"Ein an sich sachlich oder örtlich unzuständiges Gericht, wird auch 

dadurch zuständig, daß sich der Beklagte durch die J;:rstattung der Klage­
beantwortung oder ein dieses ersetzendes mündliches oder schriftliches 
Vorbringen in die Hauptsache eingelassen oder später zur Sache mündlich 
verhandelt odel einen Schriftsatz erstattet hat, ohne die Einrede der Un­
zuständigkeit zu erheben, sofern er durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Notar vertreten ist oder sofern er durch den Richter über die Möglichkeit 
der Einrede der Unzuständigkeit und deren Wirkung belehrt und diese 

, Belehrung im Verhandlungsprotokoll beurkundet worden ist." 
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Geltende Fassung 

§ 104 b. Vor die familienrechtlichen Abteilungen der in der Anlage 
bezeichneten Bezirksgerichte gehören die Eheangelegenheiten. Zur Ent­
scheidung über die S.cheidung einer Ehe nach § 55 a Ehegesetz ist auch 
das Landes- oder Kreisgericht zuständig, bei dem bereits ein Rechtsstreit 
wegen Scheidung der Ehe anhängig ist; es entscheidet durch einen Einzel­
richter. 

Vormundschaft und Kuratel 

§ 109. Zur Bestellung des Vormundes oder des Kurators, zur Ver­
lllngerung oder Verkürzung der Minderjährigkeit, zur Erklärung der 
Ehemündigkeit und überhaupt zur Besorgung aller Geschäfte, die dem 
Vormundschafts- oder Pflegschafts gericht obliegen, ist das Bezirksgericht 
berufen, bei welchem der Minderjährige oder Pflegebefohlene seinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat. Zur Bestellung des Vor­
mundes oder des Kurators für einen Inländer, der im Inland keinen allge­
meinen Gerichtsstand hat, ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen 
Sprengel der Minderjährige oder Pflegebefohlene seinen Aufenthalt im 
Inland hat; mangels eines solchen das Bezirksgericht Innere Stadt Wien. 
Ist für einen Ausländer, für den im Inlande ein allgemeiner Gerichtsstand 
nicht begründet ist, ein Vormund oder Kurator zu bestellen, so ist das 
Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel der Ausländer seinen Wohn­
sitz oder Aufenthalt hat. 

§ 109 a. (1) Zur Besorgung der dem Vormundschafts- oder Pflegschafts­
gericht obliegenden Geschäfte (§ 109) ist auch das Gericht des gewöhn­
lichen Aufenthalts des Minderjährigen oder Pflegebefohlenen, mangels 
eines solchen das Gericht des Aufenthalts berufen, wenn 

1. das nach § 109 zuständige Gericht nicht bekannt ist oder nur mit 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten oder nicht mehr rechtzeitig 
ermittelt oder 

2. die Entscheidung oder Verfügung des nach § 109 zuständigen Ge-
richtes nicht rechtzeitig eingeholt werden könnte. . 

Entwurf 

47. Der zweite Satz des § 104 b wird aufgehoben. 

48. Der § 109 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Vormundschaft und Sachwalterschaft (Kuratel) 

§ 109. Zur Besorgung der Geschäfte, die nach den Bestimmungen 
über die Rechte zwischen Eltern und minderjährigen Kindern sowü; über 
die Vormundschaft und Sachwalterschaft (Kuratel) dem Gericht obliegen, 
ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Minderjährige oder 
sonstige Pflegebefohlene seinen gewöhnlichen Aufenthalt, mangels eines 
solchen im Inland seinen Aufenthalt hat; handelt es sich um eine juristische 
Person oder ein sonstiges parteifähiges Gebilde, so ist der Sitz maßgebend. 

Fehlt ein Aufenthalt im ~nland, so ist das Gericht zuständig, in dessen 
Sprengel der gesetzliche Vertreter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; 
mangels eines solchen im Inland, sofern es sich um einen Minderjährigen 
handelt, das Gericht, in dessen Sprengel ein Elternteil den gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, sofern es ~jch Um einen sonstigen Pflegebefohlenen handelt, 
das Gericht des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes im Inland; sonst das 
Bezirksgericht Innere Stadt Wien." 

49. Der § 109 a wird aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

(2) Das Gericht, das nach Abs.~Lals V Qr1Punds~hafts- od!!r~Pflegschaft~­
gericht eingeschritten ist; hat die Besorgung der weiteren vormundschafts­
oder pflegschaftsgerichtlichen Geschäfte dem an sich zuständigen V or­
mundschafts- oder Pflegschaftsgericht abzutreten, es sei denn, daß ihm' 
von diesem die Zuständigkeit oder die Besorgung einzelner Geschäfte 
nach § 111 übertragen wird. 

(2) Die Übertragung wird wirksam, wenn das andere Gericht die Zu­
ständigkeit oder die ihm übertragenen Geschäfte übernimmt. Im Falle 
der Weigerung des anderen Gerichtes bedarf die Übertragung zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung des beiden Gerichten gemeinsamen Ober­
landesgerichtes und, wenn die Übertragung an ein Gericht eines anderen 
Oberlandesgerichtssprengels stattfinden' soll, der Genehmigung des 

,Obersten Gerichtshofes. 

(3) Die Übertragung der Zuständigkeit oder einzelner Geschäfte des 
zuständigen Gerichtes an ein ausländisches Gericht bedarf stets der Ge-

Entwurf 

50. Der § 110 hat zu lauten: 

,,§ 110. Für die im § 109 genaimten Angelegenheiten ist die inländische 
Gc:!richtsbarkeit gegeben, wenn der Minderjährige oder sonstige Pflegebe-
fohlene . . 

1. österreichischer Staatsbürger ist oder 
2. seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder, soweit es um dringende Maß­

nahmen geht, zumindest seinen Aufenthalt im Inland hat oder 
3. Vermögen im Inland hat, soweit es um dieses Vermögen betreffende 

Maßnahmen geht. 

Hat der österreichische Minderjährige (Pflegebefohlene) seinen ge­
wöhnlichen Aufenthalt oder Vermögen im Ausland oder handelt es sich 
um einen ausländischen Minderjährigen (Pflegebefohlenen), so kann das 
Gericht von der Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens absehen, 
soweit und solange durch die im Ausland getroffenen oder zu· erwartenden 
Maßnahmen die Rechte und Interessen des Minderjährigen (PBege­
befohlenen) ausreichend gewahrt werden. Im Fall eines österreichischen 
Minderjährigen ist vor der Entscheidung die Bezirksverwaltungsbehörde 
zu hören, in deren Sprengel das Gericht seinen Sitz hat." 

51. Im § 111 

a) hat der zweite Satz des Abs. 2 zu lauten: 
" Im Fall der Weigerung des anderen Gerichtes bedarf die Übertragung 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des den beiden Gerichten zunächst 
übergeordneten gemeinsamen höheren Gerichtes." 

b) wird der Abs. 3 aufgehoben. 
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Geltende Fassung' 

nehmigung des Obersten Gerichtshofes. Für die Ausfertigung des Er­
suchens an das ausländische Gericht gelten die Bestimmungen des § 36 
letzter Absatz. 

$ 113 c. (1) Die ausschließliche inländische Gerichtsbarkeit zur Be-. 
willigung der Annahme an Kindes Statt ist gegeben, wenn der Annehmende, 
im Falle der Annahme durch Ehegatten beide, und das Wahlkind öster­
reichische Staatsbürger sind und auch nur eine dieser Personen ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Soweit danach keine ausschließ­
liche inländische Gerichtsbarkeit gegeben ist, steht der § 81 Z 3 der Exeku­
tionsordnung der Anerkennung einer in Ausland bewirkten Annahme 
an Kindes Statt nicht entgegen. 

§ 114 a. Die ausschließliche inländische Gerichtsbarkeit bezüglich der 
Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde ist gegeben, 
wenn der. Anerkennende und das uneheliche Kind' österreichische Staats­
bürger sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Soweit 
danach keine ausschließliche inländische Gerichtsbarkeit gegeben ist, 
steht der § 81 Z 3 der Exekutionsordnung der Wirksamkeit eines vor einer 
ausländischen Behörde erklärten Vaterschaftsanerkenntnisses nicht ent­
gegen. 

Eheangelegenheiten 

§ 114 b. Für die örtliche Zuständigkeit und die inländische Gerichts­
barkeit in Eheangelegenheiten gilt der § 76 Abs. 1 und 3 Z 1 sinngemäß; 
an die Stelle des Landesgerichtes ·für Zivilrechtssachen Wien tritt das Be­
zirksgericht Innere Stadt Wien. 

§ 122. Sind die zur nicht streitigen Gerichtsbarkeit gehörigen Rechts­
sachen bei dem Bezirksgerichte an einem Orte anzubringen, für ~e1chen 
mehrere Bezirksgerichte bestellt sind, so wird das zuständige GeriCht 
durch ,den Wohnsitz oder mangels eines solchen durch den Aufenthalt 
der Person bestimmt, deren allgemeiner Gerichtsstand in Streitsachen 
'für die Zuständigkeit entscheiden soll. In Ermangelung eines solchen 
Wohnsitzes oder Aufenthaltes kann die Rechtssache bei jedem der an 
dem Orte befindlichen Bezirksgerichte anhängig gemacht werden. 

Entwurf 

52. Der zweite Satz des Abs. 1 des § 113 c wird aufgehoben. 

53. Der § 114 a samt Überschrift hat zu lauten: 

"Eheangelegenheiten 

§ 114 a. Für die örtliche Zuständigkeit in Eheangelegenheiten gilt der 
§ 76 Abs. 1 sinngemäß. 

Die inländische Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten ist gegeben, wenn 
einer der Ehegatten österreichischer Staatsbürger ist oder seinen gewöhn­
lichen Aufenthalt im Inland hat." 

54. Der § 114b wird aufgehoben .. 

55. Der§ 122 hat zu lauten: 

,,§ 122. Sind die zur nicht streitigen Gerichtsbarkeit gehörigen Rechts­
sachen bei dem Bezirksgericht an einem Ort anzubringen, für den 
mehrere Bezirksgerichte eingerichtet sind, so wird das zuständige Ge­
richt durch den gewöhnlichen Aufenthalt, den Wohnsitz oder - ist 
keines der Fall - durch den Aufenthalt der Person bestimmt, deren 
allgemeiner Gerichtsstand in Streitsachen für . die Zuständigkeit ent­
scheiden soll. Hält sich diese Person an jenem Ort nicht auf und hat 
sie hier auch keinen Wohnsitz, so kann die Rechtssache bei jedem 
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Geltende Fassung Entwurf 

der an jenem Ort befindlichen Bezirksgerichte anhängig gemacht 
werden." 

EGZPO 
Art XIV. (1) Die Wirksamkeit der Börsenschiedsgerichte kann in dem 

Börsenstatut ferner in der Richtung erweitert werden, daß dem Börsen­
schiedsgericht auch Streitigkeiten aus Warengeschäften, die außerhalb 
der Börse geschlossen wurden, unterworfen werden, jedoch lediglich 
unter den nachstehenden Voraussetzungen: 

1. Jeder der Streitteile muß entweder ein Organ der öffentlichen Ver­
waltung, eine Handelsgesellschaft, eine Erwerbs- oder Wirtschafts­
genossenschaft, ein Mitglied oder Besucher einer Börse oder eine 
Person sein, die sich berufsmäßig mit der Erzeugung, dem Umsatze 
oder der Verarbeitung jener beweglichen Sachen beschäftigt, welche 
den Gegenstand des Geschäftes bilden, oder die solche bewegliche 
Sachen in ihrem industriellen, gewerblichen oder Handlesbetriebe 
regelmäßig verwendet; 

2. der Bör~enverkehr der Börse, deren Schiedsgericht angerufen wird, 
muß sich nach dem Börsenstatut auf das Geschäft, das Gegenstand 
des Streites ist, erstrecken dürfen; 

3. beide Teile müssen sich beim Abschluß oder vor Abwicklung des 
Geschäftes in einem schriftlichen Schiedsvertrage dem Ausspruche 
des Schiedsgerichtes unterworfen haben. Der Schiedsvertrag kann 
auch. allgemein für die Geschäfte, die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes zwischen den. beiden Teilen, sei es unmittelbar, sei es 
durch Vermittlung eines Dritten, zustande kommen, geschlossen 
werden; doch kann die Wirksamkeit derartiger Vereinbarungen 
jederzeit für weitere abzuschließende Geschäfte einseitig schriftlich 
widerrufen werden. Protokollierte Kaufleute und Mitglieder oder 
Besucher einer Börse werden schon durch die Annahme eines Schluß­
briefes, der die Bestimmung enthält, daß Rechtsstreitigkeiten aus 
dem Geschäfte vom Börsenschiedsgerichte zu entscheiden sind, 
diesem unterworfen, es sei denn, daß die bezeichnete Bestimmung 
oder der Schlußbrief im allgemeinen als vertragswidrig beanstandet 
oder der Schlußbrief ohne Bemerkung zurückgestellt, wird. 

1. Im Abs. 1 des Art. XIV haben zu lauten 
a) die Z 1: 

,,1. Jeder der Streitteile muß entweder ein Organ der öffentlichen Ver­
waltUl'lg, eine Handelsgesellschaft, eine Erwerbs- oder Wirtschafts­
genossenschaft, ein Mitglied oder Besucher einer Börse oder eine 
Person sein, die sich berufsmäßig mit der Erzeugung, dem Umsatz 
oder der Verarbeitung derjenigen beweglichen Sachen beschäftigt, 
die den Gegenstand des Geschäftes bilden, oder die solche bewegliche. 
Sachen in ihrem industriellen, gewerblichen oder Handelsbetrieb 
verwendet; " 

b) die ersten beiden Sätze der Z 3: 
,,3. beide Teile müssen sich in einem dem § 577 Abs. 3 ZPO entspre­

chenden Schiedsvertrag dem Ausspruch des Schiedsgerichtes unter­
worfen haben. Der Schiedsvertrag kann auch allgemein für die Ge­
schäfte, die zwischen den beiden Teilen unmittelbar oder durch Ver­
mittlung eines Dritten zustande kommen, geschlossen werden; 
doch kann die Wirksamkeit derartiger Vereinbarungen jederzeit für 
weitere zu schließende Geschäfte einseitig schriftlich widerrufen 
werden." 
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Geltende Fassung 

Art. XXI. (1) Der Obmann des Schiedsgerichtes und der Sekretär haben 
für die richtige Ausfertigung des Erkenntnisses Sorge zu tragen. Die Aus­
fertigung hat die Namen sämtlicher Schiedsrichter auszuweisen, welche 
an der Verhandlung teilgenommen haben. Dieselbe ist vom Obmanne 
und dem Sekretär zu unterzeichnen. 

(2) Die vor dem Schiedsgerichte abgeschlossenen Vergleiche sind nur 
gültig, wenn sie von beiden Parteien unterschrieben sind. 

Art. XXII. (1) Das Schiedsgericht kann Parteien, Zeugen und Sach­
verständige, auch unter Eid, vernehmen. Auf die eidliche Vernehmung 
finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung Anwendung. Ist eine 
Partei, ein Zeuge oder ein Sachverständiger nicht bereit, sich vor dem 
Schiedsgerichte vernehmen oder beeidigen zu lassen, so ist das Bezirks­
gericht, in dessen Sprengel die zu vernehmende oder zu beeidigende Per­
son wohnt oder sich aufhält, um die Vornahme zu ersuchen. 

Art. XXVIII. (Die Wirksamkeit des Gesetzes vom 27. April 1873, 
RGBl. Nr. 67, über das Mahnverfahren wird auf Galizien, Bukowina und 
Dalmatien ausgedehnt). Die §§ 16,20 und der fünfte Absatz des § 19 dieses 
Gesetzes werden aufgehoben. Die §§ 1, 2, 6, 7, 8, 13 und 14 dieses Gesetzes 
werden geändert und haben zu lauten: 

Entwurf 

2. Dem Art. XXI wird folgender dritter Absatz angefügt: 

"Auf Verlangen einer Partei ist der Eintritt der Rechtskraft und- Voll­
streckbarkeit vom Sekretär auf einer Ausfertigung des Erkenntnisses oder 
des Vergleichs schriftlich zu bestätigen." 

3. Dem Abs. 1 des Art. XXII wird folgender Satz angefügt: 

"Das ersuchte Gericht hat dem Sekretär des Schiedsgerichtes auf dessen 
Verlangen Gelegenheit zu geben, der Beweisaufnahme beizuwohnen und 
Fragen zu stellen." 

4. Der Art. XXVIII wird aufgehoben. 

ZPO 

§ 11. Außer den in anderen Gesetzen ,besonders bezeichneten Fällen 
können mehrere Personen gemeinschaftlich klagen oder geklagt werden 
(Streitgenossen) : 

1. wenn sie in Ansehung des Streitgegenstand~ in Rechtsgemeinschaft 
stehen oder aus demselben tatsächlichen und rechtlichen Grunde 
berechtigt oder verpflichtet sind; 

§ 27. (1) Vor den Gerichtshöfen erster Instanz, vor den bei diesen Ge­
richtshöfen zur Ausübung der Gerichtsbarkeit gemäß § 7 a JN berufenen 
Einzelrichtern und vor allen Gerichten höherer Instanz müssen sich die 
Parteien durch Rechtsanwälte vertreten lassen (Anwaltsprozeß). 

(2) Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf das Verfahren erster 
Instanz in Ehesachen, auf die erste Tagsatzung und, soweit dieses Gesetz 

1. Die Z 1 des § 11 hat zu lauten: 

,,1. wenn sie in Ansehung des Streitgegenstandes in Rechtsgemeinschaft 
stehen oder aus demselben tatsächlichen und rechtlichen Grunde 
oder solidarisch berechtigt oder verpflichtet sind;". 

2. Im Abs. 2 des§ 27 werden die Wendung "auf das Verfahren erster 
Instanz in Ehesachen" und der anschließende Beistrich aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

nicht etwas anderes bestimmt, auch nicht auf diejenigen Prozeßhand­
lungen, welche vor einem ersuchten oder beauftragten Richter, vor dem 
Gerichtsvorsteher oder Vorsitzenden eines Senates vorgenommen werden; 
sie -gilt auch nicht für die in der Gerichtskanzlei vorzunehmenden Er­
klärungen und Handlungen. 

·Entwurf 

§ 28. (1) Rechtsanwälte, Notare, sowie die zur Ausübung des Richter- 3. Im Abs. 1 des § 28 haben die Worte "und bei Gericht angestellten" 
amtes befähigten und bei Gericht angestellten Personen bedürfen, wenn sie zu entfallen. 
in einem Rechtsstreite als Partei einschreiten, weder in der ersten noch in 
einer höheren Instanz der Vertretung durch einen Rechtsanwalt. 

§ 48. (1) Werden einer Partei dadurch, daß ihr Gegner schuldhaft tat­
sächliche Anführungen oder Beweisanbietungen verspätet vorbringt, 
oder lediglich durch Zwischenfälle, die infolge eines Verschuldens des 
Gegners oder eines ihm widertahrenen Zufalles im Laufe des Verfahrens 
eintreten, Kosten verursacht, so kann ihr das Gericht auf Antrag oder von 
Amts wegen den Ersatz dieser Kosten unabhängig vom Ausgange des 
Rechtsstreites zusprechen. 

(2) Sofern die Nichtbeachtung des vorhandenen Aufhebungs- oder 
Nichtigkeitsgrundes auf einem offenbaren groben Verschulden des Ge~ 
richtes beruht oder ein offenbares grobes Verschulden des Gerichtes die 
Aufhebung des Verfahrens verursacht hat, kann der Ersatz der Kosten 
des aufgehobenen Verfahrens sowie des etwaigen Rechtsmittelverfahrens 
auf Antrag oder von Amts wegen dem Gerichte auferlegt werden. 

§ 52. (1) In jedem Urteile und in den Beschlüssen, welche eine Streit­
sache für die Instanz vollständig erledigen, ist auch über die Verpflichtung 
Zum Kostenersatze zu entscheiden. In anderen Beschlüssen kann über 
den Ersatz der Kosten nur insoweit erkannt werden, als die Ersatzpflicht 
von dem Ausgange der Hauptsache unabhängig ist. 

(2) Ist das Gericht bei Erlassung eines Teilurteiles nicht in der Lage, 
hinsichtlich des abgeurteilten Anspruches oder Teilanspruches zugleich 
über die Kosten zu entscheiden, so ist im Urteile auszusprechen, inwiefern 
eine solche Entscheidung noch einem weiteren Urteile vorbehalten bleibt. 

(3) Über die Verpflichtung zum Kostenersatze ist auch ohne einen 
bezüglichen Parteiantrag zu entscheiden, sofern nur das Kostenverzeichnis 
rechtzeitig vorgelegt wurde (§ 54). 

4. Dem Abs. 1 des § 48 werden -folgende weitere Sätze angefügt: 

"Ist im Zeitpunkt dieser Entscheidung nicht oder nur mit unverhältnis­
mäßigen Schwierigkeiten festzustellen, welche Kosten durch die Ver­
spätung beziehungsweise den Zwischenfall verursacht worden oder wie 
hoch sie sind, so ist der Ersatzbetrag in sinngemäßer Anwendung des 
§ 273 zu bestimmen. Dies gilt auch, wenn die Feststellung dadurch be­
hindert wird, daß die Partei die Kosten nicht bekanntgegeben hat." 

5. Der Abs: 2 des § 51 wird aufgehoben. 

6. Der Abs. 3 des § 52 hat zu lauten: 

"Einem ausdrücklichen Parteiantrag, über die Verpflichtung zum 
Kostenersatz zu entscheiden, steht die Vorlage eines Kostenverzeichnisses 
gleich." 
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Geltende Fassung 

§ 53. (1) Gleichzeitig mit der Entscheidung über die Verpflichtung 
zum Kostenersatze hat das Gericht, sofern nicht die Kosten gegeneinander 
aufgehoben werden, den Betrag der zu ersetzenden Kosten festzustellen. 

(2) Bei der mündlichen Verkündung des Urteiles oder eines die Ver~ 
pflichtung zum Kostenersatze aussprechenden Beschlusses kann jedoch 
in allen Fällen, in welchen das Urteil oder der Beschluß noch schriftlich 
auszufertigen sind, die Festsetzung des Kostenbetrages dieser schriftlichen 
Ausfertigung vorbehalten werden. -

§ 54. (1) Die Partei, welche Kostenersatz anspricht, hat bei sonstigem 
Verluste des Ersatzanspruches das Verzeichnis der Kosten samt den zur 
Bescheinigung der Ansätze und Angaben dieses Verzeichnisses etwa 
erforderlichen Belegen vor ?chluß der der Entscheidung über den Kosten­
ersatzanspruch (§ 52) unmittelbar vorangehenden Verhandlung, wenn 

Entwurf 

7. Der § 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. In Fällen der Art, für die ein Normalkostentarif erlassen worden 
ist (§ 24 des Rechtsanwaltstarifgesetzes), hat das Gericht gleichzeitig mit 
der Entscheidung über die Verpflichtung zum Kostenersatz den Betrag 
der zu ersetzenden Kosten festzusetzen, sofern nicht die Kosten gegen­
einander aufgehoben werden. In diesen Fällen hat die Partei, die Kosten­
ersatz anspricht, bei sonstigem Verlust .des Ersatzanspruchs das Verzeich­
nis der Kosten samt den zur Bescheinigung der Ansätze und Angaben 
dieses Verzeichnisses etwa erforderlichen Belegen vor Schluß der der Ent­
scheidung über den Kostenersatzanspruch (§ 52) unmittelbar vorangehen­
den Verhandlung, wenn aber die Beschlußfassung ohne vorgängige Ver­
handlung erfolgen soll, bei ihrer Einvernehmung oder gleichzeitig mit 
dem der Beschlußfassung zu unterziehenden Antrag dem Gericht zu über­
geben. 

In allen anderen Fällen hat die Partei, der der Ersatz von Kosten zuge­
sprochen _worden ist, b~i sonstigem Verlust des Ersatzanspruchs das im 
Abs. 1 angeführte Verzeichnis samt Belegen binnen einer. Notfrist von 
einem Monat nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über die 
Pflicht zum Kostenersatz dem Prozeßgericht erster Instanz zu übergeben; 
diese Übergabe bedarf keines Schriftsatzes. Das Gericht hat eine Gleich­
schrift dieses Verzeichnisses dem Gegner zuzustellen. Der Gegner kann 
dazu binnen einer Notfrist von vierzehn Tagen nach der Zustellung Stel­
lung nehmen. Den Betrag der zu ersetzenden Kosten hat das Prozeßgericht 
erster Instanz ohne mündliche Verhandlung mit Beschluß festzusetzen; 
im Verfahren vor dem Gerichtshof trifft diese Entscheidung der Vor­
sitzende des Senates, dem die Rechtssache zugewiesen ist; die Kosten des 
Kostenfestsetzungsverfahrens sind nach Abs. 1 zu bestimmen. Soweit 
die Kostenfestsetzung dem Verzeichnis entspricht und der Gegner sich 
nicht fristgerecht gegen dieses ausgesprochen hat, ist ein Rechtsmittel 
gegen die Kostenfestsetzung unzulässig." 

8. Der § 54 hat zu lauten: -

,,§ 54. Entst~hen einer Partei nach dem Zeitpunkt, bis zu dem nach § 53 
das Kostenverzeichnis einzureichen ist, weitere Kosten, deren Ersatz sie 
von dem anderen Teil verlangen kann, so kann sie eine Ergänzung der. 
Entscheidung über die Höhe der zu ersetzenden Kosten binnen einer 
Notfrist von einem Monat beantragen; die Frist beginnt mit dem Entstehen 
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Geltende Fassung 

aber die ßeschlußfassung ohne vorgängige Verhandlung erfolgen soll, 
bei ihrer Einvernehmung oder gleichzeitig mit dem der Beschlußfassung 
zu unterziehenden Antrage dem Gerichte zu übergeben. 

(2) Entstehen einer Partei nach dem Zeitpunkt, bis zu dem nach Abs. 1 
das Kostenverzeichnis einzureichen ist, weitere Kosten, deren Ersatz sie 
von dem anderen Teil verlangen kann, so kann sie eine Ergänzung der 
Entscheidung über die Höhe der zu ersetzenden Kosten beantragen. 
Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß. 

Sicherheitsleistung für Prozeßkosten 
§ 57. (1) Wenn Ausländer vor einem im Geltungsgebiete dieses Ge­

setzes gelegenen Gerichte als Kläger auftreten, haben sie dem Beklagten 
auf dessen Verlangen für die Prozeßkosten Sicherheit zu leisten, sofern 
nicht d).lrch Staatsverträge etwas anderes festgesetzt ist. 

(2) Eine solche Verpflichtung zur Sicherheitsleistung tritt jedoch nicht 
ein: 

1. wenn nach den Gesetzen des Staates, dem der Kläger angehört, 
österreichische Staatsangehörige im gleichen Falle Zur Sicherheits­
leistung für Prozeßkosten nicht verpflichtet sind; 

2. wenn der Kläger im Geltungsgebiete dieses Gesetzes ein zur Dek­
kung der Prozeßkosten hinreichendes Vermögen an unbeweglichen 
Gütern oder an Forderungen besitzt, die auf solchen Gütern bücher­
lich sichergestellt sind; 

3. bei Klagen in Ehestreitigkeiten; 
4. bei Klagen im Mandats- und Wechselverfahren, bei Widerklagen, 

sowie bei Klagen, welche infolge einer öffentlichen, gerichtlichen 
Aufforderung angestellt _ werden. ' 

(3) Sofern sich ein Zweifel über die Gesetzgebung, die Einrichtungen 
oder das Verhalten des Staates ergibt, welchem der Kläger angehört, ist 
hierüber die Erklärung des Bundesministeriums für Justiz einzuholen. 
Dieselbe ist für das Gericht bindend. 

(3) Einer ausländischen Partei darf die Verfahrenshilfe nur unter der 
Voraussetzung der Gegenseitigkeit gewährt werden, soweit nicht durch 
Staatsverträge etwas anderes festgesetzt ist. Ist die Einhaltung der Gegen­
seitigkeit zweifelhaft, so ist darüber die Auskunft des Bundesministers 
für Justiz einzuholen. Staatenlose stehen Inländern gleich. 

Entwurf 

der Kosten zu laufen, nicht jedoch, bevor ihr Betrag der zum Ersatz be~ 
rechtigten Partei zahlenmäßig bekanntgeworden und, wenn die Kosten 
in einer Zahlungs pflicht a'n einen von deren Bevollmächtigten verschie­
denen Dritten bestehen, bevor diese fällig geworden ist. Der § 53 Abs. 2 
zweiter bis vierter Satz ist anzuwenden." 

9. Im § 57 
a) treten an die Stelle der Z 1 des Abs. 2 folgende Bestimmungen: 

,,1. wenn der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat; 
1 a. wenn eine gerichtliche Entscheidung, die dem Kläger den Ersatz 

von Prozeßkosten an den Beklagten auferlegte, im Staat des gewöhn­
lichen Aufenthalts des KI~gers vollstreckt würde;" 

b) hat der Abs. -3 zu lauten: 
"Sofern sich ein Zweifel über die Gesetzgebung oder das Verhalten des 

Staates ergibt, in dem der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
ist hierüber die Erklärung des Bundesministers für Justiz einzuholen." 

10. Der Abs. 3 des § 63 wird aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

§ 64. (1) Die Verfahrenshilfe kann für einen bestimmten Rechtsstreit 
und ein spätestens innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Rechtsstreits 
eingeleitetes Vollstreckungsverfahren die folgenden Begüflstigungen 
umfassen: 

4. sofern in einer Rechtssache, in der die Vertretung durch einen Rechts­
anwalt gesetzlich nicht geboten ist und der Partei auch ein Rechts­
anwalt nicht beigegeben wird, die Klage bei einem Gericht außer­
halb des Bezirksgerichtssprengels angebracht werden soll, in dem 
die Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Recht, die Klage 
gemeinsam mit dem Antrag 

(3) Die Befreiungen und Rechte nach Abs. 1 treten, soweit die Ver­
fahrenshilfe bewilligt wird, mit dem Tag ein, an dem das Vermögens­
bekenntnis (§ 66) dem Gericht vorgelegt worden ist; wenn aber im Lauf 
des Rechtsstreits weitere Begünstigungen bewilligt werden, mit dem Tag 
der darauf bezüglichen Antragstellung. 

§ 65. (1) Die Verfahrenshilfe ist beim Prozeßgericht erster Instanz 
schriftlich oder zu Protokoll zu beantragen. Hat das Prozeßgericht seiflen 
Sitz außerhalb des Bezirksgerichtssprengels, in dem die partei ihren ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat, so kann sie den Antrag beim Bezirksgericht 
ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zu Protokoll erklären; im Fall des § 64 
Abs. 1 Z 4 kann sie gemeinsam mit diesem Antrag die Klage oder den 
Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil (§§ 434, 442 a) zu Protokoll 
erklären. 

§ 66. (1) In dem Antrag ist die Rechtssache bestimmt zu bezeichnen, 
für die die Verfahrenshilfe begehrt wird. Zugleich sind ein nicht mehr als 
vier Wochen altes Bekenntnis der Partei (ihres gesetzlichen Vertreters) 
über die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse der Partei 
(Vermögens bekenntnis ) und, soweit zumutbar, entsprechende Belege 
beizubringen; in dem Vermögensbekenntnis sind besonders auch die 
Belastungen anzugeben, weiter die Unterhaltspflichten und deren Aus­
maß, sowie ob eine andere Person für die Partei unterhaltspflichtig ist. 
Für das Vermögensbekenntnis ist ein vom Bundesminister für Justiz 
aufzulegendes und im Amtsblatt der österreichisehen Justizverwaltung 
kundzumachendes Formblatt zu verwenden. 

Entwurf 

11. Im § 64 

a) wird in der Z 4 des Abs. 1 jeweils das Wort "gewöhnlichen" aufge­
hoben und 

b) hat der Abs. 3 zu lauten: 
"Soweit die Verfahrenshilfe bewilligt wird, treten die Befreiungen und 

Rechte nach Abs. 1 mit dem Tag ein, an dem sie beantragt worden sind. 
Die Befreiungen nach Abs. 1 Z 1 Buchstaben b bis e können wirksam noch 
bis zur Entrichtung dieser Kosten und Gebühren beantragt werden." 

12. Der Abs. 1 des § 65 hat zu lauten: 
"Die Verfahrenshilfe ist beim Prozeßgericht erster Instanz schriftlich 

oder zu Protokoll zu beantragen. Hat das Prozeßgericht seinen Sitz außer· 
halb des Bezirksgerichtssprengels, in dem die Partei ihren Aufenthalt hat, 
so kann sie den Antrag beim Bezirksgericht ihres Aufenthalts zu Protokoll 
erklären; im Fall des § 64 Abs. 1 Z 4 kann ~ie gemeinsam mit diesem Antrag 
die Klage, den Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil (§§ 434, 442 a), 
den Einspruch gegen einen Zahlungsbefehl (§§ 603, 606) oder den Wider­
spruch gegen einen in Rechtskraft erwachsenen Zahlungsbefehl (§§ 605 
Abs. 2, 606) zu Protokoll erklären." 

13. Dem Abs. 1 des § 66 ist folgender Satz anzufügen: 
"Ist dem Antrag kein solches Vermögensbekenntnis angeschlossen, 

so ist flach den §§ 84 und 85 vorzugehen; dabei ist nach § 85 Abs. 2 eine 
Frist zu setzefl; gleichzeitig ist der Partei das Formblatt zuzustellen." 
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Geltende Fassung 

§ 67. Hat das ~Gericht~dieBeigebung eines Rechtsanwalts beschlossen, ~ 
so hat es den Ausschuß der nach dem Sitz des Prozeßgerichts zuständigen 
Rechtsanwaltskammer zu benachrichtigen, damit der Ausschuß einen 
Rechtsanwalt zum Vertreter bestelle. 

(2) Hat die beklagte Partei vor Ablauf der Frist, innerhalb deren sie 
den Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) einzu­
bringen' oder die Klage zu beantworten hätte, die Bewilligung' der Ver­
fahrenshilfe einschließlich der Beigebung eines Rechtsanwalts beantragt, 
so beginnt die Frist zur Einbringung des Widerspruchs gegen ein Ver­
säumungsurteil oder der Klagebeantwortung frühestens mit der Zustel­
lung des Bescheides, mit dem der Rechtsanwalt bestellt wird, beziehungs­
weise' mit dem Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses, mit dem die Bei­
gebung eines Rechtsanwalts versagt wird. Der Bescheid über die Bestel­
lung des Rechtsanwalts ist durch das Gericht zuzustellen. 

(2) Rechtsausführungen Und Darlegungen über die Wahrscheinlich­
keit oder Glaubwürdigkeit einzelner tatsächlicher. Behauptungen oder 
über die vermutliche Beweiskraft angebotener Beweise sind in einen vor­
bereitenden Schriftsatz nicht aufzunehmen. 

§ 82. (1) Wenn eine Partei in einem Schriftsatze auf in ihren Händen 
befindliche Urkunden Bezug genommen hat, ist sie auf Verlangen des 
Gegners verpflichtet, diese Urkunden in Urschrift innerhalb drei Tagen 
bei Gericht niederzulegen und den Gegner' hievon zu benachrichtigen. 
Der Gegner kann sodann die Urkunden innerhalb drei Tagen nach emp­
fangener Benachrichtigung einsehen und davon Abschrift nehmen. . . 

§ 83. (1) Rechtsanwälten steht es frei, die Mitteilung .der Urschriften 
. von Urkunden von Hand zu Hand gegen Empfangsbescheinigung vorzu­
nehmen. 

Entwurf 

14.-Dem § 67 ist folgender Satz anzufügen: 

"Wünschen der Partei über die Auswahl dieses Rechtsanwalts ist im 
Einvernehmen mit dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglich­
keit zu entsprechen." 

15. Der Abs. 2 des § 73 hat zu lauten: 
"Hat die beklagte Partei vor Ablauf der Frist, innerhalb deren sie den 

Einspruch gegen einen Zahlungsbefehl (§§ 603, 606), den Widerspruch 
gegen einen in Rechtskraft erwachsenen Zahlungsbefehl (§§ 605 Abs. 2, 
606), den Widerspruch gegen ein Versäumnisurteil (§§ 397 a, 442 a) einzu­
bringen oder die Klage zu beantworten hätte, die Bewilligung der Ver­
fahrenshilfe einschließlich der Beigebung eines Rechtsanwalts beantragt, 
so beginnt die Frist zur Einbringung des Einspruchs gegen einen Zahlungs­
befehl, des Widerspruchs gegen einen in Rechtskraft erwachsenen Zahlungs­
befehl, des Widerspruchs gegen ein Versäumungsurteil oder der Klage­
beantwortung frühestens mit der Zustellung des Bescheides, mit dem der 
Rechtsanwalt bestellt wird, beziehungsweise mit dem Eintritt der Rechts­
kraft des Beschlusses, mit dem die Beigebung eines Rechtsanwalts versagt 
wird. Der Bescheid über die Beistellung des Rechtsanwalts ist durch das 
Gericht zuzustellen." 

16. Der Abs. 2 des § 78 hat zu lauten: 
"Rechtsausführungen und Darlegungen über die Wahrscheinlichkeit oder 

Glaubwürdigkeit einzelner tatsächlicher Behauptungen oder über die 
vermutliche Beweiskraft angebotener Beweise dürfen in einen vorbereiten­
den Schriftsatz nur aufgenommen werden, wenn dieser wegen eines ande­
ren darin enthaltenen Vorbringens zur zweckentsprechenden Rechtsver­
folgung oder Rechtsverteidigung notwendig ist." 

17. In den §§ 82 Abs~ 1 und 83 Abs. 2 werden die Fristen von drei Tagen 
jeweils durch eine Frist von vierzehn Tagen ersetzt .. 
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Geltende Fassung 

(2) Gibt ein Rechtsanwalt die ihm eingehändigte Urkunde nicht binnen 
der vereinbarten Frist und mangels einer Vereinbarung binnen drei Tagen 
nach Empfang zurück, so ist er auf Antrag nach vorgängiger mündlicher 
oder schriftlicher Einvernehmung durch Beschluß zu unverzüglicher 
Zurückgabe zu verhalten. In Bezug auf diesen Beschluß haben die Be­
stimmungen des § 82 Abs. 2 zu gelten. Der Beschluß ist sofort vollstreck-
bar. . 

(2) Als derartiges Formgebrechen ist es insbesondere anzusehen, wenn 
die Vorschriften der §§ 75 und 77 nicht beachtet wurden, oder wenn es an 
der erforderlichen Anzahl von Schriftsatzexemplaren oder von Rubriken 
fehlt. Die unrichtige Benennung eines Rechtsmittels ist unerheblich, wenn 
das Begehren deutlich erkennbar ist.. 

-f" 

§ 85. (1) Zum Zwecke der Beseitigung von Formgebrechen kann die 
Partei vorgeladen oder ihr der Schriftsatz mit der Anweisung zur Be­
hebung der gleichzeitig zu bezeichnenden Formgebrechen zurückgestellt 
werden. 

(2) War bei Überreichung des Schriftsatzes eine Frist einzuhalten, so 
ist letzterenfalls für die Wiederanbringung eine neuerliche Frist festzu­
setzen, bei deren Einhaltung der Schriftsatz als am Tage seines ersten 
Einlangens überreicht anzusehen ist. Eine Verlängerung dieser Frist ist 
nicht zulässig. 

§ 95. (1) Einer Partei kann vom Gerichte auf Antrag oder von Amts 
wegen aufgetragen werden, innerhalb einer ihr zugleich zu bestimmenden 
Frist einen am Orte des Prozeßgerichtes wohnhaften Zustellungsbevoll-
mächtigten namhaft zu machen: . 

Entwurf 

18. Im § 84 

a) hat der letzte Satz des Abs. 2 zu lauten: 
"Die unrichtige Benennung eines Rechtsmittels, eines Rechtsbehelfs 
oder eines ihrer Gründe ist unerheblich, wenn das Begehren deutlich er­
kennbar ist." 

b) wird nach dem Abs. 2 folgender Absatz eingefügt: 
"War bei der Überreichung des Schriftsatzes eine Frist einzuhalten, so 

ist nach Abs. 1 auch vorzugehen, wenn in dem Schriftsatz Erklärungen 
oder sonstiges Vorbringen fehlen, die für die mit dem Schriftsatz vorge­
nommene Prozeßhandlung vorgeschrieben sind. Durch solche Verbesse­
rungen und sonstige Ergänzungen des zu verbessernden Schriftsatzes 
darf jedoch das darin enthaltene Vorbringen nicht so geändert werden, 
daß dadurch in die bereits eingetretene Rechtskraft einer Entscheidung 
eingegriffen würde." 

19. Dem Abs. 2 des § 85 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat eine die Verfahrenshilfe genießende oder beantragende Partei 
innerhalb der gesetzten Frist die Beigebung eines Rechtsanwalts beantragt, 
so beginnt diese Frist mit der Zustellung des Bescheides über die Beistellung 
des Rechtsanwalts beziehungsweise mit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Beschlusses, womit die Beigebung eines Rechtsanwalts versagt wird, zu 
laufen; der Bescheid ist durch das Gericht zuzustellen." 

20; Der Abs. 1 des § 95 hat zu lauten: 

"Einer Partei kann vom Gericht auf Antrag oder von Amts wegen auf­
getragen werden, innerhalb einer ihr zugleich zu bestimmenden Frist 
einen im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu 
machen, wenn sie sich nicht nur vorübergehend im Ausland aufhält." 
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Geltende Fassung 

1. wenn diese Partei außerhalb des Sprengels des Gerichtshofes erster 
Instanz wohnt, welcher als Prozeßgericht einschreitet oder in dessen 
Sprengel sich das als Prozeßgericht einschreitende Bezirksgericht 
befindet; 

2. wenn die Partei während des Rechtsstreites ihren Wohnsitz außer­
halb des in Z 1 bezeichneten Gerichtshofsprengels verlegt. 

§ 127. Laufen die den einzelnen Streitgenossen zur Vornahme derselben 
Prozeßhandlung zustehenden gesetzlichen oder richterlichen Fristen zu 
verschiedenen Zeiten ab, so kann die fragliche Prozeßhandlung von allen 
Streitgenossen so lange vorgenommen werden, als noch einem der Streit­
genossen eine Frjst für diese Prozeßhandlung offensteht. 

§ 151. Wegen Versäumung der Fri.st zur Stellung des Wiedereinsetzungs­
antrages und wegen Versäumung der zur Verhandlung über den Wieder­
einsetzungsantrag anberaumten Tagsatzung findet eine Wiedereinsetzung 
nicht statt. 

§ 182. (1) Der Vorsitzende hat bei der mündlichen Verhandlung durch 
Fragestellung oder in anderer Weise darauf hinzuwirken, daß die für die 
Entscheidung erheblichen tatsächlichen Angaben gemacht oder unge­
nügende Angaben über die zur Begründung oder Bekämpfung des An­
spruches geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Beweismittel 
für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweise ergänzt und 
überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur wahrheitsmäßigen 
Feststellung des Tatbestandes der von den Parteien behaupteten Rechte 
und Ansprüche notwendig erscheinen. -

(2) Wenn eine Partei in ihrem Vortrage von dem Inhalte eines von ihr 
überreichten vorberei.1;enden Schriftsatzes abweicht oder wenn die Vor­
träge der Parteien mit sonstigen, von Amts wegen zu berücksichtigenden 
Prozeßakten nicht im Einklange stehen, hat der Vorsitzende darauf auf­
merksam zu machen. Ebenso hat er die Bedenken hervorzuheben, welche 
in Ansehung der von Amts wegen zu berücksichtigenden Punkte obwalten. 

§ 222. Die Gerichtsferien dauern sechs Wochen. Der Beginn derselben 
wird im Verordnungs wege festgesetzt. 

-Entwurf 

21. Der § 127 wird aufgehoben. 

22. Der § 151 wird aufgehoben. 

23. Dem Abs. 2 des § 182 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei Bedenken gegen die Zuständigkeit des Gerichtes hat er den Parteien 
vor einer Entscheidung hierüber die Gelegenheit zu einer Heilung der 
Unzuständigkeit (§ 104 Ahs. 3 JN) beziehungsweise zu einem Antrag 
auf Überweisung der Rechtssache an das zuständige Gericht (§ 261 Abs. 6) 
zu geben." 

24. Der § 222 hat zu lauten: 

,,§222. Die Gerichtsferien dauern vom 15. Juli bis 25. August und vom 
24. Dezember bis 6. Jänner." 
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Geltende Fassung 

§ 223. (1) Während der Gerichtsferien werden nur in Ferialsachen Tag­
satzungen abgehalten und Entscheidungen erlassen. In anderen Sachen 
dürfen nur erste ,Tagsatzungen abgehalten und die im § 239 bezeichneten 
Prozeßhandlungen vorgenommen werden; auch können Entscheidungen 
und Verfügungen, die nicht auf Grund von Streitverhandlungen ergehen, 
erlassen werden. 

(2) Auf das Mahnverfahren, sowie auf das Exekutionsverfahren mit 
Einschluß der Verp.andlung über die. Meistbotverteilung haben die Ge­
richtsferien keinen Einfluß. 

§ 224. (1) Ferialsachen sind: 

1. Wechselstreitigkeiten ; 

2. Prozesse, in welchen über die Fortsetzung einesangefangenen Baues 
gestritten wird; 

3. Streitigkeiten wegen Störung des Besitzstandes bei Sachen und bei 
Rechten, wenn das KIagebegehren nur auf den Schutz und die 
Wiederherstellung des letzten Besitzstandes gerichtet ist; 

4. Streitigkeiten über Aufkündigung; Übergabe und Über!).ahme ge­
pachteter oder gemieteter Sachen, Wohnungen oder anderer Räume 
und solcher Sachen, die. gegen einen Zins in Früchten (§ 1103 ABGB) 
zrtm Gebrauche überlassen wurden; 

5. Streitigkeiten aus dem Dienst- und Lohnvertrage zwischen Dienst­
gebern und Dienstboten oder anderen im Dienstvertrage stehenden 
Personen, zwischen Hausbesitzern und Hausbesorgern, zwischen 
Land- und Forstwirten und ihren land~ und forstwirtschaftlichen 
Hilfsarbeitern und Taglähnern, zwischen Bergwerksbesitzern und 
allen sonstigen Arbeitgebern und den von ihnen beschäftigten Werk~ 
führern, Gehilfen, Arbeitern oder Lehrlingen, sowie Streitigkeiten 
aus dem Dienstverhältnisse der Schiffsmannschaft ; 

6. Streitigkeiten zwischen Wirten, Schifrern~ Flößern oder Fuhrleuten 
einerseits und ihren Gästen, Reisenden oder Auftraggebe_rn anderseits 
über die aus diesen ihren gegenseitigen Verhältnissen entspringenden 
Verpflichtungen; 

Entwurf 

25. Der § 223 hat zu lauten: 
,,§ 223. Während der Gerichtsferien werden nur in Ferialsachen Tag­

satzungen abgehalten. In anderen Sachen dürfen nur erste Tagsatzungen 
abgehalten und die im § 239 bezeichneten Prozeßhandlungen vorgenom­
men werden; andere Tagsatzungen dürfen in solchen Sachen nur mit 
Zustimmung beider Parteien abgehalten werden. 

Auf das Wiedereinsetzungsverfahren, das Verfahren zur Sicherung von 
Beweisen, das Verfahren vor den Arbeitsgerichten und das Exekutions­
verfahren mit Einschluß der Verhandlung über die Meistbotverteilung 
haben die Gerichtsferien keinen Einfluß." 

26. Der § 224 hat zu lauten: 
,,§ 224. Ferialsachen sind: 
1. Wechselstreitigkeiten ; 
2. Streitigkeiten über die Fortsetzung eines angefangenen Baues; 
3. Streitigkeiten wegen Störung des Besitzstandes bei Sachen und bei 

Rechten, wenn das Klagebegehren nur auf den Schutz und die Wieder­
herstellung des letzten Besitzstandes gerichtet ist; 

4. Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen Kind 
und über die dessen Vater der Mutter und dem Kind gegenüber 
gesetzlich obliegenden Pflichten und sonstige Streitigkeiten über den 
aus dem Gesetz gebührenden Unterhalt, es sei denn, daß sie mit 
Streitigkeiten verbunden sind, die nicht zu den Ferialsachengehören; 

5. die in den §§ 35 bis 37 EO bezeichneten Streitigkeiten; 
6. Anträge auf Sicherung von Beweisen sowie auf Bewilligung, Ein­

schränkung oder Aufhebung von einstweiligen Verfügungen. 

Der Vorsitzende des Senates oder der Einzelrichter, dem eine Rechts­
sache zugewiesen ist, kann andere als die im Abs. 1 genannten Sachen auf 
Antrag einer Partei zur Ferialsache erklären, wenn es ihre Dringlichkeit 
erfordert. Der Ausspruch, durch den eine Sache zur Ferialsache erklärt 
wird, bezieht sich immer nur auf die schon laufenden beziehungsweise auf 
die nächstfolgenden Gerichtsferien. Der Beschluß, mit dem eine Sache 
zur Ferialsache erklärt oder mit dem ein darauf hinzielender Antrag abge­
wiesen wird, kann durch ein Rechtsmittel, nicht angefochten werden." 
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Geltende Fassung 

6 a. Streitigkeiten über die, Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde 
und über die dem unehelichen Vater gegenüber der Mutter und dem 
Kinde gesetzlich obliegenden Verpflichtungen und sonstige Streitig­
keiten wegen Leistung des aus dem Gesetze gebührenden Unterhaltes, 
es sei denn, daß sie mit Streitigkeiten verbunden sind, die nicht zu 
den Ferialsachen gehören; 

7. alle sonstigen Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, 
deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert den Betrag von 2 000 S 
nicht übersteigt; " 

7 a. die in den §§ 35 bis 37 EO bezeichneten Streitigkeiten; 
8. Anträge auf Bewilligung, Einschränkung oder Aufhebung von 

einstweiligen Verfügungeri. 
(2) Der Vorsteher des Gerichtes sowie der Vorsitzende des Senates oder 

der Einzelrichter, dem eine Rechtssache zugewiesen i~t, kann überdies 
auch andere Sachen, soweit sie einer schleunigen Erledigung' bedürfen, 
von Fall zu Fall als Ferialsacheerklären. Eine solche Verfügung sowie die 
Ablehnung des Antrages, eine Sache ils Ferialsache zu erklären; kann 
durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

§ 225. (1) Fällt der Anfang der Gerichtsferien in den Lauf einer Frist 
oder der Beginn der Frist in die Gerichtsferien, so wird die Frist um die 
ganze Dauer oder um den bei ihrem Beginn noch übrigen Teil der Ge­
richtsferien verlängert. 

(2)' Auf Anfang und Ablauf von Fristen in Ferialsachen, der Notfristen 
im Rechtsmittelverfahren wider Versäumungs- und Anerkenntnisurteile, 
der Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen ein Versäumungs­
urteil,der Frist zum Antrag auf BeWilligung der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand sowie der Frist zur Erhebung ,von Einwendungen im 
Mandatsverfahren hat der Eintritt der Gerichtsferien keinen Einfluß. 

(2) Wenn die Zuständigkeit oder die Besetzung (§ 7 a JN) des ange­
lJlfenen Gerichtes vom Werte des Streitgegenstandes abhängt und die 
Klage nicht auf eine Geldsumme gerichtet ist, sind in die Klage auch die 
erforderlichen Angaben über den Wert des Streitgegenstandes aufzu­
nehmen. Wenn die Klage einen Gegenstand der Handels-, See- oder Berg­
gerichtsbarkeit betrifft, jedoch bei einem Gerichtshofe angebracht wird, 
welchem nicht nur diese besondere, sondern auch die allgemeine Gerichts­
barkeit zusteht, so ist bei der Bezeichnung des Gerichtes ersichtlich' zu 

, Entwurf -

Z7. Der Abs. 2 des § 225 hat zu lauten: 

"Auf den Anfang und den Ablauf von Fristen in FeriaJsachen, der Not­
fristen im Rechtsmittelverfahren gegen Versäumungs- und Anerkenntnis 
urteile, der Frist zur Erhebung des Widerspruchs gegen ein Versäumungs­
urteil oder einen in Rechtskraft erwachsenen Zahlungsbefehl, der Frist 
zum Einspru~h gegen einen bedingten Zahlungsbefehl' (§§ 603 und 606 Z 1) 
sowie der Frist zur Erhebung von Einwendungen im Mandatsverfahren 
(§§ 548 ff.) und im Bestandverfahren (§§ 560 ff.) haben die Gerichtsferien 
keinen Einfluß." 

28. Im Abs. 2 des § 226 werden die Wendung "Handels-, See- oder 
Berggerichtsbarkeit" durch das Wort "Handelsgerichtsbarkeit" ersetzt 
und die Wendung "oder vor dem. zur Ausübung der Berggerichtsbarkeit 
bestimmten Senate" aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

machen, daß die Behandlung der Rechtssache vor dem Handelssenate 
oder vor dem zur Ausübung der Berggerichtsbarkeit bestimmten Senate 
beantragt wird. 

§ 227. (1) Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten 
können, auch wenn sie nicht in tatsächlichem oder rechtlichem Zusammen­
hange stehen, in derselben Klage geltend gemacht werden, wenn für sämt­
liche Ansprüche das Prozeßgericht zuständig und dieselbe Art des Ver­
fahrens zulässig ist. Mehrere vor das Bezirksgericht gehörige Ansprüche 

'. können auch dann in derselben Klage beim' Bezirksgericht geltend ge­
macht werden, wenn die Summe der Ansprüche den Betrag oder Wert 
von 30 000 S übersteigt. 

(2) Ansprüche, die vor den Einzelrichter gehören, können auch mit 
Ansprüchen, die vor' den Senat gehören, verbunden werden. Zur Ver­
handlung und Entscheidung über solche mit derselben Klage geltend 
gemachte Ansprüche ist der Senat berufen. 

" (3) Werden mehrere Ansprüche, deren jeder für sich den Betrag oder 
Wert von 300000 S nicht übersteigt, in derselben Klage geltend gemacht, 
so hat der Einzelrichter auch dann zu verhandeln und zu entscheiden, 
wenn die Summe der Ansprüche den Betrag oder Wert von 300 000 S 
übersteigt. 

Klagsänderung 

§ 235. (1) Zu einet Änderung der bei Gericht überreichten Klage und 
namentlich zu einer Erweiterung des Klagebegehrens, durch welche die 
Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht ausgeschlossen wir?, ist der 
Kläger vor Eintritt der Streitanhängigkeit stets berechtigt. 

(2) Nach Eintritt der Streitanhängigkeit bedarf er hiezu der Einwilligung 
des Gegners; diese Einwilligung ist als vorhanden anzunehmen, wenn 

Entwurf 

29. Der § 227 hat zu lauten: 
,,§ 227. Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselbe~ Beklagten 

können, auch wenn sie nicht zusammenzurechnen .sind (§ 55 JN), in der­
selben Klage geltend gemacht werden, wenn für sämtliche Ansprüche 

1. das Prozeßgericht zuständig und 

2. dieselbe Art des Verfahrens zulässig ist. 

Der Abs. 1 Z 2 steht einer Verbindung von Ansprüchen nicht entgegen, 
1. die die im § 448 bezeichnete Wertgrenze nicht übersteigen, mit solchen, 

die diese übersteigen, oder . 
2. die vor den Einzelrichter gehören, mit solchen,. die vor den Senat 

gehören; in diesem Fall ist der Senat zur Verhandlung und Ent­
scheidung über sämtliche Ansprüche berufen." 

30. Nach dem § 230 wird folgender § 230 a eingefügt. 

,,§ 230 a. Wird die Klage zurückgewiesen, ohne daß der Kläger Ge­
legenheit, hatte, einen Antrag auf Überweisung nach § 261 Abs. 6 zu stellen, 
so gilt die Gerichtsanhängigkeit durch die Zurückweisung nicht als aufge­
hoben, wenn der Kläger seinen Anspruch binnen vierzehn Tagen ab Zu­
stellung des Zurückweisungsbeschlusses beziehungsweise einer Entschei­
dung nach § 47 JN neuerlich klagsweisegeltend macht." 

31. Im § 235 
a) haben die Abs. 2 urid 3 zu lauten: 
"N;ch Eintritt der Streitanhängigkeit bedarfes hiezri der Einwilligung 

des Gegners; mit dieser Einwilligung ist eine Erweiterung ,der Klage auch 
darin zulässig, wenn dadurch die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes 
überschritten würde. Diese Einwilligung ist als vorhanden anzunehmen, 
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Geltende Fassu'ng c 

der Beklagte, ohne gegen die Abänderung Einwendung zu erheben, über' 
die abgeänderte Klage verhandelt. 

(3) Das Gericht kann jedoch solche Änderung selbst nach Eif\tritt der 
Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendung des Gegners zulassen, 
wenn aus der Änderung eine 'erhebliche. Erschwerung oder Verzögerung 
der Verhandlung nicht zu besorgen ist. 

(3) Die ,Zurücknahme der Klage hat zur Folge, daß die Klage als nicht 
angebracht anzusehen ist und, wenn die Parteien nichts anderes verein­
baren, der Kläger dem Beklagten alle Prozeßkosten z\l ersetzen hat, zu 
deren Tragung der Beklagte nicht bereits rechtskräftig verpflichtet er­
kannt/ wurde. Über den Antrag auf Zuerkennung des Kostenersatzes ent­
scheidet der Senat durch Beschluß, wenn die Klage bei der mündlichen 
Verhandlung zurückgenommen wird. Die Festsetzung des Kostenbetrages 
kann einem Senatsrnitgliede übertragen werden. 

§ 240. (1) Die Einrede der Unzuständigkeit des Gerichtes muß bei der 
ersten Tagsatzung angemeldet werden. 

(2) Nach Abhaltung der ersten Tagsatzung kann die Unzuständigkeit 
des Gerichtes nur mehr insoweit berücksichtigt werden, als- es sich um 
eine durch ausdrückliche Vereinbarung der. Parteien nicht zu beseitigende 
Unzuständigkeit handelt. 

Entwurf 
~ ' .. 

wenn der Beklagte, ohne gegen die Änderung Einw~nd~;gz~ erheben, 
über die geänderte Klage verhandelt. . 

Das Gericht kann eine Änderung selbst nach Eintritt der Streitanhängig­
keit 'und ungeachtet der Einwendung des Gegners zulassen, wenn durch 
die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht überschritten 
wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Ver-
handlung nicht zu besorgen ist." ' 

b) wird folgender weiterer Absatz angefügt: 
"Weder eine Änderung der Klage noch der Partei ist auch eine Änderung 

der Parteibezeichnung, durch die diese auf diejenige Person richtigge­
stellt wird, von der oder gegen die nach dem Inhalt der Klage in einer 
jeden Zweifel ausschließenden Weise, etwa durch die Anführung der Be­
zeichnung ihres Unternehmens, das Klagebegehren erhoben worden ist. 
Eine solche Berichtigung ist in jeder Lage des Verfahrens auf Antrag oder 
von Amts wegen vorzunehmen, gegebenenfalls durch die Anwendung 
der §§ 84 und 85." 

32. Der Abs. 3 des § 237 hat zu lauten: 

"Die Zurücknahme der Klage hat zur Folge, daß die Klage als nicht 
angebracht anzusehen ist und; wenn die Parteien nichts anderes verein­
baren, der Kläger dem Beklagten alle Prozeßkosten zu .ersetzen hat, deren 
Tragung dem Beklagten nicht bereits rechtskräftig auferlegt worden ist. 
Der Antrag auf Kostenersatz ist bei sonstigem Ausschluß, wenn die Klage 
bei der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird und der Beklagte 
anwesend ist, in dieser, sonst binnen eines Monats nach der Verständigung 
des Beklagten von der Zurücknahme der Klage zu stellen. Über den Antrag 
auf Zuerkennung des Kostenersatzes entscheidet der Vorsitzende durch 
Beschluß; der § 53 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist anzuwenden." 

33. Der Abs. 2 des § 240 hat zu lauten: 

"Nach Abhaltung der ersten Tagsatzung kann die Unzuständigkeit 
des :Gerichtes nur noch berücksichtigt werden, wenn das Gericht auch 
durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien nicht zuständig gemacht 
werden könnte (§ 104 Abs. 1 und 2 JN) und die Unzuständigkeit noch 
nicht geheilt ist (§ 104 Abs. 3 JN)." 
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.Geltende Fassung 

Beantwortung der Klage 

§ 243. (1) Der mit der Abhaltung der ersten Tagsatzung betraute Richter 
hat, falls sich nach den Ergebnissen dieser Tagsatzung die Anordnung 
einer Streitverhandlung als notwendig darstellt, sogleich bei der Tag­
satzung dem Beklagten die Beantwortung der Klagschrift durch Beschluß 
aufzutragen und für die Beantwortung eine den Umständen des einzelnen 
Falles angemessene, vier Wochen nicht überschreitende Frist zu bestimmen. 
Gegen diesen Beschluß ist dn abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig .. 

(2) Die Beantwortung hat mittels vorbereitenden Schriftsatzes zu ge­
schehen. Sie hat ein bestimmtes Begehren zu enthalten und, wenn der 
Klageanspruch bestritten wird, die Tatsachen, auf welche sich die Ein­
wendungen des Beklagten gründen, im einzelnen kurz und vollständig 
anzugeben und ebenso die Beweismittel im einzelnen genau zu bezeichnen, 
deren sich der Beklagte zum Nachweise seiner tatsiichlichen Behaup­
tungen bei der Verhandlung zu bedienen beabsichtigt. Sofern nicht inzwi­

.schen bereits vom Gerichte eine abgesonderte Verhandlung über die vom 
Beklagten vorgebrachten Einreden der Unzulässigkeit des Rechtsweges, 
der Unzuständigkeit, der Streitanhängigkeit 'oder der rechtskräftig ent­
schiedenen Streitsache angeordnet wurde, hat der Beklagte in dem von 
ihm zu überreichenden Schriftsatze insbesondere auch die zur Begründung 
dieser Einreden dienenden Umstände anzugeben und die zu deren Be­
wahrheitung dienenden Beweise zu bezeichnen. 

(3) In dem Schriftsatze kann der Beklagte auch einen oder mehrere der 
in § 299 angeführten Anträge 'oder den Antrag auf Einleitung eines vor­
bereitenden Verfahrens' vor einem beauftragten Richter stellen. 

§ 246. (1) Die Einleitung eines vorbereitenden Verfahrens kann vom 
Senate 'auf Antrag des Klägers selbst nach Anberaumung der Tagsatzung 
zur mündlichen Streitverhandlung angeordnet werden, wenn dieser An~ 
trag innerhalb einer Woche nach Zustellung der J(lagebeantwortung 
angebracht wird. 

(3) In der Verhandlung vor dem Einzelrichter eines Landes- oder Kreis­
gerichtes kann der Antrag gestellt werden, in das Urteil einen Beisatz 
aufzunehmen, daß es in Ausübung der besonderen Gerichtsbarkeit in 
Handels-,See- oder Bergrechtssachen, in der Verhandlung vo.rdem Ein­
zelrichter eines selbständigen Handelsgerichtes, daß es in Ausübung der 
allgemeinen Gerichtsbarkeit oder der Gerichtsbarkeit in Bergrechts-

Entwurf 

34. Dem § 243 wird folgender vierter Absatz angefügt: 

"Ist nach der Klage, besonders nach dem Inhalt ihr beigelegter Urkun­
den, anzunehmen, daß sich der Beklagte in den Rechtsstreit einlassen wird, 
so kann der Vorsitzende, ohne eine erste Tagsatzung anzuberaumen, die 
Beantwortung der Klage mit schriftlichem Beschluß auftragen. Die Ein­
reden und Anträge, die bei sonstigem Ausschluß in der ersten Tagsatzung 
vorzubringen sind, sind in diesem Fall bei sonstigem Ausschluß in der 
Klagebeantwortung vorzubringen. Im übrigen sind die bei der ersten 
Tagsatzung vorzunehmenden Prozeßhandlungen am Beginn der ersten 
zur mündlichen Streitverhandlung bestimmten Tagsatzung vorzunehmen. 
Wird die Klagebeantwortung nicht rechtzeitig überreicht, so gilt der § 398." 

35. Im Abs. 1 des § 246 wird die Frist von einer Woche durch eine solche 
von vierzehn Tagen ersetzt. 

36. Im Abs. 3 des § 259 werden die Wendung "Handels-, See- oder 
Bergrechtssachen" durch das Wort "Handelsrechtssachen" ersetzt und 
die Wendung "oder der Gerichtsbarkeit in Bergrechtssachen" aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

sachen gefällt wird. Der beantragte Beisatz ist in das Urteil aufzunehmen, 
w!!nn ihn der Richter für zutreffend erachtet. 

§ 260. (1) Die Partei, welche eine der im § 239 Abs. 2 bezeichneten 
Einreden erhebt, ist nicht berechtigt, deshalb die Einlassung in die Ver­
handlung zur Hauptsache zu verweigern. Der Senat kann schon vor Be­
ginn der mündlichen Streitverhandlung die abgesonderte Verhandlung 
über solChe Einreden anordnen; in diesem Falle ist zugleich die Tagsatzung 
zur Verhandlung über die Einrede von Amts wegen anzuberaumen. 

(2) In Bezug auf diese Anordnungen gelten die Vorschriften des § 192. 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen haben auch Anwendung zu finden, 

wenn eine Partei erst während der mündlichen Streitverhandlung die Un­
zulässigkeit des Rechtsweges, die Unzuständigkeit des Gerichtes, die Streit­
anhängigkeit oder das Vorhandensein einer rechtskräftigen Entscheidung 
über den Klagsanspruch geltend macht (§ 240). Die Partei kann deshalb 
nicht die weitere. Teilnahme an der Verhandlung zur Hauptsache ver­
weigern. 

§ 334. Die Feststellung der vom Zeugen in den Fällen der §§ 326 und 333 
zu ersetzenden Kosten muß unter Vorlage des Kostenverzeichnisses bei 
sonstigem Ausschlusse binnen acht Tagen nach Rechtskraft des Be­
schlusses angesucht werden, durch welChen der Zeuge zum Kostenersatze 
verpflichtet wurde. Dem beauftragten oder ersuchten Richter obliegt 
die Feststellung des Kostenbetragesnur dann, wenn er nach den Be­
stimmungen dieses Gesetzes die Verpflichtung zum Kostenersatze auszu­
sprechen berufen war. 

Entwurf 

37. Dem § 260 wird folgender vierter Absatz angefügt: 

"Daß das Gericht nicht den §§ 7 bis 8 JN entsprechend besetzt oder 
ein nach der Geschäftsverteilung nicht dazu berufener Richter am Ver­
fahren beteiligt ist, kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sich 
beide Parteien in die mündliche Streitverhandlung oder in di~ im Abs. 1 
vorgesehene Verhandlung eingelassen haben, ohne diesen Umstand geltend 
zu machen." . 

38. Nach dem § 281 wird folgender § 281 a eingefügt: 
,,§ 281 a. Ist über die streitigen Tatsachen bereits in einem gericht­

lichen Verfahren, an dem die Parteien beteiligt waren, ein Beweis aufgenom­
men worden, so kann das Beweisaufnahmeprotokoll verlesen und von 
einer neuerlichen Beweisaufnahme Abstand genommen werden, wenn 

1. nicht eine der Parteien ausdrücklich das Gegenteil beantragt oder 
2. das Beweismittel nicht mehr zur Verfügung steht."· 

39. Der § 295 hat zu lauten: 

,,§ 295. Einer photomechanischen Wiedergabe einer Urkunde, deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit beglaubigt ist, kommen die gleichen 
rechtlichen Eigenschaften zu wie dem Original." 

40. Im § 334 wird die Frist von acht Tagen durch eine solChe von vier­
zehn Tagen ersetzt. 
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Geltende Fassung 

(2) Desgleichen kann das Gericht die Beeidigung eines Zeugen unter­
lassen, wenn beide Parteien auf die Beeidigung verzichten. 

§ 371. (1) Der Beweis über streitige, für die .Entscheidung erhebliche 
Tatsachen kann auch durch die Vernehmung der Parteien geführt werden. 

(2) Diese Beweisführung kann auf Antrag oder von Amts' wegen, je­
doch nur dann angeordnet werden, wenn der Beweis weder durch die 
anderen von den Parteien angebotenen Beweismittel noch durch die 
etwa von Amts wegen angeordneten Beweisaufnahmen hergestellt ist. 

(2) Diese Befragung hat vor dem erkennenden Gerichte zu geschehen. 
Ist die zu vernehmende Partei nicht persönlich anwesend, so ist deren 
Vorladung unter Mitteilung der Tatsachen zu verfügen, über welche die 
Abhörung stattfinden soll. Die Beweisaufnahme durch' einen ersuchten 
Richter ist nur ~ulässig, wenn dem persönlichen Erscheinen der Partei 
unübersteigliche Hindernisse entgegenstehen, oder dasselbe unverhältnis­
mäßige Kosten verursachen würde. 

(2) Die eidliche Aussage kann über dieselbe Tatsache nur einer der 
beiden Parteien aufgetragen werden. Hiebei kann das Gericht aus der 
unbeeideten Aussage dieser Partei einzelne Behauptungen hervorzuheben, 
welche die Partei nunmehr unter Eid zu wiederholen hat; desgleichen 
kann das Gericht bei Anordnung der eidlichen Vernehmung die Fassung 
bestimmen, in welcher die eidliche Aussage über einzelne Umstände zu 
erfolgen habe. Gegen diese Beschlüsse ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

§ 378. Das Gericht hat nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände zu 
beschließen, welche bereits unbeeidet befragte Partei über die streitige 
Tatsache unter Eid zu vernehmen ist. 

(3) Ist der Widetspnich verspätet eingebracht, so ist er ,'om Prozeß­
gericht mit Beschluß zurückzuweisen. Sonst hat das Prozeßgericht ohne 
Abhaltung einer neuerlichen ersten Tagsatzung nach § 244 vorzugehen; 
der Widerspruch des Beklagten ist hiebei als rechtzeitig überreichte Klage­
beantwortung zu behandeln. Zu Beginn der Streitverhandlung ist das Ver-

Entwurf 

41. Dem Abs. 2 des § 336 wird folgender weiterer Satz angefügt: 
"Ein solcher Verzicht wird angenommen,' wenn keine Partei vor der 
Beendigung der Vernehmung des Zeugen das Gegenteil erklärt." 

42. Der § 371 hat zu lauten: 
,,§ 371. Der Beweis über streitige, für die Entscheidung erhebliche 

Tatsachen kann auch durch die Vernehmung der Parteien geführt werden; 
die Anordnung dieser Beweisführung kann auf Antrag oder von Amts 
wegen erfolgen." 

43. Der zweite Satz des Abs. 2 des § 375 wird aufgehoben. " ' 

44. Im Abs. 2 des § 377 werden der erste Satz und die Worte "dieser 
Partei" im zweiten Satz aufgehoben. 

45. Der. § 378 wird aufgehoben. 

46. Der letzte Satz des Abs. 3 des § 397 a hat zu lauten: 

"Zu Beginn der Streitverhandlung ist das Versäumungsurteil mit Be~ 
schluß aufzuheben, auch wenn die dafür anberaumte Tagsatzung nach 
§ 170 nicht durchgeführt wird; der Zustellung einer schriftlichen Aus-
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Geltende Fassung 

säumungsurteil mit Beschluß aufzuheben; gegen diesen ist ein Rechts­
mittel nicht zulässig. 

§ 398. (1) Wurde vom Beklagten die Klagebeantwortung nicht recht­
zeitig überreicht, so kann der Kläger die Erlassung des Versiiumungs­
urteiles in der Hauptsache (§ 396) beantragen. Der Vorsitzende des Senates 
hat darüber als Einzelrichter binnen acht Tagen ohne Anberaumung 
einer Verhandlung zu erkennen. 

(2) Der Senat kann sich bei der Verkündung, selbst wenn das Urteil 
schon in vollständiger schriftlicher Fassung vorliegt, auf die Bekanntgabe 
des Wortlautes des Urteilsspruches und auf die Mitteilung der wesent­
lichsten Entscheidungsgründe beschränken. Die Festsetzung des Kosten­
betrages kann bei der Verkündung des Urteiles der Ausfertigung desselben, 
vorbehalten bleiben und einem Senats mitgliede übertragen werden. 

§ 417. (1) I?as Urteil hat in schriftlicher Ausfertigung zu enthalten: 
1. die Bezeichnung des Gerichtes \1fld die Namen der Richter, die bei 

der Entscheidung mitgewirkt haben; wenn ein Landes- oder Kreis­
gericht ein Urteil der besonderen Gerichtsbarkeit in Handles- oder 
Bergrechtssachen oder ein selbständiges Handelsgerich ein Urteil 
der allgemeinen Gerichtsbarkeit oder der Gerichtsbarkeit in Berg­
rechtssachen fällt, ist auch dies anzuführen; 

2. die Bezeichnung der Parteien nach Namen (Vor- und Zunamen), 
Beschäftigung, Wohnort und Parteistellung sowie die Bezeichnung 
ihrer Vertreter; . 

3. den Urteilsspruch; 
4. die Entscheidungsgründe. 

(2) Der Urteils spruch und die Entscheidungsgründe sind äußerlich 
zu sondern. Die Entscheidungsgründe haben unter Hervorhebung der 
von den Parteien in der Hauptsache gestellten Anträge die Tatsachen, 
auf die sich der Anspruch oder das Rechtsverhältnis, worüber entschieden 
wird, gründet, sowie jene Tatsachen anzugeben, die das Gericht als fest­
gestellt angenommen und seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Wenn 
das Gericht dies für zweckmäßig hält, ist der am Schlusse der mündlichen 
Verhandlung sich ergebende Sachverhalt abgesondert von den Entschei­
dungsgründen gedrängt darzustellen (Urteilstatbestand). lIiebei kann auf 
die Akten verwiesen' werden. 

Entwurf 

fertigung dieses Beschlusses bedarf es nicht, ein Rechtsmittel ist gegen 
ihn nicht zulässig." 

47. Dem Abs. 1 des § 398 wird folgender Satz angefügt: 
"Der § 397 a ist sinngemäß anzuwenden, wenn der Beklagte bei der 
ersten Tagsatzung nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten war." 

48. Der zweite Satz des Abs. 2 des § 414 wird aufgehoben. 

49. Im § 417 
a) haben die Z 1 und 2 des Abs. 1 zu lauten: 

,,1. die Bezeichnung des Gerichtes und die Namen der Richter, die bei 
der Entscheidung mitgewirkt haben; wenn ein Landes- oder Kreis­
gericht ein Urteil der besonderen Gerichtsbarkeit in Handels­
sachen oder ein selbständiges Handelsgericht ein Urteil der allge­
meinen Gerichtsbarkeit fällt, ist auch dies anzuführen; 

2. die Bezeichnung der Parteien nach Namen' (Vor- und Zunamen), 
Beschäftigung, Wohnort und Parteistellung sowie die Bezeichnung 
ihrer Vertreter; in Personenstandssachen überdies auch den Tag und 
den Ort der Geburt der Parteien;" 

b) werden die letzten beiden Sätze des Abs. 2 aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

§ 423. (1) Wenn in dem Urteile ein Anspruch, über welchen zu ent­
scheiden war, übergangen, oder wenn in einem Urteile über die von einer 
Partei begehrte Erstattung der Prozeßkostf:n nicht oder nur unvollständig 
erkannt wurde, ist das Urteil durch eine nachträgliche Entscheidung zu 
ergänzen (Ergänzungsurteil). , 

(2) Der Antrag auf Ergänzung ist bei dem Prozeßgerichte binnen acht 
Tagen nach Zustellung des Urteiles anzubringen; eine Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand wegen Versäumung dieser Frist ist unzulässig. 

(3) Das Gericht entscheidet nach vorhergehender mündlicher Ver­
handlung. Diese Verhandlung ist auf den nicht erledigten Teil des Rechts­
streites zu beschränken. Die Abweisung des Antrages auf Ergänzung 
erfolgt mittels Beschluß. 

§ 445. (1) Wenn die mündliche Verhandlung bei einer Tagsatzung 
durchgeführt und zum Abschlusse gebracht wird, kann von der ProtokoIlie­
rung des auf den Sachverhalt sich beziehenden Parteivorbringens abge­
sehen und dessen Darstellung dem Urteilstatbestande (§ 417 Abs. 2) vorbe­
halten werden. Im Verhandlungsprotokolle sind dann nur die in §§ 207 
und 208 bezeichneten Umstände und Erklärungen zu beurkunden. 

(2) Die Ausfertigung des Urteilstatbestandes nuß in diesem Falle binnen 
drei Tagen nach Schluß der Verhandlung in der Gerichtskanzlei zur Ein­
sicht der Parteien hinterlegt werden. Diese können innerhalb drei Tagen 
nach Verständigung von der Hinterlegung gegen unrichtige Angaben 
des Urteilstatbestandes über das tatsächliche oder Beweisvorbringen Wider­
spruch erheben. Der Widerspruch kann zu gerichtlichem Protokolle 
erklärt oder mittels kurzer Niederschriften festgestellt werden (§ '212 
Abs. 2 und 3). 

(3) Infolge erhobenen Widerspruches kann der Urteilstatbestand vom 
Richter entsprechend geändert werden. 

§ 446. Wenn ein nicht ausschließlich zur Ausübung der Gerichtsbar­
keit in Handelssachen berufenes Bezirksgericht ein. Urteil der Gerichts­
barkeit in Handels-, See- oder Bergrechtssachen oder ein besonderes Be­
zirksgericht für Handelssachen ein Urteil der allgemeinen Gerichtsbarkeit 
oder der Gerichtsbarkeit in Bergrechtssachen fällt, hat es dies auf Antrag 
(§ 259 Abs. 3) im Urteil anzuführen. 

Entwurf 

50. Im § 423 haben zu lauten: 

a) der Abs. 2: 
"Der Antrag auf Ergänzung ist bei dem Prozeßgericht binnen vierzehn 

Tagen nach, Zustellung des Urteils anzubringen." 

b) der erste Satz des Abs. 3: 

"Das Gericht entscheidet nach vorhergehender mündlicher Verhandlung, 
wenn es eine solche für notwendig hält." 

51. Der § 445 wird aufgehoben. 

52. Im § 446 werden die Wendung "Handels-, See- oder Bergrechts­
sachen" durch das Wort "Handelsrechtssachen" ersetzt und die Wendung 
"oder der Gerichtsbarkeit in Bergrechtssachen" aufgehoben. 

0"-
0"­
-0 

P­
(t) .... 
EP 
~ . .,. 

(Iq 
(t) 

;::l 

-N 

669 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
121 von 158

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende- Fassung 

§ 457. (1) Die Verhandlung ist auf die Erörterung und den Beweis der 
Tatsache des letzten Besitzstandes und der erfolgten Störung zu beschrän-. 
ken, und es sind alle Erörterungen über das Rechtzum Besitze, über Titel; 
Redlichkeit und Unredlichkeit des Besitzes oder über -etwaige Entschädi-· 
gungsansprüche auszuschließen. 

(2) Die Beweisführung durch Vernehmung der Parteien gemäß § 371 ff. 
ist ausgeschlossen. 

§ 460. Mit Ausnahme des Rekurses sind alle anderen Rechtsmittel und 
insbesondere auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Ver­
fahren über Besitzstörungsklagen ausgeschlossen .. 

.. § 468. (1) Im Falle rechtzeitiger·. Erhebung der Berufung wird die 
Berufungsschrift oder eine Abschrift des sie ersetzenden Protokolles dem 
Gegner des Berufungswerbers unter Bekanntgabe de~ Berufungsgerichtes 
zugestellt. Verspätet erhobene Berufungen sind vom Prozeßgerichte 
erster Instanz zurückzuweisen. 

(2) Will der Gegner des Berufungswerbers (Be·rufungsgegner) im Be­
rufungsverfahren zur Widerlegung der in der Betufungsschrift ange­
gebenen Anfechtungsgründe neue, im bisherigen· Verfahren noch nicht 
vorgebrachte Umstände und Beweise benützen, so hat er das bezügliche 
tatsächliche und Beweisvorbringen bei sonstigem Ausschlusse innerhalb 
der Notfrist von vierzehn Tagen nach Empfang der Berufungsschrift 
dem Prozeßgerichte mittels vorbereitenden Schriftsatzes oder unter der 
Voraussetzung des § 465 Abs. 2 durch Erklärung zu gerichtlichem Proto­
koll bekanntzugeben. 

(3) § 464 Abs. 3 ist auf die Berufungsmitteilung (Abs. 2) sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 469. (1) Nach rechtzeitigem Einlangen der im § 468 Abs. 2 erwähnten 
Mitteilung oder nach fruchtlosem Ablauf der hiefür offenstehenden Frist 
legt das Prozeßgericht erster Instanz dem Berufungsgerichte die Berufungs­
schrift und die etwa eingelangte Mitteilung des Berufungsgegners oder 
die bezüglichen Protokolle mit allen den Rechtsstrdt betreffenden Prozeß­
akten und insbesondere mit den Ausweisen über die Zustellung des 
Urteiles und der Berufungsschrift vor. . 

Entwurf 

53. Der Abs. 2 des § 457 wird aufgehoben. 

54. Der § 460 wird aufgehoben. 

55. Die Abs. 2 bis 4 des § 468 haben zu lauten: 

"Der Berufungsgegner kann binnen der Notfrist von vierzehn Tagen 
nach der Zustellung der Berufungsschrift oder der Abschrift des sie 
ersetzenden Protokolls bei dem Prozeßgericht erster Instanz eine Beru­
fungsbeantwortung mittels Schriftsatzes oder, unter der Voraussetzung 
des § 465 Abs. 2, durch Erklärung zu gerichtlichem Protokoll einbringen. 
Will der Berufungsgegner zur Widerlegung der in der Berufungsschrift 
angegebenen Anfechtungsgründe neue, im bisherigen Verfahren noch 
nicht vorgebrachte Umstände und Beweise benützen, so hat er das bezüg­
liche tatsächliche und Beweisvorbringen bei sonstigem Ausschluß in dieser 
Berufungs beantwortung bekanntzuge ben. 

Auf die Berufungsbeantwortung sind der § 464 Abs. 3 sowie der § 467 
Abs. 1 Z 4 und 5 sinngemäß anzuwenden. 

Von der Einbringung der Berufungsbeantwortung ist der Berufungs­
werber durch Übersendung einer Ausfertigung derselben zu verständigen." 

56. Der Abs. 1 des § 469 hat zu lauten: 

"Nach rechtzeitigem Einlangen der Berufungsbeantwortung oder nach 
fruchtlosem Ablauf der hiefür offenstehenden Frist hat das Prozeßgericht 
erster Instanz dem Berufungsgericht die Berufungsschrift und die etwa 
eingelangte Berufungsbeantwortung oder die diesbezüglichen Protokolle 
mit allen den Rechtsstreit betreffenden Prozeßakten und besonders mit 
den Ausweisen über die Zustellung des Urteiles und der Berufungsschrift 
vorzulegen. Gibt der Inhalt der Berufungsschrift oder· der Berufungs­
beantwortung zu einer Erledigung des Prozeßgerichtes erster Instanz Anlaß, 
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Geltende Fassung 

§ 474. (1) Beim Vorhandensein des in § 471 Z 1 bezeichneten Mangels 
hat das Gericht. seine Unzuständigkeit auszusprechen und die Berufung 
an das für dieselbe zuständige Gericht zu verweisen. 

(2) In den Fällen des § 471 Z 2 und 3 ist die Berufung zu verwerfen. 

(2) Wurde jedoch in erster Instanz niit Unrecht die Zuständigkeit des 
Frozeßgerichtes angenommen, so sind unter Aufhebung des erstrichter­
lichen Urteiles die zur Einleitung des Verfahrens vor dem zuständigen 
Gerichte erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

§ 477. (1) Als nichtig (§ 471 Z 5 und 7) ist das angefochtene Urteil und, 
soweit der Grund der Nichtigkeit das vorangegangene Verfahren ergreift, 
auch dieses aufzuheben: 

1. wenn an der Entscheidung ein Richter teilnahm, welcher kraft des 
Gesetzes von der Ausübung des Richteramtes in dieser Rechtssache 
ausgeschlossen war, oder dessen Ablehnung vom Gerichte als be­
rechtigt erkannt worden ist; 

2. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war; 
3. wenn das Urteil von einem Gerichte gefällt wurde, das auch 

nicht durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien für diese 
Rechtssache zuständig gemacht' werden konnte; 

4. wenn einer Partei die Möglichkeit, vor Gericqt zu verhandeln, durch 
ungesetzlichen Vorgang, insbesondere durch Unterlassung der Zu~ 
stellung entzogen wurde; 

5. wenn eine Partei in dem Verfahren gar nicht oder, falls sie eines ge­
setzlichen Vertreters bedarf, nicht durch einen solchen vertreten war, 
sofern dieProzeßführung nicht nachträglich ordnungsmäßig ge-
nehmigt wurde; . 

(2) Eine nachträgliche Genehmigung der Prozeßführung (Z 5) liegt 
insbesondere dann vor, wenn der gesetzliche Vertreter, ohne den Mangel 
der Vertteti.lllg geltend zu machen, durch Erstattung der Berufungsschrift 
oder eines vorbereitenden Schriftsatzes (§ 468) in das Berufungsverfahren 
eingetreten. ist. 

Entwurf 

so ist diese vorher zu treffen; werden Zustellmängel. behauptet, so sind 
vorher die notwendigen Erhebungen durchzuführen." 

57. Dem Abs. 2 des § 474 wird folgender Satz angefügt: 

"In den Fällen des § 471 Z 3 gilt dies jedoch nur, wenn ein Auftrag zur 
Verbesserung (§§ 84, 85) fruchtlos geblieben ist." 

58. Der Abs. 2 des § 475 hat zu lauten: 
"Wurde jedoch in erster Instanz mit Unrecht die Zuständigkeit des 

Prozeßgerichtes angenommen (§ 471 Z 5, 6 oder 7), so sind unter Auf­
hebung des erstrichterlichen Urteils auf Antrag oder von Amts wegen 
die zur Einleitung des Verfahrens vor dem zuständigen Gericht erforder-
lichen Anordnungen zu treffen." . 

59. Im § 477 
a) hat die Z 3 des Abs. 1 zu lauten: 
,,3. wenn das Urteil von einem Gericht gefällt wurde, das auch nicht 

durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien für diese Rechtssache 
zuständig gemacht werden konnte, und seine Unzuständigkeit nicht 
geheilt ist (§ 104 Abs. 3 JN);" 

b) wird im Abs. 2 die Wortfolge "eines vorbereitenden Schriftsatzes 
(§ 468)" durch die Worte "der Berufungsbeantwortung" ersetzt; 

c) wird folgender weiterer Absatz angefügt: 
"Die Nichtigkeit nach Abs. 1 Z 2 liegt nicht vor, wenn an Stelle des 

Einzelrichters ein Senat entschieden hat." 

0'-
0'­
'>D 

P-. 
(l) ... 
~ 
~. 

~ 
(l) 

;:l 

N ...., 

669 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
123 von 158

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

(4) Die nach Abs. 2 und 3 ausgesprochene Verweisung ist jedoch auf­
zuheben, wenn beide Parteien innerhalb der Notfrist von acht Tagen nach 
Zustellung der Entscheidung des Berufungsgerichtes beantragen, daß 
vom Berufungsgerichte nach Durchführung der notwendigen neuen Ver­
handlung in der Sache selbst erkannt werde. Dieser Antrag ist beim Be­
rufungsgerichte zu stellen. 

§ 479 a. (1) Außer in den Fällen des § 471 ist die Berufung vor Anord­
nung einer Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung vor den Berufungs­
senat zu bringen, wenn in einer vor dem Einzelrichter eines Gerichtshqfes 
oder vor einem Bezirksgericht verhandelten Rechtssache die Berufungs­
schrift, die im § 468 Abs. 2 erwähnte Mitteilung oder ein innerhalb der 
für diese offenstehende Frist eingebrachter besonderer Schriftsatz des 
Berufungsgegners einen Antrag enthält, wodurch das Einschreiten eines 
Berufungsgerichtes in der für die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Han­
dels- oder Bergrechtssachen vorgeschriebenen Zusammensetzung erwirkt 
oder abgelehnt werden soll. Wurde ein Beisatz über die Art der ausgeübten 
Gerichtsbarkeit nicht VO!} Amts wegen in das angefochtene Urteil aufge­
nommen, so kann das erste Begehren nur von dem gestellt werden, der 
ohne Erfolg einen die Ausübung der besonderen Gerichtsbarkeit be­
zeichnenden Beisatz beantragt oder sich ohne Erfolg gegen einen die Aus­
übung der allgemeinen Gerichtsbarkeit bezeichnenden Beisatz ausge­
sprochen hat. Das zweite Begehren kann dagegen nur von dem gestellt 
werden, der ohne Erfolg einen die Ausübung der allgemeinen Gerichts­
barkeit bezeichnenden Beisatz beantragt oder sich ohne Erfolg gegen einen 
die Ausübung der besonderen Gerichtsbarkeit bezeichnenden Beisatz 
ausgesprochen hat. In anderer Weise kann die Aufnahme oder Nicht­
aufnahme eines die Art der ausgeübten Gerichtsbarkeit bezeichnenden 
Beisatzes in das Urteil erster Instanz nicht angefochten werden. 

(2) Der Berufungssenat entscheidet, wie das Berufungsgericht im wei~ 
teren Verfahren zusammenzusetzen ist. Die Entscheidung ist nicht be­
sonders auszufertigen, sondern in die Berufungsentscheidung aufzunehmen. 
Sie unterliegt keiner Anfechtung. 

(2) Tatumstände und Beweise, die nach Inhalt des Urteils und der son­
stigen Prozeßakten in erster Instanz nicht vorgekommen sind, dürfen 
von den Parteien im Berufungsverfahren nur zur Dartuung oder \Vider­
legung der geltend gemachten Berufungsgründe vorgebracht werden; 

Entwurf 

60. Der Abs. 4 des § 478 wird aufgehoben. 

61. Im Abs. 1 des § 479 a werden die Wendungen "im § 468 Abs. 2 
erwähnte Mitteilung" durch das Wort "Berufungsbeantwortung" und 
"Handels-, See- oder Bergrechtssachen" durch das Wort "Handelsrechts­
sachen" ersetzt. 

62. Im Abs. 2 des § 482 wird die Wendung "mittels vorbereitenden 
Schr~ftsatzes" durch die Wendung "der Berufungsbeantwortung" ersetzt: 
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qeltende Fassung 

auf solches neues Vorbringen darf überdies nur dann Rücksicht genommen 
werden, wenn es vorher im Wege der Berufungsschrift oder mittels vor­
bereitenden Schriftsatzes (§ 468) dem Gegner mitgeteilt wurde. 

§ 483. (1) In der mündlichen Verhandlung dürfen die Berufungsanträge 
ohne Einwilligung des Gegners weder erweitert noch durch andere er­
setzt werden. Das gleiche gilt von den in der Berufungsschrift angegebenen 
Berufungsgründen. 

(2) Diese Einwilligung ist als vorhanden anzusehen, wenn der anwesende 
Gegner, ohne gegen die Änderung Einsprache zu erheben, über die abge­
änderten Anträge oder über die neu geltend gemachten Berufungsgründe 
verhandelt. 

(3) Eine Änderung der dem angefochtenen Urteile zugrunde liegenden 
Klage ist selbst mit Einwilligung des Gegners nicht zulässig. 

(2) Die Zurücknahme hat nebst dem Verluste des Rechtsmittels auch 
die Verpflichtung zur Folge, die durch das Rechtsmittel entstandenen 
und insbesondere auch alle hiedurch dem Gegner verursachten Kosten 
zu tragen. 

(3) Über die Verpflichtung zum Kostenersatze ist vom Berufungs­
gerichte, wenn aber der Vorsitzende des Senates angeordnet hat, daß es 
von der anberaumten Tagsatzung abzukommen habe (Abs. 1), vom Vor­
sitzenden als Einzelrichter durch Beschluß zu entscheiden. Im ersten Falle 
kann die· Festsetzung des Kostenbetrages einem Senatsmitgliede über­
tragen werden. Der Antrag ist bei sonstigem Ausschlusse bei der münd­
lichen Berufungsverhandlung, wenn aber die zur Berufungsverhandlung 
anberaumte Tagsatzung gemäß Abs. 1 nicht abgehalten wurde, inner­
halb acht Tagen nach Verständigung des Berufungsgegners von der Zu-
rücknahme der Berufung zu stellen. . 

§ 489. (1) Wurde eine Partei in erster Instanz unter Eid einvernpmmen, 
so kann über dieselbe Tatsache die eidliche Abhörung der Gegenseite 
vom Berufungsgerichte nicht angeordnet werden. 

§ 491. Im Falle des Ausbleibens einer oder beider Parteien ist über die 
Berufung dennoch. zu verhandeln und mit Berücksichtigung des in der 
B::rufungsschrift und einem etwa überreichten vorbereitenden Schrift­
satze (§ 468) Vorgebrachten zu entscheiden. Ob ein neues Vorqringen 

Entwurf 

63. Im § 483 wird folgender dritter Absatz eingefügt: 
"Bis zum Schluß der mündlichen Berufungsverhandlung oder, in den 

Fällen des § 492,' bis zur Entscheidung des Berufungsgerichtes 
(§ 416 Abs. 2) können die Parteien vereinbaren, daß das Verfah,ren ruhen 
solle (§§ 168 bis 170). Bis zum gleichen Zeitpunkt kann auch die Klage, 
soweit sie Gegenstand des Berufungsverfahrens ist, zurückgenommen 
werden, wenn der Beklagte zustimmt oder wenn gleichzeitig auf den An­
spruch verzichtet wird; im Umfang der Zurücknahme der Klage wird 
das angefochtene Urteil wirkungslos; dies hat das Berufungsgericht mit 
Beschluß fes tzustellen. " 

64. Im § 484 werden 
a) dem Abs.2 folgender Satz angefügt: 

"Über die Kostenersatzpflicht hat das Prozeßgericht erster Instanz nach 
den §§ 53 Abs. 2 und 54 zu entscheiden." 
und 

b) der Abs. 3 aufgehoben. 

65. Der Abs. 1 des § 489 wird aufgehoben. 

66. Der erste Satz des § 491 hat zu lauten: 
"Im Fall des Ausbleibens einer Partei ist über die Berufung dennoch zu 

verhandeln und mit Berücksichtigung des in der Berufungsschrift und 
einer etwa erstatteten Berufungsbeantwortung Vorgebrachten zu entschei­
den.'" 
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Geltende Fassung 

(§ 482 Abs. 2) als. zugestanden oder als bestritten anzusehen sei, hat das 
Berufungsgericht unter Berücksichtigung des angefochtenen Urteiles 
und aller sonstigen Prozeßakten erster und zweiter Instanz zu entscheiden. 

§ 492. (1) Die Parteien können auf die Anordnung einer Tagsatzung 
zur mündlichen Verhandlung über die Berufung verzichten. Der Verzicht 
kann von den Parteien in der Berufungsschrift oder durch einen dem 
Prozeßgerichte erster Instanz oder dem Berufungsgerichte überreichten 
Schriftsatz ausdrücklich erklärt werden. Hat weder der Berufungswerber 
in der Berufungsschrift noch der Berufungsgegner in der gemäß § 468 
Abs. 2 zur Erstattung der Berufungsmitteilung offenstehenden Frist die 
Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung ausdrücklich 
beantragt, so wird angenommen, daß die Parteien auf die Anordnung 
einer Tagsatzung zur mündlichen Berufungsverhandlung verzichtet 
haben. In allen diesen Fällen darf die Berufungsschrift und die Mitteilung 
auch Rt;:chtsausführungen und Darlegungen über Tatsachen und Beweise 
(§ 78 letzter Absatz) enthalten. . 

(2) Die Entscheidung über die Berufung erfolgt dann in nichtöffent 
lieh er Sitzung ohne vorhergehende mündliche Verhandlung. Das Gericht 
kann jedoch, wenn dies im einzelnen Falle erforderlich erscheint, eine 
mündliche Verhandlung anordnen. 

§ 495. Werden die im § 471 Z 2 und 3 bezeichneten Mängel erst bei 
der mündlichen Verhandlung wahrgenommen und versagt der anwesende 
Gegner des Berufungswerbers zu einer Verbesserung der Berufungs­
schrift (§ 471 Z 3) seine Zustimmung, so ist die Berufung durch Beschluß 
zurückzuweisen. 

(3) Statt der Zurückweisung kann das Berufungsgericht, und Zwar 
erforderlichen Falles nach Ergänzung der in erster Instanz gepflogenen 
Verhandlung, -durch Urteil in der Sache selbst erkennen, wenn entweder 
beide Parteien übereinstimmend darauf antragen oder dies nach ErInessen 
des Gerichtes geeignet erscheint, die Erledigung zu beschleunigen oder 
einen erheblichen Kostenaufwand zu vermeiden. 

Entwu-rf 

67. Der Abs. 1 des § 492 hat zu lauten: 
"Die Parteien können auf die Anordnung einer Tagsatzung zur münd­

lichen . Verhandlung über die Berufung verzichten. Hat weder der Beru­
fungswerber in der Berufungsschrift noch der Berufungsgegner in der 
gemäß § 468 Abs. 2 zur Erstattung der Berufungsbeantwortung offen­
stehenden Frist die Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung 
ausdrücklich beantragt, so wird angenommen, daß die Parteien auf die 
Anordnung einer Tagsatzung zur mündlichen Berufungsverhandlung 
verzichtet haben." 

68. Der § 495 hat zu lauten: 
,,§ 495. Werden die im § 471 Z 2 und 3 bezeichneten Mängel erst bei 

der mündlichen Verhandlung wahrgenommen, so ist die Berufung durch 
Beschluß zurückzuweisen; im Fall des § 471 Z 3 jedoch nur, wenn der 
anwesende Berufungswerber die Berufungsschrift trotz Aufforderung nicht 
verbessert." . 

69. Der Abs. 3 des § 49~ hat zu lauten: 

"Statt der Zurückweisung hat das BerufUngsgericht die in erster Instanz 
gepflogene Verhandlung, soweit erforderlich, zu ergänzen und durch 
Urteil in der Sache selbst zu erkennen, wenn nicht anzunehmen ist, daß' 
dadurch im Vergleich zur Zurückweisung die Erledigung verzögert 
oder ein erheblicher Mehraufwand an Kosten verursacht würde." 
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Geltende Fassung 

,(2) Bestätigt das Berufungsgericht das Urteil ers,ter Instanz, abgesehen 
von seinem Ausspruch über Nebenforderungen, und besteht der Streit­
gegenstand, über den das Berufungsgericht entscheidet, nicht ausschließ­
lich in einem Geldbetrag, so hat es im Urteil auszusprechen, ob der Wert' 
des Streitgegenstandes 60 000 S übersteigt; gibt es der Berufung ganz 
oder teilweise statt, so hat es im Urteil auszusprechen, ob der davon be­
troffene Wert des Streitgegenstandes 2 000 S übersteigt., Auf die Berech­
nung des Wertes des Streitgegenstandes sind die §§ 54 bis 60 JN sinn­
gemäß anzuwenden, jedoch ist das Gericht nicht an die Geldsumme ge­
bunden, zu deren Annahme an Stelle der angesprochenen Sache sich der 
Kläger erboten oder die er als Wert des Streitgegenstandes angegeben 
hat. Erforderlichenfalls sind die Parteien in der Berufungsverhandlung 
über den Wert des Streitgegenstandes zu vernehmen. 

§ 501. In Bagatellsachen kann das erstrichterliche Urteil nur wegen der 
im § 477 Abs. 1 Z 1 bis 8 aufgezählten Nichtigkeiten mit Berufung ange­
fochten werden. 

§ 502. (1) Gegen die Urteile der Berufungsgerichte findet die Revision 
statt. 

(2) G~gen die Entscheidung des Berufungsgerichts 
1. über die Bemessung des gesetzlichen Unterhalts; 

2. in Bagatellsachen; 
3. iiber einen den Wert einer Bagatellsache an Geld oder Geldeswert 

nicht übersteigenden Streitgegenstand oder Teil des Streitgegen­
standes 
ist ein weiterer Rechtszug unzulässig. 

(3) Gegen ein bestätigendes Urteil des Berufungsgerichtes ist die Revision 
unzulässig, wenn der Streitgegenstand, über den das Berufungsgericht 
entschieden hat, an Geld oder Geldeswert 60000 S nicht übersteigt. Das 
gilt auch dann, wenn das Berufungsgericht das Urteil der ersten Instanz 
nur in seinem' Ausspruch über Nebenforderungen abgeändert hat. 

,Entwurf 

70. Der erste Satz des Abs. 2 des § 500 hat zu lauten: 
"Besteht der Streitgegenstand, über den das Berufungsgericht ent­

scheidet, nicht ausschließlich in einem Geldbetrag, so hat es im Urteil 
auszusprechen, 

1. wenn es der Berufung ganz oder teilweise stattgibt, ob der davon 
betroffene Wert des Streitgegenstands 10000 S übersteigt, 

2. wenn es das Urteil erster Instanz ganz oder teilweise bestätigt, ob 
der davon betroffene Wert des Str,eitgegenstands 100000 S über­
steigt. " 

71. Im § 501 wird folgender erster Absatz vorangestellt: 
"Hat das Erstgericht über einen Streitgegenstand entschieden, der an 

Geld oder Geldeswert 10000 S nicht übersteigt, so kann das Urteil nur 
wegen Nichtigkeit und wegen einer ihm zugrunde liegenden unrichtigen 
rechtlichen Beurteilung der Sache augefochten werden. Eine mündliche 
Verhandlung über die Berufung ist nur anzuberaumen, wenn das Gericht 
dies im einzelnen Fall für erforderlich hält." 

72. Die Abs. 2 und 3 des § 502 haben zu lauten: 

"Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichtes ist ein weiterer Rechts­
zug unzulässig, soweit 

1. über die Bemessung des gesetzlichen Unterhalts entschieden wird oder 
2. der Beschwerdegegenstand an Geld oder Geldeswert 10000 S nicht 

übersteigt. 

Gegen ein Urteil des Berufungsgerichtes ist, soweit es das angefochtene 
Urteil bestätigt, die Revision unzulässig, wenn der davon betroffene 
Streitgegenstand oder Teil des Streitgegenstands an Geld oder Geldeswert 
100 000 S nicht übersteigt." ' 
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Geltende Fassung 

§ 506. (1) Die Revisionsschrift,muß nebst den aÜg~meinen Erforder 
nissen eines Schriftsatzes enthalten: 

1. die Bezeichnung des Urteiles, gegen welches die Revision gerichtet 
ist; 

2. die bestimmte Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten wird, 
die ebenso bestimmte kurze Bezeichnung der Gründe der Anfech­
tung (Revisionsgrunde), die Erklärung, ob die Aufhebung oder 
eine Abänderung des Urteils und welche beantragt wird (Revisions­
antrag) und im Fall des § 502 Abs. 2 Z 3 die Angabe des Wertes des 
nicht in einem Geldbetrag bestehenden Teiles des Streitgegenstandes; 

3. das tatsächliche Vorbringen und die Beweismittel durch welche die 
Wahrheit der im § 503 Z 1 und 2 angegebenen Revisionsgründe 
erwiesen werden soll; . 

4. die Unterschrift eines Rechtsanwaltes. 

(2) Insoweit die Revision auf den im § 503 Z 4 angegebenen Revisions­
grund gestützt wird, ist in der Revisionsschrift ohne Weitläufigkeiten . 
darzulegen, aus welchen Gründen die rechtliche Beurteilung der Sache 
unrichtig erscheint. 

(3) Erscheint dem Revisionsgericht die nach dem Abs. 1 Z 2 vorgenom­
mene Bewertung übermäßig hochgegriffen, so hat es, wenn eine richtige 
Bewertung den Wert einer Bagatellsache wahrscheinlich nicht überstiege, 
von Amts wegen die ihm zur Prüfung der Richtigkeit der Wertangabe 
nötig erscheinenden Ermittlungen anzustellen. 

§ 510. (1) Das Revisionsgericht hat in der Regel in der Sache selbst zu 
entscheiden. Wenn es jedoch das Urteil des Berufungsgerichtes nach § 477 
Abs. 1 Z 4 und 5 als nichtig zu erklären oder aus dem im § 503 Z 2 be­
zeichneten Grunde aufzuheben findet und infolgedessen eine neue Ver­
handlung zur Erledigung der Sache notwendig erachtet, hat es die Streit­
sache zu diesem Zwecke an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. 
Wenn das Urteil des Berufungsgerichtes aus dem im § 503 Z 2 bezeich­
neten Grunde a~fzuheben ist und es off~nba:r einer Verhandlung in erster 
Instanz bedarf, um die Sache spruchreif zu ,machen; ist auch das Urteil 
der ersten Instanz innerhalb der Grenzen der Revisionsanträge aufzu­
heben und die Streitsache an die erste Instanz zurückzuverweisen. 

(2) Findet das Revisionsgericht das Urteil oder Verfahren wegen einer 
schon in erster Instanz unterlaufenen, von Amts wegen wahrzunehmenden 

Entwurf 

73. Im § 506 haben zu lauten 

a) die Z 2 des Abs. 1: 

,,2. die bestimmte Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten wird, 
die ebenso bestimmte kurze Bezeichnung der Gründe der Anfechtung 
(Revisionsgründe), die Erklärung, ob die Aufhebung oder eine Ab­
änderung des Urteils und welche beantragt werde (Revisionsantrag) 
und, sofern ein Berufungsurteil nur zum Teil und hinsichtlich eines 
nicht in einem Geldbetrag bestehenden Anspruchs angefochten 
wird, die Angabe des von der Anfechtung betroffenen Wertes." 

b) der Abs. 3: 

"Erscheint dem Revisionsgericht die nach dem Abs. 1 Z 2 vorgenom­
mene Bewertung übermäßig hochgegriffen, so hat es, wenn eine richtige 
Bewertung den im § 502 Abs. 2 bezeichneten Betrag wahrscheinlich nicht 
überstiege, von Amts wegen die ihm zur Prüfung der Richtigkeit der 
Wertangabe nötig erscheinenden Ermittlungen anzustellen." 

74. Dem § 510 wird folgender weiterer Absatz angefügt: 

"In der Ausfertigung seiner Entscheidung kann das Revisionsgericht 
die Wiedergabe des Parteivorbringens und der tatsächlichen Entschei­
dungsgrundlagen auf das beschränken,was zum Verständnis seiner Rechts­
ausführungen erforderlich ist. Die Beurteilung, daß eine geltend gemachte 
Mangelhaftigkeit oder Aktenwidrigkeit (§ 503 Z 2 und 3) nicht vorliegen, . 
bedarf keiner Begründung." . 
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Geltep,de Fassung 

Nichtigkeit aufzuheben, so hat die Zurückweisung der Sache an die 
-.0 erste Instanz zu erfolgen (§ 478 Abs. 2 und 3). 

,(3) Gegen Beschlüsse, durch welche gemäß § 51 Abs. 2 der Ersatz der 
Kosten dem Gerichte auferlegt wird, können die hienach zum Kosten­
ersatze verpflichteten richterlichen Beamten Rekurs ergreifen. 

, 
§ 516. Die vom Vorsteher eines Gerichtshofes, vom Vorsitzenden des 

Senates oder von einem beauftragten Richter gefaßten Besch,lüsse können, 
sofern nichts anderes angeordnet ist, durch das Rechtsmittel des Rekurses 
angefochten werden; die Anfechtung ist jedoch unstatthaft, wenn nicht 
früher die Abänderung des fraglichen Beschlusses beim Gerichtshofe bean­
tragt wurde. 

§ 519~ 'Gegen die im Berufungsverfahren ergehenden Beschlüsse des 
Berufungsgerichtes ist der Rekurs nur statthaft: 

1. wenn das Berufungsgericht die Berufung nur aus formellen Gründen 
zurückgewiesen hat, ohne in die Prüfung der Sache einzugehen 
(§§ 474 Ab!>. 2, 471 Z 2 und 3, 495); , 

2. wenn es die Nichtigkeit des erstrichterlichen Urteiles und die Zu-
rückweisung der Klage durch Beschluß ausgesprochen hat; , 

3. wenn die Rechtssache durch Bes~hluß zu~ Entscheidung od~r zur, 
Verhandlung und Entscheidung an ein Gericht erster Instanz oder 
'an ein anderes Berufungsgericht verwiesen und wenn zugleich in 
dem Beschlusse des Berufungsgerichtes ausgesprochen wurde, daß 
das V,erfahren in erster Instanz oder das Berufungsverfahren erst 
nach eingetretener Rechtskraft dieses Beschlusses aufzunehmen 
oder fortzusetzen sei. 

(2) Wenn ein Beschluß wegen der ihm zugrunde liegenden unrichtigen 
rechtlichen Beurteilung mittels Rekurs angefochten wird, hat die Vor­
schrift des § 506 letzter Absatz entsprechend Anwendung zu finden. 

(3) Im Verfahren vor Gerichtshöfen ist § 464 Abs. 3 sinngemäß anzu-
wenden. ' 

Entwurf 

75. Der Abs. 3 des § 514 wird' aufgehoben. 

76. Der § 516 wird aufgehoben. 

77. Dem § 519 wird folgender Absatz angefügt: 
"Ist im Fall des Abs. 1 Z 3 die Streitsache zur Entscheidung reif, so kann 

das Revisionsgericht durch Urteil in der Sache selbst erkennen." 

78. Der Abs. 2 des § 520 hat zu lauten: 
"Wenn ein Beschluß wegen der ihm zugrunde liegenden unrichtigen 

rechtlichen Beurteilung mit Rekurs angefochten wird, ist der § 506 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden." 

79. Der Abs. 3 des § 521 hat zu lauten: 
"Der § 464 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden." 

80. Nach dem§' 521' wird folgender § 521 a eingefügt: 
,,§ 521 a. Richtet sich ein rechtzeitig erhobener Rekurs gegen einen 

Endbeschluß, einen Aufhebungsbeschluß nach § 519 Abs. 1 Z 3 oder 
\ 

(1"­
C' 
'-D 

P­
ro ... 
I::d 
~, 
r;> 

<J<I 
ro 
~ 

... 
N 
'-D 

669 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
129 von 158

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

§ 522. (1) Richtet sich das Rechtsmittel gegen· eine Strafverfügung, 
gegen einen Beschluß prozeßleitender Natur, gegen die Zuruckwdsung 
eines Rechtsmittels oder eines Widerspruchs gegen ein Versäumungs­
urteil (§§ 397 a, 442 a) als verspätet oder unzulässig oder gegen einen Be­
schluß, mit dem ein Antrag ohne Anhörung der Gegenpartei abgewiesen 
worden ist, so kann das Gericht oder der Richter, dessen Entscheidung. 
oder Verfügung angefochten wird,-dem Rekursbegehren selbst stattgeben. 

(2) Finden sich dieselben hiezu nicht bestimmt oder werden andere, als 
die im ersten Absatze bezeichneten Beschlüsse durch Rekurs angefochten, 
so ist der Rekurs dem Rekursgerichte ohne Aufschub mit aufklärendem 
Berichte und mit allen für die Beurteilung des Rekurses erforderlichen 
Akten vorzulegen. 

§ 527. (1) Wird dem Rekurse stattgegeben, so kann das Rekursgericht 
die infolge seines Ausspruches etwa erforderlichen weiteren Anordnungen 
demjenigen Gerichte oder Richter übertragen, von welchem der ange­
fochtene Beschluß erlassen war. Wenn der Beschwerdegegenstand, über 
den das· Rekursgericht entscheidet, nicht ausschließlich in einem Geld­
betrag besteht, kann es in seinem dem Rekurse stattgebenden Beschluß 

Entwurf 

gegen einen BeschlUß, mit dem ein~ Klage nach Eintritt der Streitanhän~ 
gigkeitzurückgewiesen oder ein Antrag auf Zurückweisung der Klage 
verworfen worden ist, so .ist die Rekrirsschrift oder eine Abschrift des 
sie ersetzenden Protokolls dem Gegner des Rekurswerbers unter Bekannt­
gabe des Rekursgerichtes durch das Prozeßgericht erster Instanz zuzu­
stellen, Der Rekursgegner kann in diesen Fällen binnen der Notfrist von' 
vierzehn Tagen ab der Zustellung des Rekurses bei' dem Prozeßgeticht 
erster Instanz eine Rekursbeantwortung anbringen. Der § 520 Abs. 1 
letzter Satz und der § 464 Abs. 3 gelten sinngemäß. 

Der Abs. 1 gilt in den dort angeführten Fällen auch für Rekurse gegen 
Entscheidungen qes Rekursgerichtes. " 

81. Der § 522 hat zu lauten: 
,,§ 522 . . Richtet sich das Rechtsmittel gegen eine Strafverfügung, 

gegen einen Beschluß prozeßleitender Natur, gegen die Zurückweisung 
eines Rechtsmittels, eines Einspruchs gegen einen Zahlungsbefehl (§§ 603, 
606), eines Widerspruchs gegen einen in Rechtskraft erwachsenen Zah­
lungsbefehl (§§ 605 Abs. 2, 606) oder eines Widerspruchs gegen ein Ver­
säumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) als verspätet oder unzulässig oder gegen 
einen Beschluß, mit dem ein Antrag ohne Anhörung der Gegenpartei 
abgewiesen worden ist, so kann das Gericht oder der Richter, dessen 
Entscheid~ngöder Verfügung angefochten wird, dem Rekursbegehren 
selbst stattgeben. , 

Finden sie sich hiezu nicht bestimmt oder werden andere als die im Abs. 1 
bezeichneten Beschlüsse durch Rekurs angefochten, so ist der Rekurs dem 
Rekursgericht ohne Aufschub, im Fall des § 521 a nach rechtzeitigem Ein­
langen der Rekursbeantwortung oder nach fruchtlosem Ablauf der hiefür 
offenstehenden Frist, mit allen für die Beurteilung des Rekurses. erforder­
lichen Akten, gegebenenfalls mit einem aufklärenden Bericht, vorzu­
legen." 

82. Der zweite Satz des Abs. 1 des § 527 hat zu lauten: 
"Wenn der Gegenstand, über den das Rekursgericht entscheidet (Be­
schwerdegegenstand), nicht ausschließlich in einem Geldbetrag besteht, 
hat es in seinem dem Rekurs ganz oder t~ilweise stattgebenden BeschlUß 
auszusprechen, ob der davon betroffene Wert des Beschwerdegegenstands 
10 000 S übersteigt." . 
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Geltende Fassung 

aussprechen, daß der Wert des Beschwerdegegenstandes 2000 S nicht 
übersteigt. 

§ 528. (1) Rekurse gegen Entscheidungen des Gerichtes zweiter Instanz, 
1, durch die der angefochtene erstrichterliche Beschluß bestätigt wor-

den ist, 
2. über den Kostenpunkt, 
3. über die Verfahrenshilfe, 
4. über Gebühren der Sachverständigen, 

·5. über einen Beschwerdegegenstand, der oder dessen Wert 2000 S 
nicht übersteigt sowie 

6. in Streitigkeiten wegen Besitzstörung (§ 49 Abs. 2 Z 4 JN) sind 
unzulässig. Unzulässige Rekurse gegen Entscheidungen der zweiten, 
Instanz sind vom Gericht erster Instanz zurückzuweisen. 

(2) Zur Einbringung von forderungen, welchen die Einwendung 
der Verjährung entgegengesetzt werden könnte, kann ein Zahlungs­
auftrag nur dann erlassen werden, wenn die Unterbrechung oder Hem­
mung der Verjährung schon in der Klage durch Urkunden der im § 548 
bezeichneten Beschaffenheit erwiesen wird. 

(2) In dem Zahlungsauftrage ist auszusprechen, daß der Beklagte binnen' 
vierzehn Tagen nach Zustellung des Zahlungsauftrages bei sonstiger 
Exekution die gegen ihn geltend gemachten Ansprüche nebst den vom 
Gerichte bestimmten Kosten zu befriedigen oder Einwendungen gegen 
den Zahlungsauftrag zu erheben habe. Diese Frist kann nicht verlängert' 
werden. 

Entwurf 

83. An die Stelle des Abs. 1 des § 528 treten folgende Bestimmungen: 
"Rekurse gegen Entscheidungen des Gerichtes zweiter Instanz 
1. soweit dadurch der angefochtene erstrichterliche Beschluß bestätigt 

worden ist, 
2. über den, Kostenpunkt, 
3. über die Verfahrenshilfe, 
4. über Gebühren der Sachverständigen, 
5. über einen 10000 S an Geld oder Geldeswert nicht übersteigenden 

Beschwerdegegenstand oder Teil des Beschwerdegegenstands sowie 
6. in Streitigkeiten wegen Besitzstörung (§ 49 Abs. 2 Z 4 JN) 

sind unzulässig. 
Im Fall des Abs.1 Z 1 ist. der § 502 Abs. 5 sinngemäß anzuwenden. 

Sofern die Entscheidung des Gerichtes zweiter Instanz nur zum Teil und 
hinsichtlich eines nicht in einem Geldbetrag bestehenden Ausspruchs 
angefochten wird, ist in, der Rekursschrift der von der Anfechtung be­
troffene Wert anzugeben; der § 506 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 
Verspätet erhobene oder unzulässige Rekurse gegen Entscheidungen der 
zweiten Instanz sind vom Gericht erster Instanz zurückzuweisen." 

84. Nach dem § 528 wird folgender § 528 a eingefügt: 
,,§ 528 a. Auf die Ausfertigung der Entscheidungen des Obersten 

Gerichtshofs über Rekurse ist auch der § 510 Abs. 3 anzuwenden." 

85. Der Abs. 2 des § 549 wird aufgehoben. 

86. Der letzte Satz des Abs. 2 des § 550 hat zu lauten: 
"Diese' Frist kann niCht verlängert werden; es ist jedoch der § 464 Abs. 3 
sinngemäß anzuwenden." " 
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Geltende Fassung 

§ .561. (1 ) Bestandsverträge können sowohl vom Bestandgeber als vom 
Bestandnehmer gerichtlich oder außergerichtlich aufgekündigt werden.' 

(2) Die von einer Partei wirksam vorgenommene' Aufkündigung kann 
gegen dieselbe von der' anderen Partei in Vollzug gesetzt werden. 

(2) Wohnt der Aufkündigende im Auslande, so hat er einen im Sprengel 
des zuständigen Bezirksgerichtes wohnenden Zustellungsbevollmächtigten 
zu bestellen und dessen Namen .und Wohnort bei der Aufkündigung arizu-
geben. . 

Außergerichtliche Aufkündigung 

§ 565. (1) Die außergerichtliche Auf kündigung kann durch einen Notar 
oder in anderer Weise erfolgen. 

(2) Die dem Gegner der aufkündigenden Partei zum Zwecke der Auf­
kündigung zu machende Mitteilung hat stets auch die im § 562 Abs. 1 
und 2 bezeichneten Angaben zu enthalten. 

(3) Damit eine solChe außergerichtliche Aufküudigung die Wirkung 
einer gerichtlichen Aufkündigung erlangen könne, muß sie durch Ur­
kunden bewiesen werden, welche in Betreff ihrer Beweiskraft zu einem 
Bedenken keinen Anlaß geben, und es müssen überdies bei der Auf­
kündigung die in §§ 563 und 564 angegebenen Fristen beobachtet sein. 

(4) Der Zeitpunkt der Aufkürtdigung oder Zustellung der Aufkündi­
gung muß gleichfalls durch Urkunden der in Abs. 3 bezeichneten Be­
schaffenheit bewiesen werden. 

§ 566. (1) Derjenige, gegen welchen eine solche außergerichtliche Auf­
kündigung gerichtet ist, hat binnen vierzehn Tagen nach erfolgter oder 
empfangener Aufkündigung Einwendungen gegen diese bei dem Gericht, 
in dessen Bezirk der Bestandgegenstand liegt, schriftlich oder mündlich 
einzubringen, widrigenfalls die AuJkündigung in' Wirksamkeit treten 
würde ... 

(2) An .welchem Tage die Aufkündigung der Partei mitgeteilt wurde; 
welche Einwendungen erhebt, ist von der aufkündigenden Partei auf 
Verlangen 4es Gerichtes durch Vorlage der in § 565 Abs. 4 gedachten 
Urkunden zu beweisen. 

Entwurf 

87. Der § 561 hat zu ~auten: 

,,§ 561. Bestandverträge können sowohl vom Bestandgeber als auch 
vom Bestandnehmer auch gerichtlich aufgekündigt werden. 

.. Die von einer Partei wirksam vorgenommene gerichtliche Aufkündigung 
kann gegen dieselbe von der anderen Partei in Vollzug gesetzt werden." 

88. Der Abs. 2 des § 562 wird aufgehoben. 

89. Die §§ 565 und 566 werden samt ihrer Überschrift aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

(2) Ist die· Bestandzeit noch nicht verstrichen, so ist anzuordnen, daß 
der Bestandgegenstand . längstens binnen vierzehn Tagen nach Ablauf 
der Bestandzeit von den nicht in Bestand gegebenen Gegenständen ge~ 
räumt zu übergeben oder zu übernehmen ist. Dieselbe Räumungsfrist 
gilt auch dann, wenn gegen die gerichtliche oder außergerichtliche Auf­
kündigung oder gegen den Auftrag zur Übergabe oder Übernahme des 
Bestandgegenstandes nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben worden 
sind. 

(3) Eine gerichtliche oder außergerichtliche Kündigung oder ein Auf-
. trag zur Übergabe oder Übernahme des Bestandgegenstandes, wider 

welche nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben wurden, desgleichen 
die über solche Einwendungen ergangenen rechtskräftigen Urteile treten, 
vorbehaltlich des über den Kostenersatz ergangenen Ausspruches, außer 
Kraft, wenn nicht binnen vierzehn Tagen nach dem Eintritte der in diesen 
Aufträgen oder im Urteile für die Räumung oder Übernahme des Be­
standgegenstandes bestimmten Zeit wegen dieser Räumung oder Über­
nahme Exekution beantragt wird. 

(3) Der Schiedsvertrag muß schriftlich errichtet werden. 

§ 582. (1) Wenn die Bestellung eines Schiedsrichters nicht rechtzeitig 
vorgenommen wird oder wenn die beiden Schiedsrichter sich über die 
Person des Obmannes nicht einigen können, so erfolgt die Bestellung 
auf Antrag durch das Gericht. Der Antrag ist bei dem Gerichte zu stellen, 
welches mangels eines Schiedsvertrages für den Rechtsstreit in erster 
Instanz zuständig· wäre. Zur AntragsteIlung sind die Parteien und im 
Falle des § 580 auch jeder der beiden Schiedsrichter berechtigt. Zur An­
tragstellung ist auch vor Gerichtshöfen die Vertretung durch einen Rechts­
anwalt nicht notwendig. 

Entwurf 

90. Im Abs. 2 des § 573 wird die Wendung "oder außergerichtliche"· 
aufgehoben. 

91. Im letzten Absatz des § 575 werden die Wendung "oder außerge­
gerichtliche" aufgehoben und die Wendung "vierzehn Tagen" durch 
die Wendung "sechs Monaten" ersetzt. 

92. Der Abs. 3 des§ 577 hat zu lauten: 

"Der Schiedsvertrag muß schriftlich errichtet werden. oder in Tele­
grammen oder Fernschreiben enthalten sein, die die Parteien gewechselt 
haben." 

93. Der Abs. 1 des § 582 hat zu lauten: 

. "Wenn die Bestellung eines Schiedsrichters nicht rechtzeitig vorgenom­
men wird oder wenn die beiden Schiedsrichter sich über die Person des 
Obmannes nicht einigen können, so erfolgt die Bestellung auf Antrag 
durch das Gericht.' Der Antrag ist bei dem Gericht zu stellen, welches 
mangels· eines Schiedsvertrages für den Rechtsstreit in erster Instanz 
zuständig wäre; ist jedoch im Schiedsvertrag das Gericht, das hiefür 
zuständig sein soll, bezeichnet und könnte es durch Vereinbarung der 
Parteien zuständig gemacht werden (§ 104 Abs. 1 und 2 JN) oder ist im 
Schiedsvertrag der Ort. bezeichnet, an dem das Schiedsgericht tagen soll, 
so· ist jenes Gericht oder in Ermangelung einer solcheri BezeichilUng das 
für diesen Ort zuständige Gericht zuständig. Fehlt ein örtlich zuständiges 
Gericht oder ist es nicht zu ermitteln, so ist der Antrag, sofern das Schieds­
gericht nach dem Schiedsvertrag ini Inland tagen soll, bei dem örtlich für den 
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(2) Diese Ausfertigungen sowie die' Urschrift des Schie'dsspniches 
sind mit der Angabe des Tages der Abfassung des Schiedsspruches. zu 
versehen und bei sonstiger Unwirksamkeit des Schiedsspruches vpn sämt­
lichen Schiedsrichtern zu unterschreiben. 

(2) Die Schiedsrichter haben auf Verlangen einer Partei den Eintritt 
der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches auf einer Aus­

. fertigung des Schiedsspruches schriftlich zu bestätigen. 

,Unwirksamkeit des Schiedsspruches 

§ 595. Der Schiedsspruch ist wirkungslos: 

1. wenn ein Schiedsvertrag überhaupt nicht vorhanden oder der Schieds- I 

vertrag ungültig war, vor. der Fällung des Schiedsspruches außer 
Kraft getreten oder für den einzelnen Fall unwirksam geworden ist; 

2. wenn der Partei, welche die Unwirksamkeit des Schiedsspruches 
behauptet, im Verfahren vor den Schiedsrichtern das rechtliche 
Gehör nicht gewährt wurde, oder wenn dieselbe, falls sie eines ge­
setzlichen Vertreters bedarf, in diesem Verfahren nicht durch einen 
solchen vertreten war, sofern nicht letzterenfalls die Prozeßführung 
,nachträglich ordnungsmäßig . genehmigt wurde; 

3. wenn hinsichtlich der Besetzung des Schiedsgerichtes oder der Be­
schlußfassung eine gesetzliche oder vertragsmäßige Bestimmung 

Entwurf 

'ersteh WieneiGeD?-ein:debezirk~uständigen (Jericht ;z;ustellen. Zur An­
tragstellung sind die parteien und im Fall des § 580 auch jeder der beiden 
Schiedsrichter berechtigt. Zur Atitragstellung ist' auch .vor Gerichtshöfen 
die Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht notwendig." 

94. Der Abs. 2. des § 592, hat zu lauten: 

"Diese Ausfertigungen und die Urschrift des Schiedsspruches sind 
mit der Angabe des Tages der Abfassung des Schiedsspruches zu versehen 
und von den Schiedsrichtern zu unterschreiben. Die Unterschrift der Mehr­
heit der Schiedsrichter geniigt, ~wenn im Schiedsspruch vermerkt wird, 
daß die anderen die Unterschrift verweigern oder daß der Unterzeichnung 
durch, sie ein Hindernis entgegensteht, das nicht in angemessener Frist 
überwunden werden kann." 

95. Der Abs. 2 des § 594 hat zu lauten: 

"Der Obmann, im Fall seiner Verhinderung ein anderer Schiedsrichter, 
hat auf Verlangen einer Partei die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit 
des Schiedsspruches auf einer Ausfertigung zu bestätigen." 

96. Der § 595 und seine Überschrift haben zu lauten: 

"Aufhebung des Schiedsspruches 

§ 595. Der Schiedsspruch ist aufzuheben, 

1. wenn ein dem § 577 entsprechender Schiedsvertrag nicht vorhanden 
ist, der Schiedsvertrag vor der Fällung des Schiedsspruches außer 
Kraft getreten oder für den einzelnen Fall unwirksam geworden ist 
oder wenn eine Partei nach ihrem Personalstatut zur Eingehung des 
Schiedsvertrages nicht fähig war; 

2. we{ln der Partei, die die Aufhebung des Schiedsspruches begehrt, 
im Verfahren vor den Schiedsrichtern das rechtliche Gehör nicht 
gewährt wurde oder wenn sie, falls sie eines gesetzlichen Vertreters 
bedarf, in diesem Verfahren nicht durch einen solchen vertreten war, 
sofern nicht im letzten Fall die Prozeßführung nachträglich ordnungs-
gemäß genehmigt worden ist; , 

3. wenn gesetzliche oder vertragliche B.estimmungen über die Besetzung 
des Schiedsgerichtes oder die Beschlußfassung verletzt worden sind 
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Geltende Fassung 

verletzt, oder wenn die Urschrift und die Ausfertigungen des Schieds­
spruches nicht von sämtlichen Schiedsrichtern unterschrieben wurde?; 

4. wenn die . Ablehnung eines Schieds):ichters vom Schiedsgerichte 
ungerechtfertigt zurückgewiesen wurde; 

5. wenn das S,chiedsgericht die Grenzen seiner Aufgabe überschritten 
hat; 

6. wenn der Schiedsspruch gegen zwingende Rechtsvorschriften- ver­
stößt; 

7. wenn der Schiedsspruch eine Partei zu einer gesetzlich unzulässigen 
oder unerlaubten Handlung verurteilt hat; 

8. wenn die Voraussetzungen vorhanden sind, unter welchen gemäß 
§ 530 Abs. 1 Z 1 bis 7 ein gerichtliches Urteil mittels der Wieder~ 
aufnahmsklage angefochten werden kann. 

Entwurf 

oder wenn die Urschrift des Schiedsspruches nicht entsprechend d~ 
§ 592 Abs. 2 unterschrieben worden ist; 

4. wenn die Ablehnung eines Schiedsrichters vom Schiedsgericht 
ungerechtfertigt zurückgewiesen worden ist; 

5. wenn das Schiedsgericht die Grenzen seiner Aufgabe überschritten 
h~; . 

6. wenn der Schiedsspruch mit den Grundwertungen der österreichi~ 
schen Rechtsordnung unvereinbar ist oder gegen zwingende Rechts­
vorschriften verstößt, deren Anwendung auch bei einem Sachverhalt 
mit Auslandsberührung nach § 35 IPR-Gesetz durch eine Rechtswahl 
der Parteien nicht abbedungen werden kann; 

7. wenn die Voraussetzungen vorhanden sind, unter denen nach 
§ 530 Abs. 1 Z 1 bis 7 ein gerichtliches Urteil mittels der Wieder­
aufnahmsklage angefochten werden kann. 

In den Fällen des Abs. 1 Z 2 bis 7 wird der Schiedsvertrag für den 
Gegenstand des Schiedsverfahrens unwirksam, wenn bereits zweimal 
ein Schiedsspruch hierüber rechtskräftig aufgehoben worden ist." 
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_______________ §~5p96 (1) Wird ayf Aufh€bung eines Schiedsspruehes geklagt, so ist 97. Im § 596 werden g 
die Klage bei dem im § 582 bezeichneten Gerichte anzubringen. a) im Abs. 2 das Zitat ,,§,595 Z 1 bis 7" durch das Zitat ,,§ 595 Abs. 1 

(2) Sie ist, wenn .sie auf einen, der im § 595 Z 1 bis 7 angegebenen Gründe Z 1 bis 6" und 
gestützt wird, bei sonstigem Ausschlusse binnen der Frist von drei Monaten b) im Abs. 3 das Zitat ,,§ 595 Z 8"durch das Zitat ,,§ 595 Abs. 1 Z 7 
zu erheben. Diese Frist beginnt, mit dem Tage, an welchem der Partei ersetzt~ 
der Schiedsspruch zugestellt wurde, wenn aber der Ahfechtu11.gsgrund 
erst später bekannt wurde, mit dem Tage, an welchem die Partei vom 
Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt' hat. 

(3) Im Falle des §595 Z 8 istdie Frist für die'Klagertach den Bestime 
mungen über die Wiederaufnahmsklage zu' beurteilen. 

§ 598. Auf die Anwendung der Bestimmungen der §§ 586, 592 und 595 
kann von den Parteien weder im Schiedsvertrage noch im Wege einer. 
anderen Vereinbarung verzichtet werden. . ' 

98. Dem § 598 wird folgender Absatz angefügt: 

"Haben beide Parteien den Schiedsvertrag als Unternehmer (§ 1 Abs. 1 
Z 1 KSchG) geschlossen, so können sie auf die Anwendung des § 595 
Abs. 1 Z 7 verzichten." 
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BO 

3. die im Mahnverfahren (G. v. 27. April 1873, RGBl. Nr. 67) erlas­
senen bedingten Zahlungsbefehle, welche einem Widerspruche 
nicht mehr unterliegen (und auch nicht durch' Ablauf der Zeit außer 
Kraft getreten sind); 

11. nicht oder nicht mehr anfechtbare Urteile der (Gewerbegerichte), 
Arbeitsgerichte und die vor denselben abgeschlossenen Vergleiche; 

18. außergerichtlich erfolgte Aufkündigunge~ eines Bestandvertrages 
über die inZ 4 bezeichneten Gegenstände. wenn aber die Auf­
kündigung eine notarielle Beurkundung,. ein amtliches Protokoll 
oder sonst eine beweiskräftige Urkunde beigebracht wird und gegen 
die Aufkündigung . nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben worden' 
sind. 

§ 2. Den im § 1 Z 1 bis 10 und 12 bis 15 bezeichneten, im Geltungs­
gebiete dieses Gesetzes errichteten Akten und Urkunden stehen in An­
sehung der Exekution die gleichartigen Akte und Urkunden jener Be­
hörden oder öffentlichen Organe gleich, welche sich zwar außerhalb des 
Geltungsgebietes dieses Gesetzes befinden, aber einer Behörde unter­
stehen, welche in diesem Geltungsgebiete ihren Sitz hat. Die von diesen 
Behörden oder öffentlichen Organen herrührenden Beurkundungen sind 
in Betreffder im§ 1 Z 18 angeführten Exekutionstitel den Beurkundungen 
inländischer Behörden oder öffentlicher Organe gleichzuachten. 

5. bei Berufung auf einen der im § 1 Z 18 angegebenen Exekutionstitel 
das Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich der Bestandgegenstand 
befindet; 

§ 42. (1) Die Aufschiebung (Hemmung) der Exekution kann auf An­
trag angeordnet werden: 

1. wenn eine Klage auf Ungültig- oder Unwirksamerklärungoder auf 
Aufhebung eines det. iin § 1 angeführten, einer bewilligten Exeku:­
tion zugrunde . liegenden Exekutionstitels erhoben wird; 

2. wenn in bezug auf einen der im §.1 angeführten Exekutionstitel die 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder· die Wiedereinsetzung. in den 
vorigen Stand begehrt oder wenn die Aufhebung eines Schieds­
spruches (§ 1 Z 16) im Klagewege beantragt wird. 

Entwurf 

l.Im§l 
a) hat die Z 3 zu lauten: 

.,,3. die im Mahnverfahren erlassenen bedingten Zahlungsbefehle, welche 
einem Einspruch nicht mehr unterliegen;" 

b) hat die Z 11 zu lauten: 
,,11. rechtskräftige Urteile, Zahlungsbefehle und B!!schlüsse der Arbeits­

gerichte und die vor ihnen geschlossenen Vergleiche;" 

c) wird die Z 18 aufgehoben. 

2. Der letzte Satz des § 2 wird aufgehoben. 

3. Die Z 5 des Abs. 1 des § 4 wird aUfgehoben. 

4, Nach der Z 2 des Abs. 1 des § 42 wird folgend~ Z 2 a eingefügt: 

,,2a. wenn gegen einen.im Mahnverfahren erlassenen, rechtskräftig ge­
wordenen Zahlungsbefehl Widerspruch erhoben wird," 
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(2) Wenn der Vollzug einer Exekution wegen Geldforderungen er­
folglos bleibt, weil beim Verpflichteten keine Sachen, die in Exekution 
gezogen werden konnten, oder nur solche Sachen vorgefunden wurden, 
deren Unzulänglichkeit mit Rücksicht auf ihren geringen Wert oder auf 
die daran zu Gunsten anderer Gläubiger bereits begründeten Pfandrechte 
sich klar ergibt, oder welche von dritten Personen in Anspruch genommen 
werden, so hat der Verpflichtete auf Antrag ein Verzeichnis seines Ver­
mögens vorzulegen, den Ort, an dem sich die einzelnen Vermögensstücke 
befinden,· anzugeben, in Betreff seiner Forderungen deren Grund und die 
Beweismittel zu bezeichnen und einen Eid dahin zu leisten, daß seine An­
gaben richtig und vollständig seien' und daß er von seinem Vermögen 
wissentlich nichts verschwiegen habe~ Der Antrag kann auch von der 
Finanzprokuratur und, insoweit nach den geltenden Vorschriften an 
deren Stelle das (Steueramt) einzuschreiten berufen ist, auch von diesem 
gestellt werden, wenn die adn1.inistrative Exekution zur Hereinbringung 
der Steuern, Zuschläge und der den Steuern hinsichtlich der Einbringu~g 
gleichgehaltenen Leistungen erfolglos geblieben ist. Der Antrag ist be~ 
dem Bezirksgerichte zu stellen, in dessen Sprengel die Exekution erfolglos 
versucht wurde. ' 

Entwurf 

5. Nach dem § 44 wird folgender § 44 a eingefügt: 

;,§ 44 a. Ist die Exekution auf Grund eines im Mahnverfahren erlas­
senen, rechtskräftig gewordenen Zahlungsbefehls bewilligt worden und 
hat der Verpflichtete Widerspruch erhoben oder die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand zur Erhebung des Einspruchs beantragt, so gelten 
für die Aufschiebung der Exekution folgende Besonderheiten: 

1. trotz Aufschiebung der Exekution sind die nach § 374 zulässigen 
Exekutionsakte zu vollziehen; 

2. § 44 Abs. 1 und 2 ist nicht anzuwenden; 

3. im Fall des Widerspruchs sind die Erfolgsaussichten nicht zu prüfen. 

Die Exekution ist auch aufzuschieben, wenn ~chon vor ihrer Bewilligung 
der Widerspruch erhoben oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragt worden ist. Im Fall des Widerspruchs ist die Exekution erst 
einzustellen, wenn die betriebene Forderung dem Gläubiger rechtskräftig 
aberkannt oder ihr Erlöschen rechtskräftig festgestellt worden ist." 

6. Nach dem ersten Satz des Abs. 2 des § 47 wird folgender Satz einge­
fügt: 

"Der betreibende Gläubiger kann diesen Antrag auch dann stellen, 
wenn eine Exekution nach § 294 a erfolglos geblieben ist, weil der Ver-

. pflichtete dem Auftrag zur Bezeichnung des Drittschuldners nicht ent­
sprochen hat oder ihm nach seiner Mitteilung keine derartigen Forderun­
gen zustehen, oder. wenn der Erlös dieser Exekution voraussichtlich nicht 
ausreichen wird, die vollstreckbare Forderung samt Nebengebühren im 
Lauf eines Jahres zu tilgen." 
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(2) Wenn nichts anderes angeordnet ist, beträgt die Rekursfrist _acht 
Tage. 

Kosten der Exekution 

§ 74. (1) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist, 
hat der Verpflichtete dem betreibenden Gläubiger auf dessen Verlangen 
alle ihm verursachten, zur Rechtsverwirklichung notwendigen Kosten 
des Exekutionsverfahrens zu erstatten; welche Kosten notwendig sind, 
hat das Gericht nach sorgfältiger Erwä~ung aller Umstände zu bestimmen. 

(2) Der Anspruch auf Ersatz der nicht schon rechtskräftig zuerkannten 
Exekutionskosten erlischt, wenn deren gerichtliche Bestimmung nicht 
spätestens binnen einem Monat nach -Beendigung oder Einstellung der 
Exekution begehrt wird. 

3. wenn der Exekutionstitel den Personenstand eines österreichischen 
Staatsangehörigen betrifft und gegen letzteren vollzogen werden soll. 

(3) Die Frist zum Rekurse gegen die Entscheidung über den Exekutions­
antrag beträgt 14 Tage. Gegen die Entscheidung über einen wegen Be­
willigung oder Verweigerung der Exekution erhobenen Rekurs ist ein 
weiterer Rekurs auch dann zulässig, wenn das Gericht zweiter Instanz 
den an~efochteneri erstrichterlichen Beschluß bestätigt hat. 

Entwurf 

7. Der Abs. 2 des § 65 wirelaufgehoben. 

8. Im § 74 

a) wird dem Abs. 1 folgender weiterer Satz angefügt: 

"Die- Festsetzung des Betrages der zu ersetzenden Kosten richtet sich-
nach § 53 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung." -

b) hat der Abs.-2 zu lauten: 

..... 
<.H 
00 

"Der Anspruch auf Ersatz der nicht schon rechtskräftig zuerkannten 
Exekutionskosten erlischt, wenn deren Bestimmung nicht binnen eines 
Monats begehrt wird. Die Frist beginnt mit der Beendigung oder Einstel­
lung der Exekution zu laufen. Entstehen jedoch die Kosten erst danach, 
so beginnt der Fristenlauf mit diesem Zeitpunkt, nicht jedoch bevor ihr ~ 
Betrag dem betreibenden Gläubiger zahlenmäßig bekanntgeworden und, 0-

wenn die Kosten in einer Zahlungspflicht an einen von dessen Bevoll- - ~ 
mächtigten verschiedenen Dritten bestehen, bevor diese fällig geworden W 
ist." ~ 

9. Die Z 3 des § 81 wird aufgehoben. 

10. Der erste Satz des Abs. 3 des § 83 wird a~fgehoben. 

11. Nach dem § 264 wi~d folgender § 264 aeingefügt: 

,,§ 264 a. Der Verkauf ist, vorbehaltlich der Anwendung der §§ 14,27 
Abs. 1 und 41 Abs. 2, aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung derselben 
Forderung Exekution _ auf wiederkehrende Geldforderungen geführt 
wird und deren Erlös voraussichtlich ausreichen wird, die vollstreckbare 
Forderung samt Nebengebühren im Lauf eines Jahres zu tilgen." 
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(2) Die wegzuschaffenden beweglichen Sachen, welche nicht den Gegen­
stand der Exekution bilden, sind durch das Vollstreckungsorgan dem 
Verpflichteten oder im Falle seiner Abwesenheit seinem Bevollmächtigten 
oder einer zur Familie des Verpflichteten gehörigen oder in dieser dienen­
den erwachsenen Person zu übergeben. In Ermanglung einer zur Über­
nahme befugten Person sind diese Sachen auf Kosten des Verpflichteten 
durch .das Vollstreckungsorgan anderweitig in Verwahrung zu bringen, 
die dem Gerichte bekannten Personen, für welche die Sachen gepfändet 
sind oder welche sonst Anspruch darauf erheben können, hievon zu ver-

·Entwurf 

12. Nach dem § 294 wird folgender § 294 a eingefügt: 

,,§ 294 a. Behauptet der Gläubiger, daß dem Verpflichteten Forde­
rungen im Sinn des § 290 zustünden, er jedoch den beziehungsweise die 
Drittschuldner nicht kenne, so gelten nachstehende Besonderheiten: 

1. Der Drittschuldner muß im Exekutionsantrag nicht, die Forderung 
nicht näher bezeichnet sein. 

2. Nach der Bewilligung der Exekution hat das Exekutionsgeiicht dem 
Verpflichteten gleichzeitig mit dem Verbot im Sinn· des § 294 Abs. 1 
letzter Satz aufzutragen, binnen vierzehn Tagen den oder die Dritt": 
schuldner der in Exekution gezogenen Forderung oder Forderungen 
genau zu bezeichnen. .." 

3. Gibt der Verpflichtete den oder die Drittschuldner bekannt, so ist 
mit der im § 294 vorgesehenen Zustellung an den beziehungsweise 
die Drittschuldner vorzugehen. 

4. Kommt der Verpflichtete dem Auftrag nicht fristgerecht nach und 
hat der Gläubiger keinen Antrag nach § 47 gestellt, so hat das Exe­
kutionsgericht zur Erzwingung der Angabe des Drittschuldners die 
Haft zu verhängen. § 48 Abs. 3 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden. 

Ein Exekutionsantrag nach Abs. 1 darf vor Ablauf eines Jahres nach 
seiner Einbringung nur dann wiederholt werden, wenn glaubhaft ge­
macht wird, daß der Verpflichtete inzwischen eine derartige Forderung 
erworben hat. " 

Über einen Verpflichteten, der in einer Mitteilung nach Abs. 1 Z 2 
vorsätzlich falsche Angaben macht, hat das Exekutionsgericht als Mut­
willens strafe Haft bis zur Dauer von zwei Monaten z1.1;" verhängen. Die 
§§ 360 bis 365 sind anzuwenden." 

13. Der Abs. 2 des § 349 hat zu lauten: 
"Die wegmschaffenden beweglichen Sachen, welche nicht den Gegen­

stand der Exekution bilden, sind durch das Vollstreckungs organ dem 
Verpflichteten oder im Fall seiner Abwesenheit seinem Bevollmächtig­
ten oder einer zur Familie des Verpflichteten gehörigen oder in dieser 
dienenden erwachsenen Person zu. übergeben. In Ermangelung einer 
zur Übernahme befugten Person sind diese Sachen auf Kosten des 
Verpflichteten durch das Vollstreckungsorgan anderweitig in Verwahrung 
zu bringen, die dem Gericht bekannten Personen, für welche die Sachen 
gepfändet sind oder welche sonst Anspruch darauf erheben können, 
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ständigen und endlich, wenn der Verpflichtete die Rückforderung der 
Sachen verzögert oder 1;Illt der Berichtigung der Verwahrungskosten 
säumig ist und auch von niemandem Rechte an den Sachen geltend ge­
macht werden, auf Verfügung des Exekutionsgerichtes nach vorgängiger 
Androhung für Rechnung des Verpflichteten zu verkaufen. Diese Ver­
fügung zu veranlassen, ist das Vollstreckungsorgan und jeder Beteiligte 
berechtigt. 

3. auf Grund der im Mahnverfahren ergangenen bedingten Zahlungs­
befehle, wenn der Schuldner die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand behufs· Erhebung des Widerspruches angesucht hat. 

§ 373. [Im Bestande der verbürgten Gegenseitigkeit (§ 79) kann die 
Vornahme von Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geldforderungen 
auf Grund von noch nicht rechtskräftigen oder noch nicht unbedingt 
vollstreckbaren, zivilgerichtlichen Endurteilen und Zahlungsbefehlen 
bewilligt werden, die in den Ländern der ungarischen Krone ergangen· 
sind, wenn: 

1. das Ansuchen von dem Prozeßgerichte oder von dem Gerichte 
gestellt wird, das den Zahlungsbefehl erlassen hat, 

2. von diesem Gerichte bestätigt wird, daß ohne diese Exekutions­
handlungen die Einbringung der zuerkannten Geldforderung ver­
eitelt oder erheblich erschwert werden würde, und 

3. zugleich keiner der im § 81, Z 2 bis 4,angeführten Gründe für die 
Versagung der Exekution vorliegt]. 

Entwurf 

hievon zu verständigen und endlich, wenn der Verpflichtete die Rückfor­
derung der Sachen verzögert oder mit der Berichtigung der Verwahrungs­
kosten säumig ist und auch yon niemandem Rechte an den Sachen geltend 
gemacht werden, auf Verfügung des Exekutionsgerichtes nach vorgän­
giger Androhung für Rechnung· des Verpflichteten zu verkaufen; diese 
Androhung darf frühestens mit der Festsetzung des Räumungstermins 
vorgenommen werden. Diese Verfügung zu veranlassen, ist das Voll­
streckungsorgan und jeder Beteiligte berechtigt. Der Anspruch des be­
treibenden Gläubigers auf Ersatz seiner Aufwendungen (§ 74) sowie der 
ihm im Lauf der Verwahrung entstehenden Kosten bleibt unberührt, 
ohne Rücksicht darauf, ob die Verwahrung vom Vollstreckungsorgan 
angeordnet worden ist." 

14. Nach dem § 352 wird folgender § 352a eingefügt: 

,,§ 352 a. Im Teilungsverfahren nach den §§ 351 oder 352 ist der § 74 
nicht anzuwenden." 

15. Die Z 3 des § 371 hat zu lauten: 

,,3. auf Grund der im Mahnverfahren erlassenen, rechtskräftig ge­
wordenen Zahlungsbefehle, wenn der Beklagte Widerspruch erho­
ben oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Erhebung 
des Einspruchs beantragt hat;" 

16. Der § 373 hat zu lauten: 

,,§ 373. Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geldforderungen 
sind auf Grund eines Versäumungsurteils, gegen das Widerspruch nach den 
§§ 397 a, 442 ader Zivilprozeßordnung, oder auf Grund eines Zahlungs­
befehls, gegen den Widerspruch nach den §§ 605 Abs. 2, 606 der Zivil­
prozeßordnung erhoben worden ist, auch dann zu bewilligen, wenn das 
Versäumungsurteil oder der Zahlungsbefehl zwar infolge des Widerspruchs 
aufgehoben, aber die Geldforderung dem Gläubiger noch nicht aberkannt 
oder deren Erlöschen noch nicht festgestellt worden ist." 
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Geltende Fassung 

§ 375. (1) Zur Bewilligung von Exekutionshandlungen ist in den Fällen 
der §§ 370, 371 Z 1 und 2, 371 a und 372 das Prozeßgericht erster Instanz 
oder das Gericht, bei dem die Rechtsangelegenheit der freiwilligen Ge­
richtsbarkeit in erster Instanz anhängig war, im Falle des § 371 Z 3, das 
Bezirksgericht, das den bedingten Zahlungsbefehl erlassen hat, im Falle 
des § 371 Z 4, das Exekutionsgericht, (endlich im Falle des § 373 der im 
§ 82 bezeichnete Gerichtshof) zuständig: In den Fällen der §§ 370, 371 Z 1 
bis 3, 371 a und 372 kann um die Bewilligung von Exekutionshandlungen 
auch beim Exekutionsgerichte angesucht werden, wenn dem Antrage 
eine Ausfertigung der ,Entscheidung oder der Verfügung und eine Amts­
bestätigung über die Erhebung der, Berufung oder der Revision (§§ 371 
Z 1, 371 a) oder von Einwendungen (§ 371, Z 2) oder über die Anbringung 
des Wiedereinsetzungsantrages (§ 371 Z 3) angeschlossen ist. 

(2) In den unter Z 1, 3 und 4 bezeichneten Fi!1len hat der betreibende 
Gläubiger alle durch die Bewilligung, den V oIlzug und die Wiederauf­
hebung der Exekutionshandlungen entstandenen Kosten zu tragen und 
den dem Verpflichteten verursachten Schaden zu ersetzen. 

Zuständigkeit 

§ 387. (1) Für die Bewilligung einstweiliger Verfügungen, für die zu 
deren Durchführung notwendigen Anordnungen, ,sowie für die aus Anlaß 
solcher Verfügungen sich ergebenden sonstigen Antragstellungen und 
Verhandlungen ist, falls in diesem Gesetze nichts anderes bestimmt wird, 
das Gericht zuständig, vor welchem der Prozeß in der Hauptsache oder 
das Exekutionsverfahren, in Ansehung deren eine Verfügung getroffen 
werden soll, zur Zeit des ersten Antrages anhängig ist. .' ' 

(2) Falls solche Verfügungen vor Einleitung eines Rechtsstreites oder 
nach rechtskräftigem Abschlusse desselben, jedoch vor Beginn der Exeku­
tion beantragt werden, ist für die bezeichneten Bewilligungen, Anord­
nungen, Antragstellungen und Verhandlungen das Bezirksgericht zu­
ständig, bei dem der Gegner der gefährdeten Partei zur Zeit der ersten· 

Entwurf 

17. Der Abs. 1 des § 375 hat zu lautep.: 

"Zur Bewilligung von Exekutionshandlungenist in den Fällen der §§ 370, 
371 Z 1 und 2, 371 a und 372 das Prozeßgericht erster Instanz oder das 
Gericht, bei dem die Rechtsangelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
in erster Instanz anhängig war, im Fall des § 371 Z 3 das Gericht, das 
den bedingten Zahlungsbefehl erlassen hat, im Fall des § 371 Z 4 das 
Exekutionsgericht zuständig. In d~n Fällen der §§ 370, 371 Z 1 bis 3, 
371 a und 372 kann um die Bewilligung von Exekutionshandlungen auch 
beim Exekutionsgericht angesucht werden, wenn dem Antrag eine Ausfer­
tigung der Entscheidung oder der Verfügung und eine Amtsbestätigung 
über die Erhebung der Berufung, der Revision, des Widerspruchs gegen 
ein Versäumungsurteil oder einen Zahlungsbefehl oder über die Anbrin­
gung des Wiedereinsetzungsantrags (§ 371 Z 1 und 3, § 371 a) angeschlos­
sen ist." 

18. Dem Abs. 2 des § 376 wird folgender Satz angefügt: 

"Ist "die Exekution auf Grund eines Versäumungsurteils oder eines im 
Mahnverfahren erlassenen bedingten Zahlungsbefehls bewilligt worden, 
gegen das beziehungsweise gegen den Widerspruch erhoben worden ist, 
so tritt die Schadenersatzpflicht nicht ein, wenn dem betreibenden Gläubi­
ger bei der Einleitung und der Fortsetzung der Exekution keine grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt." 

19. Dem § 387 wird folgender dritter Absatz angefügt: 

"Abweichend vom Abs. 2 ist auch in diesen Fällen das Gericht zuständig, 
das für den Prozeß in' der Hauptsache zuständig wäre, wenn es sich um 
einstweilige Verfügungen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wett­
bewerb, nach dem Urheberrechts gesetz und nach den §§ 28 bis 30 des 
Konsumentenschutzgesetzes 'handelt." 
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Geltende Fassung 

Antragstellung seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat, 
wenn aber ein solcher für ihn im Geltungsgebiete dieses Gesetzes nicht 
begründet ist, das inländische Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich die 
Sache befindet, in Ansehung deren eine Verfügung getroffen werden soll, 
oder der Drittschuldner seinen Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt hat, oder 
in dessen Sprengel sonst die dem Vollzuge der einstweiligen Verfügung 
dienende Handlung vorzunehmen ist. .-

§ 388. Wenn gemäß § 387, Absatz 1, für die Bewilligung der einstweiligen 
Verfügung und für das sich daran schließende Verfahretl ein G\'!richtshof 
zuständig ist, kann in besonders dringenden Fällen der Vorsitzende des 
Senates, dem die Angelegenheit zugewiesen ist, über die auf einstweilige 
Verfügungen sich beziehenden Anträge entscheiden. . 

§ 402. Sofern in diesem Teile nichts anderes bestimmt ist, finden die 
Bestimmungen über das Exekutionsverfahren sinngemäße Anwendung. 

Entwurf 

20~ Der § 388 hat zu lauten: 

,,§ 388. Ist nach § 387 für die Bewilligung der einstweiligen Verfügung 
und für das sich darananschließende Verfahren ein Gerichtshof zuständig 
so entscheidet, vorbehaltlich des Abs. 2 der Vorsitzende des Senats, dem 

. die Angelegenheit zugewiesen ist, über die sich auf einstweilige Verfü-
gungen beziehenden Anträge. 

Bei den im § 387 Abs. 3 erwähnten einstweiligen Verfügungen entschei­
det der Senat in der für die Hauptsache vorgesehenen Zusammensetzung. 
In dringenden Fällen kann jedoch auch in solchen Angelegenheiten der 
Vorsitzende des Senats allein entscheiden. . 

Der erste Satz des Ab~. 2 gilt auch für das Rekursverfahren." 

21. Der § 402 hat zu buten: 

,,§ 402. Hat das Verfahren einen Rekurs gegen einen Beschluß über 
einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, über einen 
Widerspruch nach § 397 oder über einen Antrag auf Einschränkung oder. 
Aufhebung einer einstweiligen Verfügung zum Gegenstand, so ist der 
§ 521 a' der Zivilprozeßordnung sinngemäß anzuwenden. 

Im übrigen sind die Bestimmungen über das Exekutionsverfahren sinn­
gemäß anzuwenden, sofern nicht in diesem Teil etwas anderes bestimmt 
ist. " 

GOG 

(2) Die fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstande und aus 
dem Kreise der Schiffahrtskundigen werden auf gutächtlichem Vorschlag 
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft, die fachmännischen Laienrichter 
aus dem Kreise der Bergbaukundigen auf gutächtlichen Vorschlag der 
Berg- und Hüttenwerksbesitzer des Bezirkes und der am Betriebe 
dieser Werke beteiligten Personen je für die Dauer von drei Jahren er-

1. Im Abs. 2 des § 20 werden die Wendungen "und aus dem Kreise 
der Schiffahrtskundigen", "die fachmännischen Laienrichter aus dem 
Kreise der Bergbaukundigen aufgutächtlichen Vorschlag der Berg- und 
Hüttenwerksbesitzer des Bezirkes und der am Betriebe dieser Werke be­
teiligten Personen je" und der davorstehende Beistrich sowie "über das 
Verhältnis, in welchem bei den Vorschlägen für die Stelle eines fachmänni-
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Geltende Fassung 

nannt; eine Wiederernennung ist nicht ausgeschlossen. Die näheren V or­
schriften über die. bei Erstattung dieser Vorschläge zu beobachtenden 
Grundsätze, über das Verhältnis, in welchem bei den Vorschlägen tür 
die Stelle eines fachmännischen Laienrichters die in den fraglichen Be­
trieben bediensteten Personen zu berücksichtigten sind, und über die 
Bildung der Wahlkollegien zur Ausübung des Vorschlagsrechtes für die 
fachmännischen . Laienrichter der bergrechtlichen Senate sind dem Ver­
ordnungswege vorbehalten. 

Gerichtshöfe erster Instanz 

§ 30. (1) Jeder Gerichtshof erster Instanz [Landes-, Krets-, Handcls-, 
(Handcls- und See-) Gerichte ] ist mit einem Präsidenten, wenn nötig einem 
Vizepräsidenten, sowie der erforderlichen Anzahl von Räten und anderen 
stimmführenden Mitgliedern und richterlichen Hilfsbeamten besetzt. 

(3) Dies gilt auch für die Handelssenate und für die bergrechtlichen 
Senate. 

7. der Auftrag zur Zustellung der Berufungs- und Revisionsschrift 
an den Gegner und der von diesem überreichten Schriftsätze an den 
Berufungs- oder Revisionswerber und die Vorlage von Berufungen, 
Revisionen und Rekursen und der dazu gehörigen Schriften und 
Akten an die Rechtsmittelinstanz oder an das Gericht, das die Akten 
an die Rechtsmittelinstanz zu befördern hat. 

(2) Die Gerichtskanzlei bei Bezirksgerichten besteht aus Kanzleibeamten, 
nach Maßgabe des Geschäftsumfanges können auch leitende Beamte. 
angestellt werden. Den Bezirksgerichten am Sitze eines Landes- oder 
Kreisgerichtes und den Bezirksgerichten für Handelssachen an Orten, an 
denen sich ein Landes- oder Kreisgericht oder ein selbständiges Handels­
gericht (Handels- und Seegericht) befindet, sind die jeweils. erforderlichen 
Kanzleikräfte. aus den leitenden Beamten und Kanzleibeamten der be­
treffenden Gerichtshöfe zuzuweisen. Die Geschäftsleitung in der Ge­
richtskanzlei eines Bezirksgerichtes wird, sofern kein leitender Beamter 
bestellt ist, von demjenigen. Beamten der Gerichtskanzlei ausgeübt, dem 
sie der Vorsteher des Bezirksgerichtes überträgt. 

. Entwurf 

sehen Laienrichters die in den fraglichen Betrieben bediensteten Personen 
zu berücksichtigen sind, und über die Bildung der Wahlkollegien zur 
Ausübung des Vorschlagsrechtes für die fachmännischen Laienrichter 
der bergrechtliche Senate" und der davorstehende . Beistrich aufgehoben. 

2. Im Abs. 1 des § 30 hat die zwischen Klammern gesetzte Wendung 
zu lauten: " (Landes-, Kreis- und Handelsgerichte)". 

3. Der Abs. 3 des § 32 hat zu lauten: 

"Dies gilt auch für die Handclssenate. " 

4. In der Z 7 des Abs. 1 des § 37 werden die Wendungen "Berufungs­
und Revisionsschrift" sowie "Berufungs- oder Revisionswerber" durch 
die Wendungen "Berufungs-, Revisions- und Rekursschrift" beziehungs­
weise "Berufungs-, Revisions- oder Rekurswerber" ersetzt. 

5. Im Abs. 2 des § 49 wird die zwischen Klammern gesetzte Wendung 
,,(Handels- und Seegericht)" aufgehoben. 
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Geltende Fassung 

Vertreter für arqle Parteien 

. § 90. '(1) Will eine arme Partei Einwendungen gegen einen Wechsel­
zahlungsauftrag (§ 557 der Zivilprozeßordnung) anbringen, so hat das 
Prozeßgericht auf Antrag oder von Amts wegen einen Richter mit der 
Abfassung der Einwendungen und ihrer rechtzeitigen überreichung zu 
betrauen, wenn zur Vertretung der armen· Partei noch kein Rechtsanwalt 
bestellt ist. Die Unterfertigung durch den Richter ersetzt die Unterschrift 
eines Rechtsanwaltes. 

Entwurf 

6. Der Abs. 1 des § 90 wird aufgehoben. 

OGHG 

(3) Bei der Entscheidung über Revisionen gegen Urt~ile der Berufungs­
gerichte in arbeitsgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten sind die Bestimmungen 
des § 26 des Arbeitsgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 170/1946, anzuwenden. 

ARTIKEL VI 

Änderung des Bundesgesetzes über den Obersten Gerichtshof 

Der Abs. 3 des § 6 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1968, BGBl. Nr. 328, 
über den Obersten Gerichtshof, hat zu lauten: 

,,(3) Bei der Entscheidung über Rechtsmittel in arbeitsgerichtlichen 
Rechtsstreitigkeiten ist der § 26 des Arbeitsgerichtsgesetzes anzuwenden." 

RPflG 

Anfe~htbarkeit der Entscheidungen des Rechtspflegers 

§ 12. Die Entscheidungen des Rechtspflegers können wie die des Rich­
ters angefochten werden. Dem Rekurs (der Beschwerde) kann der Richter 

. selbst sta,ttgeben; findet er, daß dem Rechtsmittel nicht oder nur teilweise 
Folge zu geben wäre, so hat er das Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht 
vorzulegen und .im Vorlagebericht die Gründe hiefür anzugeben. Gibt 
der Richter dem Rechtsmittel statt, so hat er über die Kosten des Rechts­
mittels nach Maßgabe der für das Rechtsmittelverfahren geltenden Vor­
schriften zu entscheiden. 

ARTIKEL VII 

Änderungen des Rechtspflegergesetzes 

Das Rechtspflegergesetz vom 4. Juli 1962, BGBl. Nr. 180, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.278/1980, wird geändert wie 
folgt: . 

1. Der zweite Satz des § 12 hat zu lauten: 

"Dem Rekurs (der Beschwerde) kann der Richter 'selbst stattgeben; 
findet er, daß dem Rechtsmittel nicht oder nur teilweise Folge zu geben 
wäre, so .hat er das Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht vorzulegen und 
imVorlageberichtgegebenenfalls die Gründe .hiefür anzugeben." 
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Geltende Fassung 

Wirkungskreis in Zivilprozeß- und Exekutionssachen 

§14. Der Wirkungskreis in Zivilprozeß- und Exekutionssachen umfaßt: 

1. die Bestätigung der Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit gericht­
licher Entscheidungen sowie die Aufhebung einer von einem Rechts­
pfleger gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten Bestätigung der Voll­
streckbarkeit; 

2. die Durchtührung des Mahnverfahrens, sofern eine mündliche Ver­
handlung nicht erforderlich ist; 

3. die Exekution zur Hereinbringung von Geldforderungen durch 
zwangsweise Pfandrechtsbegründung nach den §§ 87 bis 96 der Exe­
kutionsordnung und aut das bewegliche Vermögen nach den §§ 249 
bis "345 der Exekutionsordnung mit Ausnahme der Bewilligung der 
Exekution auf Grund eines ausländischen Exekutionstitels und der 
Erledigung eines Widerspruchs dagegen; 

4. das Offenbarungseidesverfahren mit Ausnahme der Abnahme des 
Eides und der Verhängung der Haft; 

5. in den Fällen der Z 3 die Entscheidung über Aufschiebungsanträge 
nach § 42 Abs. 1 Z 3, 4 und 6 der Exekutionsordnung, nach den §§ 7 
und 9 des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1948 oder über Auf­
schiebungsanträge anläßlich eines Antrages auf Aufhebung einer 
gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten" Bestätigung der Vollstreck­
barkeit; 

6. im Z~ammenhang mit den in den Z 1 bis 5 angeführten Geschäften 
auch die Entscheidung über Anträge auf Bewilligung des Armen­

Entwurf 

2. Im § 14 

a) hat die Z 2 zu lauten: 
,,2. die Durchführung des Verfahrens über eine Klage, die ausschließ­

lich auf einen 300 000 S nicht übersteigenden Geldbetrag gerichtet 
ist (§ 600 der Zivilprozeßordnung), bis die Anordnung einer Tag­
satzung erforderlich wird;" 

b) wird in der Z 3 die Zitierung "nach § 372 der Exekutionsordnung" 
durch die Zitierung "nach den §§ 371 und 372 der Exekutionsord­
nung" ersetzt; 

c) wird in der Z 5 die Zitierung "nach§ 42 Abs. 1 Z 3, 4 und 6 der 
Exekutionsordnung" durch die Zitierung "nach § 42 Abs. 1 Z 2 a, 
3, . 4 und 6 der Exekutionsordnung" ersetzt. 

rechtes. 
Arb GerG 

(2) In den Grenzen .ihrer Zuständigkeit sind die Arbeitsgerichte zur 
Erlassung des bedingten Zahlungsbefehles nach dem Gesetze über das 
Mahnverfahren vom 27. April 1873, RGBl. Nr. 67, berufen. Den Zahlungs­
befehl erläßt der Vorsitzende oder ein Beamter der GeschäftSltelle, dem der 
erweiterte Wirkungskreis in Zivilprozeßsachenlibertragen ist (§ 56 a GOG). 

1. Der Abs. 2 des§ 17 hat zu lauten: 

,,(2) Der bedingte Zahlungsbefehl (§§ 600, 606 ZPO) ist - vorbehalt­
lich der Befugnisse eines Rechtspflegers nach § 14 Rechtspflegergesetz -
vom Vorsitzenden zu erlassen." 
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Geltende Fassung 

§ 23 a. Statt der im § 500 Abs. 2 und im § 502 Abs. 3 ZPO festgesetzten 
Beträge von 60 000 S ist jeweils derjenige Betrag maßgebend, nach dem 
sich die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes richtet (§ 49 Abs. 1 
Z 1 JN). 

(2) Eitle Erklärung der Berufungsschrift oder der im § 468 ZPO er­
wähnten Mitteilung zu Protokoll ist unzulässig. 

§ 26. Über die Revision gegen Urteile der Berufungsgerichte in arbeits­
gerichtlichen . Rechtsstreitigkeiten entscheidet der Oberste Gerichtshof 
in einem besonderen Senat. 

§ 28. (1) Der Rekurs ist nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über das bezirks gerichtliche Verfahren zulässig. Über den Rekurs ent­
scheidet· das -Landes- oder Kreisgericht in dessen Sprengel das Arbeits­
gericht seinen Sitz hat, nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung. 
Über den Rekurs gegen eine Entscheidung des Landes- oder Kreisge­
richtes entscheidet der Oberste .Gerichtshof. 

§ 30. (1) Auf Grund rechtskräftiger Urteile, Zahlungsbefehle und Be­
schlüsse des Arbeitsgerichtes und der von dem Arbeitsgerichte geschlos­
senen Vergleiche findet Exekution statt. Das Arbeitsgericht hat auf Ver­
langen der Partei die Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels zu bestätigen. 

(2) Die Exekution ist bei dem in den §§ 18 und 19 EO bezeichneten 
Gerichte anzusuchen und nach .den Bestimmungen der Exekutionsordnung 
durchzuführen. 

(3) Die Exekution zur Sicherstellung findet auf Grund von Urteilen 
und Zahlungsbefehlen nach den Bestimmungen der Exekutionsordnung 
statt. Exekutionshandlungen zur Sicherstellung sind bei dem in den §§18 
und 19 EO bezeichneten Gerichte anzusuchen und von diesem zu voll­
ziehen; Dem Antrag ist dne Al,lsfertigung des Urteiles oder Zahlungs­
befehles \,lnd in den Fällen der §§ 371 Ziffer 1 und\371 a EO eine Amts­
bestätigung üb~r die Erhebung der Berufung oder R't:~sion, im Falle des 
§ 371 Ziffer 3EO eine Amtsbestätigung über die Stellung des Antrages 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand anzuschließen. 

- Entwurf 

2~ Der § 23 a hat zu lauten: 

,,§ 23 a. Der § 500 Abs. 2, der § 501 Abs. 1 und der 
5 ZPO sind nicht anzuwenden." 

§ 502 Abs. 2 bis 

3. Im Abs. 2 des § 24 wird die Wendung "der im § 468 ZPO erwähnten 
Mitteilung" durch die Worte "der Berufungsbeantwortung" ersetzt. 

4. Der erste Satz des § 26 hat zu lauten: 

"Über eine Revision oder einen Rekurs nach § 519 Abs. 1 Z 3 ZPO 
gegen Entscheidungen der Berufungsgerichte in arbeitsgerichtlichen 
Rechtsstreitigkeiten entscheidet der Oberste Gerichtshof in einem be­
sonderen Senat." 

5. Dem Abs. 1 des § 28 wird folgender weiterer Satz angefügt: 
"Anstelle des im § 527 Abs. 1 und im § 528 Abs. 1 Z 5 ZPO genannten 
Betrages gilt der Betrag von 2 000 S." 

6. Der § 30 hat zu lauten: 
,,§ 30. (1) Die Arbeitsgerichte sind gleich anderen Prozeßgerichten zur 

Entscheidung über Anträge im Exekutionsverfahren einschließlich solcher 
auf Erlassung einstweiliger Verfügungen berufen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten. Entscheidungen hat der Vorsitzende zu 
treffen, diejenigen über Anträge auf Erlassungvon einstweiligen Verfü­
gungen nur, wenn es s~~h um besonders dringende F~le handelt. 

(3) Im übrigen ist die Exekutionsordnung anzuwenden." 
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Geltende Fassung Entwurf 

GJGebGes 

3. bei Entscheidungen: 

a) über Anträge auf Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehles im 
Mahnverfahren mit der Einbringung der Klage (des Gesuches); 

b) über Rechtsmittel im Verfahren außer Streitsachen mit der Ein:-
. bringung des Rechtsmittels; . 

c) in allen sonstigen Fällen mit der Verkündung der Entscheidung, 
wenn sie nicht verkündet wird, mit ihrer Abgabe an die Geschäfts­
stelle zur Ausfertigung; die Gebührenpflicht ist nicht davon ab­
hängig, daß die Entscheidung in Rechtskraft erwächst. 

Eingaben 

§ 3. (1) Für jede Gleichschrift einer Eingabe ist die gleiche Gebühr wie 
für die Eingabe selbst Zu entrichten. 

(2) Die im Tarif"für jeden Bogen" festgesetzte Gebühr ist im vollen 
Betrag zu bezahlen, auch wenn zu der Eingabe weniger als ein Bogen 
verwendet wird. Als ein Bogen sind auch zwei lose oder geheftete zu­
sammengehörige Blätter zu verstehen. 

. (3)· Für Eingaben, die mehrere Anträge enthalten, und Eur Eingaben 
von zwei oder mehreren Personen ist, die Eingabengebühr nur einfach 
zu entrichten, sofern in der Folge nicht etwas anderes bestimmt ist. 

(4) Wird eine gebührenpflichtige Eingabe der Partei zur Verbesserung 
zurückgestellt und neuerlich überreicht, so ist keine' weitere Gebühr zu 
entrichten. 

ARTIKEL IX 

Das Gerichts- und Justizverwaltungsgebührengesetz 1962, BGBl. 
Nr. 289, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 151/1980, 
wird geändert wie folgt: 

1. In der Z 3 des § 2 entfällt die lit. a; die Bezeichnungen der bisherigen 
lit. bund c werden in "a" und "b" geändert. 

2. Im § 3 

a) hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Für Eingaben, die mehrere Anträge enthalten, und für die Eingaben 
von zwei oder mehreren Personen ist die Eingabengebühr nur' einfach 
zu entrichten, sofern in d!'!r Folge nicht etwas anderes bestimmt ist. Für 
Gleich- und Halbschriften (Rubriken) ist keine Eingabengebühr zu ent­
richten." 

b)entfalltder bisherige Abs. 3; der bisherige Abs. 4 erhält die Absatz­
bezeichnung ,~(3)". 
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Geltende Fassung 

11 .. ia:hl~ngspiliciii,· persönli~he ~Gebührenireiheit~ 

Zahlungspflicht für Entscheidungen 

§ 19. (1) Zur Entrichtung der Entscheidungsgebühren sind verpflichtet: 

1. von Zahlungsbefehlen im Mahnverfahren beide Teile; 

2. von Zahlungsaufträgenim Mandatsverfahren (§ 548 ZPO), im 
Wechselverfahren (§§ 557, 558 ZPO), im Scheckrückgriffsverfahren 
(§ 59 aScheckgesetz 1955) und von Versäumungsurteilen der An-
tragsteller; " 

3. von Beschlüssen, mit denen eine einstweilige Verfügung bewilligt 
wurde, der Antragsteller; 

4. in" allen anderen Fällen: 
a) die vollständig unterliegende Partei; 
b) wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, die Parteien je zur 

Hälfte; 
c) wird nur über Nebengebühren oder Kosten entschieden, beide 

Parteien je zur Hälfte. 

Tarif-I 
post 

1 

Tarif 
I. Zivilprozesse und"· Exekutionsverfahren 

Gegenstand 

a) Eingaben, einschließlich der 
" Protokollaranträge, mit Aus­
nahme der in lit. bund c ange­
führten Rechtsmittel, bei einem 
Wert des Streitgegenstandes 

bis 500 S 

über 500 S bis 1000 S 

Maßstab für die I 
Gebührenbemessung . 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

Höhe der 
Gebühren 

8 S 

12 S 

Entwurf 

3. Im Abs. 1 des § 19 

a) tritt an die Stelle der Z 1 und 2 folgende Z 1: 
,,1. von Zahlungsaufträgen im Mandatsverfahren (§ 548 ZPO), im 

Wechselverfahren (§§ 557, 558 ZPO) und im Scheckrückgriffsver­
fahren (§ 59 aScheckgesetz 1955) der Antragsteller;" 

b) werden die Bezeichnungen der bisherigen Z 3 und 4 in ,,2."- und 
,,3." geändert. 

4. In der Tarifpost 1 

a) werden in der lit. a die in der Spalte "Höhe der Gebühren" be-
stimmten Gebührenbeträge erhöht: 

von 8 S ..... auf 16 S 
von 12 S ..... auf 24 S 
von 16 S ..... auf 32 S 
von . 20 S ..... auf 40 S 
von 40 S ..... auf 80 S 
von 100 S ..... auf 200 S 
von 160 S ... :. auf 320 S 
von 200 S ..... auf 400 S 

von je 100 S mehr auf je 200 S mehr; 
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Geltende Fassung 

Tarif-I Gegenstand post-

1 I über 1 000 S bis 5 000 S 
(I'o<t­

set­
zung) 

über 5000 S bis . 10000 S 

über 10000 S bis 50000 S 

über 50 000 S bis 100 000 S 

über 100 000 S bis 500 000 S 

über 500000 S bis 1 000 000 S 

1 I über 1 000 000 S für jede weitere 
1000000 S 

b) Berufungsschriften, Berufungs­
mitteilungen, Rekurse, Nichtig­
keitsbeschwerden gegen Er­
kenntnisse der Börsenschieds­
gerichte (Artikel XXIII 
EGzZPO) 

c) Revisionsschriften, Revisions­
beantwortungen und Revisions­
rekurse 

Maßstab für die 
Gebühtenbemessung 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen, Bogen 

von' jedem, wenn 
auch nur begon­
nenenBogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

I 

Höh< der 
Gebühren 

16 S 

20 S 

40 S 

100 S 

160 S 

200 S 

je 100 S 
mehr 

das Dop­
pelte der 
Gebühr zu 
lit. a 

das Drei­
fache der 
Gebühr zu 
lit. a 

c) RUbriken (Halbschriften) oder an ihrer Stelle beigebrachte Gleich­
schriften von Eingaben; 

Entwurf 

b) wird eine neue lit. b eingefügt, die zu lauten hat: 

aa) in der Spalte "Gegenstand": 
"b) für Klagen, Anträge auf Erlassung eines Zahlungsauftrags im 

Mandatsverfahren (§ 548 ZPO), im Wechselverfahren (§§ 557, 558 
ZPO), im Scheckrückgriffsverfahren (§ 59 aScheckgesetz 1955), 
Nichtigkeitsbeschwerden gegen Erkenntnisse der Börsenschieds., 
gerichte (Artikel XXIII EGzZPO) und Widersprüche im Exeku­
tionsverfahren (§ 83 EO) neben der Gebühr nach lit. a", 

bb) in der Spalte "Maßstab für die Gebührenbemessung" : 
"vom Wert des Streitgegenstandes", 

ce) in der Spalte "Höhe der Gebühren": 
"außerdem 1 vH"; 

c) werden die Bezeichnungen der bisherigen lit. bund c in "c" und 
"d" geändert. 

S. Die Anmerkung 4 1it~ c zur Tarifpost 1 hat zu lauten: 

"c) Eingaben, mit denen angezeigt wird, daß die Parteien das Ruhen 
de~ Verfahrens vereinbart haben;" 

Cl' 
Cl' 
'-Ci 

~ 
'1 

t:d 
~. 
p:;-

CI. 
(!) 

P 

-~ 
'-Ci 

669 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
149 von 158

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



'rarif-I' 
post 

2 

3 

Geltende Fassung 

Gegenstand 

Protokolle mit Ausnahme der 
Protokollaranträge in allen 
Instanzen 

Gerichtliche Entscheidungen 
a) Folgende Entscheidungen erster 

Instanz: Urteile, Endbeschlüsse 
im Besitzstörungsverfahren 
(§ 459 ZPO), Zahlungsaufträge 

, im Mandatsverfahren (§ 548 
ZPO), im Wechselverfahren 
(§§ 557, 558 ZPO),im Scheck­
rückgriffsverfahren (§ 59 a 
Scheckgesetz 1955) und Be­
schlüsse, mit denen über Nich­
tigkeitsbeschwerden gegen Er­
kenntnisse der Börsenschieds­
gerichte (Artikel XXIII 
EGzZPO) entschieden wird; 

b) 1. Versäumungs-, Anerkennt­
nis- und VerzichtsurteiIe, 
2. Zahlungsbefehle im Mahn­
verfahren; 

c) EntscheiduQ.g€;ll in zweiter und 
dritter Instanz über Rechtsmit­
tel gegen Entscheidungen der 
in lit. a und lit. b Z 1 ange­
führten Art; 

d) Beschlüsse, mit denen eine 
einstweilige Verfügung bewil­
ligt wird 

Maßstab für die 
Gebührcobcmessung 

für jede, wenn 
auch nur begon­
nene halbe 
Stunde' 

vom Wert des 
Streitgegen­
standes 

vom Wert des 
Streitgegen­
standes 

vom ,Wert des 
Streitgegen­
standes 

vom Wert des 
Streitgegen­
standes 

Höhe der 
Gebühren 

das Dop­
pelte der 
Gebühr zu 
TP 1Ht. a 

2,5 vH 

1 vH 

2 vH 

% vH 

Entwurf 

6. In der Tarifpost 2 hat die Spalte "Höhe der Gebühren" zu lauten: 

"die Gebühr zu TP 1 lit. a". 

7. In di!r, Tarifpost 3 

a) wird in der lit. a die in der Spalte "Höhe der Gebühren" bestimmte 
Gebühr von 2,5 vH auf 1,5 vH herabgesetzt; 

b) entfällt die bisherigelit. b; 

c) werden die Bezeichnungen der bisherigen lit. c und d in "b" und "c" 
geändert. 
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Geltende Fassung 

2. Die Gebührenpflicht einer Entscheidung wird dadurch nicht berührt, 
daß diese aufgehoben oder außer Kraft gesetzt wird. Wird jedoch 
nach Aufhebung einer Entscheidung im Instanzenzug die Sache 
zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen, so ist die Gebühr 
für die aufgehobene Entscheidung in die für die neue Entscheidung 
oder in die Gebühr für einen vor der neuen Entscheidung getroffenen 
gerichtlichen Vergleich einzurechnen. Wenn die erste Gebühr die 
zweite übersteigt, ist der Mehrbetrag zurückzuzahlen. 

Weiters ist einzurechnen: 

a) die Gebühr für einen unter lit. a fallenden Zahlungsauftrag in die 
Gebühr tür das über die Einwendungen gegen den Zahlungsauftrag 
gefällte Urteil erster Instanz oder einen vor dieser Instanz geschlos­
senen Vergleich ; 

b) die Gebühr für den Zahlungsbefehl im Mahnverfahren in die Ge­
bühr für das infolge des Widerspruches gegen den Zahlungsbefehl 
gefällte Urteil erster Instanz oder einen vor dieser Instanz geschlos­
senen Vergleich; 

c) die Gebühr für eine durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand aufgehobene Entscheidung in die von derselben 
Instanz über denselben Gegenstand gefällte neue Entscheidung oder 
einen vor dieser Instanz geschlossenen Vergleich; 

cl) die Gebühr für das Urteil über eine Nichtigkeits- oder Wiederauf­
nahmsklage in die Gebühr für das infolge der Nichtigerklärung 
oder der Bewilligung. der Wiederaufnahme gefällte neue Urteil in 
der Hauptsache oder für einen vor dieser Instanz geschlossenen 
Vergleich. 

Entwurf 

8. Die Anmerkung 2 zur Tarifpost 3 hat zu lauten: 

"Z. Die Gebührenpflicht einer Entscheidung wird dadurch nicht berührt, 
daß diese aufgehoben oder außer Kraft gesetzt wird. Wird jedoch 
nach Aufhebung einer Entscheidung im Instanzenzug die Sache zur 
neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen, so ist die Gebühr für 
die aufgehobene Entscheidung in die für die neue Entscheidung 
einzurechnen. Wenn die erste Gebühr die zweite übersteigt, ist 
der Mehrbetrag zurückzuzahlen. 

Weiters ist einzurechnen: 

·a) die Gebühr für einen unterlit. a fallenden Zahlungsauftrag in die 
Gebühr für das über die Einwendungen gegen den Zahlungsauftrag 
gefällte Urteil erster lnstanz ; 

b) die Gebühr für eine durch die Bewilligung der Wiedereinset:-:ung 
in den vorigen Stand aufgehobene EntSCheidung in die von derselben 
Instan:-: über denselben Gegenstand gefällte neue Entscheidung; 

c) die Gebühr für das Urteil über eine Nichtigkeits- oder Wiederauf-· 
nahmsklage in die Gebühr für das infolge der Nichtigerklärung 
oder der Bewilligung der Wiederaufnahme gefällte neue Urteil in 
der Hauptsache." 
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Geltende Fassung 

4. Vergleiche im Verfahren vor einem Arbeitsgericht sind bis zu einem 
Streitwert von 4000 S gebührenfrei (BGBI. Nr.47/1968, Art. I Z 12). 

11. Konkursverfahren und Ausgleichsverfahren 

Tarif-I 
post Gegenstand 

5 tEingaben: 
a) Anträge eines Gläubigers auf 

Eröffnung des Konkurses; 

b) Rechtsmittel; 

c) alle sonstigen Eingaben (ein­
schließlich der Forderungsan­
meldungen) 

Maßstab für die 
Gebtlhreobemcssung 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

Höhe der 
Gebühren 

20 S 

40 S 

10 S 

Entwurf 

9. Die Anmerkung 4 zur Tarifpost 4 hat zu lauten: 

,,4. Vergleiche sind gebührenfrei 

a) wenn und insoweit sie den in der Klage oder den im Widerspruch im 
Exekutionsverfahren (§ 83 EO) geltend gemachten Streitgegenstand 
zum Gegenstand haben und 

b) im Verfahren vor einem Arbeitsgericht überdies bis zu einem Streit­
wert von 4 000 S." 

10. In der Tarifpost 5 werden die in der Spalte "Höhe der Gebühren" 
bestimmten Gebührenbeträge erhöht: 

von 20 S .. . .. auf 40 S 
von 40 S ..... auf 80 S 
von 10 S ..... auf 20 S. 
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Geltende Fassung 

2. Gebührenfrei sind: 

a) Anträge des Gemeinschuldners (Schuldners) auf Eröffnung des 
Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens; 

b) Eingaben des Gemeinschuldners und Masseverwalters im Konkurse 
sowie Eingaben des Schuldners und des Ausgleichsverwalters im 
Ausgleichsverfahrens; 

c) Eingaben um Bewilligung der Verfahrenshilfe und Rechtsmittel 
gegen die darüber getroffenen Entscheidungen; (BGBI. Nr. 569/ 
1973, Art~ VII). , , ' 

d) Anträge auf Berichtigung oder Ergänzung von geriChtlichen Ent­
scheidungen; 

e) ,Rubriken (Halbschriften) oder an ihrer Stelle beigebrachte Gleich­
schriften von Eingaben; 

f) Erklärungen eines Gläubigers, womit der BeStand oder die Höhe 
einer zum Konkurs angemeldeten Forderung anerkannt wird; 

g) die im Zwangsausgleich oder im Ausgleich abgegebenen Erklärungen 
dritter Personen, womit sie eine Bürgschaft für eine Verbindlichkeit 
des Gemeinschuldners (Schuldners) übernehmen oder dem Schuld­
verhältnis als Solidarschuldner beitreten. 

Tatif-j 
post 

8 

m., V c:rfaluen außer Streitsachen 

Gegenstand 

A. Allgemeine Bestimmun­
gen 

Eingaben und Protokolle: 
a) soweit nicht andere Bestim­

mungen des Tarifes Anwendung 
finden; 

b) Rechtsmittel 

Maßstab für die 
Gebührenbemessung 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

Höhe der 
Gebühren 

lOS 

20 S 

Entwurf 

11. In der Anmerkung 2 zu Tarifpost 5 entfällt die bisherige ,lit. e; 
die Bezeichnungen der bisherigen lit. fund g werden in "e" und "f" 
geändert. 

12. In der Tarifpost 8 werden die in der Spalte "Höhe der Gebühren" 
bestimmten Gebührenbeträgeerhöht : 

von 10 S ..... auf 20 S 
von 20 S ..... auf 40 S. 
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Geltende Passung 

b) Rubriken (Halbschriften) oder an ihrer Stelle beigebrachte Gleich­
schriften von Eingaben; 

Tarif-I 
post Gegenstand 

9 I Entscheidungen: 
a) ßbe~ den Anspruch auf Unter­

halt; 
b) über Rechtsmittel 

10 I B. Verlassenschaftsabhand­
lungen 

11 

a) in jedem Fall: 

b) über 10 000· S 

C. Grundbuchsachen 
a) Eingaben (Protokollaranträge) 

1. um Eintragung in das Grund­
buch (Landtafel, Eisenbahnbuch, 

. Bergbuch), 
2. sonstige Eingaben (Proto­
kollaranträge ) ; 

M~~b für die 
Gebührenbemessung 

vom Wert des 
Zuerkannten 

vom Wert des 
NachlaßvernlÖ~ 
gens 

vom Wert des 
Nachlitßvermö­
gens 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

Höhe der 
Gebühren 

Yz vH 

20 S 

das Dop­
pelte. der 
Gebührzli 
TP 1lit. a 

außerdem 
1,5 vT 

40 S 

10 S 

Entwurf 

13. In der Anmerkung zu 2 zu Tarifpost 8 entfällt die bisherige lit. 
b; die Bezeichnungen der bisherigen lit. d, e, f, g, hund i werden in "b", 
,c", "d", "e", "f" und "g" geändert. 

14. In der Tarifpost 9 wird in der lit. b der in der Spalte "Höhe der 
Gebühren f ' bestimmte Gebührenbetragerhöht : 

von 20 S ..... auf 40 S. 

15. In der Tarifpost 10 hat in der lit. a die Spalte "Höhe der Gebühren" 
zu lauten: 

"die Gebühr zu TP 1 Ht. a". 

16. In der Tarifpost 11 werden in der lit. a die in der Spalte "Höhe der 
Gebühren" bestimmten Gebührenbeträge erhöht: 

von 40 S ..... auf 80 S 
von 10 S ..... auf 20 S . 
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Geltende Fassung 

3. VO,n. der Eingabengebühr sind befreit: 
a) Gesuche um Löschung von Anmerkungen, falls die Löschung von 

Amts wegen zu bewirken war; 
b) Gesuche um Ausfertigung eines Grundbuchsauszuges (einer Grund­

buchsabschrift) ; 
c) Rubriken (Halbschriften) oder an ihrer Stelle beigebrachte Gleich­

schriften von Eingaben. 

Tarif-I 
post 

15 

IV. Strafverfahren auf Grund von Privatanklagen 

Gegenstand 

Eingaben: , . 
a) Anträge des Privatanklägers auf 

Einleitung des Strafverfahrens; 

b) 1. Berufungen gegen Urteile der 
Gerichtshöfe, soweit sie nicht 
mit einer Nichtigkeitsbeschwer­
de verbunden sind, und Be­
rufungen gegen Urteile der Be­
zirksgerichte, 
2. Nichtigkeitsbeschwerden; 

c) andere Eingaben der Prozeß­
parteien 

Maßstab für die 
Gebührenbemessung 

von jedem, wenn 
auch nur beg on­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

von jedem, wenn 
auch nur begon­
nenen Bogen 

Höhe der 
Gebühren 

50 S 

50 S 

100 S 

10 S 

Entwurf 

17. In der Anmerkung 3 zur Tarifpost11 entfällt die lit. c; der Strich­
punkt nach der lit. b wird durch einen Punkt ersetzt. 

18. In der Tarifpost 15 werden die in der Spalte "Höhe der Gebühren" 
bestimmten Gebührenbeträge erhöht: 

von 50 S ..... auf 100 S 
von 100 S ..... auf 200 S 
von 10 S ..... auf 20 S. 
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Geltende Fassung Entwurf 

GEG 

§ 3. In bürgerlichen Rechtssachen soi! das Gericht, soweit nicht be­
sondere Vorschriften bestehen, die Vornahme jeder mit Kosten ver~ 
bundenen Amtshandlung von dem Erlag eines Kostenvorschusses ab­
hängig machen, wenn die Partei, welche die' Amtshandlung beantragt 
eider in deren Interesse sie vorzunehmen ist, nicht die Verfahrenshilfe 
genießt. (BGBI. Nr. 569/1973, Art. VII) 

ARTIKEL X 

Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962 

Der § 3 des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962, BGBL Nr. 288, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 55/1981, hat zu lauten: 

,,§ 3. (1) In bürgerlichen Rechtssachen soll das Gericht, soweit nicht 
besondere Vorschriften bestehen, die Vornahme jeder mit Kosten verbun­
denen Amtshandlung von dem Erlag eines Kostenvorschusses abhängig 
machen, wenn die Partei, welche die Amtshandlung beantragt oder in 
deren Interesse sie vorzunehmen ist, nicht die Verfahrenshilfe genießt. 

(2) Sind in bürgerlichen Rechtssachen die Kosten einer Amtshandlung, 
die den im § 448 ZPO genannten Betrag übersteigen, aus Amtsgeldern zu 
berichtigen oder berichtigt worden, so hat das Gericht (der Vorsitzende) 
mit der Auszahlungsanweisung oder, wenn die Auszahlung nicht vom 
Richter angeordnet wird, unverzüglich nach dieser Anweisung mit ge­
sondertem Beschluß dem Grunde nach zu bestimmen, welche Partei in 
welchem Umfang diese Kosten zu ersetzen hat; hiebei ist, wenn über die 
Kostenersatzpflicht der Parteien schon rechtskräftig entschieden worden 
ist, von dieser Entscheidung auszugehen, sonst der § 40 ZPO anzuwenden~ 
Gegen diesen ,Beschluß ist der Rekurs zulässig." 

RATG 

e) Widersprüche gegen den Zahlungsbdehl im Mahnverfahren, die 
sich bloß auf die Erhebung des Widerspruches beschränken; 

h) Berufungsmitteilungen, die bloß den Verzicht auf die mündliche 
Berufungsverhandlung oder den Antrag auf Anordnung einer sol­
chen ohne weitere Ausführungen zum Gegenstand enthalten; 

a) Mahnklagen (Mahngesuche) und Wider$prüche gegen den Zahlungs­
befehl, soweit sie nicht unter Tarifpost 1 fallen; 

1. Im Abschnitt II der Tarifpost 1 haben zu lauten: 

a) lit. e: 

"e) Einsprüche gegen den Zahlungsbefehl, d"ie sich bloß auf die Er­
hebung des Einspruchs beschränken;" 

b) lit. h: 
"h) Berufungsbeantwortungen, die bloß den Antrag auf Anberaumung 

einer mündlichen Berufungsverhandlung ohne weitere Ausführungen 
zum Gegenstand enthalten;" 

2. In der Z 1 des Abschnitts I der Tarifpost 2 

a) wird die lit. a aufgehoben; 
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Geltende Fassung 

c) Beantwortung von Klagen und Einwendungen gegen Zahlungs­
aufträge, wenn sich diese Schriftsätze auf die bloße Bestreitung der 
Angaben in der Klage und auf den Antrag auf Abweisung der Klage 
oder auf Aufhebung des Zahlungsauftrages beschränken; 

b) Beantwortung von Klagen und Einwendungen gegen Zahlungs­
aufträge, soweit sie nicht unter Tarifpost 2 fallen; 

Entwurf 

b) hat die lit. c zu lauten: 

"c)Beantwortung von Klagen, Widersprüche gegen ein Versäumungs~ 
urteil, Einsprüche gegen einen Zahlungsbefehl, Widersprüche gegen 
einen in Rechtskraft erwachsenen Zahlungsbefehl und Einwendungen 
gegen Zahlungs auf träge, soweit diese Schriftsätze nicht unter Tarif-
post 1 fallen und sich auf die bloße Bestreitung der Angaben in der 
Klage und al!t den Antrag auf Abweisung der Klage oder auf Auf­
hebung des Zahlungsauftrages beschränken;" 

3. Die lit. b der Z 1 desAbschnittes I der Tarifpost 3 A hat zu lauten: 

"b) Beantwortung von Klagen, Widersprüche gegen ein Versäumungs­
urteil, Einsprüche gegen einen Zahlungsbefehl, Widersprüche gegen 
einen in Rechtskraft erwachsenen Zahlungsbefehl und Einwen­
dungen gegen Zahlungsaufträge, soweit diese Schriftsätze weder 

--------u-n~te-"r'--TariFpost 1 noch unter Tanfpost Tfiillen;«- --------

'" 
B 

1. Für Berufungen, Berufungsmitteilungen, soweit diese nicht unter 
Tarifpost 1 fallen, Vorstellungen, Rekurse, soweit sie nicht unter 
Abschnitt A oder C fallen, Beschwerden und Widersprüche im Ent­

_ mündigungsverfahren: 

4. Im Abschnitt I der Tarifpost 3 B wird das Wort "Berufungsmit­
teilungen" durch das Wort "Berufungsbeantwortungen" ersetzt. 

TodErklG 

§ 12. (1) Ein Verschollener kann im Inland nach diesem Gesetz für tot 
erklärt werden, wenn er in dem letzten Zeitpunkt, in dem er nach den 
vorhandenen Nachrichten noch gelebt hat, österreichischer Staatsbürger 
war. 

(2) War der Verschollene in dem nach Abs. 1 maßgebenden Zeitpunkt 
Angehöriger eines fremden Staates, so kann er im Inland nach diesem 
Gesetz mitWirkung für die Rechtsverhältnisse, welche nach östereichi­
schem Recht zu beurteilen sind, und mit Wirkung für das im Inland be­
findliehe Vermögen für tot erklärt werden; ein Gegenstand, für den von 
einer österreichischen Behörde ein zur Eintragung des Berechtigten be-

1. Der § 12 TodErklG samt Überschrift hat zu lauten: 

"Inländische Gerichtsbarkeit 

§ 12, Die inländische Gerichtsbarkeit zur Todeserklärung eines Ver­
schollenen ist gegeben, wenn 

1. er in dem letzten Zeitpunkt, in dem er nach den vorhandenen Nach­
richten noch gelebt hat, österreichischer Staatsbürger gewesen. ist 
oder 

2. er Vermägen im Inland hat oder 

3. die Tatsache seines Todes für ein im Inland zu beurteilendes Recht 
oder Rechtsverhältnis erheblich ist oder 
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stimmtes Buch oder Register geführt wird sowie ein Anspruch, für dessen 
Geltendmachung ein österreichischesGericht zuständig ist, gilt als im 
Inland befindlich. . 

(3) War der Verschollene in dem nach Abs. 1 maßgebenden Zeitpunkt 
Angehöriger eines fremden. Staates, so kann. er ohne die im Abs. 2 ge­
nannte Beschränkung im Inland auf Antrag seiner Ehefrau für tot erklärt 
werden, wenn diese im Inland ihren Wohnsitz hat und österreichische 
Staatsbürgerin ist oder bis zu ihrer Verheiratung mit dem Verschollenen 
war. 

§ 13. (1) Zur Todeserklärung eines Verschollenen ist der Gerichtshof 
. erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel . der Verschollene seinen 
letzten Wohnsitz und in Brmanglung eines Wohnsitzes seinen letzten 
Aufenthalt natte. 

.E.n t VI u.f L ... 
4. der Antrag auf Todeserklärung vom Ehegatten des Verschollenen 

gestellt wird und dieser Ehegatte entweder österreichischer Staats­
bürger ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und 
zur Zeit der Eheschließung mit dem Verschollenenösterreichischer 
Staats bürger gewesen ist." . 

2. Der Abs. 1 des § 13 TodErklG hat zu lauten: 

,,(1) Zur Todeserklärung eines Verschollenen ist der Gerichtshof erster 
Instanz zuständig, in dessen Sprengel der Verschollene seinen letzten 
inländischen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, sonst das Landes­
gericht für Zivilrechtssachen Wien." 

KSchG 

(2) Die Unzuständigkeit des Gerichtes ist in jeder Lage des, Verfahrens 
auf Antrag oder von Amts wegen wahrzunehmen. Sie kann nur dadurch' 
behoben werden, daß sich der Beklagte trotz Belehrung durch den Richter 
in di~ Verhandlung einläßt und diese Belehrung im Verhandlungsproto­
koll beurkundet wird; der Belehrung durch den Richter bedarf es nicht, 
wenn der Beklagte durch einen Rechtsanwalt oder einen Notar vertreten 
ist. 

§ 30. (1) Die §§ 22 bis 24, 25 Abs. 4 bis 6 und § 26 des Bundesgesetzes 
vom 26. September 1923, BGBL Nr. 531, gegen den unlauteren Wett-
bewerbgelten sinngemäß. . 

ARTIKEL XIII 

Änderungen des Konsumentenschutzgesetzes 

Das Konsumentenschutzgesetz vom 8. März 1979, BGBL Nr. 140, wird 
geändert wie folgt: 

1. Der Abs. 2 des § 14 hat zu lauten: 

,,(2) Die Unzuständigkeit des Gerichtes ist - vorbehaltlich ihrer Hei­
lung nach § 104 Abs. 3 JN - in jeder Lage des Verfahrens auf Antrag 
oder von Amts wegen wahrzunehmen." 

2. Der Abs. 1 des § 30 hat zu. lauten: 

,,(1) Die §§ 24, 25.Abs. 3 bis 7 und 26 des Bundesgesetzes vom 26. Sep­
tember 1923, BGBI. Nr. 531, gegen den unlauteren Wettbewerb gelten 
sinngemäß. " 
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